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ABKÜRZUNGEN 

ABSP Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 

Anh. Anhang der FFH- bzw. VRL 

ASK Artenschutzkartierung 

BayKompV Bayerische Kompensationsverordnung 

BayNatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur 

(Bayerisches Naturschutzgesetz) 

BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftpflege (Bundesnaturschutzgesetz) 

EZL  Erhaltungszustand der lokalen Population (eigene Abschätzung) 

A = hervorragend, B = gut, C = mittel – schlecht, ? = unbekannt 

EZK  Erhaltungszustand in der Kontinentalen biogeographischen Region 

Erhaltungszustands-Kategorien (bei Vogelarten bezogen auf Brutvorkommen): 

g = günstig, u = ungünstig - unzureichend, s = ungünstig - schlecht, ? = unbekannt 

FFH-RL  FFH-Richtlinie 

GRW Geh- und Radweg 

GVS Gemeindeverbindungsstraße 

HNB Höhere Naturschutzbehörde 

LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt 

Lkrs. Landkreis 

OBB Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 

öFW öffentlicher Feld- und Waldweg 

NW  Art im UG nachgewiesen (gem. eigenen Erhebungen bzw. vorhandenen Unterlagen) 

PIK Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahme  

PO  Art im UG potenziell vorkommend 

RLB Rote Liste Bayern (pro Artengruppe jeweils aktuellster Stand) 

RLD Rote Liste Deutschland (pro Artengruppe jeweils aktuellster Stand) 

ROTE LISTE STATUS (RLB, RLD) 
0 = „ausgestorben oder verschollen", 1 = „vom Aussterben bedroht", 2 = „stark gefährdet", 3 = 
„gefährdet", D = „Daten defizitär", V = „Vorwarnliste“,, R = „extrem seltene Arten und Arten mit 
geografischen Restriktionen“, G = „Gefährdung anzunehmen, aber mangels Information exakte 
Einstufung nicht möglich“; nb = nicht bewertet 

 

saP  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

sg streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

UG Untersuchungsgebiet 

UNB Untere Naturschutzbehörde 

VRL Europäische Vogelschutz-Richtlinie 
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1 Einleitung 

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Das Staatliche Bauamt Passau plant zur Entlastung der Orte Geiselhöring, Hirschling und Perkam vom 

Durchgangsverkehr der Staatsstraße 2142 eine Umfahrung dieser Ortschaften. Die geplante Umfahrung 

beginnt südlich Geiselhöring an der bestehenden Teilumgehung (Kreuzung mit der St 2111), führt dann 

nördlich an Haindling, östlich an Hirschling und westlich sowie nördlich an Perkam vorbei und schließt 

nordöstlich Perkam an die bisherige St 2142 an. Die Länge der Ortsumgehung beträgt 6.360 m. 

In der vorliegenden saP-Unterlage werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 

1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen 

Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt.  

 

(Hinweis: Die artenschutzrechtlichen Regelungen bezüglich der „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neu-
fassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.) 

 
 

1.2  Datengrundlagen 

Zur Ermittlung des projektbezogen relevanten Artenspektrums wurden über die eigenen Erhebungen und 

faunistischen Sonderuntersuchungen hinaus folgende Unterlagen verwendet: 

 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Landkreis Straubing-Boden (2007) 

 Artenschutzkartierung (ASK; Stand Oktober 2020) 

 Kartierung schutzwürdiger Biotope in Bayern (aktuell verfügbarer Stand) 

 Verbreitungsatlanten der Fledermäuse, Brutvögel, Libellen, Tagfalter, Heuschrecken, Farn- und Blü-

tenpflanzen in Bayern 

 Verbreitungskarten, gebietsbezogene Artenlisten und Artensteckbriefe im Internet-Angebot des Bay-

erischen Landesamts für Umwelt (LfU) und des Bundesamts für Naturschutz (BfN). 

 Eigene vertiefte faunistische Untersuchungen (Biber, Baumhöhlen, Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien, 

Haselmaus, Zauneidechse, Habitatstrukturanalyse in Bezug auf prüfungsrelevante Arten zur Potenzi-

alabschätzung) im Jahr 2019 (Habitatelemete und Habitatstruktur 2021 und 2023 aktualisiert) und 

Hinweise von Gebietskennern.  

 

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf 

die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 

2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur spe-

ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018.  

Die Vorschläge der Obersten Baubehörde zur formalen Aufbereitung der saP-Unterlage werden hier nicht 

in allen Einzelheiten übernommen, da sich im Laufe der Bearbeitung zahlreicher saP-Unterlagen einige 

Modifizierungen bewährt haben. Im Anhang der vorliegenden saP-Unterlage ist die vollständige „Ab-

schichtungstabelle“ enthalten, und bei der Behandlung der Arten bzw. Zusammenfassung von Arten zu 

Artengruppen (meist zu ökologischen Gilden) werden alle relevanten Zusatzangaben aufgeführt; daher 

wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf zusätzliche Artenlisten (Tabellen) innerhalb des Textes ver-

zichtet. Außerdem wird auch bei der Zusammenfassung von mehreren Arten zu einer Gruppe bzw. Gilde 

für jede einzelne Art der Erhaltungszustand sowohl auf lokaler Ebene als auch für die biogeografische 

Region angegeben. 
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Bei der Erstellung der „Abschichtungstabelle“ wurden, wie in Kap. 1.2 dargestellt, die einschlägigen In-

formationsquellen ausgewertet. Bei der Auswertung der Online-Hilfe des Bayer. Landesamts für Umwelt 

(LfU) bezüglich des potenziell im Untersuchungsgebiet (UG) zu erwartenden Artenspektrums lag der 

Schwerpunkt auf der Auswertung der relevanten Kartenblätter der Topografischen Karte TK 25 und nicht 

auf dem Umgriff des Landkreises, da im Landkreis Straubing-Bogen auch große Flächenanteile des Do-

nautals und des Bayerischen Waldes liegen und daher landkreisweit eine ganze Reihe weiterer Arten 

nachgewiesen sind, die im UG potenziell nicht zu erwarten sind. 

Eine Erfassung sämtlicher Nutzungen und Strukturen im Gelände fand im Rahmen der Bestandserhe-

bung und deren Aktualisierungen für die Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP) statt. Beobach-

tungen von saP-relevanten Pflanzen- und Tierarten sowie ggf. von weiteren planungsrelevanten Arten 

wurden dabei dokumentiert. Ergänzend dazu erfolgte eine gezielte Erfassung von Habitatelementen und 

Habitatstrukturen für die potenziell prüfungsrelevanten Arten (z.B. Baumhöhlen, Horste, Vorkommen be-

stimmter Raupennahrungspflanzen, trocken-warme Säume mit potenziellen Sonnplätzen und Versteck-

möglichkeiten für die Zauneidechse). Außerdem wurden die vorliegenden naturschutzrelevanten Unter-

lagen ausgewertet (siehe Kap. 1.2).  

Zusätzlich wurden als Grundlage für die saP-Bearbeitung im Frühjahr und Sommer 2019 faunistische 

Sonderuntersuchungen durchgeführt.  

Nachfolgend wird die konkrete methodische Vorgehensweise bei den vertieften faunistischen Erhebun-

gen dargestellt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse dieser Untersuchungen vollständig in 

die vorliegende saP-Unterlage integriert sind und folglich keine gesonderten Fachgutachten vorgelegt 

werden. 

Vorweg ist zu betonen, dass bei den faunistischen Sonderuntersuchungen teilweise von den methodi-

schen Standards ALBRECHT et al. 2014 abgewichen wurde, wenn basierend auf den allgemeinen und 

konkreten gebietsbezogenen Erfahrungen der beteiligten Experten ein anderes Untersuchungsprogramm 

für ausreichend, angemessen und zielführend erachtet wurde. Im vorliegenden Fall konnte basierend auf 

den Erkenntnissen der bisherigen Bearbeitung für Vorentwurf und Planfeststellung eine an die Gebiets-

situation angepasste Vorgehensweise entwickelt werden; weitergehende Untersuchungen bzw. Kartier-

durchgänge hätten weder zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn noch zu einer höheren Rechtssicher-

heit geführt. Im Zuge der Bearbeitung für den Feststellungentwurf wurde die Bestandssituation einschließ-

lich der Habitatstrukturen für prüfungsrelevante Arten überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 

 

Fledermäuse 

Zur Ermittlung von Fledermausvorkommen im Wirkbereich der Maßnahme wurden 8 stationäre Horchbo-

xen bzw. Batcordern (ecoObs GmbH, 2.0, 3.0, 3.1) eingesetzt; die Batcorder-Standorte sind in Abb. 1 

dargestellt. Die Fledermausrufe wurden in 4 Phasen über jeweils 3 Nächte an folgenden Terminen auf-

gezeichnet: 

 23.06.2019 - 26.06.2019, 21:00 - 07:15 Uhr 

 22.07.2019 - 25.07.2019, 20:15 - 07:15 Uhr 

 13.08.2019 - 16.08.2019, 19:30 - 07:00 Uhr 

 15.09.2019 - 18.09.2019, 19:30 - 07:00 Uhr 

Die Auswertung der Rufe erfolgte mit den Programmen bcAdmin 3.6 und batIdent 1.5. Die automatisch 

ausgewerteten Aufnahmen wurden im Anschluss mit dem Programm bcAnalyse 3 Pro überprüft. 

Basierend auf den Erfahrungen und Gebietskenntnissen im Rahmen früherer Erhebungen im UG wurde 

das hier dargestellte Untersuchungsprogramm für ausreichend erachtet (siehe Anmerkung zum Untersu-

chungsprogramm oben). 
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Abb. 1:  Batcorder-Standorte bei den Fledermaus-Untersuchungen im Jahr 2019 
(Hintergrund: Luftbild, ohne Maßstab –  © Bayer. Vermessungsverwaltung) 
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Haselmaus 

Im potenziell als Habitat in Frage kommenden Waldgebiet an der Hangleite nördlich Haindling wurden 7 

Haselmaustuben (Niströhren) ausgebracht. Kontrollen erfolgten jeweils am 25.07., 13.08., 04.09. und 

31.10.2019. 

 

Reptilien 

Die Erfassung der Reptilien erfolgte entlang von potenziell geeigneten Saumstrukturen im Bereich der 

Hangleite nördlich Haindling und entlang der Bahnlinie (insgesamt 5 Transekte) bei günstigen Witterungs-

bedingungen in 5 Durchgängen an folgenden Terminen: 

 27.06.2019, vormittags, 23 - 26°C, sonnig, leicht bewölkt 

 15.07.2019, frühnachmittags, 20°C, sonnig, leicht bewölkt 

 13.08.2019, spätvormittags bis nachmittags, 17 - 20°C, bewölkt mit sonnigen Abschnitten 

 04.09.2019, späterer Nachmittag, 24°C, sonnig 

 27.09.2019, spätvormittags bis nachmittags, 20 - 22°C, sonnig, klar 

 

Amphibien 

Im Erfassungsjahr 2019 waren im Einflussbereich des Vorhabens keine Gewässer vorhanden, die als 

potenzielle Laichgewässer für Amphibien in Frage gekommen wären. Daher wurden keine gezielten Am-

phibienuntersuchungen durchgeführt. Zwischenzeitlich ist aber eine Brachfläche zwischen Eiglfurter Bach 

und Hangleite nördlich Haindling mehr und mehr vernässt, da ein am Hangfuß verlaufender Graben in-

folge der Dammbauaktivitäten des Bibers über die Ufer tritt; in der Folge sind innerhalb der Ackerbrache 

in Mulden, Seigen, Fahrspuren und künstlich geschaffenen Flachwassertümpeln einige Klein- und 

Kleinstgewässer entstanden. Im Jahr 2022 haben Bürger und Grundstückseigentümer darin Wechselkrö-

ten gefunden. Bei einer Begehung im zeitigen Frühjahr 2023 konnte die potenzielle Habitateignung in 

diesem Abschnitt der Talaue zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite bestätigt werden. Da bekannt ist, 

dass die ansonsten sehr seltene und in Bayern vom Aussterben bedrohte Wechselkröte im Raum Gei-

selhöring und im Tal der Kleinen Laber durchaus immer wieder auftritt, kann der Fund als glaubhaft ein-

gestuft werden, und es ist von einer Betroffenheit dieser saP-relevanten Amphibienart auszugehen.  

 

Vögel 

Zur Erfassung der Vogelfauna wurden im Jahr 2019 fünf Begehungen an folgenden Terminen durchge-

führt: 24./29.04., 13./14.05., 03./04.06., 20./21.06. und 04./05.07.2019. statt. Dabei wurde das gesamte 

Untersuchungsgebiet begangen. 

Die Nachweise erfolgten über die Gesänge, andere Lautäußerungen und Beobachtungen. Als Brutvögel 

wurden die Arten mit sicherem (Nachweiskategorie D: verleitender Altvogel, Fund von Nest oder Eier-

schalen, frische Jungvögel) oder wahrscheinlichem Brutnachweis (Kategorie C: Paar während der Brut-

zeit in geeignetem Revier, Balz, Paarungsverhalten, Nestbau oder Anlage einer Bruthöhle) eingestuft. 

Arten die nur selten beobachtet wurden oder möglicherweise im Gebiet brüten wurden nicht als Brutvögel 

eingestuft, sondern als Nahrungsgäste, Durchzügler oder Brutvögel im Umfeld.  

 

Habitatstrukturanalyse zur Potenzialabschätzung 

Im Zuge der Geländebegehungen bei den Kartierungen für die Landschaftspflegerische Begleitplanung 

wurden zur Potenzialabschätzung typische Habitatstrukturen und Spuren weiterer saP-relevanter Arten 

erfasst. Beispielsweise wurde an den Gewässern auf Spuren und Hinweise auf ein Vorkommen des Bi-

bers und des Fischotters geachtet. Außerdem wurde im unmittelbaren Einflussbereich des Vorhabens 

gezielt nach Baumhöhlen und andere potenzielle Fledermaus- und Höhlenbrüterquartiere, nach mögli-

chen Vorkommen der essentiellen Raupennahrungspflanzen Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officina-

lis) für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Nachtkerzen (Oenothera spec.) bzw. Weidens-

röschen (Epilobium spec.) für den Nachtkerzenschwärmer gesucht.  
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Im Bereich potenziell geeigneter Habitate der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse wurden bei 

allen Begehungen bei geeigneter Witterung gezielt Individuen erfasst; hier vor allem entlang der Bahnlinie 

bei Berg und des Geh- und Radwegs auf der stillgelegten Bahnlinie westlich und südwestlich von Pocking, 

an denen bereits aus früheren Untersuchungen Vorkommen bekannt waren. 

 

Beibeobachtungen weiterer naturschutzrelevanter Arten 

Bei sämtlichen Erhebungen wurde grundsätzlich auch auf naturschutzrelevante Arten (auch als Grund-

lage für den LBP) geachtet und Beibeobachtungen ggf. dokumentiert. 

 

In der vorliegenden saP-Unterlage wird ein gestuftes Prüfverfahren angewendet: 

 Für alle weit verbreiteten, ungefährdeten Arten (= „Allerweltsarten“ unter den Vogelarten) des prü-

fungsrelevanten Artenspektrums wird von vorne herein angenommen, dass von dem Vorhaben weder 

der Verbotstatbestand der Schädigung noch der Verbotstatbestand der Störung ausgelöst werden 

kann, und folglich allenfalls Tötungen oder Verletzungen denkbar sind. Soweit das Risiko von vorha-

bensbedingten Tötungen oder Verletzungen das „allgemeine Lebensrisiko“ übersteigt, können durch 

bauzeitliche Regelungen, die ohnehin auch für weitere prüfungsrelevante Arten notwendig sind, Vor-

kehrungen getroffen werden, mit denen eine verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit von vorne her-

ein auszuschließen ist. Wenn bei den „Allerweltsarten“, für die in der Regel keine Verschlechterung 

des Erhaltungszustands der lokalen Population zu erwarten ist, ein signifikant erhöhtes Tötungs- und 

Verletzungsrisiko von vorne herein ausgeschlossen werden kann, erhalten sie in der „Abschichtungs-

tabelle“ im Anhang in der Spalte „E“ den Eintrag „0“ und bedürfen im Rahmen der artenschutzrechtli-

chen Prüfung keiner weiteren Untersuchung.  

 Danach wird für die übrigen Arten geprüft, inwieweit sie von dem Vorhaben betroffen sein können. Für 

den Teil der Arten, die im Untersuchungsgebiet (UG) aktuell oder potenziell auftreten (können), die 

aber vorhabensspezifisch nicht betroffen sind oder mit hoher Sicherheit nicht beeinträchtigt werden, 

folgt hier lediglich eine kurze Begründung, warum eine verbotstatbestandmäßige Betroffenheit ausge-

schlossen wird (im Sinne einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung). Auch bei diesen Arten wird in die 

Spalte „E“ der „Abschichtungstabelle“ im Anhang eine „0“ eingetragen, und es bedarf im Rahmen der 

artenschutzrechtlichen Prüfung keiner weiteren Untersuchung. 

 Für alle Arten, die in der „Abschichtungstabelle“ in der Spalte „E“ den Eintrag „X“ erhalten, werden 

weitere Prüfschritte durchgeführt. Zunächst wird untersucht, in welcher Art und Weise sie von dem 

Vorhaben betroffen sind, um schließlich vertieft zu prüfen, inwieweit die Auswirkungen des Vorhabens 

zur Erfüllung von Verbotstatbeständen im Sinne des Artenschutzrechtes führen können. 

 Auf dieser Grundlage werden Vermeidungsmaßnahmen entwickelt und abgestimmt. Die endgültige 

Prüfung bezüglich der Erfüllung von Verbotstatbeständen erfolgt schließlich unter Einbeziehung dieser 

geplanten Vermeidungsmaßnahmen.  

 

Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Der Schwerpunkt der saP-Unterlage liegt in der Prognose, inwieweit durch das geplante Vorhaben arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden können. Relevante Pflanzenarten sind nicht be-

troffen. Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL und der Europäischen Vogelarten nach Art. 

1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG 

unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder 

Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:  
 

Schädigungsverbot von Lebensstätten:  

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 
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Störungsverbot:  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten.  

Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).  
 

Tötungs- und Verletzungsverbot:  

Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Ge-
fahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 

-  wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-
tigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-
den werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 

-  wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer-
den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 
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2 Wirkungen des Vorhabens 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren und Wirkprozesse ausgeführt, die Beeinträchtigungen und Störun-

gen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 

 

2.1 Baubedingte Wirkungen 

Flächeninanspruchnahme  

Vorübergehend werden entlang der geplanten Ortsumgehung bzw. im Umfeld der Plantrasse Flächen zur 

Abwicklung des Baubetriebs (Baustelleneinrichtung, Baustreifen u.ä.) in Anspruch genommen; soweit 

möglich, werden schutzwürdige Lebensräume davon von vorne herein ausgespart. 

 

Barrierewirkung / Zerschneidung 

Temporäre Barrierewirkungen sind z.B. durch Baustraßen, Baustreifen oder im Bereich von Baustellen-

einrichtungsflächen denkbar, aber allenfalls von geringer Wirkung.  

 

Lärmimmissionen / Erschütterungen / Optische Störungen 

Lebensräume im Umfeld der Baustelle können während des Baubetriebs durch erhöhte Lärmimmissionen 

(z.B. Baulärm), durch Erschütterungen (z.B. Rüttel- und Verdichtungsarbeiten) und visuelle Störungen 

(z.B. Bewegung der Baumaschinen, Lichtreflexe u.ä.) beeinträchtigt werden. Bei Tieren im Nahbereich 

des Baustellenbetriebs kann dies zu Fluchtverhalten oder Abwanderung führen. Allerdings sind am Bau-

Anfang und am Bau-Ende im Bereich der bestehenden Staatsstraße betriebsbedingte Vorbelastungen 

vorhanden.  

 

Stoffeinträge 

Während der Bauarbeiten sind in begrenztem Umfang temporär erhöhte Stoffeinträge in angrenzende 

Lebensräume möglich. Naturschutzfachlich wertvolle Flächen werden von einer baubedingten Inan-

spruchnahme möglichst ausgenommen und so vor Stoffeinträgen geschützt. Baubedingte Einträge in die 

Gewässer werden weitestgehend minimiert. 

 

2.2 Anlagebedingte Wirkungen 

Flächeninanspruchnahme  

Eine anlagebedingte Flächeninanspruchnahme findet überwiegend im Bereich landwirtschaftlich intensiv 

genutzter Feldflur statt; im Bereich der Hangleite nördlich Haindling ist auch ein Hangwald betroffen, der 

sich überwiegend aus naturnahen Laubmischwäldern zusammensetzt; im Bereich der Plantrasse sind 

aber vor allem auch aufgeforstete Hybridpappel- und Lärchenbestände betroffen. An einigen Stellen wird 

kleinflächig auch in weitere naturbetonte Flächen bzw. Strukturen eingegriffen, z.B. in straßenbegleitende 

Gehölzstrukturen sowie in einige Gras- und Krautsäume. 

Neben der Beseitigung der Waldflächen und einiger Saumstrukturen müssen im Trassenbereich auch 3 

Holzschuppen (einer in Kleiner Helmprechting und zwei östlich von Hirschling) abgerissen werden, die 

potenziell für „Gebäudefledermäuse“ als Quartiere oder für bestimmte Vogelarten als Brutplätze dienen 

könnten. 

 

Barrierewirkung/Zerschneidung 

Verstärkte Barrierewirkungen sind im gesamten Bereich der bislang wenig zerschnittenen Feldflur zu er-

warten, wobei im Bereich des zur bestehenden Bahnlinie parallelen Verlaufs der Plantrasse eine gewisse 

Bündelung der Verkehrsanlagen als Vorteil gesehen werden kann. 
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Die gravierendsten Zerschneidungseffekte sind im Bereich der Trassenführung durch den Hangwald 

nördlich Haindling und durch die Aue des Eiglfurter Bachs zu erwarten, wobei die Querung des Bachlaufs 

aufgrund einer großzügig bemessenen Brückenlösung keine nachteiligen Wirkungen mit sich bringt. 

Ebenso führt die zweimalige Überquerung der Bahnlinie, die mit ihren naturnahen Begleitstrukturen eine 

bedeutende Biotopverbundachse innerhalb der ansonsten strukturarmen Agrarlandschaft darstellt, kaum 

zu Barriereeffekten, da auch hier großzügig dimensionierte Brückenbauwerke vorgesehen sind. 

 

2.3 Betriebsbedingte Wirkungen 

Lärmimmissionen / Optische Störungen 

Erhöhte Störungen sind entlang der Plantrasse durch die bisher relativ ungestörte Feldflur zu erwarten. 

Lediglich am Bau-Anfang und am Bau-Ende sind im Bereich der bestehenden Staatsstraße hohe be-

triebsbedingte Vorbelastungen vorhanden. Gewisse Vorbelastungen gibt es auch an den Querungen ei-

niger Gemeindeverbindungsstraßen und in abgeschwächter Weise entlang der Bahnlinie, wobei sich hier 

in der Tierwelt üblicherweise Gewöhnungseffekte in einem größeren Ausmaß einstellen als bei viel be-

fahrenen Straßen. 

 

Kollisionsrisiko 

Ein erhöhtes Kollisionsrisiko für querende Tiere ist infolge der Neuzerschneidung der Feldflur und einiger 

naturbetonter Lebensräume bzw. Linearstrukturen sowie der zusätzlichen Verkehrsflächen zu erwarten. 

Allerdings verlagern sich in weiten Teilen des Gebiets die Verkehrsströme lediglich, und auch bisher be-

stehen schon verkehrsbedingte Kollisionsrisiken. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der bishe-

rige Verlauf der Staatsstraße über lange Strecken innerhalb der Ortslage verläuft und daher von geringen 

Fahrgeschwindigkeiten und bei vielen Arten von einer geringeren Betroffenheit auszugehen ist. Vor die-

sem Hintergrund wurde speziell bei Arten mit hoher Disposition gegenüber verkehrsbedingten Kollisionen 

im Rahmen der faunistischen Untersuchungen besonders auf potenzielle Konflikte geachtet. 

 

Stoffeinträge 

Mit erhöhten Stoffeinträgen in Gewässer oder andere empfindliche Lebensräume ist in Anbetracht der 

der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Stoffrückhalt nicht in nennenswer-

tem Umfang zu rechnen.  
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuier-
lichen ökologischen Funktionalität 

 

Nachfolgend werden die Maßnahmen und Vorkehrungen aufgelistet, die mit dem Ziel durchgeführt wer-

den, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. Dabei wird unterschieden zwischen Maß-

nahmen zur Vermeidung (Kap. 3.1) und den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (Kap. 3.2). Darüber hinaus wirken sich viele der Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen, die zur Konfliktminimierung im Sinne der Eingriffsregelung vorge-

sehen sind, auch vorteilhaft auf die hier zu betrachtenden prüfungsrelevanten Arten aus (siehe LBP-

Textteil Unterlage 19.1.1, Kap. 3). Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 

BNatSchG erfolgt unter Einbeziehung aller vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen.  

 

3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen und Maßnahmen sind vorgesehen, um die Erfüllung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände zu vermeiden: 

 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- 

und Aufzuchtzeit der Brutvögel, d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar 

 Durchführung der Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Feb-

ruar durchgeführt und damit ebenfalls außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel und Fort-

pflanzungszeit der Fledermäuse. 

 Baufeldräumung zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling im Zeitraum von 1. Okto-

ber bis 28. Februar, um Beeinträchtigungen der Wechselkröte im Bereich der hier gelegenen potenzi-

ellen Laichgewässer zu vermeiden.  

 Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor den Baumfällungen 

Im Vorfeld der Baumfällungen erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung eine erneute Kontrolle der 

betroffenen Wald- und Gehölzbestände in Bezug auf Baumhöhlen oder andere potenziell geeignete 

Fledermausquartiere, um ggf. aufgefundene „Biotopbäume“ gesondert zu behandeln. Biotopbäume 

sollten nach Möglichkeit schon im Oktober gefällt werden, um Beeinträchtigungen während des Win-

terschlafs der Fledermäuse zu vermeiden. Vor der Fällung werden die potenziellen Quartierbäume 

durch einen Fledermausspezialisten auf Besiedlung kontrolliert; hierzu werden bei geeigneter Witte-

rung Ausflugsbeobachtungen mit dem Fledermausdetektor (evtl. mit Lautaufzeichnung) durchgeführt 

oder es wird in der Morgendämmerung nach schwärmenden Tieren im Umfeld der potenziellen Quar-

tiere gesucht. Für den Fall, dass eine Kontrolle der möglichen Quartiere auf Besiedlung nicht möglich 

ist, wird das Quartier durch eine über der Einflugöffnung befestigte Folie in einer Art und Weise ver-

schlossen, die Fledermäusen das Verlassen des Quartiers gestattet, beim Anflug jedoch die Landung 

im Höhleneingang verhindert („Reusenprinzip“). Bäume mit unzugänglichen Höhlen und solchen Höh-

lungen bzw. Spalten, die nicht „in eine Richtung“ verschlossen werden können, werden langsam und 

vorsichtig umgelegt, um danach die Bäume mindestens eine Nacht mit guten Jagdbedingungen für 

Fledermäuse liegen zu lassen, damit die Fledermäuse ausfliegen können.  

 Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor Abbruch der Gebäude 

Um Beeinträchtigungen von potenziellen Fledermausquartieren an Gebäuden zu vermeiden, erfolgt 

der Abbruch der Gebäude in Form von Holzschuppen (einer in Kleiner Helmprechting bei Bau-km 

2+140 und zwei auf Höhe Hirschling südöstlich der Bahnlinie bei Bau-km 3+500) im Winter; zur Si-

cherheit wird aber vorher trotzdem eine Kontrolle durch einen Fledermausexperten durchgeführt. 

 Zur Umsiedlung des Bibers, dessen Revier mit Damm am Fuß der Hangleite nördlich Haindling bzw. 

am südwestlichen Waldrand des Hangwalds liegt, wird im Vorfeld der Maßnahme der zuständige Bi-

berberater eingeschaltet, der den Biber vor Baubeginn nach Möglichkeit abfängt. Danach erfolgen 

durch den Biberberater Vergrämungsmaßnahmen, damit sich kurz vor Beginn der Bauarbeiten keine 
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Biber im Einflussbereich des Straßenbauvorhabens ansiedeln und auf diese Weise baubedingt beein-

trächtigt oder gestört werden könnten. 

 

Darüber hinaus wirken sich auch die weiteren Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Be-

einträchtigungen (Eingriffsminimierung) günstig auf die hier zu betrachtenden Arten aus (siehe Kap. 3 im 

LBP-Textteil, Unterlage 19.1.1).  

In Bezug auf die Fledermausarten ist hier anzuführen, dass die Brücke über den Eiglfurter Bach deutlich 

größer dimensioniert wird als zur Gewährung eines geregelten Abflusses (hydraulisch) notwendig, und 

die lichte Höhe mehr als 4,70 m beträgt. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumge-

hung von strukturgebunden fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen unterflogen werden 

kann. Das Tötungs- und Verletzungsrisiko durch verkehrsbedingte Kollisionen wird im Bereich dieser be-

vorzugten Flugroute somit deutlich reduziert. 

Auch die Brücken über die Bahnlinie sowie im Bereich von Gemeindeverbindungsstraßen und Wirt-

schaftswegen, welche aufgrund ihrer Begleitstrukturen ebenfalls als potenzielle Flugrouten fungieren kön-

nen, weisen durchwegs lichte Höhen von über 4,70 m, im Fall der Bahnlinie von mindestens 4,90 m auf, 

so dass sie von strukturgebunden fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen unterflogen wer-

den können. 

Ebenso wird bei den Gestaltungsmaßnahmen auf den Straßenböschungen bzw. Straßenbegleitflächen 

auf strukturgebunden fliegende Fledermausarten Rücksicht genommen. Die Plantrasse verläuft z.B. nach 

der Querung des Talhangs des Eiglfurter Bachtals am nordöstlichen Waldrand (ca. bei Bau-km 0+900) 

im Bereich einer mit hoher Wahrscheinlichkeit dort entlang des Waldrands querenden bevorzugten Fle-

dermaus-Flugroute nahezu in Gleichlage. Zur Verminderung des Kollisionsrisikos sind dort straßennahe 

Baumpflanzungen vorgesehen (wegen der dortigen Schutzplanken mit geringem Abstand zur Fahrbahn 

möglich), um einen sog. „Hop-Over-Effekt“ zu erzeugen und die Fledermäuse in ungefährlicher Höhe über 

die Straße zu leiten. 

Um Beeinträchtigungen von Arten und Lebensräumen bei der Durchführung der Baumaßnahme zu ver-

meiden bzw. zu minimieren, werden folgende Vorkehrungen getroffen (zur detaillierten Beschreibung 

siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3). 

 Bei angrenzenden schutzwürdigen oder empfindlichen Flächen wird das Baufeld während der Bauzeit 

abgegrenzt (ggf. mit Schutzzaun) (Maßnahme 5.1 V). 

 Schutzwürdige oder empfindliche Biotopbestände werden von einer Inanspruchnahme während der 

Bauzeit (Arbeitsstreifen, seitliche Ablagerungen, Lagerflächen, Baustelleneinrichtung u.ä.) soweit als 

möglich ausgenommen (Maßnahmen 5.2 V). 

 Zur Verringerung baubedingter Beeinträchtigungen erfolgt allgemein eine möglichst schonende Bau-

ausführung. 

 

3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 

 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen, ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnah-

men) werden durchgeführt, um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten zu sichern (siehe auch LBP-Textteil Unterlage 19.1.1, Maßnahmenübersichtsplan Unterlage 

9.1, Maßnahmenplan 9.2, Maßnahmenblätter Unterlage 9.3). Die Ermittlung der Verbotstatbestände er-

folgt unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: 

Durch diese Maßnahmen werden den betroffenen prüfungsrelevanten Arten vorgezogen neue Habitate 

zur Verfügung gestellt und gleichzeitig haben die Maßnahmen für diese Arten auch eine populationsstüt-

zende Wirkung.  
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 Sicherung von Alt- und Biotopbäumen sowie Anbringung von Fledermauskästen (Maßnahme 1.1 ACEF) 

Dazu werden in den Hangwaldbeständen an der Hangleite nördlich Haindling außerhalb des Wirk-
korridors der Plantrasse, in dem mit betriebsbedingten Störungen in höherem Ausmaß zu rechnen 
ist (ca. 100 m beidseitig), alte Bäume und bestehender Biotopbäume mit einem Angebot an potenzi-
ellen Fledermausquartieren gesichert. Bei Bedarf erfolgt auch eine gezielte Förderung von Biotop-
bäumen und stehendem Totholz. Eine günstige Lösung besteht z.B. in der gezielten Förderung von 
Biotopbäumen, indem beispielsweise Hybridpappeln geringelt und auf einer Höhe von 5 - 6 m (aus 
Sicherheitsgründen) abgeschnitten werden, der verbleibende Stamm wird erfahrungsgemäß in rela-
tiv kurzer Zeit von Spechten bearbeitet. Ingesamt ist die Sicherung bzw. Bereitstellung von 20 Alt- 
bzw. Biotopbäumen vorgesehen. 

Als Übergangslösung, um vor allem in den ersten Jahren bis zur Existenz von genügend Biotopbäu-
men ein Angebot an Fledermausquartieren zu schaffen, sollen zusätzlich in den Waldbeständen 20 
Fledermauskästen angebracht werden.  

Die Maßnahme 1.1 ACEF ist auch im Norden des UG im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte 
an der Kleinen Laber vorgesehen, da auf Höhe Perkam zwei Bäume mit Höhlen betroffen sind. In 
diesem Bereich sollen pro betroffenem Baum jeweils 3, also insgesamt 6 Alt- bzw. Biotopbäume 
gesichert und als Übergangslösung 6 Fledermauskästen angebracht werden. 

 

 Vorgezogene Anlage von Habitatelementen für die Zauneidechse (Maßnahme 1.2 ACEF) 

Für die CEF-Maßnahme ist ein ehemaliger Hohlweg oberhalb der Hangleite nördlich Haindling in 
nächster Nähe zum Eingriffsbereich vorgesehen. Zur Habitatverbesserung werden magere Säume 
und Rohbodenstandorte entwickelt sowie Habitatelemente wie z.B. Stein-/Sandhaufen und vor allem 
Totholz (Wurzelstöcke, Äste etc.) eingebracht (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3). 

 

 Habitatverbesserungen für die Zielart Feldlerche (Maßnahme 1.3 ACEF) 

Hierzu wird eine großzügig bemessene Gebietskulisse als Suchraum in der weiteren Umgebung des 
Vorhabens ausgewiesen, in der jährlich pro betroffenem Brutpaar 10 „Lerchenfenster“ und 0,2 ha 
Blüh- und Brachestreifen oder 0,5 ha Blühflächen, Blühstreifen bzw. Ackerbrache oder 1 ha „Exten-
siväcker“ mit angepasster Ackerbewirtschaftung angelegt werden.  

Da 3 Brutreviere der Feldlerche verloren gehen, sind innerhalb des Suchraums max. 30 „Lerchen-
fenster“ und 0,6 ha Blüh- und Brachestreifen oder alternativ 1,5 ha Blühflächen, Blühstreifen bzw. 
Ackerbrache oder alternativ 3 ha „Extensiväcker“ mit angepasster Ackerbewirtschaftung notwendig 
(vgl. LfU 2016). Am besten sollte aber eine Kombination der verschiedenen Maßnahmen angestrebt 
werden, und sie sollten möglichst großräumig verteilt werden. Nach Möglichkeit sollten diese CEF-
Maßnahmen jährlich bevorzugt in einer Entfernung von bis max. 2 km von den Revierverlusten rea-
lisiert werden (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3).  

Die Feldlerche ist hier als Zielart zu betrachten, denn die CEF-Maßnahme kommt auch dem ebenfalls 
betroffenen Rebhuhn und weiteren potenziell betroffenen Bodenbrütern wie Kiebitz, Wachtel und 
Wiesenschafstelze zugute, so dass auch bei diesen Arten die Auslösung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände vermieden werden.  

 

 Großflächige Entwicklung einer artenreichen Feucht- und Nasswiese mit Anlage von Habitatelemen-
ten für die Wechselkröte im Tal des Eiglfurter Bachs (Maßnahme 1.4 ACEF) 

Hierzu wird die vernässte Ackerbrache durch extensive, maximal 2-schürige Bewirtschaftung ohne 
Pflanzen- und Düngemitteleinsatz allmählich zur Feucht- bzw. Nasswiese weiter entwickelt. Inner-
halb der Wiese erfolgt vor allem in den nassen Bereichen die Anlage kleiner Mulden und Seigen bzw. 
kleiner Flachwassertümpel mit offenen Rohbodenflächen. Zusätzlich werden am Rand der Wiesen-
fläche in den angrenzenden Säumen Versteckplätze durch Ablagerung von Wurzelstöcken und an-
derem Totholz sowie von Lockermaterial aus Steinen angelegt. Die Klein- und Kleinstgewässer be-
dürfen einer jährlichen Pflege, um ihren Charakter als Pioniergewässer zu erhalten und die Rohbo-
denflächen vegetationsfrei zu halten. Sinnvoll kann bei Bedarf auch eine immer wieder kehrende 
Neuanlage von derartigen Habitatstrukturen sein (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3). 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

4.1.1  Pflanzenarten nach Anhang IVb der FFH-Richtlinie 

Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-RL sind im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Von po-

tenziellen Vorkommen ist nicht auszugehen. 

 

4.1.2  Tierarten des Anhang IVa der FFH-Richtlinie 

4.1.2.1  Säugetiere 

Haselmaus (Muscardinus avellanarius), PO, RLB -, RLD V, EZL B, EZK u, sg 

Die nachaktive Haselmaus gilt als eine Charakterart artenreicher und lichter Wälder mit gut ausgebildeter 

Strauchschicht und kann verschiedenste Waldtypen besiedeln. Entscheidend ist, dass vom Frühjahr bis 

zum Herbst ausreichend Nahrung in Form von Knospen, Blüten, Pollen, Früchten und auch kleinen In-

sekten vorhanden ist. Adulte Haselmäuse sind sehr ortstreu und besetzen feste Streifgebiete, die sich 

meist weniger als 70 m um das Nest erstrecken. Die Annahme einer sehr hohen Störungsempfindlichkeit, 

vor allem auch gegenüber Licht, wurde in jüngster Zeit widerlegt. Mittlerweile ist bekannt, dass Hasel-

mäuse nicht nur am Rand, sondern auch innerhalb von menschlichen Siedlungen leben können. Auch in 

nächster Nähe zu Straßen wurden in jüngster Zeit Vorkommen bekannt.  

Im UG wären Vorkommen der Haselmaus lediglich in den bewaldeten Bereichen der Hangleite nördlich 

Haindling denkbar. Bei den gezielten Untersuchungen mit Hilfe von Haselmaustuben (= Niströhren) konn-

ten jedoch keine Nachweise erbracht werden. Eine relevante Betroffenheit der Haselmaus wird daher im 

vorliegenden Fall mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Re-

levanzprüfung im Anhang). 

 

Fischotter (Lutra lutra), NW, RLB 3, RLD 3, EZL C, EZK u, sg 

Der Fischotter lebt an Fließgewässern mit ihren Auen, insbesondere ausgedehnten Weichholzauen; die 

Art kommt aber auch an Gräben, Altwässern und verschiedenen Stillgewässern vor. Biber benötigen 

ausreichend Nahrung sowie grabbare Ufer zur Anlage von Wohnhöhlen. Sofern eine ständige Wasser-

führung nicht gewährleistet ist, bauen die Tiere Dämme, um den Wasserstand entsprechend zu regulieren 

und um sich neue Nahrungsressourcen zu erschließen. 

Der Fischotter kommt vorwiegend in Fluss- und Bachauen mit strukturreichen und vielfältigen Ufern sowie 

Überschwemmungs- und Feuchtgebieten im Bayerischen Wald vor. Hauptlebensraum sind die Uferbe-

reiche mit hoher Strukturvielfalt, in denen genügend Versteckmöglichkeiten vorhanden sind. Bevorzugt 

werden klare und fischreiche Gewässer; zum Teil auch Teichanlagen. 

Der Fischotter ist gemäß ASK im UG bislang nicht nachgewiesen, und auch bei den eigenen Untersu-

chungen konnten keine Hinweise gefunden werden. Aufgrund der zu beobachtenden Ausbreitungsten-

denzen, die aus den Verbreitungsgebieten im Bayerischen Wald heraus zunehmend auch ins niederbay-

erische Hügelland festzustellen sind, und einiger Nachweise in der weiteren Umgebung kann ein Vor-

kommen an der Kleinen Laber auch innerhalb des UG durchaus angenommen werden. Da die Kleine 

Laber und ihr nächstes Umfeld aber nicht unmittelbar betroffen sind, wird der Fischotter nicht beeinträch-

tigt. Eine mögliche geringe Zunahme von Störungseinflüssen auf Höhe Perkam durch die im Vergleich 

zum bisherigen Straßenverlauf geringere Entfernung der Plantrasse zur Kleinen Laber kann vernachläs-

sigt werden. Eine relevante Betroffenheit des Fischotters ist daher auszuschließen (siehe Abschichtungs-

kriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 

Biber Castor fiber NW - V A u x 

Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 
Der Biber lebt an Fließgewässern mit ihren Auen, insbesondere ausgedehnten Weichholzauen; die Art kommt aber auch an 
Gräben, Altwässern und verschiedenen Stillgewässern vor. Biber benötigen ausreichend Nahrung sowie grabbare Ufer zur 
Anlage von Wohnhöhlen. Sofern eine ständige Wasserführung nicht gewährleistet ist, bauen die Tiere Dämme, um den 
Wasserstand entsprechend zu regulieren und um sich neue Nahrungsressourcen zu erschließen. 
 
Lokale Population 
Innerhalb des UG befinden sich mindestens zwei Biberreviere im Talraum des Eiglfurter Bachs. Ein Biberdamm, der offenbar 
immer wieder entfernt wird, liegt unmittelbar im Eiglfurter Bach nahe dem nördlichen Ortsrand von Haindling. Dieses (poten-
zielle) Revier befindet sich in großem Abstand zur Plantrasse und ist daher nicht betroffen. Weitere Dämme mit besetztem 
Biberrevier bzw. besetzten Biberrevieren liegen im Bereich eines Grabens am Fuß der Hangleite nördlich Haindling bzw. am 
südwestlichen Waldrand des Hangwalds. Die Plantrasse quert diesen Bereich, so dass mit einer Beeinträchtigung des Habi-
tats zu rechnen ist. Der Eibach und der Hirschlinger Graben (= Lehergraben) kommen aufgrund ihrer geringen Wasserführung 
und mangels geeigneter Begleitstrukturen nicht als potenzielle Biberlebensräume in Betracht. Ansonsten kommt der Biber 
entlang des gesamten Laufs der Kleinen Laber vor.  

Der Biber gilt in Bayern als nicht gefährdet und ist nach wie vor in Ausbreitung begriffen. Auch im Landkreis Straubing-Bogen 
ist zu beobachten, dass sich der Biber stark ausbreitet und nahezu jedes geeignete Gewässer besiedelt. Folglich ist zu un-
terstellen, dass die lokale Population einen sehr günstigen Erhaltungszustand aufweist. 

Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten 

Während der Bauzeit wird vorübergehend in dieses Biberhabitat am Fuß der Hangleite eingegriffen. Da die in diesem Revier 
lebenden Biber zur Vermeidung von Tötungen und Verletzungen (siehe unten bei Tötungs- und Verletzungsverbot) vor Beginn 
der Bauarbeiten umgesiedelt werden, ist diese Fortpflanzungs- und Ruhestätte vorübergehend außer Funktion gesetzt. Der 
übrige Verlauf des Grabens ober- und unterhalb der Plantrasse bleibt jedoch weiterhin als potenzieller Biberlebensraum be-
stehen, und der vorübergehend in Anspruch genommene bzw. beeinträchtigte Abschnitt des Grabens kann nach Abschluss 
der Bauarbeiten problemlos wieder vom Biber besiedelt werden. Positiv ist hervorzuheben, dass im Bereich des Grabens am 
Hangfuß anstelle einer Verrohrung ein großzügig bemessener Wellstahldurchlass (LW = 4,65 m, LH = 2,70 m) vorgesehen 
ist. Damit bleibt das Biberhabitat weiterhin funktionsfähig. 

In Anbetracht der Häufigkeit und weiten Verbreitung des aktuell ungefährdeten Bibers ist nicht von einem vorübergehenden 
Verlust einer für die Art essentiellen Lebensstätte auszugehen, und trotz dieser zeitlich begrenzten Beeinträchtigung bleibt 
die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 

Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots 

Während der Bauzeit sind Störungen im Bereich des bestehenden Biberreviers zu erwarten. Nach Freigabe für den Straßen-
verkehr kommt ist im Bereich des Biberreviers zu betriebsbedingten Störungen, die bislang nicht vorhanden waren. 

Da der Biber nicht als besonders störungsempfindlich gilt und die lokale Population einen günstigen Erhaltungszustand auf-
weist, erreichen sowohl die baubedingten als auch die betriebsbedingten Störungen aber keinesfalls die Schwelle der Erheb-
lichkeit, und folglich wird kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand ausgelöst. 

Aus dem unmittelbar betroffenen Biberrevier wird der Biber zur Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen (siehe nachfol-
gend) abgefangen und umgesiedelt, womit die Art auch den baubedingten Störungseinflüssen entzogen wird. 

Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  

Im Zuge der Bauarbeiten besteht ein gewisses Risiko, dass Biber baubedingt zu Schaden kommen. Um Tötungen oder Ver-
letzungen durch die Bauarbeiten zu vermeiden, wird bereits im Vorfeld der zuständige Biberberater eingeschaltet, um den 
bzw. die Biber nach Möglichkeit abzufangen und umzusiedeln. Danach erfolgen Vergrämungsmaßnahmen durch den Biber-
berater, damit sich kurz vor Beginn oder während der Bauarbeiten keine Biber im Einflussbereich des Straßenbauvorhabens 
aufhalten bzw. ansiedeln. 

Das Risiko betriebsbedingter Kollisionen (Verkehrsopfer) wird nach Realisierung des Straßenbauvorhabens als sehr gering 
eingeschätzt, da die Plantrasse im Bereich der Talquerung auf einem sehr hohen Damm verläuft, und der Biber die Ortsum-
gehung folglich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Brückenbauwerke unterquert. Eine signifikante Erhöhung 
des Kollisionsrisikos kann demnach für den Biber ausgeschlossen werden. 
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Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 

 

Fledermäuse 

Für die nachfolgenden Prüfschritte werden die Fledermausarten je nach bevorzugter Nutzung von Quar-

tiertypen in zwei Gruppen eingeteilt und entsprechend zusammengefasst: 

- „Baumfledermäuse“ (Fledermäuse mit Quartieren [auch] in Baumhöhlen oder Nistkästen)  

- „Gebäudefledermäuse“ (Fledermäuse mit Quartieren in/an Gebäuden) 

 

„BAUMFLEDERMÄUSE“ 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 

Braunes Langohr Plecotus auritus NW - 3 B g x 

Fransenfledermaus Myotis nattereri NW - - B g x 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii NW 2 - C u x 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula NW - V B u x 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus NW 3 2 C u x 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus NW V - C ? x 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii NW - - B u x 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni NW - - B g x 

Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 

Sommerquartier: In nennenswertem Umfang in Nistkästen oder Baumhöhlen; einige Arten zwar auch an bzw. in Gebäuden, 
jedoch auch in Baumhöhlen oder Nistkästen möglich 

Winterquartier: Unterirdische Quartiere, wie z.B. Höhlen, Bergwerksstollen, Ruinengewölbe, Keller; lediglich der Große 
Abendsegler, die Rauhautfledermaus und evtl. auch die Mopsfledermaus überwintern auch in Baumhöhlen. 

Jagdgebiete: Neben Wäldern auch in bedeutendem Umfang in der offenen Landschaft, Gewässer, Siedlung 

Strukturbindung beim Flug (gemäß BMVBS 2011): Braunes Langohr sehr hoch, Fransenfledermaus hoch, Große Bartfle-
dermaus hoch, Großer Abendsegler gering, Mopsfledermaus mittel, Mückenfledermaus mittel, Rauhautfledermaus mittel bis 
gering, Wasserfledermaus hoch 

Disposition gegenüber Kollisionsgefahren (gemäß BMVBS 2011): Braunes Langohr sehr hoch, Fransenfledermaus hoch, 
Große Bartfledermaus hoch, Großer Abendsegler gering, Mopsfledermaus mittel, Mückenfledermaus mittel, Rauhautfleder-
maus gering, Wasserfledermaus sehr hoch 
 
Lokale Populationen 

Gemäß ASK gibt es mehrere ältere Fledermaus-Nachweise in den beiden Kirchen in Haindling; außerdem aktuelle Nachweis aus dem Jahr 
2016 von Langohren (unbestimmt) in der Alten Kirche in Haindling.  

Bei den Untersuchungen Jahr 2019 mit 8 Batcorder-Standorten (Probestellen BC1 - BC8, siehe Abb. 1) wurden folgende Rufnachweise 
erfasst: 
 

Art BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 

(Braunes) Langohr* (Plecotus auritus) 0 2 1 0 0 1 0 0 

(Große) Bartfledermaus** (Myotis brandtii) 61 857 631 23 22 14 132 642 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 7 16 24 0 29 4 57 13 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 3 91 10 0 0 1 0 0 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 6 7 4 4 1 15 20 1 

Mücken 6 0 4 0 3 0 2 1 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 29 174 100 4 14 4 31 92 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 3 30 49 3 9 6 18 22 

Myotis unbestimmt (Bart-/Wasserfledermaus)*** 12 540 702 36 35 33 185 499 
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Gattung Pipistrellus, Rufe nicht exakt trennbar 32 251 108 4 14 4 31 61 

* Rufe der Langohren nicht unterscheidbar, hier auch Graues Langohr möglich; überwiegend aber Braunes Langohr zu erwarten 
**Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar, hier potenziell auch Große Bartfledermaus möglich; überwiegend aber Kleine B. zu erwarten 
***Rufe verschiedener Fledermausarten der Gattung Myotis: aufgrund der Aufnahmequalität (Entfernung) nicht unterscheidbar 

 
Zusammenfassende Interpretation: 

Braunes Langohr: Rufe der Langohren nicht unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, vor 
allem im Norden an der Kl. Laber; 1 Rufnachweis am nordöstlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling 

Fransenfledermaus: einige Rufnachweise an nahezu allen Probestellen mit Aktivitätsschwerpunkt am südwestlichen Wald-
rand des Hangwalds bei Haindling und in geringerem Umfang noch an der Kl. Laber auf Höhe Perkam und beim Feldgehölz 
südwestlich Haindlingberg 

Große Bartfledermaus (= Brandt-Fledermaus): Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar; häufigste Fledermausarten 
mit sehr vielen Rufnachweisen; Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam 
und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam und am Eiglfurter Bach nördlich Haindling sowie etwas weniger häufig 
am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling und in geringerem Umfang auch an der Bahnlinie westlich Perkam 
im Bereich der Plantrasse, vermutlich aber hoher Anteil der häufigeren Kleinen Bartfledermaus 

Großer Abendsegler: mehrere Rufnachweise an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und wei-
ter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam, ansonsten nur sehr vereinzelt 

Mopsfledermaus: relativ wenige Nachweise verteilt über alle Probestellen mit gewisser Häufung am nordöstlichen und am 
südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling  

Mückenfledermaus: einige wenige Rufe an 5 Probestellen ohne erkenntliche Aktivitätsschwerpunkte 

Rauhautfledermaus: mehrere Rufnachweise mit deutlichem Aktivitätsschwerpunkt an der Flussschlinge der Kl. Laber neben 
der Bahnlinie bei Perkam, gefolgt von Bereichen an der Kl. Laber weiter südlich auf Höhe Perkam und an der Zufahrt von der 
St 2142 nach Frauenhofen 

Wasserfledermaus: einige Nachweise an allen Probestellen, gewisse Häufung an der Flussschlinge der Kl. Laber neben 
der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam; z.T. nicht klar von den Bartfledermäusen zu 
unterscheiden, daher Aktivitätsschwerpunkte vermutlich sehr ähnlich 

Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht exakt bestimmten Arten zugeordnet werden 
konnten; auch hier bestätigen sich Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam 
und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie in geringerem Umfang an der Bahnlinie westlich Perkam im 
Bereich der Plantrasse und am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling sowie am Eiglfurter Bach nördlich 
Haindling. 

Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  

Im Hangwald nördlich Haindling wurden mehrere Baumhöhlen festgestellt und aufgrund der extensiven Nutzung bzw. Natur-
nähe des Waldbestands ist insgesamt von einer hohe Dynamik auszugehen, so dass immer wieder neue potenzielle Fleder-
mausquartiere (Höhlen, Spalten, Rissen, abstehende Rinde etc.) entstehen können. Die Nachweise vieler Spechtaktivitäten 
und zahlreicher Stare weisen ebenfalls auf das günstige Baumhöhlenangebot und diese hohe Dynamik hin. Im Bereich der 
geplanten Ortsumgehung durch den Hangwald ist der naturnahe Laubmischwald nur teilweise unmittelbar betroffen, ansons-
ten überwiegen hier aufgeforstete Hybridpappel- und Lärchenbestände. Innerhalb des Korridors, in dem der Wald für den 
Bau der Plantrasse teils auf Dauer und teils vorübergehend beseitigt werden muss, konnten aber ebenfalls einige Baumhöh-
len oder Risse bzw. Spalten in Bäumen sowie stehendes Totholz festgestellt werden. Eine genaue Anzahl potenziell geeig-
neter Fledermausquartiere lässt sich innerhalb des Walds nicht ermitteln und eine exakte Angabe ist in Anbetracht der hohen 
Dynamik auch nicht sinnvoll. Auf jeden Fall ist eine direkte und indirekte Betroffenheit von potenziellen Fledermausquartiere 
zu unterstellen. Bei Einbeziehung eines gewissen Störungskorridors ist im vorliegenden Fall von einer direkten und indirekten 
Beeinträchtigung der Habitatfunktion für Fledermäuse im Bereich von ca. 1 ha Hangwald auszugehen.  

Zur Vermeidung des Schädigungsverbots sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) notwendig. Da 
gemäß einschlägiger Vorgaben (siehe Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Waldflächen) in naturnahen Wäldern mind. 
20 Biotopbäume pro ha angestrebt werden sollten, ist demnach hier als vorgezogener Ausgleich für den Funktionsverlust im 
Bereich der Plantrasse die Sicherung von 20 Alt- bzw. Biotopbäumen vorgesehen. Als Übergangslösung werden außerdem 
ebenso viele Fledermauskästen angebracht. Ergänzend ist anzumerken, dass das Entstehen und Vergehen von Höhlen in 
den betroffenen Waldbeständen aufgrund der teilweise relativ extensiven Waldbewirtschaftung als dynamischer Prozess 
anzusehen ist, und zusätzlich wieder neue Biotopbäume entstehen können. 

Diese CEF-Maßnahme ist auch im Norden des UG im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte an der Kleinen Laber 
vorgesehen, da auf Höhe Perkam zwei Bäume mit Höhlen betroffen sind. In diesem Bereich sollen pro betroffenem Baum 
jeweils 3, also insgesamt 6 Alt- bzw. Biotopbäume gesichert und als Übergangslösung 6 Fledermauskästen angebracht 
werden. 
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CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.2): 
Maßnahme 1.1 ACEF „Sicherung von Alt- und Biotopbäumen sowie Anbringung von Fledermauskästen“ 

Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots 

Da im weiteren Umfeld der Plantrasse mehrere Baumhöhlen und damit potenzielle Fledermausquartiere vorkommen, ist mit 
baubedingten und später betriebsbedingten Störungen zu rechnen. Die geplanten CEF-Maßnahmen, die in erster Linie zur 
Vermeidung des Schädigungsverbots umgesetzt werden, führen aber auch zu einer Stärkung der lokalen Population. Außer-
dem bedingt die Vorkehrung, dass zur Vermeidung baubedingter Tötungen und Verletzungen die notwendigen Baumfällungen 
außerhalb der Fortpflanzungszeit durchgeführt werden, auch eine Minderung denkbarer Störwirkungen auf den Fortpflan-
zungserfolg der „Baumfledermäuse“. Folglich sind – vor allem in Anbetracht der Ausweichmöglichkeiten in die benachbarten 
Waldbestände – mit den CEF-Maßnahmen die potenziell denkbaren Störungen von Fledermausquartieren in der Umgebung 
nicht als erheblich anzusehen, da sie für keine der hier zusammengefassten Fledermausarten zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen.  

 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1):  
Sowohl die Maßnahme 1.1 ACEF (Sicherung von Alt- und Biotopbäumen sowie Anbringung von Fledermauskästen) als auch 
die Durchführung der Baumfällungen außerhalb der Fortpflanzungszeit tragen zu einer Verringerung der Störeinflüsse und 
damit zur Verhinderung des Verbotstatbestands der Störung bei. 

Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  

Sämtliche notwendigen Baumfällungen werden außerhalb der Fortpflanzungszeit durchgeführt. Damit wird das Risiko erheb-
lich minimiert, dass es bei den Baumfällungen zu Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen kommen kann. Da Großer 
Abendsegler, Mopsfledermaus und die Rauhautfledermaus auch außerhalb der Fortpflanzungszeit in Baumquartieren leben 
und dort teils auch überwintern, verbleibt dennoch eine gewisses Restrisiko. Höchstvorsorglich wird der Eingriffsbereich im 
Vorfeld der Baumfällungen im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durch einen Fledermausexperten kontrolliert, um bei 
einer möglichen Betroffenheit geeignete Vorkehrungen vorzunehmen (siehe Kap. 3.1). 

Ein gewisses Risiko, dass es zu Tötungen und Verletzungen kommt, besteht aber im Zusammenhang mit verkehrsbedingten 
Kollisionen. Infolge des Verkehrs auf den bestehenden Straßen ist im UG bereits ein gewisses Kollisionsrisiko für Fleder-
mäuse vorhanden. Durch die Verlagerung des Verkehrsstroms auf die Plantrasse kann es aber zu einer Zunahme des Risikos 
kommen, insbesondere wenn traditionelle Flugrouten oder Jagdgebiete von Fledermäusen gequert werden. Bevorzugte Flug-
routen verlaufen im UG vor allem entlang des Eiglfurter Bachs und der Kleinen Laber. Ansonsten sind potenzielle Flugrouten 
auch an Waldrändern sowie entlang der Gehölzstrukturen an der Bahnlinie und teils an Straßen denkbar.  

Die traditionellen Fledermaus-Flugrouten entlang der Kleinen Laber, die im UG die höchsten Fledermausaktivitäten aufwei-
sen, werden von der geplanten Ortsumgehung nicht gequert bzw. berührt. Die Brücke über den Eiglfurter Bach wird unter 
anderem aus Gründen des Fledermausschutzes deutlich größer dimensioniert als zur Gewährung eines geregelten Abflusses 
(hydraulisch) notwendig, und die lichte Höhe beträgt mehr als 4,70 m. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass die 
Ortsumgehung von strukturgebunden fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen problemlos unterflogen werden 
kann. Das Tötungs- und Verletzungsrisiko durch verkehrsbedingte Kollisionen wird im Bereich dieser bevorzugten Flugroute 
somit deutlich reduziert. 

Auch die Brücken über die Bahnlinie sowie im Bereich von Gemeindeverbindungsstraßen und Wirtschaftswegen weisen 
durchwegs lichte Höhen von über 4,70 m, im Fall der Bahnlinie von mindestens 4,90 m auf, so dass sie von strukturgebunden 
fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen unterflogen werden können. Bei den Gestaltungsmaßnahmen auf den 
neuen Straßenböschungen bzw. Straßenbegleitflächen wird ebenfalls auf strukturgebunden fliegende Fledermausarten Rück-
sicht genommen. Die Plantrasse verläuft z.B. nach der Querung des Talhangs des Eiglfurter Bachtals am nordöstlichen Wald-
rand (ca. bei Bau-km 0+900) im Bereich einer mit hoher Wahrscheinlichkeit dort entlang des Waldrands querenden bevor-
zugten Fledermaus-Flugroute nahezu in Gleichlage. Zur Verminderung des Kollisionsrisikos sind dort straßennahe Baum-
pflanzungen vorgesehen (wegen der dortigen Schutzplanken mit geringem Abstand zur Fahrbahn möglich), um einen sog. 
„Hop-Over-Effekt“ zu erzeugen und die Fledermäuse in ungefährlicher Höhe über die Straße zu leiten.  

Vor diesem Hintergrund ist mit dem Vorhaben keine signifikante Erhöhung des Tötungs- und Verletzungsrisiko durch ver-
kehrsbedingte Kollisionen verbunden. 

 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1) 

 Durchführung von Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar und somit au-
ßerhalb der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse  
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Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 

 

 

„GEBÄUDEFLEDERMÄUSE“ 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NW 3 3 C u x 

Graues Langohr Plecotus austriacus NW 2 1 C u x 

Großes Mausohr Myotis myotis NW - - B g x 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus NW - - B u x 

Nordfledermaus Eptesicus nilssonii NW 3 3 C u x 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NW 2 D C ? x 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus NW - - B g x 

Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 

Sommerquartier: vorwiegend an bzw. in Gebäuden; Zwergfledermaus gelegentlich auch in Baumquartieren, in Bayern aber 
bislang nur in Baumhöhlen 

Winterquartier: teils unterirdische Quartiere, teils an Gebäuden; überwiegend unterirdische Quartiere 

Jagdgebiete: Wälder, offene Landschaft, Gewässer, Siedlung 

Strukturbindung beim Flug (gemäß BMVBS 2011): Breitflügelfledermaus mittel, Graues Langohr sehr hoch, Großes Mau-
sohr mittel, Kleine Bartfledermaus hoch, Nordfledermaus mittel bis gering, Zweifarbfledermaus gering, Zwergfledermaus mittel 

Disposition gegenüber Kollisionsgefahren (gemäß BMVBS 2011): Breitflügelfledermaus mittel, Graues Langohr sehr 
hoch, Großes Mausohr hoch, Kleine Bartfledermaus hoch, Nordfledermaus gering, Zweifarbfledermaus gering, Zwergfleder-
maus mittel 

 
Lokale Populationen 

Gemäß ASK gibt es mehrere ältere Fledermaus-Nachweise in den beiden Kirchen in Haindling; außerdem aktuelle Nachweis aus dem Jahr 
2016 von Langohren (unbestimmt) in der Alten Kirche und vom Großen Mausohr in der Neuen Kirche in Haindling. Das Große Mausohr ist 
außerdem in Geiselhöring nachgewiesen (2010), ebenso die Zweifarbfledermaus (2017). 

Bei den Untersuchungen Jahr 2019 mit 8 Batcorder-Standorten (Probestellen BC1 - BC8, siehe Abb. 1) wurden folgende Rufnachweise 
erfasst: 
 

Art BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 0 2 0 0 0 1 0 0 

(Graues) Langohr* (Plecotus austriacus) 0 2 1 0 0 1 0 0 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 0 3 2 0 5 5 3 0 

(Kleine) Bartfledermaus** (Myotis mystacinus) 61 857 631 23 22 14 132 642 

Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 31 12 19 5 0 0 13 0 

Zweifarbfledermaus (Vespertillio murinus) 0 6 6 0 1 2 1 0 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 27 107 106 117 10 10 83 7 

Myotis unbestimmt (Bart-/Wasserfledermaus)*** 12 540 702 36 35 33 185 499 

Gattung Pipistrellus, Rufe nicht exakt trennbar 32 251 108 4 14 4 31 61 

* Rufe der Langohren nicht unterscheidbar, hier auch Graues Langohr möglich; überwiegend aber Braunes Langohr zu erwarten 
**Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar, hier vor allem Kleine Bartfledermaus zu erwarten 
***Rufe verschiedener Fledermausarten der Gattung Myotis: aufgrund der Aufnahmequalität (Entfernung) nicht exakt bestimmbar 

 
Zusammenfassende Interpretation: 

Breitflügelfledermaus: nur sehr vereinzelte Nachweise 

Graues Langohr: Rufe der Langohren nicht unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, vor allem im Norden 
an der Kl. Laaber; 1 Rufnachweis am nordöstlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling 
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Großes Mausohr: nur wenige Rufnachweise an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der 
Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie beim Feldgehölz südwestlich Haindlingberg, am nordöstlichen und am südwestlichen Waldrand des 
Hangwalds bei Haindling  

Kleine Bartfledermaus: Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar, häufigste Fledermausarten mit sehr vielen Rufnachweisen; Akti-
vitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Per-
kam und am Eiglfurter Bach nördlich Haindling sowie etwas weniger häufig am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling und 
in geringerem Umfang auch an der Bahnlinie westlich Perkam im Bereich der Plantrasse, vermutlich hoher Anteil der häufigeren Kleinen 
Bartfledermaus 

Nordfledermaus: einige Nachweise an 5 Probestellen mit gewisser Häufung an der Bahnlinie westlich Perkam im Bereich der Plantrasse 

Zweifarbfledermaus: nur wenige Rufnachweise mit Schwerpunkt an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und 
weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam 

Zwergfledermaus: mehrere Rufnachweise an allen Probestellen mit Schwerpunkt und an der Gemeindeverbindungsstraße von der St 
2142 nach Frauenhofen und mit etwas weniger Rufen an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter süd-
lich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam 

Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht exakt bestimmten Arten zugeordnet werden 
konnten; auch hier bestätigen sich Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam 
und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie in geringerem Umfang an der Bahnlinie westlich Perkam im 
Bereich der Plantrasse und am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling sowie am Eiglfurter Bach nördlich 
Haindling. 

Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  

Bei dem Einzelgehöft Kleiner Helmprechting (bei Bau-km 2+140) neben dem Bahnübergang muss ein neben der Gemein-
deverbindungsstraße befindlicher Holzschuppen abgebrochen werden. Ebenso werden auf Höhe Hischling südöstlich der 
Bahnlinie zwei Holzschuppen (bei Bau-km 3+500) entfernt. Bei den Fledermausuntersuchungen ergaben sich keine Hin-
weise, dass sich in den Gebäuden Fledermausquartiere befinden. Die nächst gelegenen Gebäudequartiere sind in in den 
benachbarten Ortslagen zu erwarten und bleiben von dem Bauvorhaben unbeeinflusst. Daher bleibt die ökologische Funktion 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin im räumlichen Zusammenhang erfüllt. 

Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots  

Alle übrigen Gebäude liegen in größerer Entfernung zum geplanten Straßenbauvorhaben, so dass mögliche Störungen von 
Fledermausquartieren mit hinreichender Sicherheit unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. Störungen bei den Nahrungsflü-
gen sind nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Wirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen einzustu-
fen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass zahlreiche Gebäude und damit potenzielle Gebäudequartiere, die 
bislang innerhalb von Geiselhöring und Hirschling an der viel befahrenen Staatsstraße liegen, durch die Umgehung der 
Ortschaften künftig entlastet werden. 

Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots 

Da niemals gänzlich auszuschließen ist, dass Fledermäuse in oder an Gebäuden Quartiere (vorübergehend) beziehen, be-
steht dennoch ein gewisses Beeinträchtigungsrisiko bei den Abbrucharbeiten zur Beseitigung der 3 Holzschuppen im Bereich 
des Straßenbauvorhabens (einer in Kleiner Helmprechting bei Bau-km 2+140 und zwei auf Höhe Hischling südöstlich der 
Bahnlinie bei Bau-km 3+500). Um Tötungen und Verletzungen zu vermeiden, erfolgt der Abbruch der Gebäude im Winter, da 
Überwinterungsquartiere hier äußerst unwahrscheinlich sind. Zur Sicherheit wird aber vorher trotzdem eine Kontrolle durch 
einen Fledermausexperten durchgeführt (siehe Kap. 3.1). 

Bezüglich des Tötungs- und Verletzungsrisikos durch verkehrsbedingte Kollisionen wird auf die obenstehenden Ausführungen 
zu den „Baumfledermäusen“ verwiesen. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1) 
 Abbruch der Gebäude im Winter und sicherheitshalber vorher Kontrolle durch einen Fledermausexperten 

Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 
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4.1.2.2  Reptilien 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 

Schlingnatter Coronella austriaca PO 2 3 C u x 

Zauneidechse Lacerta agilis NW 3 3 B u x 

Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 
Die Zauneidechse bevorzugt offene, relativ trockene Lebensräume, z.B. Brachflächen, Waldränder, Straßen-, Weg- und Ufer-
ränder. Als Ausbreitungswege und Habitate kommen demnach auch Straßenböschungen und Bahnlinien (Schotterkörper und 
Säume entlang der Gleise) in Betracht. Wichtig ist die Verfügbarkeit gut besonnter, vegetationsarmer Flächen mit grabfähigem 
Boden, in dem die Eier abgelegt werden können. 
Die deutlich anspruchsvollere Schlingnatter sucht warme und strukturreiche Übergänge zwischen offener und bewaldeter 
Landschaft, (Halb-)Trockenrasen, Brachen oder andere Offenlandbiotope mit Gebüschkomplexen, einzelnen Sträuchern oder 
Jungbäumen. Die Zauneidechse stellt ein wichtiges Beutetier der Schlingnatter dar. Die Lebensräume der beiden Arten sind 
daher häufig deckungsgleich. 

 
Lokale Populationen 
Im Zuge der Geländeerhebungen konnte die Zauneidechse in straßenbegleitenden Saumstrukturen und an Wald- bzw. Ge-
hölzsäumen im Bereich der Hangleite nördlich Haindling nachgewiesen werden. Außerdem sind aus der Biotopkartierung 
weitere Vorkommen entlang der Bahnlinie bekannt, die als Ausbreitungs- bzw. Biotopverbundachse für wärmliebende Repti-
lien fungiert. Aktuell ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit von potenziellen Vorkommen in den Begleitstrukturen der Bahnlinie 
auszugehen, auch wenn bei den gezielten Begehungen 2019 hier kein Nachweis erbracht werden konnte.  

Auch die deutlich anspruchsvollere Schlingnatter könnte evtl. in geeigneten Habitaten mit Vorkommen der Hauptbeutetiere 
Blindschleiche und Zauneidechse auftreten; aber in Anbetracht der starken Rückgänge und damit verbundenen Seltenheit im 
Naturraum ist ein Vorkommen sehr unwahrscheinlich. Daher ist im Gegensatz zur Zauneidechse mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit nicht mit einer relevanten Betroffenheit der Schlingnatter zu rechnen, zumal in den Schotterkörper der Bahnlinie und 
die Begleitstrukturen nicht unmittelbar eingegriffen wird. 

Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  

Oberhalb der Hangleite nördlich Haindling wird an den Böschungen der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) zwischen Gei-
selhöring und Helmprechting sowie im Bereich eines hohlwegartigen Grünwegs in aktuell besetzte Habitate der Zau-
neidechse eingegriffen. Kleinflächig gehen daher Lebensstätten dieser Art verloren. 

Zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung sind folglich für die Zauneidechse vorgezogene funktionserhaltende 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu den Eingriffen notwendig. Für die 
CEF-Maßnahme ist eine Fläche in räumlich-funktionaler Nähe zum Eingriffsbereich vorgesehen, die im Bereich des hohl-
wegartigen Grünwegs (ca. auf Höhe Bau-Km 1+050), der sich oberhalb des Hangwalds aus dem Wald heraus Richtung 
Haindlingberg erstreckt, liegt.  

Da von der Plantrasse nur an zwei Stellen schmale Straßen- und Wegeböschungen mit Zauneidechsenvorkommen gequert 
werden (die Querung der Bahnlinie erfolgt mittels großer Brückenbauwerke und daher ohne Habitatverluste), übertrifft die 
geplante CEF-Maßnahme in einem Bereich von ca. 1.300 m² die Habitatverluste sowohl hinsichtlich der Flächengröße als 
auch in Bezug auf die Habitateignung deutlich. 

CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.2): 

 Maßnahme 1.2 ACEF „Anlage von Habitatelementen für die Zauneidechse“:  
Hierzu ist im Bereich des hohlwegartigen Grünwegs unmittelbar im Anschluss an bestehende Lebensräume die Neu-
schaffung von Zauneidechsen-Habitaten vorgesehen, indem magere Säume und Rohbodenstandorte entwickelt sowie 
Habitatelemente wie z.B. Stein-/Sandhaufen und vor allem Totholz (Wurzelstöcke, Äste etc.) eingebracht werden.  

Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots 

Im Bereich der aktuell besetzen Habitate im nahen Umfeld des Eingriffs sind bau- und betriebsbedingte Störungen nicht 
auszuschließen. Die lokale Population wird aber durch die geplanten CEF-Maßnahmen zur Vermeidung des Schädigungs-
verbots in hohem Maße gestützt, da im räumlichen Funktionszusammenhang mit dem aktuell besetzten Lebensraum neue 
Optimalhabitate in relativ großflächiger Ausprägung geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund sind die Störungseinflüsse 
nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Folgen für den Erhaltungszustand der lokalen Population einzustufen. 

Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 
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Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  

Im Bereich der Habitate, die beeinträchtigt werden, können baubedingte Tötungen oder Verletzungen von Individuen (oder 
abgelegten Eiern) nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Da aber die betroffenen Säume entlang des nur selten benutzten 
Grünwegs und der GVS nur sehr schmal sind und nur sehr kleinflächig in Zauneidechsen-Habitate eingegriffen wird, ist 
potenziell nur mit sehr wenigen möglicherweise betroffenen Individuen zu rechnen. Das Risiko einer Tötung oder Verletzung 
übersteigt somit nicht das „allgemeine Lebensrisiko“, und die Erfüllung des Verbotstatbestands kann ausgeschlossen wer-
den. Auch ein Abfangen von Individuen wird im vorliegenden Fall in Anbetracht der geringen Erfolgsaussichten nicht als 
zielführend erachtet.  

Infolge der Durchschneidung der linear ausgeprägten Lebensräume entlang des selten genutzten Grünwegs und der GVS 
ist mit einer gewissen Erhöhung des verkehrsbedingten Kollisionsrisikos für die Zauneidechse zu rechnen. Da aber auf der 
Ostseite der Trasse im Zuge der CEF-Maßnahme Optimalhabitate entstehen und ansonsten keine Stelle entlang der Trasse 
vorkommt, an der auf beiden Seiten gut geeignete Zauneidechsenhabitate liegen, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
nur sehr vereinzelt Individuen die geplante Ortsumgehung überqueren. Eine signifikante Erhöhung des Risikos betriebsbe-
dingter Tötungen oder Verletzungen ist daher auszuschließen.  

Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 

 

4.1.2.3 Amphibien 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 

Gelbbauchunke Bombina variegata PO 2 2 C s x 

Laubfrosch Hyla arborea PO 2 3 C u x 

Wechselkröte Bufotes viridis NW 1 3 C s x 

Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 
Die Wechselkröte (wissenschaftliche Namen auch Pseudepidalea viridis und vorher Bufo viridis) bevorzugt offene, sonnen-
exponierte Lebensräume mit lückiger, niederwüchsiger Vegetation und grabfähigen Böden. Neben Bach- und Flussauen be-
siedelt sie vor allem Abbaustellen (v. a. Kies- und Sandgruben), militärische Übungsplätze, Industriebrachen bzw. Baustellen, 
trockene Ruderalflächen in frühen Sukzessionsstadien, auch Äcker, Bahndämme, Parks und Gärten. Als Laichgewässer die-
nen der Pionierart verschiedenste stark sonnenexponierte, vegetationsarme, fischfreie, meist flache Stillgewässer (oder zu-
mindest mit Flachufern), beispielsweise wassergefüllte Senken oder Fahrspuren in Baustellen, auf Äckern und Wiesen, Tüm-
pel, Teiche, Rückhaltebecken, Altarme und Baggerseen. In Fluss- und Bachauen werden auch Überschwemmungstümpel 
als Primärhabitate besiedelt. 

Die Gelbbauchunke ist eine „Pionierart“, die neue Gewässer rasch besiedeln kann, aber bei zu starker Beschattung oder 
Verkrautung auch schnell wieder verschwindet. Als Laichgewässer dienen offene, besonnte Klein- und Kleinstgewässer wie 
wassergefüllte Wagenspuren, Pfützen, Tümpel. 

Da auch der Laubfrosch teilweise als „Pionierart“ auftritt und neu entstehende Kleingewässer rasch besiedeln kann, ist ein 
potenzielles Auftreten im UG denkbar. Der Laubfrosch laicht unter anderem gelegentlich auch in Fahrspuren oder Pfützen, 
die er bei Wanderung von mehreren Kilometern auffinden kann. Folglich kann er teilweise auch ähnliche Habitate besiedeln 
wie die Wechselkröte. 
 
 
Lokale Populationen 
Seit den faunistischen Untersuchungen und sonstigen Erhebungen im Jahr 2019 ist ein Graben am Fuße der Hangleite nörd-
lich Haindlung aufgrund der Dammbauaktivitäten des Bibers über die Ufer getreten, und führt zu Vernässungen einer seit 
mehreren Jahren brach liegenden Ackerfläche zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite. In der Folge sind innerhalb der Acker-
brache in Mulden, Seigen, Fahrspuren und künstlich geschaffenen Flachwassertümpeln einige Klein- und Kleinstgewässer 
entstanden. Darin wurden von Bürgern und Grundstückseigentümern im Jahr 2022 Wechselkröten gefunden. Im Zuge der 
Aktualisierungen der Lebensraumausstattung und Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet im Frühjahr 2023 konnte die 
potenzielle Habitateignung für die Wechselkröte in diesem Abschnitt der Talaue zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite be-
stätigt werden. Da bekannt ist, dass die ansonsten sehr seltene und in Bayern vom Aussterben bedrohte Wechselkröte im 
Raum Geiselhöring und im Tal der Kleinen Laber immer wieder auftritt, kann der Fund als durchaus glaubhaft eingestuft 
werden. Im Sinne eines „worst-case-Ansatzes“ wird folglich hier eine Betroffenheit unterstellt. 

Gelbbauchunke und Laubfrosch sind hier bislang nicht nachgewiesen, aber dennoch ist ein potenzielles Auftreten in der Aue 
des Eiglfurter Bachs denkbar, weil beide Arten in ihrer Eigenschaft als Pionierarten neue Klein- und Kleinstgewässer relativ 
rasch besiedeln können. Es ist allerdings anzumerken, dass in Anbetracht der erheblichen Rückgänge dieser beiden Arten in 
den letzten Jahren kaum mit einer Betroffenheit zu rechnen ist. Im Sinne des „worst-case-Ansatzes“ werden aber beide Arten 
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hier mit betrachtet, und die tatsächlich nachgewiesene Wechselkröte fungiert bei der artenschutzrechtlichen Behandlung als 
Zielart. 

Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  

In der Aue des Eiglfurter Bachs werden im Bereich der Plantrasse unmittelbar Lebensstätten der Wechselkröte beeinträchtigt. 
Zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung sind folglich vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnah-
men (CEF-Maßnahmen) in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu den Eingriffen notwendig. Aufgrund der Standortbe-
dingungen ist eine Umsetzung solcher Maßnahmen nur im Bereich der Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Eiglfurter Bach 
und Hangleite nördlich Haindling möglich. Daher wird die CEF-Maßnahme im Bereich der betroffenen Ackerbrache auf der 
verbleibenden Fläche südlich der Querung durch die Plantrasse umgesetzt.  

Diese CEF-Maßnahme ist auch für die beiden anderen potenziell hier auftretenden Arten Gelbbauchunke und Laubfrosch 
funktionsfähig, und bei allen 3 Arten kann somit ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot vermieden werden. 

CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.2): 

 Maßnahme 1.4 ACEF „Großflächige Entwicklung einer artenreichen Feucht- und Nasswiese mit Anlage von Habitatele-
menten für die Wechselkröte im Tal des Eiglfurter Bachs“:  
Hierzu wird die vernässte Ackerbrache durch extensive, maximal 2-schürige Bewirtschaftung ohne Pflanzen- und Dün-
gemitteleinsatz allmählich zur Feucht- bzw. Nasswiese weiter entwickelt. Innerhalb der Wiese erfolgt vor allem in den 
nassen Bereichen die Anlage kleiner Mulden und Seigen bzw. kleiner Flachwassertümpel mit offenen Rohbodenflächen. 
Zusätzlich werden am Rand der Wiesenfläche in den angrenzenden Säumen Versteckplätze durch Ablagerung von 
Wurzelstöcken und anderem Totholz sowie von Lockermaterial aus Steinen angelegt. Die Klein- und Kleinstgewässer 
bedürfen einer jährlichen Pflege, um ihren Charakter als Pioniergewässer zu erhalten und die Rohbodenflächen vege-
tationsfrei zu halten. Sinnvoll kann bei Bedarf auch eine immer wieder kehrende Neuanlage von derartigen Habitatstruk-
turen sein. 

Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots 

Im Bereich der aktuell besetzen Habitate im nahen Umfeld des Eingriffs sind bau- und betriebsbedingte Störungen nicht 
auszuschließen. Die lokale Population wird aber durch die geplanten CEF-Maßnahmen zur Vermeidung des Schädigungs-
verbots in hohem Maße gestützt, da im räumlichen Funktionszusammenhang mit dem aktuell besetzten Lebensraum neue 
Optimalhabitate in relativ großflächiger Ausprägung geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund sind die Störungseinflüsse 
nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Folgen für den Erhaltungszustand der lokalen Population einzustufen. 

Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  

Im Bereich der Plantrasse und der während der Bauzeit vorübergehend beanspruchten Flächen könnte es zu baubedingten 
Tötungen oder Verletzungen von Individuen oder abgelegtem Laich kommen. Daher erfolgt die Baufeldräumung auch in der 
Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Bachlauf und Hangleite nördlich Haindling im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. 
Februar und damit außerhalb der Fortpflanzungszeit der Wechselkröte. Außerdem ist zu beachten, dass im Bereich des 
Baufelds und der sonstigen Flächen mit vorübergehender Inanspruchnahme keine Klein- und Kleinstgewässer in Form von 
Fahrspuren oder Pfützen entstehen. 

Infolge der Durchschneidung der (potenziellen) Wechselkrötenhabitate ist im Bereich der Plantrasse mit einer gewissen Er-
höhung des verkehrsbedingten Kollisionsrisikos für die Wechselkröte und die anderen Amphibienarten zu rechnen. Da aber 
im Bereich der Talquerung großzügig bemessene Brücken mit durchlaufenden Landstreifen vorgesehen sind und die Damm-
böschungen aufgrund ihrer Höhe hier für Amphibien schwer zu überwinden sind, werden die Individuen mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit die Ortsumgehung nicht überqueren sondern unterqueren. Eine signifikante Erhöhung des Risikos betriebsbe-
dingter Tötungen oder Verletzungen ist daher auszuschließen.  

Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 
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4.1.2.4 Libellen 

Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia),  

NW, RLB V, RLD -, EZL B, EZK g, sg 

Die Grüne Keiljungfer (= Grüne Flussjungfer = Ophiogomphus cecilia = O. serpentinus) besiedelt nicht zu 

kühle, saubere Fließgewässer mit kiesig-sandigem Grund, mäßiger Fließgeschwindigkeit, geringer Was-

sertiefe und zumindest stellenweise geringer Beschattung durch Uferbäume, wobei sie hauptsächlich an 

den Mittel- und Unterläufen vorkommt; die Larven halten sich überwiegend in schnell überströmten Be-

reichen des Fließgewässers auf. 

Gemäß ASK gibt es Nachweise an der Kleinen Laber. Die übrigen Gewässer im UG kommen aufgrund 

ihrer Habitatstruktur und Gewässerqualität als potenzieller Lebensraum nicht in Frage. Da die Kleine La-

ber am Rand des UG auch indirekt nicht von dem Bauvorhaben betroffen ist, kann eine relevante Betrof-

fenheit von vorne herein ausgeschlossen werden und weitere Prüfschritte können entfallen (siehe Ab-

schichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 

 
 

4.1.2.5 Tagfalter- und Nachtfalter 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  
(Maculinea/Phengaris nausithous), PO, RLB V, RLD 3, EZL C, EZK u, sg) 

Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina), PO, RLB V, RLD V, EZL ?, EZK ?, sg 

Aufgrund ihrer artspezifischen Verbreitungsgebiete könnten diese beiden prüfungsrelevanten Schmetter-

lingsarten potenziell im UG vorkommen. 

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling weist einen hochspezialisierten Entwicklungszyklus auf: die 

monophage Raupe benötigt den Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als Futterpflanze; nach 

Verlassen der Wirtspflanze wird die Raupe am Boden von Ameisen der Art Myrmica rubra aufgelesen 

und in deren Nester getragen, wo sie sich von der Ameisenbrut ernährt. Die Falter saugen wiederum 

hauptsächlich am Großen Wiesenknopf. Bevorzugt wird wechselfeuchtes Feuchtgrünland in Form junger 

Brachen oder Mähwiesen, deren Mahd im Frühsommer und/oder Spätherbst erfolgt; daneben auch be-

weidete Flächen oder lichte Mädesüß-Hochstaudenfluren, Wegsäume und Straßenböschungen. 

Da die Raupen dieses Nachtfalters vorwiegend an verschiedenen Arten von Nachtkerzen (Oenothera) 

und Weidenröschen (Epilobium) anzutreffen sind, ist ein Vorkommen in mehreren Lebensräumen im UG, 

insbesondere auf den Straßenböschungen (Nachtkerzen) und an den Gewässerufern (Weidenröschen) 

potenziell möglich. Die Art könnte folglich von dem Vorhaben betroffen sein.  

Keine der für diese Schmetterlingsarten essentiellen Raupennahrungspflanzen konnte im Einflussbereich 

des Vorhabens gefunden werden; am wahrscheinlichsten sind Vorkommen in den Ufersäumen der Klei-

nen Laber, die aber mit Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Daher wird eine relevante Betroffenheit im 

vorliegenden Fall ausgeschlossen (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang).  

 
 

4.1.2.6 Muscheln 

Bachmuschel (Unio crassus), PO, RLB 1, RLD 1, EZL C, EKZ s, sg  

Die Bachmuschel (= Gemeine Flussmuschel) kommt in schnell fließenden, strukturreichen Bächen und 

Flüssen vor (wechselnde Wassertiefen und Substrate). Die Sohlsubstrate müssen ein gut durchströmtes 

und gut mit Sauerstoff versorgtes Lückensystem aufweisen. Innerhalb dieser Gewässer bevorzugt die 

Bachmuschel ufernahe Flachwasserbereiche mit etwas geringerer Strömung und feinerem Sediment. 

Jungtiere benötigen sandiges bis feinkiesiges Substrat. Für stabile Bestände ist eine Wassergüte von I - 

II bis höchstens II erforderlich. Für ihre Fortpflanzung ist die Bachmuschel an das Vorhandensein geeig-

neter Wirtsfische gebunden. 
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In den Eiglfurter Bach, der als einziges potenzielle Habitat im UG in Fragen kommt, wird nicht eingegriffen, 

da über den Bachlauf und seine Begleitstrukturen ein großes Brückenbauwerk errichtet wird. Der Eibach 

und die übrigen kleinen namenlosen Fließgewässer bei Hirschling und Frauenhofen sind von der Dimen-

sion und Gewässerstruktur her nicht als Habitat für die Bachmuschel geeignet. Die nächstgelegenen Vor-

kommen sind in der Kleinen Laber nördlichen Geiselhöring bekannt.  

Da die Kleine Laber am Rand des UG auch indirekt nicht von dem Bauvorhaben betroffen ist, kann eine 

relevante Betroffenheit von vorne herein ausgeschlossen werden und weitere Prüfschritte können entfal-

len (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 

 
 

4.1.2.7 Weitere Tiergruppen des Anhangs IVa der FFH-Richtlinie 

Zu den weiteren Tiergruppen des prüfungsrelevanten Artenspektrums liegen für das UG und die weitere 

Umgebung keine Nachweise vor. Auch potenziellen Vorkommen von hier relevanten Arten sind aufgrund 

der artspezifischen Verbreitungsgebiete und Lebensraumansprüche nicht zu erwarten. 

 
 

4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten 

Bei den faunistischen Erhebungen im Jahr 2019 wurden insgesamt 83 Vogelarten festgestellt, davon 39 

Arten, die weit verbreitet und häufig und daher als „Allerweltsarten“ zu betrachten sind, und bei denen 

regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Bauvorhaben keine populationsbezogene Verschlechte-

rung des Erhaltungszustandes erfolgt.  

 Sämtliche Europäischen Vogelarten, die im UG entweder nachgewiesen sind oder potenziell vorkom-

men können, sind in der Artenliste im Anhang entsprechend gekennzeichnet. Nachdem von diesen 

projektbezogen relevanten Arten die häufigen und nicht gefährdeten Vogelarten (= „Allerweltsarten“) 

bereits ausgeschieden wurden (siehe Eintragung „0“ in der Spalte „E“ der „Abschichtungstabelle“ im 

Anhang), wird nachfolgend für die verbleibenden Vogelarten dargestellt, inwieweit sie von dem Vor-

haben betroffen sind bzw. betroffen sein können.  

 Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass das Tötungs- und Verletzungsverbot auch für die mittels 

„Abschichtungstabelle“ nicht weiter zu prüfenden „Allerweltsarten“ gilt und die zur Vermeidung von 

Tötungen bzw. Verletzungen notwendigen Maßnahmen auch für diese Vogelarten erforderlich sind; 

lediglich die Erfüllung des Schädigungs- und Störungsverbots kann bei diesen häufigen und ungefähr-

deten Arten von vorne herein ausgeschlossen werden. 

 Für den übrigen Teil der Vogelarten, der vorhabensspezifisch nicht betroffen ist oder mit hoher Sicher-

heit nicht beeinträchtigt wird, folgt hier lediglich eine kurze Begründung, warum eine verbotstatbe-

standmäßige Betroffenheit ausgeschlossen wird (im Sinne einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung). 

 Bei allen darüber hinaus verbleibenden Vogelarten muss von einer möglichen relevanten Betroffenheit 

durch das Vorhaben ausgegangen werden; für sie werden im Anschluss die weiteren Prüfschritte in 

Bezug auf die mögliche Erfüllung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen durchgeführt. 

 

Soweit möglich werden die Vogelarten dabei gebietsbezogen zu einer der folgenden Gruppen (überwie-

gend ökologische Gilden) zusammengefasst: 

 Nahrungsgäste, Durchzügler und Wintergäste 

 Vogelarten mit Brutplätzen an bzw. in Gebäuden 

 Vogelarten an Gewässern und in Feuchtbiotopen 

 Bodenbrütende Vogelarten der Feldflur 

 Vogelarten mit Brutplätzen in Gehölzstrukturen und Wäldern 
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Sonderfall Kuckuck (Cuculus canorus), NW, RLB V, RLD 3, EZL B, EHZ g 

Der Kuckuck war bei den faunistischen Untersuchungen und sonstigen Begehungen einige Male an di-

versen Stellen im UG festzustellen; vor allem war er in der Aue der Kleinen Laber zu hören. 

Aufgrund seiner Eigenschaft als Brutparasit ist der Kuckuck nicht den Brutvögeln im klassischen Sinn 

zuzuordnen. Da mögliche Beeinträchtigungen und Störungen indirekt über die anderen Vögel, die ihm 

teilweise als Wirtsvögel dienen, geprüft werden, erfolgt hier keine gesonderte Behandlung. 

 

NAHRUNGSGÄSTE, DURCHZÜGLER UND WINTERGÄSTE  

Viele Vogelarten brüten in der nächsten oder weiteren Umgebung des UG und können innerhalb des UG 

als Nahrungsgäste beobachtet werden. Beispielsweise hält sich der Graureiher (Ardea cinerea, RLB V, 

RLD -) regelmäßig im Gebiet bei der Nahrungssuche auf, ohne hier zu brüten. Auch der Weißstorch 

(Ciconia ciconia, RLB-, RLD V, sg) war bei den eigenen Erhebungen des Öfteren bei der Nahrungssuche 

zu sehen. Ebenso wurden vor allem im Auenbereich der Kleinen Laber regelmäßig Graugänse (Anser 

anser, RLB -, RLD -) und Kormorane (Phalacrocorax carbo, RLB -, RLD -) festgestellt. Im gesamten UG 

kommen regelmäßig auch die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) und zum Teil große Scharen von Lachmö-

wen vor. Habicht (Accipiter gentilis, RLB V, RLD -, sg), Mäusebussard (Buteo buteo, RLB -, RLD -, sg), 

Sperber (Accipiter nisus, RLB -, RLD -, sg), Turmfalke (Falco tinnunculus, RLB -, RLD -, sg) und Wes-

penbussard (Pernis apivorus, RLB V, RLD V, sg) sind im gesamten UG als Nahrungsgäste festzustellen, 

wobei gemäß den aktuellen Untersuchungsergebnissen nur der Mäusebussard und der Turmfalke sowie 

evtl. auch der Wespenbussard innerhalb des UG brüten. Da aber die hier genannten Greifvögel innerhalb 

des UG teils brüten bzw. in den benachbarten Gehölzbeständen oder Waldgebieten potenziell brüten 

können, werden sie dennoch unten zusammen mit den Brutvögeln der Gehölzbestände und Wälder be-

handelt. In der Artenliste im Anhang werden auch weitere Gastvögel aufgeführt, von denen gemäß Ar-

tenschutzkartierung (ASK) Nachweise im UG und dessen Umfeld bekannt sind. So sind in der Online-

Hilfe des Bayer. Landesamts für Umwelt sind für den Landkreis Straubing-Bogen und das betroffene 

Kartenblatt der Topografischen Karte M 1 : 25.000 (TK 25) Nr. 7140 „Geiselhöring“ zahlreiche weitere 

Vogelarten genannt, die in der ASK bislang nachgewiesen wurden, aber im UG lediglich als Durchzügler 

oder Wintergäste auftreten. Aufgrund der naturraumübergreifenden Ausdehnung des Landkreises 

Straubing-Bogen mit großen Anteilen am Donautal und am Bayerischen Wald beschränkte sich die Aus-

wertung im vorliegenden Fall auf das betroffene Kartenblatt der TK 25. 

Da für Nahrungsgäste, Durchzügler und Wintergäste im UG relevante Beeinträchtigungen und Störungen 

durch das Straßenbauvorhaben von vorne herein ausgeschlossen werden können, werden alle Vogelar-

ten, von denen im UG auch potenziell keine Brut zu erwarten ist, in der „Abschichtungstabelle“ im Anhang 

als „Gast“ gekennzeichnet; bei diesen Arten wird in der Spalte „E“ eine „0“ eingetragen, da sie gegenüber 

dem zu betrachtenden Straßenbauvorhaben als „unempfindlich“ gelten (Abschichtungskriterium „E“ der 

Relevanzprüfung im Anhang). 

 

VOGELARTEN MIT BRUTPLÄTZEN AN BZW. IN GEBÄUDEN 

Dohle (Corvus monedula), PO, RLB V, RLD -, EZL B, EZK s 

Haussperling (Passer domesticus), NW, RLB V, RLD -, EZL A, EZK g 

Mauersegler (Apus apus), NW, RLB V, RLD -, EZL B, EZK u 

Mehlschwalbe (Delichon urbicum), NW, RLB 3, RLD 3, EZL B, EZK u 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica), NW, RLB V, RLD V, EZL B, EZK u 

Schleiereule (Tyto alba), PO, RLB 2, RLD -, EZL C, EZK u, sg 

Turmfalke (Falco tinnunculus), NW, RLB -, RLD -, EZL A, EZK g, sg 

Die Brutplätze dieser Vogelarten liegen vorwiegend an bzw. in Gebäuden der Siedlungsbereiche; von 

nahezu allen hier zusammengefassten Vogelarten konnten bei den faunistischen Untersuchungen Brut-

vorkommen in den Ortschaften und im Bereich der Einzelgehöfte nachgewiesen werden. Der letzte Nach-

weis einer Schleiereule ist in der Artenschutzkartierung (ASK) aus dem Jahr 2005 in Perkam bekannt. 
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Außerdem sind in der ASK auch Nachweise von Mauersegler, Mehlschwalbe und Rauchschwalbe im 

Dorf Haindling und in Perkam dokumentiert. Gemäß ASK brütet in manchen Jahren Turmfalken im Kirch-

turm der Neuen Kirche in Haindling; bei den aktuellen Untersuchungen wurde ein Brutplatz des Turmfal-

ken in Haindling und eine Brut in Perkam festgestellt; da der Turmfalke aber gelegentlich auch auf Bäu-

men in verlassenen Horsten von Krähen oder Elstern brütet, wird er unten auch zusammen mit den Vo-

gelarten, die in Gehölzstrukturen oder Wäldern brüten, behandelt. Dies gilt auch für die Dohle, die sowohl 

in Baumhöhlen als auch in Gebäuden des UG potenziell als Brutvogel auftreten kann. 

Im Bereich der Plantrasse müssen drei Holzschuppen (einer in Kleiner Helmprechting bei Bau-km 2+140 

und zwei auf Höhe Hischling südöstlich der Bahnlinie bei Bau-km 3+500) abgerissen werden. In oder an 

den Schuppen konnten aktuell keine Brutvorkommen prüfungsrelevanter Vogelarten festgestellt werden, 

wobei Bruten des Haussperlings z.B. in Dachspalten nie gänzlich auszuschließen sind. Diese Gebäude 

werden aber vor allem aus Gründen des Fledermausschutzes ohnehin nur im Winter abgerissen und 

stellen für keine der hier zusammengefassten Vogelarten weder aktuell noch potenziell ein wichtiges oder 

sogar essentielles Bruthabitat dar. Da auch die Kollisionsrisiken infolge des Straßenbauvorhabens bei 

den hier zusammengefassten Vogelarten nicht signifikant erhöht wird, kann im vorliegenden Fall eine 

verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit der hier zusammengefassten Vogelarten von vorne herein aus-

geschlossen werden (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 

 

VOGELARTEN AN GEWÄSSERN UND IN FEUCHTGEBIETEN 

Blaukehlchen (Luscinia svecica), NW, RLB -, RLD -, EZL B, EZK g, sg 

Eisvogel (Alcedo atthis), NW, RLB 3, RLD -, EZL B, EZK g, sg 

Gänsesäger (Mergus merganser), NW, RLB -, RLD 3, EZL A, EZK u, sg 

Rohrweihe (Circus aeruginosus), NW RLB -, RLD V, EZL B, EZK g, sg 

Teichhuhn (Gallinula chloropus), NW, RLB -, RLD V, EZL B, EZK u, sg 

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), NW, RLB -, RLD -, EZL B, EZK g, sg 

Bei den faunistischen Untersuchungen im Jahr 2019 konnten an der Kleinen Laber bzw. in nahe gelege-

nen Bereichen der Aue auf Höhe Perkam wahrscheinliche Brutreviere von Eisvogel, Gänsesäger, Rohr-

weihe, Teichhuhn und Teichrohrsänger nachgewiesen werden. Das Blaukehlchen wurde aktuell nur als 

Gastvogel angetroffen, wobei eine Brut im Tal der Kleinen Laber in der Umgebung des UG durchaus 

anzunehmen ist. Auch gemäß ASK gibt es aktuelle Blaukehlchen- und Rohrweihen-Nachweise im Tal der 

Kleinen Laber. 

Von der Plantrasse sind nur die kleinen Bachläufe des Eiglfurter Bachs, Eibachs und Hirschlinger Gra-

bens (= Lehergraben) betroffen, die durchwegs nicht als Brutplätze für die hier zusammen gefassten 

Vogelarten in Frage kommen, da sie weder von der Struktur oder Dimension der Gewässer noch von den 

Begleitbiotopen her als potenzielle Bruthabitate geeignet sind. Potenziell als Brutplätze geeignete Feucht-

biotope sind von dem geplanten Straßenbauvorhaben ebenfalls nicht betroffen. 

Daher kann für die hier angeführten Arten eine relevante Betroffenheit von vorne herein ausgeschlossen 

werden (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang).  

 

BODENBRÜTENDE VOGELARTEN DER FELDFLUR 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 

Feldlerche Alauda arvensis NW 3 3 B s - 

Kiebitz Vanellus vanellus NW 2 2 C s x 

Rebhuhn Perdix perdix NW 2 2 C s - 

Wachtel Coturnix coturnix NW 3 - B u - 

Wiesenschafstelze Motacilla flava NW - - A u - 
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Grundinformationen 

Lebensraumansprüche, Habitate 
Diese Arten brüten in der offenen Feldflur. Im Einzelnen unterscheiden sich ihre Lebensraumansprüche geringfügig, insbe-
sondere hinsichtlich der inneren Lebensraumstruktur und des Bedarfs an Deckung (während der Brutzeit). Allen gemeinsam 
ist aber die tendenzielle Bevorzugung extensiv genutzter Flächen und Strukturen der offenen Kulturlandschaft. Während frü-
her extensiv genutztes Grünland bevorzugt wurde, brüten Feldlerche, Kiebitz, Wachtel und Wiesenschafstelze in den letzten 
Jahrzehnten vermehrt auch in Ackerflächen. Im Gegensatz zu typischen Wiesenbrütern, die die Nähe von Sichtkulissen mei-
den und weite offene Flächen als Brutplätze nutzen, ist für das Rebhuhn eine strukturreichere Landschaft mit Hecken und 
Säumen vorteilhaft, wobei auch dieser Bodenbrüter die Nähe zu Wäldern meidet. 

Die bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur haben, abgesehen von wenigen Ausnahmen, in den letzten Jahrzehnten gravie-
rende Bestandsrückgänge in Bayern und in Deutschland zu verzeichnen! 
 
Lokale Populationen 

Gemäß ASK gibt es einige Kiebitz-Nachweise im benachbarten Kl. Labertal; bei den eigenen Untersuchungen im Jahr 2019 
gelang im UG nur eine Beobachtung während Brutzeit nahe der bestehenden Ortsumgehung von Geiselhöring im Westen 
des Kreisverkehrs bei Haindling. Dieses potenzielle Brutrevier ist aber nicht von der Plantrasse betroffen. 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen wurden folgende Vorkommen festgestellt (siehe Darstellung der Revierzentren 
im Bestands- und Konfliktplan; jedoch nur bei Arten mit Rote-Liste-Status in Bayern oder Deutschland): 

Feldlerche: 10 Brutreviere in der Feldflur im weiteren Umfeld des Eiglfurter Bachs, 7 Brutreviere in der Feldflur zwischen 
Eiglfurter Bachtal und Perkam und 2 Brutreviere in der Aue der Kl. Laber bei Perkam 

Rebhuhn: 1 Brutrevier in den Begleitstrukturen an der Bahnlinie auf der Südostseite nahe der Eibach-Querung, wobei es 
auch Beobachtungen des Brutpaars an der Bahnlinie weiter Richtung Hirschling gibt 

Wachtel: 2 rufende Männchen in der Feldflur im weiteren Umfeld des Eiglfurter Bachs 

Wiesenschafstelze: ca. 5 Brutpaare der nicht mehr gefährdeten Vogelart in der gesamten Feldflur (nicht verortet, da keine 
Rote-Liste-Art).  

Wiesenweihe: im UG kein Nachweis, auch beim Wiesenweihenmonitoring in den letzten Jahren kein Nachweis innerhalb des 
hier zu betrachtenden UG; alle Brutplätze lagen weiter weg. 

Bei der Wachtel ist anzumerken, dass sie erfahrungsgemäß sehr unstet auftritt (in manchen Jahren zu hören, in manchen 
nicht). Bei der Wiesenschafstelze ist in den letzten Jahren im Naturraum eine Zunahme und vermehrte Brut auch in Äckern 
festzustellen. 

Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten 

Infolge des Verlaufs der Plantrasse durch die Feldflur gehen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der hier zusammengefassten 
Vogelarten auf Dauer verloren. Im Bereich der offenen Feldflur bleibt daher die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten nicht im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Folglich wird durch das Vorhaben bei einigen Bodenbrütern der 
Verbotstatbestand der Schädigung ausgelöst. 

Verschärft wird dieser Lebensraumverlust durch die Beeinträchtigungszone beidseitig der Straße, die in Anbetracht der hohen 
zunächst baubedingten und später betriebsbedingten Störungseinflüsse für diese Vogelarten nicht mehr als Brutgebiet nutzbar 
sind. Selbst wenn in der offenen Feldflur gewisse Ausweichmöglichkeiten unterstellt werden können, ist davon auszugehen, 
dass in Anbetracht der artspezifischen Effektdistanzen (vgl. BMVBS 2010) die Eignung der betroffenen Brutplätze nicht nur 
unmittelbar im Trassenbereich, sondern auch in einem Beeinträchtigungskorridor von mind. 100 m beidseitig der Plantrasse 
verloren geht. Basierend auf dieser Maßgabe ist im vorliegenden Fall vom Verlust von 3 Brutrevieren der Feldlerche und von 
einem Brutrevier des Rebhuhns (nahe der Bahnlinie bei Kleiner Helmprechting) auszugehen. Auch wenn die Zahl der im 
Einflussbereich des Vorhabens liegenden Brutreviere von Jahr zu Jahr schwanken kann, wird bei der Herleitung der erforder-
lichen Maßnahmen dieser Umfang der Betroffenheit zugrunde gelegt.  

Um den Verbotstatbestand der Schädigung zu umgehen, sind daher umfangreiche vorgezogene funktionserhaltende Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) notwendig. Die gefährdete Feldlerche wird dabei als Zielart betrachtet, da von den 
Habitatverbesserungen für diese Art auch die übrigen bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur profitieren, bei denen ebenfalls 
zumindest von einer potenziellen Beeinträchtigung auszugehen ist. Auch für das unmittelbar betroffene Rebhuhnpaar sind die 
Habitatverbesserung für die Zielart Feldlerche ebenfalls geeignet, um den Funktionsverlust der Bruthabitate im räumlichen 
Zusammenhang zu kompensieren. 

Für die Zielart Feldlerche, für die unterstellt wird sind als CEF-Maßnahmen Kombinationen aus sog. „Lerchenfenstern“, Blüh- 
und Brachestreifen, Ackerbrachen sowie „Extensiväcker“ mit erweitertem Saatreihenabstand und Verzicht auf Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel vorgesehen. Hierzu wird eine großzügig bemessene Gebietskulisse als Suchraum für diese produktions-
integrierten (PIK-)Maßnahmen im Umkreis von bis zu ca. 5 km in der Feldflur östlich der Plantrasse ausgewiesen, wobei die 
Maßnahmen nach Möglichkeit vor allem in Entfernungen bis max. 2 km zu den Revierverlusten umgesetzt werden sollten. Die 
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konkrete Lage der Maßnahmen innerhalb dieses Suchraums kann jährlich oder im mehrjährigen Turnus wechseln; die Umset-
zung wird durch eine institutionelle Sicherung gewährleistet.  

CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.1): 

 Maßnahme 1.3 ACEF „Habitatverbesserungen für die Zielart Feldlerche“: großzügig bemessene Gebietskulisse als Such-
raum in der weiteren Umgebung (bis zu ca. 5 km) des Vorhabens zur jährlichen Anlage pro betroffenem Brutpaar von 
10 „Lerchenfenstern“ à 20 m²und 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen oder 0,5 ha Blühflächen, Blühstreifen bzw. Ackerbra-
che oder 1 ha angepasste Ackerbewirtschaftung. Da 3 Brutreviere der Feldlerche verloren gehen, sind also innerhalb 
des Suchraums max. 30 „Lerchenfenster“ und 0,6 ha Blüh- und Brachestreifen oder alternativ 1,5 ha Blühflächen, Blüh-
streifen bzw. Ackerbrache oder alternativ 3 ha „Extensiväcker“ mit angepasster Ackerbewirtschaftung notwendig (vgl. 
LfU 2016). Am besten sollte aber eine Kombination der verschiedenen Maßnahmen angestrebt werden, und sie sollten 
möglichst großräumig verteilt werden. Nach Möglichkeit sollten diese CEF-Maßnahmen jährlich bevorzugt in einer Ent-
fernung von bis max. 2 km von den Revierverlusten realisiert werden (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3).  

Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots 
Die geplante Ortsumgehung einschließlich ihrer beidseitigen Störzonen wird innerhalb der offenen Feldflur trassiert, wodurch 
sich die Störungseinflüsse für die typischen Vogelarten der Feldflur deutlich erhöhen. Die bau- und betriebsbedingten Störun-
gen können sich nachteilig auf diese Vogelarten auswirken, indem straßennahe Brutplätze aufgegeben werden. Wichtig ist 
daher als Vorkehrung, die zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsverbots ohnehin notwendig ist, dass mit den Bauar-
beiten, insbesondere mit der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten begonnen wird, damit die Vögel im 
unmittelbaren Umfeld der Baustelle keine Brutaktivitäten ergreifen bzw. bereits angelegte Brutplätze nicht aufgegeben wer-
den. Aufgrund der Betroffenheit von mindestens 3 Brutrevieren der Feldlerche und eines Brutreviers des Rebhuhns sind aber 
dennoch zunächst erheblichen Störungen im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Feldlerchen-
Population nicht auszuschließen. 

Durch die zur Vermeidung des Schädigungsverbots notwendigen CEF-Maßnahmen und ihre populationsstützende Wirkung 
können aber die Störungen abgepuffert und unter die Erheblichkeitsschwelle gedrückt werden.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen (siehe Kap. 3.1) 

 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, 
d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar (vor allem auch zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsver-
bots, siehe unten) 

Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots 
Im Bereich der betroffenen Feldflur kann es baubedingt zu Beeinträchtigungen von Individuen oder Gelegen kommen. Tötun-
gen oder Verletzungen werden aber vermieden, indem der Beginn der Bautätigkeiten, insbesondere die Baufeldräumung, 
außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit stattfindet. 

Eine Erhöhung des betriebsbedingten Kollisionsrisikos ist denkbar, da durch die Ortsumgehung bisher zusammenhängende 
Bereiche in der freien Landschaft neu zerschnitten werden. In Anbetracht der Effektdistanzen, die bodenbrütende Vogelarten 
zu stark frequentierten Straßen aufweisen, ist jedoch nicht von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen (siehe Kap. 3.1) 

 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, 
d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar 

Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 

 

 

VOGELARTEN MIT BRUTPLÄTZEN IN GEHÖLZSTRUKTUREN UND WÄLDERN 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK Sg 

Baumfalke Falco subbuteo NW - 3 B g x 

Bluthänfling Carduelis cannabina NW 2 3 C s - 

Dohle Corvus monedula PO V - B s - 

Dorngrasmücke Sylvia communis NW V - B g - 
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Erlenzeisig Carduelis spinus NW - - B g - 

Feldsperling Passer montanus NW V V A g - 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus PO 3 V C u - 

Gelbspötter Hippolais icterina NW 3 - C u - 

Goldammer Emberiza citrinella NW - - A g - 

Grauschnäpper Muscicapa striata NW - V B  - 

Grünspecht Picus viridis NW - - B u x 

Habicht Accipiter gentilis NW V - B u x 

Klappergrasmücke Sylvia curruca PO 3 - C ? - 

Kleinspecht Dendrocopus minor PO V V B u - 

Mäusebussard Buteo buteo NW - - A g x 

Neuntöter Lanius collurio NW V - B g - 

Pirol Oriolus oriolus NW V V B g - 

Schwarzspecht Dryocopus martius NW - - B u x 

Sperber Accipiter nisus NW - - A g x 

Star Sturnus vulgaris NW - 3 A g - 

Stieglitz Carduelis carduelis NW V - A g - 

Turmfalke Falco tinnunculus NW - - A g x 

Turteltaube Streptopelia turtur NW 2 2 C g x 

Waldkauz Strix aluco NW - - A g x 

Waldohreule Asio otus PO - - B u x 

Wendehals Jynx torquilla NW 1 2 C s x 

Wespenbussard Pernis apivorus NW V V B g x 

Grundinformationen 

Lebensraumansprüche, Habitate 

Die Vogelarten mit Brutplätzen in Gehölzstrukturen weisen eine enge Bindung an Hecken, Feldgehölze, Streuobstbestände 
und andere Gehölzstrukturen auf und kommen vielfach auch an Waldrändern und im Bereich von Waldinnenrändern vor. 
Wälder sind im vorliegenden Fall von dem Vorhaben nicht unmittelbar betroffen, grenzen aber an einer Stelle an oder liegen 
in der Nachbarschaft des Straßenbauvorhabens. In Anbetracht der fließenden Übergänge zwischen „Waldarten“ und „Ge-
hölzarten“ und weil vorhabensbedingt nur Randzonen von Wäldern betroffen sind, werden die typischen Vogelarten der Wäl-
der hier mit den Vogelarten, die in diversen Gehölzstrukturen brüten, zusammen behandelt. Viele der Vogelarten mit Brutplät-
zen in Wäldern treten in der Feldflur und im Bereich der Gehölzstrukturen – auch im Umfeld der geplanten Ortsumgehung – 
als Nahrungsgäste auf. Einige Arten, insbesondere die Greifvögel und Eulen zeichnen sich zudem durch große, weit über das 
UG hinausreichende Aktionsräume aus. 

 
Lokale Populationen 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2019 konnten folgende Arten im UG als Brutvögel nachgewiesen werden Im 
Rahmen der faunistischen Untersuchungen wurden folgende Vorkommen festgestellt (siehe Darstellung der Revierzentren 
im Bestands- und Konfliktplan; jedoch nur bei Arten mit Rote-Liste-Status in Bayern oder Deutschland): 

Baumfalke: Nahrungsgast; Brut im UG potenziell denkbar 

Bluthänfling: Nahrungsgast, aber evtl. auch Brutvogel 

Dorngrasmücke: 12 Brutpaare in Hecken und Gebüschen, vor allem entlang der Bahnlinie, an der Ruderalflächen als geeig-
nete Nahrungshabitate liegen 

Erlenzeisig: möglicher Brutvogel im Hangwald bei Haindling 

Feldsperling: verbreiteter Brutvogel in Siedlungen und stellenweise in Gehölzbeständen in der freien Feldflur; Brut haupt-
sächlich in der Siedlungsgebieten, innerorts nicht vollständig erfasst 

Gelbspötter: 5 Brutpaare in Ufergehölzen an der Kl. Laber, in Gehölzstrukturen und im Laubmischwald nördlich Haindling 

Goldammer: 37 Brutpaare in diversen Gehölzstrukturen  
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Grauschnäpper: 2 Brutpaare an der Kl. Laber bei Perkam und 2 Brutpaare im Hangwald bei Haindling 

Grünspecht: wahrscheinlicher Brutvogel im Hangwald nördlich Haindling und an der Kl. Laber bei Perkam 

Habicht: Nahrungsgast; Brut im UG potenziell denkbar 

Mäusebussard: 1 Brutpaar bei Haindling, ansonsten Nahrungsgast im gesamten UG 

Neuntöter: 1 Brutpaar am Bahndamm bei Geiselhöring; gut geeigneter Brutplatz aufgrund der vorhandenen Ruderalflächen 
als Nahrungshabitate 

Pirol: 1 Brutpaar im Hangwald nördlich Haindling und 1 Brutpaar in Perkam 

Schwarzspecht: Nahrungsgast im Hangwald nördlich Haindling; Brut im UG potenziell denkbar 

Sperber: Nahrungsgast im gesamten UG; Brut im UG potenziell denkbar 

Star: häufiger Brutvogel in Siedlungen und Wald- bzw. Gehölzbeständen mit Höhlen 

Stieglitz: 9 Brutpaare in diversen Gehölzstrukturen der Feldflur und Siedlungen 

Turmfalke: 1 Brutpaar in Haindling und 1 Brutpaar in Perkam 

Turteltaube: 1 Brutpaar an der Kleinen Laber bei Perkam 

Waldkauz: möglicher Brutvogel im Hangwald bei Haindling 

Wendehals: 2 Brutpaare in Gehölzbeständen an der Kleinen Laber bei Perkam 

Wespenbussard: Nahrungsgast im gesamten UG, möglicher Brutvogel im Hanwald bei Haindling 

Ein besonderer Schwerpunkt dieser Vogelartengruppe befindet sich im Hinblick auf seltene bzw. gefährdete Arten an der 
Kleinen Laber westlich Perkam, mit 2 Revieren des vom Aussterben bedrohten Wendehalses, der stark gefährdeten Turtel-
taube und weiterer naturschutzrelevanter Arten wie Gelbspötter, Star und Grauschnäpper. Als weiterer sehr artenreicher Be-
reich gilt der Hangwald nördlich Haindling; hier zeugen viele Starenbruten und der Grünspecht von einem guten Bestand an 
Höhlenbäumen. Neben einem Brutplatz des Mäusebussards wird hier auch ein Revier des Waldkauzes vermutet. 

Die übrigen der hier zusammengefassten Vogelarten können aufgrund von Nachweisen in der weiteren Umgebung im UG 
potenziell als Brutvögel auftreten; da sie aber im Zuge der Vogelkartierungen 2019 nicht festgestellt wurden, kann eine ver-
botstatbestandsmäßige Betroffenheit bei diesen Vogelarten ausgeschlossen werden. 

Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten 

Im Zuge der Ortsumgehung wird der Hangwald auf der Hangleite nördlich Haindling durchschnitten; ansonsten werden im 
weiteren Verlauf nur an einigen wenigen Stellen Gehölzstrukturen direkt beeinträchtigt: oberhalb der Hangleite im Bereich 
eines Hohlwegs ein spornartiger Ausläufer des Hangwalds, danach an der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Geiselhöring 
– Helmprechting in Form straßenbegleitender Hecken und schließlich noch im Norden an der GVS nach Frauenhofen klein-
flächig lineare bzw. heckenartige Gehölzstrukturen. Am Eiglfurter Bach, bei dem Einzelgehöft Kleiner Helmprechting und im 
Bereich eines Privatgrundstücks auf Höhe Perkam sind außerdem einige Bäume betroffen. 

Im Hangwald in der Nähe der Plantrasse liegen Brutnachweise der in Bayern ungefährdeten Vogelarten Grauschnäpper und 
Grünspecht. In den Waldbeständen mit größerem Baumhöhlenangebot brüten außerdem viele Stare. In den betroffenen 
Baumbeständen am Eiglfurter Bach wurden Brutvorkommen von Goldammer und Stieglitz nachgewiesen. Brutreviere selte-
nerer Arten wie des Gelspötters oder des Pirols konnten im Hangwald nur in größerer Entfernung zur Plantrasse festgestellt 
werden. Auch die weiteren Nachweise im Bereich des Eiglfurter Bachtals einschließlich der Hangleite von Arten dieser 
Gruppe, wie z.B. ein Horst des Mäusebussards, liegen ebenfalls abseits der geplanten Ortsumgehung und werden somit nicht 
beeinträchtigt. Im Bereich des Hangwalds gibt es vereinzelt auch verlassene Horste, die aber in der Folge von Vogelarten wie 
Turmfalke, Waldkauz oder Waldohreule, die selbst keine Nester errichten, übernommen werden könnten. 

In den übrigen Gehölzstrukturen, die vorhabensbedingt betroffen sind, konnten lediglich Brutvorkommen des Stieglitz vorge-
funden werden; und bei Perkam wurde im Bereich des betroffenen Baumbestands der Gelbspötter nachgewiesen, wobei hier 
das Revierzentrum vermutlich eher an der Kleinen Laber in der Nähe liegen wird, wo weitere Gelbspötter-Nachweise gelan-
gen. Da ansonsten vom Großteil der seltenen und gefährdeten Vogelarten Brutnachweise vor allem in den Gehölzstrukturen 
entlang der Kleinen Laber nachgewiesen werden konnten, sind Lebensstätten von „Besonderheiten“ wie Turteltaube oder 
Wendehals von dem Bauvorhaben nicht betroffen.  

Demnach werden durch die geplante Ortsumgehung nur Bruthabitate von ungefährdeten Vogelarten und von „Allerweltarten“ 
beeinträchtigt, bei denen trotz des Verlust an Waldfläche und kleinflächiger Anteile von Gehölzstrukturen unterstellt werden 
kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. 

Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Störungsverbots 

Im Bereich der Wald- und Gehölzbestände im Umfeld des Bauvorhabens sind bau- und betriebsbedingte Störungen (z.B. 
Bau- und Verkehrslärm, visuelle Effekte) zu erwarten, so dass folgende prüfungsrelevante Vogelarten dieser Gruppe, von 
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denen in der Nähe der Plantrasse Brutnachweise erbracht wurden, potenziell gestört werden könnten, vor allem wenn künftig 
Brutreviere in geringerer Entfernung gegründet werden: 

 An der Verbindungsstraße vom Kreisverkehr westlich Haindling nach Haindling: Goldammer 

 In den Gehölzstrukturen am Eiglfurter Bach: Goldammer und Stieglitz 

 Im Bereich des Hangwalds nördlich Haindling: Erlenzeisig, Gelbspötter, Grauschnäpper, Grünspecht, Goldammer, Mäu-
sebussard, Pirol, Star 

 Im weiteren Verlauf der Plantrasse in den Gehölzstrukturen entlang der Bahnlinie: Dorngrasmücke, Goldammer, Neuntöter, 
Stieglitz 

 Weitere Gehölze bei Frauenhofen und Perkam: Gelbspötter und Stieglitz 

Die meisten der hier zusammengefassten Arten gelten erfahrungsgemäß als wenig störungsempfindlich und brüten ohnehin 
häufig in Gehölzstrukturen in Straßennähe vor. Außerdem ist lediglich mit dem Gelbspötter eine Art indirekt betroffen, die 
einen höheren Gefährdungsgrad aufweist und bei der der Erhaltungszustand der lokalen Population als sensibler gegenüber 
nachteiligen Einflüssen eingeschätzt werden muss. Die meisten Brutreviere dieser in Bayern gefährdeten Art liegen jedoch in 
großer Entfernung zur Plantrasse im Bereich des Hangwalds bei Haindling und an der Kleinen Laber, so dass die beiden evtl. 
indirekt von Störungseinflüssen betroffenen Brutreviere nicht von entscheidender Bedeutung für die lokale Population sind. 
In beiden Fällen bestehen außerdem Ausweichmöglichkeiten. Folglich kann sowohl für den Gelbspötter als auch für alle 
übrigen möglicherweise von vorhabensbedingten Störungen betroffenen ungefährdeten Vogelarten in den benachbarten 
Wald- und Gehölzbeständen unterstellt werden, dass die Störungen nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Wirkungen auf 
den Erhaltungszustand der lokalen Populationen einzustufen sind. 

Da die Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsverbots außerhalb der Brut- 
und Aufzuchtzeit vorgesehen sind, können auch die damit verbundenen Störungen in ihrer Wirkung geringgehalten werden. 

 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1):  

 Durchführung Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (vor allem zur Vermeidung 
des Tötungs- und Verletzungsverbots) 

Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 

Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots 

Eine Beeinträchtigung von Individuen oder eine Zerstörung von Gelegen wird durch die Ausführung der notwendigen Baum-
fällungen und Gehölzbeseitigungen (auch im Wald!) außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit vermieden. 

Tötungs- und Verletzungsrisiken bestehen somit allenfalls in Zusammenhang mit betriebsbedingten Kollisionen. Infolge des 
Verkehrs auf den bestehenden Straßen ist im UG bereits ein gewisses Kollisionsrisiko für Vögel vorhanden. Durch Verlage-
rung des Verkehrsstroms im Zuge der Ortsumgehung in bisher wenig beeinflusste Gebietsteile kann es zu einer Erhöhung 
der Kollisionsrisiken kommen; dazu können auch die künftig höheren Fahrgeschwindigkeiten und die allgemeine Zunahme 
des Verkehrsaufkommens beitragen.  

Für keine der hier zusammengefassten Arten ist jedoch durch die geplante Ortsumgehung eine signifikante Erhöhung des 
Tötungs- und Verletzungsrisikos durch verkehrsbedingte Kollisionen zu prognostizieren. Für die wenigen im Gebiet nachge-
wiesenen Vogelarten mit einer artspezifisch erhöhten Kollisionsgefährdung – z.B. Mäusebussard oder Waldkauz – übersteigt 
das verkehrsbedingte Kollisionsrisiko jedoch nicht das „allgemeine Lebensrisiko“ und ist folglich nicht als Verbotstatbestand 
zu werten. 

 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1) 

 Durchführung von Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar und somit 
außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten  

Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 
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5 Gutachterliches Fazit 

Im Untersuchungsgebiet sind zahlreiche europarechtlich geschützte Tierarten des Anhangs IVa der FFH-

Richtlinie und Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie nachgewiesen. Darüber 

hinaus kann das Vorkommen einiger weiterer, hier prüfungsrelevanter Arten potenziell angenommen wer-

den. Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-Richtlinie sind weder aktuell noch potenziell betroffen. 

Für die prüfungsrelevanten Arten wird in der vorliegenden Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen 

Prüfung (saP) untersucht, inwieweit sie von dem Vorhaben betroffen sind bzw. betroffen sein können. Bei 

den betroffenen bzw. möglicherweise betroffenen Arten wird schließlich geprüft, ob vorhabensbedingt 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. Im 

Bedarfsfall werden die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände hergeleitet und 

dargestellt. 

Bei vielen der hier zu prüfenden Tierarten kann die Erfüllung von Verbotstatbeständen entweder von 

vorne herein ausgeschlossen oder durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden. Zur 

Vermeidung von Tötungen und Verletzungen prüfungsrelevanter Tierarten wird mit den Bautätigkeiten, 

insbesondere mit der Baufeldräumung im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar und damit außer-

halb der Brut- und Aufzuchtzeit der Brutvögel begonnen. Auch die notwendigen Baumfällarbeiten bzw. 

Gehölzbeseitigungen erfolgen im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar und damit ebenfalls au-

ßerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel sowie der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse. In 

diesem Zeitraum wird auch das Baufeld zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling ge-

räumt, um Beeinträchtigungen der Wechselkröte im Bereich der hier gelegenen potenziellen Laichgewäs-

ser zu vermeiden. Ebenso werden die drei Holzschuppen, die im Bereich der Plantrasse beseitigt werden 

müssen, im Winter und damit außerhalb der Fortpflanzungszeiten von Gebäudebrütern und „Gebäude-

fledermäusen“ abgebrochen. Im Bereich potenzieller Fledermausquartiere erfolgt dennoch kurz vor Be-

ginn der Baumfällungen und Abbrucharbeiten an den Gebäuden eine Kontrolle durch einen Fledermaus-

experten, um baubedingte Tötungen oder Verletzungen von evtl. überwinternden Tieren zu vermeiden. 

Bei der Durchschneidung des Hangwalds nördlich Haindling ist aufgrund der im Bereich der Plantrasse 

und deren Umfeld vorhandenen Baumhöhlen mit einer Beeinträchtigung von Fledermausquartieren zu 

rechnen. Daher werden zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung als vorgezogene funk-

tionserhaltende Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) innerhalb des Waldbestands Alt- und Biotop-

bäume gesichert sowie als Übergangslösung Fledermauskästen angebracht. Im Norden des UG auf 

Höhe Perkam sind zwei Bäume betroffen, in denen sich jeweils eine Baumhöhle im Anfangsstadium be-

findet, daher ist in der Nähe im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte an der Kleine Laber ebenfalls 

diese CEF-Maßnahme vorgesehen. 

Durch die Querung des Tals des Eiglfurter Bachs ist eine zwischen Bach und Hangwald liegende, ver-

nässte Brachfläche, die einige flache Klein- und Kleinstgewässer aufweist und ein nachgewiesener Le-

bensraum der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Wechselkröte ist, unmittelbar be-

troffen. Daher werden zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung vorgezogene funktions-

erhaltende Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahme) in Form von geeigneten Laichgewässern in nächs-

ter Nähe erforderlich. Aufgrund der Standortbedingungen ist eine Umsetzung solcher Maßnahmen nur im 

Bereich der Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling möglich. 

Oberhalb der Hangleite nördlich Haindling wird an den Böschungen der Gemeindeverbindungsstraße 

zwischen Geiselhöring und Helmprechting sowie im Bereich eines hohlwegartigen Grünwegs in Habitate 

der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Zauneidechse eingegriffen. Daher sind auch 

für diese Art CEF-Maßnahmen notwendig. Dazu ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang bzw. in 

nächster Nähe zu den Beeinträchtigungen die Anlage von typischen Habitatelementen für die Zau-

neidechse vorgesehen. Das baubedingte Risiko von Tötungen und Verletzungen übersteigt hier aber 

nicht das „allgemeine Lebensrisiko“, da aufgrund der sehr kleinflächigen Eingriffe in die Zauneidechsen-

Habitate nur mit einer Betroffenheit sehr weniger Individuen zu rechnen ist. Im Zuge der Bauarbeiten wird 

daher kein weiterer artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand ausgelöst. 
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Infolge der Neutrassierung innerhalb der offenen Feldflur werden Reviere bodenbrütender Vogelarten, 

hier in erster Linie der Feldlerche und des Rebhuhns, beeinträchtigt. Während einige Brutreviere nur in-

direkt betroffen sind und ihre Funktion nicht einbüßen, ist bei 3 Feldlerchen-Revieren und bei 1 Rebhuhn-

Revier davon auszugehen, dass ihre Funktionsfähigkeit aufgrund ihrer Lage auf oder in der Nähe der 

Plantrasse verloren geht. Daher sind auch für die Bodenbrüter der offenen Feldflur CEF-Maßnahmen 

notwendig. Hierzu wird eine großräumige Gebietskulisse in der Feldflur östlich der Plantrasse ausgewie-

sen, die als Suchraum für produktionsintegrierte Maßnahmen (PIK-Maßnahmen) in wechselnder Lage 

fungiert. Die Feldlerche ist dabei als Zielart zu betrachten, da weitere Bodenbrüter von diesen Maßnah-

men profitieren; hier ist sowohl das ebenfalls betroffene Rebhuhn anzuführen als auch potenziell be-

troffene Arten wie Wachtel oder Wiesenschafstelze. Durch diese vorgezogenen funktionserhaltende Aus-

gleichsmaßnahmen, die auch während des Baus und nach Fertigstellung der Ortsumgehung innerhalb 

der ausgewiesenen Gebietskulisse umzusetzen und durch institutionelle Sicherung jedes Jahr zu ge-

währleisten sind, kann auch für die bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur ein Verstoß gegen das ar-

tenschutzrechtliche Schädigungsverbot vermieden werden. 

Bei den in der weiteren Umgebung bekanntermaßen vorkommenden höchst gefährdeten Bodenbrütern 

Kiebitz und Wiesenweihe wird keine potenzielle Betroffenheit unterstellt, weil im relevanten Einflussbe-

reich der geplanten Ortsumgehung auch bei den früheren Untersuchungen keine Brutnachweise festge-

stellt wurden. 

Unter Einbeziehung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen und der geplanten CEF-Maßnahmen 

kann die Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bei den betroffenen 

Arten des prüfungsrelevanten Artenspektrums ausgeschlossen werden.  
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Anhang: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 

Die folgenden Tabellen beinhalten alle in Bayern noch aktuell vorkommenden 

- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  

- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neo-

zoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel sind in 

den Listen nicht enthalten.  

Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Arten-

spektrum im UG des Vorhabens ermittelt. Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns 

werden nur diejenigen erfasst, die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten als regelmäßige Gastvögel 

zu erwarten sind. 

 

Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 

Schritt 1: Relevanzprüfung 

V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 

 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  

 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 

 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 

 

L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 

Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 

 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  

 oder keine Angaben möglich (k.A.) 

 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 

 

E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 

 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 

 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 

 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  

 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant identifi-

ziert und können damit von den weiteren Prüfschritten ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind 

als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.  

Schritt 2: Bestandsaufnahme 

NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 

X  = ja, 0 = nein 

 

PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im UG möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen 

und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahr-

scheinlich 

X  = ja, 0  = nein 

 

Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP zugrunde 

gelegt. Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich. 
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A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Tierarten: 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

      Fledermäuse     

0      Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 x 

  X X   Braunes Langohr Plecotus auritus - 3 x 

  X X   Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 x 

  X X   Fransenfledermaus Myotis nattereri - - x 

  X X   Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 x 

  X X   Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 - x 

0      Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x 

  X X   Großer Abendsegler Nyctalus noctula - V x 

  X X   Großes Mausohr Myotis myotis - - x 

  X X   Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - x 

0      Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 2 x 

0      Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D x 

  X X   Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 x 

  X X   Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V - x 

  X X   Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 3 x 

0      Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 1 x 

  X X   Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - x 

  X X   Wasserfledermaus Myotis daubentoni - - x 

0      Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - x 

0      Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1 2 x 

  X X   Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D x 

  X X   Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - x 

      Säugetiere ohne Fledermäuse    

0      Baumschläfer Dryomys nitedula 1 R x 

  X X   Biber Castor fiber - V x 

0      Birkenmaus Sicista betulina 2 1 x 

0      Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 x 

  0  X  Fischotter Lutra lutra 3 3 x 

  0  X  Haselmaus Muscardinus avellanarius - V x 

0      Luchs Lynx lynx 1 1 x 

0      Wildkatze Felis silvestris 2 3 x 

      Kriechtiere     

0      Äskulapnatter Zamenis longissimus 1 2 x 

0      Mauereidechse Podarcis muralis 1 nb x 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

  X  X  Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

0      Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x 

  X X   Zauneidechse Lacerta agilis 3 3 x 

      Lurche     

0      Alpensalamander Salamandra atra - G x 

0      Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 1 x 

  0  X  Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x 

 0     Kammmolch Triturus cristatus 2 2 x 

 0     Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 3 3 x 

0      Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 2 x 

 0     Kreuzkröte Bufo calamita 2 2 x 

  0  X  Laubfrosch Hyla arborea 2 2 x 

0      Moorfrosch Rana arvalis 1 1 x 

 0     Springfrosch Rana dalmatina V V x 

  X X   Wechselkröte Bufotes viridis 1 3 x 

      Fische     

0      Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni - - x 

      Libellen     

0      Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 3 - x 

0      Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 2 x 

0      Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 3 x 

0      Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 3 x 

  0  X  Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia  V - x 

0      Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 1 x 

      Käfer     

0      Schwarzer Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 1 1 x 

0      Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x 

 0     Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x 

0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

 0     Eremit Osmoderma eremita 2 2 x 

0      Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x 

      Tagfalter     

0      Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 1 x 

0      Kleiner Maivogel  Euphydryas maturna 1 1 x 

0      Quendel-Ameisenbläuling  Maculinea/Phengaris arion 2 2 x 

 0     Dunkler  
Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Maculinea/Phengaris nausithous V 3 x 
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V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

 0     Heller  
Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

Maculinea/Phengaris teleius  2 2 x 

0      Gelbringfalter Lopinga achine 2 1 x 

0      Flussampfer-Dukatenfalter Lycaena dispar R 2 x 

0      Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 2 1 x 

0      Apollo Parnassius apollo 2 1 x 

0      Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 1 x 

      Nachtfalter     

0      Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x 

0      Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x 

  0  X  Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V V x 

      Schnecken     

0      Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 x 

0      Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x 

      Muscheln     

  0  X  Bachmuschel Unio crassus 1 1 x 

 

Gefäßpflanzen 

Mit Vorkommen von Pflanzenarten des Anhang IVb der FFH-Richtlinie ist im UG sowohl aufgrund der artspezifischen 

Verbreitungsgebiete als auch der Habitatansprüche nicht zu rechnen. Allenfalls der Kriechende Sumpfschirm (= Krie-

chender Sellerie, Helosciadium repens bzw. Apium repens, RLB 2, RLD 1, sg) könnte in Gewässern oder auf Feucht-

wiesen im Tal der Kleinen Laber auftreten; die potenziell denkbaren Wuchsorte liegen aber in großer Entfernung von 

dem hier zu betrachtenden Vorhaben und überwiegend außerhalb des UG.  

 

 

B Vögel 

Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, 
Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 

ANMERKUNG:  
Vogelarten, die im Untersuchungsgebiet nur als Durchzügler oder Nahrungsgäste zu erwarten sind, werden als „Gast“ 
bezeichnet. Bei allen Durchzüglern, Winter- und Nahrungsgästen wird in der Spalte „E“ eine „0“ eingetragen, da sie 
im vorliegenden Fall gegenüber den Einflüssen des Straßenbauvorhabens als unempfindlich gelten.  
Nachfolgend werden auch die weit verbreiteten und häufigen „Allerweltsarten“ aufgeführt, um nachvollziehbar darzu-
stellen, welche Vogelarten bei den faunistischen Untersuchungen nachgewiesen wurden. Eine Verortung von Re-
vierzentren wurde aber nur bei den prüfungsrelevanten Arten vorgenommen. 

 

V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 

0      Alpenbraunelle Prunella collaris - R - 

0      Alpendohle Pyrrhocorax graculus - R - 

0      Alpenschneehuhn Lagopus mutus R R - 

0      Alpensegler Apus melba 1   

  0 X   Amsel*) Turdus merula - - - 

0      Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x 
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  0 X   Bachstelze*) Motacilla alba - - - 

0      Bartmeise Panurus biarmicus R - - 

  X X   Baumfalke Falco subbuteo - 3 x 

 0     Baumpieper Anthus trivialis 2 V - 

0      Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x 

0      Berglaubsänger Phylloscopus bonelli - - x 

0      Bergpieper Anthus spinoletta 2 - - 

0      Beutelmeise Remiz pendulinus V 1 - 

0      Bienenfresser Merops apiaster R - x 

0      Birkenzeisig Carduelis flammea  - - - 

0      Birkhuhn Tetrao tetrix 1 2 x 

  0 X   Blässhuhn*) Fulica atra - - - 

  0 X   Blaukehlchen Luscinia svecica - - x 

  0 X   Blaumeise*) Parus caeruleus - - - 

  X X   Bluthänfling  Carduelis cannabina 2 3 - 

0      Brachpieper Anthus campestris 0 1 x 

0      Brandgans Tadorna tadorna R - - 

Gast 0  X  Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2 - 

  0 X   Buchfink*) Fringilla coelebs - - - 

  0 X   Buntspecht*) Dendrocopos major - - - 

  X  X  Dohle Corvus monedula V - - 

  X X   Dorngrasmücke Sylvia communis V - - 

0      Dreizehenspecht Picoides tridactylus - 2 x 

0      Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 - x 

  0 X   Eichelhäher*) Garrulus glandarius - - - 

0      Eiderente*) Somateria mollissima nb - - 

  0 X   Eisvogel Alcedo atthis 3 - x 

  0 X   Elster*) Pica pica - - - 

  X X   Erlenzeisig Carduelis spinus - - - 

  X X   Feldlerche Alauda arvensis 3 3 - 

  0  X  Feldschwirl Locustella naevia V 2 - 

  X X   Feldsperling Passer montanus V V - 

0      Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R x 

 0     Fichtenkreuzschnabel*) Loxia curvirostra - - - 

0      Fischadler Pandion haliaetus 1 3 x 

  0 X   Fitis*) Phylloscopus trochilus - - - 

 0     Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 V x 

0      Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 x 

0      Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x 
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  0 X   Gänsesäger Mergus merganser - 3 - 

  0 X   Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla - - - 

  0 X   Gartengrasmücke*) Sylvia borin - - - 

  0  X  Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 V - 

  0 X   Gebirgsstelze*) Motacilla cinerea - - - 

  X X   Gelbspötter Hippolais icterina 3 - - 

  0 X   Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula - - - 

  0 X   Girlitz*) Serinus serinus - - - 

  X X   Goldammer Emberiza citrinella - - - 

0      Grauammer Miliaria calandra 1 V x 

Gast 0 X   Graugans Anser anser - - - 

Gast 0 X   Graureiher Ardea cinerea V - - 

  X X   Grauschnäpper Muscicapa striata - V - 

Gast 0  X  Grauspecht Picus canus 3 2 x 

Gast 0  X  Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x 

  0 X   Grünfink*) Carduelis chloris - - - 

  X X   Grünspecht Picus viridis - - x 

  X X   Habicht Accipiter gentilis V - x 

0      Habichtskauz Strix uralensis R R x 

0      Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 x 

0      Haselhuhn Bonasa bonasia 3 2 - 

0      Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x 

  0  X  Haubenmeise*) Parus cristatus - - - 

0      Haubentaucher Podiceps cristatus - - - 

  0 X   Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros - - - 

  X X   Haussperling Passer domesticus V V - 

  0 X   Heckenbraunelle*) Prunella modularis - - - 

0      Heidelerche Lullula arborea 2 V x 

Gast 0  X  Höckerschwan Cygnus olor - - - 

0      Hohltaube Columba oenas - - - 

  0 X   Jagdfasan*) Phasianus colchicus nb nb - 

0      Kanadagans Branta canadensis nb nb - 

0      Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 V x 

  0 X   Kernbeisser*) Coccothraustes coccothraustes - - - 

  X X   Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 x 

  X  X  Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 - - 

  0 X   Kleiber*) Sitta europaea - - - 

0      Kleines Sumpfhuhn Porzana parva nb 3 x 

  X  X  Kleinspecht Dendrocopos minor V 3 - 
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0      Knäkente Anas querquedula 1 1 x 

  0 X   Kohlmeise*) Parus major - - - 

0      Kolbenente Netta rufina - - - 

Gast     Kolkrabe Corvus corax - - - 

Gast 0 X   Kormoran Phalacrocorax carbo - - - 

0      Kranich Grus grus 1 - x 

0      Krickente Anas crecca 3 3 - 

  X X   Kuckuck Cuculus canorus V 3 - 

Gast 0 X   Lachmöwe Larus ridibundus - - - 

0      Löffelente Anas clypeata 1 3 - 

0      Mauerläufer Tichodroma muraria R R - 

  0 X   Mauersegler Apus apus 3 - - 

  X X   Mäusebussard Buteo buteo - - x 

  0 X   Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 - 

  0 X   Misteldrossel*) Turdus viscivorus - - - 

0      Mittelmeermöwe Larus michahellis - - - 

Gast 0  X  Mittelspecht Dendrocopos medius - - x 

  0 X   Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla - - - 

0      Nachtigall Luscinia megarhynchos - - - 

0      Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 x 

  X X   Neuntöter Lanius collurio V - - 

0      Ortolan Emberiza hortulana 1 2 x 

  X X   Pirol Oriolus oriolus V V - 

0      Purpurreiher Ardea purpurea R R x 

  0 X   Rabenkrähe*) Corvus corone - - - 

Gast     Raubwürger Lanius excubitor 1 1 x 

  0 X   Rauchschwalbe Hirundo rustica V V - 

0      Raufußkauz Aegolius funereus - - x 

  X X   Rebhuhn Perdix perdix 2 2 - 

  0 X   Reiherente*) Aythya fuligula - - - 

0      Ringdrossel Turdus torquatus - - - 

  0 X   Ringeltaube*) Columba palumbus - - - 

  0 X   Rohrammer*) Emberiza schoeniclus - - - 

0      Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x 

0      Rohrschwirl Locustella luscinioides - - x 

  0 X   Rohrweihe Circus aeruginosus - - x 

0      Rostgans Tadorna ferruginea nb nb  

  0 X   Rotkehlchen*) Erithacus rubecula - - - 

0      Rotmilan Milvus milvus V V x 
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0      Rotschenkel Tringa totanus 1 2 x 

Gast 0  X  Saatkrähe Corvus frugilegus - - - 

0      Schellente Bucephala clangula - - - 

0      Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus - - x 

0      Schlagschwirl Locustella fluviatilis V - - 

  0  X  Schleiereule Tyto alba 3 - x 

0      Schnatterente Anas strepera - - - 

0      Schneesperling  Montifringilla nivalis R R - 

  0 X   Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus - - - 

0      Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 3 x 

0      Schwarzkehlchen Saxicola torquata V - - 

0      Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus R - - 

0      Schwarzmilan Milvus migrans - - x 

  X X   Schwarzspecht Dryocopus martius - - x 

0      Schwarzstorch Ciconia nigra - - x 

0      Seeadler Haliaetus albicilla R -  

0      Seidenreiher Egretta garzetta nb - x 

  0 X   Singdrossel*) Turdus philomelos - - - 

  0 X   Sommergoldhähnchen*) Regulus ignicapillus - - - 

  X X   Sperber Accipiter nisus - - x 

0      Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 1 x 

0      Sperlingskauz Glaucidium passerinum - - x 

  X X   Star Sturnus vulgaris - 3 - 

0      Steinadler Aquila chrysaetos R R x 

0      Steinhuhn Alectoris graeca R R x 

0      Steinkauz Athene noctua 3 V x 

0      Steinrötel Monzicola saxatilis 1 1 x 

Gast 0 X   Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 - 

  X X   Stieglitz Carduelis carduelis V - - 

  0 X   Stockente*) Anas platyrhynchos - - - 

 0     Straßentaube*) Columba livia f. domestica nb - - 

0      Sturmmöwe Larus canus R - - 

  0 X   Sumpfmeise*) Parus palustris - - - 

0      Sumpfohreule Asio flammeus 0 1  

  0 X   Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris - - - 

0      Tafelente Aythya ferina - V - 

0      Tannenhäher*) Nucifraga caryocatactes - - - 

  0 X   Tannenmeise*) Parus ater - - - 

  0 X   Teichhuhn Gallinula chloropus - V x 
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  0 X   Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus - - - 

  0  X  Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 - 

0      Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x 

  0 X   Türkentaube*) Streptopelia decaocto - - - 

  X X   Turmfalke Falco tinnunculus - - x 

  0 X   Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 x 

0      Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x 

 0     Uferschwalbe Riparia riparia V V x 

 0     Uhu Bubo bubo - - x 

  0 X   Wacholderdrossel*) Turdus pilaris - - - 

  X X   Wachtel Coturnix coturnix 3 - - 

0      Wachtelkönig Crex crex 2 1 x 

  0 X   Waldbaumläufer*) Certhia familiaris - - - 

  X X   Waldkauz Strix aluco - - x 

0      Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2 - - 

  X  X  Waldohreule Asio otus - - x 

 0     Waldschnepfe Scolopax rusticola - V - 

Gast 0  X  Waldwasserläufer Tringa ochropus R - x 

Gast 0  X  Wanderfalke Falco peregrinus - - x 

0      Wasseramsel Cinclus cinclus - - - 

0      Wasserralle Rallus aquaticus 3 V - 

  0  X  Weidenmeise*) Parus montanus - - - 

0      Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 x 

Gast 0 X   Weißstorch Ciconia ciconia - V x 

  0 X   Wendehals Jynx torquilla 1 3 x 

  X X   Wespenbussard Pernis apivorus V V x 

0      Wiedehopf Upupa epops 1 3 x 

Gast 0  X  Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 - 

  X X   Wiesenschafstelze Motacilla flava - - - 

Gast 0 X   Wiesenweihe Circus pygargus R 2 x 

  0 X   Wintergoldhähnchen*) Regulus regulus - - - 

  0 X   Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes - - - 

0      Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x 

  0 X   Zilpzalp*) Phylloscopus collybita - - - 

0      Zippammer Emberiza cia R 1 x 

0      Zitronenzeisig Carduelis citrinella  - 3 x 

0      Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 3 x 

0      Zwergohreule Otus scops R R x 

0      Zwergschnäpper Ficedula parva 2 V x 
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0      Zwergtaucher*) Tachybaptus ruficollis - - - 

*) weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine populations-
bezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
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Abkürzungen 


 


ABSP Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 


Art. 16 Lebensstätten gemäß Art. 16 BayNatSchG 


ASK Artenschutzkartierung 


BayNatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur 


(Bayerisches Naturschutzgesetz) 


BayKompV Verordnung über die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft (Bayerische 


Kompensationsverordnung) 


BMVBS Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 


BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftpflege (Bundesnaturschutzgesetz) 


DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 


FFH-LRT Lebensraumtyp des Anhangs I der FFH-RL 


FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 


FIS-Natur  Fachinformationssystem Naturschutz 


Fl.Nr. Flurstücksnummer 


GVS Gemeindeverbindungsstraße 


HNB Höhere Naturschutzbehörde 


LBP Landschaftpflegerischer Begleitplan 


LBV Landesbund für Vogelschutz 


LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt 


LH, LW Lichte Höhe und Lichte Weite von Brückenbauwerken 


Lkrs. Landkreis 


n.q. nicht quantifizierbar 


OBB Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 


OU Ortsumgehung 


öFW öffentlicher Feld- und Waldweg 


RLB Rote Liste Bayern 


RLD Rote Liste Deutschland 


Rote Liste Status (RLB, RLD; je Artengruppe jeweils aktuelle Version) 


0 = „ausgestorben oder verschollen“, 1 = „vom Aussterben bedroht“, 2 = „stark gefährdet“, 3 = „gefährdet“, D 
= „Daten defizitär“, V = „zurückgehend, Art der Vorwarnliste“, R = „extrem seltene Arten und Arten mit geo-
grafischen Restriktionen“, G = „Gefährdung anzunehmen, aber mangels Information exakte Einstufung nicht 
möglich“ 


 


RRB Regenrückhaltebecken 


sg streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 


UG Untersuchungsgebiet (des LBP) 


UNB Untere Naturschutzbehörde 


VRL Europäische Vogelschutz-Richtlinie 


WFP Waldfunktionsplan 


§30/Art.23 gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG 
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1 Einleitung 


1.1 Übersicht über die Inhalte des LBP 


Die Staatsstraße 2142 beginnt bei Elsendorf an der B 301 im Landkreis Kehlheim, verläuft in West-Ost-


Richtung durch die Landkreise Kehlheim, Landshut und Straubing-Bogen über Rottenburg an der 


Laaber, Neufahrn in Niederbayern, Geiselhöring, Straubing und endet bei Aiterhofen an der B 20. Die 


Verknüpfungen mit dem überörtlichen Verkehrsnetz der Bundesfernstraßen erfolgen bei Elsendorf mit 


der A 93 München - Regensburg sowie der B 301, in Neufahrn i. Ndb. mit der B 15n, westlich von 


Straubing mit der B 8 und östlich von Aiterhofen mit der B 20. Die Staatsstraße St 2142 stellt somit eine 


bedeutende regionale Verkehrsverbindung zwischen den Bundesstraßen in Niederbayern dar und bin-


det insbesondere die Gemeinden des Kleinen Labertals zwischen Straubing und Neufahrn an die über-


regionalen Verkehrsachsen an. 


Sie verläuft zwischen Mallersdorf und Perkam – also auch im Untersuchungsgebiet – am Süd- bzw. 


Südostrand des Tals der Kleinen Laber und biegt nördlich Perkam nach Osten in Richtung Straubing 


ab. Zur Entlastung der Orte Geiselhöring, Hirschling und Perkam vom Durchgangsverkehr ist eine Um-


fahrung dieser Ortschaften geplant. Die geplante Umfahrung beginnt südlich Geiselhöring an der be-


stehenden Teilumgehung (Kreuzung mit der St 2111), führt dann nördlich an Haindling, östlich an 


Hirschling und westlich sowie nördlich an Perkam vorbei und schließt nordöstlich Perkam an die bishe-


rige St 2142 an. Die Länge der Ortsumgehung beträgt 6.360 m. 


Der landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) dient der Bewältigung der Eingriffsregelung gemäß 


§ 13 ff BNatSchG. Parallel wurde ein Artenschutzbeitrag erarbeitet, in welchem geprüft wird, inwieweit 


Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind und ob ggf. Ausnahmen unter Vorausset-


zungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt werden müssen (Unterlage 19.1.3). 


Der LBP stellt eine integrierte Planung aller landschaftsplanerischen Maßnahmen, die sich aus den 


Erfordernissen der Eingriffsregelung sowie des europäischen Habitat- und Artenschutzes ergeben, dar. 


Er besteht aus folgenden Unterlagen: 


Innerhalb der Unterlagen zur Genehmigungsplanung ist er Teil der Landschaftspflegerischen Maßnah-


men (Unterlagen 9, als Bestandteil des Teils B „Planteil“), hier bestehend aus folgenden Unterlagen: 


 Unterlage 9.1: Maßnahmenübersichtsplan  


 Unterlage 9.2: Maßnahmenplan  


 Unterlage 9.3: Maßnahmenblätter 


 Unterlage 9.4: Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation  


 


Darüber hinaus werden folgende LBP-Unterlagen den Umweltfachlichen Untersuchungen (Unterlagen 


19 als Bestandteil des Teils C „Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen“) zugeordnet.  


 Unterlage 19.1.1: Landschaftspflegerischer Begleitplan – Textteil 


 Unterlage 19.1.2: Bestands- und Konfliktplan  


 Unterlage 19.1.3: Unterlage zur speziellen artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 


 


Neben dem LBP wurde noch ein UVP-Bericht (Anlage 1 zu Unterlage 1) erstellt. 


 


 







Feststellungsentwurf  Unterlage 19.1.1 
St 2142, Ortsumgehung Geiselhöring - Hirschling  LBP-Text 


 


 6 


1.2 Verweise auf den allgemeinen methodischen Rahmen 


Bezüglich des allgemeinen methodischen Rahmens wird auf die „Richtlinien für die landschaftspflege-


rische Begleitplanung im Straßenbau“ (RLBP 2014) verwiesen, die in Anpassung an die Bayerische 


Kompensationsverordnung (BayKompV, in Kraft seit 01.09.2014) eingeführt wurden. Die vorliegenden 


Unterlagen des LBP wurden nach diesen Vorgaben ausgearbeitet. 


Die vorgegebene Genauigkeit der Bestandserfassung ist im Einflussbereich des Vorhabens, der je nach 


Verkehrsaufkommen entweder mit 20 m (DTV < 5.000 Kfz/Tag) oder 50 m Breite (DTV  5000 Kfz/Tag) 


beidseitig der Straßen angesetzt wird, sehr genau und erfolgt nach dem Biotopwertverfahren der Bay-


KompV. Die übrigen Teile des Untersuchungsgebiets werden nur im Überblick erfasst. Im vorliegenden 


Fall liegt der DTV-Wert im Bestand deutlich unter 5.000, und somit umfasst der detailliert zu untersu-


chende Bereich eine Breite von 20 m beidseitig der geplanten Fahrbahnränder. 


Gemäß RLBP wird das Untersuchungsgebiet (UG), dessen Abgrenzung sich am möglichen Wirkungs-


bereich und den denkbaren Einflüssen auf Funktionsbeziehungen im Umfeld des Vorhabens orientiert, 


in sog. Bezugsräume eingeteilt. Die Bezugsräume sind Teilräume, innerhalb derer maßgebliche Nut-


zungen und Strukturen sowie die „Landschaftsfunktionen“ eine weitgehend einheitliche Ausprägung 


aufweisen.  


Aufgrund seiner Landschafts- und Nutzungsstruktur (siehe Kap. 1.3) kann das UG in zwei, in ihrer 


grundlegenden Ausprägung jeweils relativ einheitliche Bezugsräume eingeteilt werden. Die Ergebnisse 


der Bestandserhebung werden hinsichtlich folgender „Landschaftsfunktionen“ beschrieben und be-


wertet: 


 Biotopfunktionen (B)  


 beschreibt die Funktion als Lebensraum von Tieren und Pflanzen mit ihrer typischen Artenausstattung 


 Habitatfunktionen (H) 


 beschreibt die Funktion als Lebensstätte oder „Habitatbaustein“ planungsrelevanter Arten 


 Bodenfunktionen (Bo) 


 Wasserfunktionen (W)  


 inkl. Grundwasserschutzfunktion und Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt 


 Klimafunktionen (K) 


 Landschaftsbildfunktionen / landschaftsgebundene Erholungsfunktionen (L) 


Bei der Beschreibung der „Landschaftsfunktionen“ liegt der Schwerpunkt aus Gründen der Übersicht-


lichkeit auf den besonders maßgeblichen Sachverhalten, z.B. werden bei den vorkommenden Tier- und 


Pflanzenarten nur die naturschutzrelevanten herausgegriffen oder es wird auf weitere spezielle Unter-


lagen zum Arten- und Gebietsschutz verwiesen. Besondere Artenvorkommen werden nachfolgend bei 


den Habitatfunktionen dargestellt, da bei einer Betroffenheit von Pflanzen- und Tierarten oftmals räum-


liche Funktionsbezüge betroffen sein können, die über die zu betrachtenden „Biotopfunktionen“ hinaus-


gehen. 


In diesem Zusammenhang erfolgt gleichzeitig eine Darstellung, welche Funktionen von dem Vorhaben 


in welcher Form betroffen sind bzw. betroffen sein können. Für die vom Vorhaben betroffenen „Land-


schaftsfunktionen“ wird geprüft, ob sie als planungsrelevant zu betrachten sind, d.h. inwieweit Vermei-


dungs- und Minimierungsmöglichkeiten zu untersuchen sind oder - im Falle unvermeidbarer Konflikte - 


Kompensationsmaßnahmen notwendig werden.  


Sind unvermeidbare Konflikte zu prognostizieren, besteht ein Kompensationsbedarf, der sich zu-


nächst auf die (mehrere Landschaftsfunktionen integrierende) „Biotopfunktionen“ bezieht und mit Hilfe 


des Biotopwertverfahrens gemäß BayKompV ermittelt wird. Sollte sich aus der Beeinträchtigung weite-


rer planungsrelevanter „Landschaftsfunktionen“ aufgrund unvermeidbarer Konflikte ein Kompensations-


bedarf ergeben, der über das Biotopwertverfahren nicht abgedeckt ist, so wird bei der Beschreibung der 


Bezugsräume bereits darauf hingewiesen. 
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In Form der nachfolgenden Darstellung wird jeweils zusammengefasst, inwieweit die „Landschaftsfunk-


tionen“ im jeweiligen Bezugsraum betroffen und als planungsrelevant einzuschätzen sind: 


B H Bo W -- L 


 


Die Biotopfunktion ist dabei rot unterlegt, da sie für den Kompensationsbedarf immer als relevant gelten 


muss (Ermittlung des Kompensationsbedarfs über das Biotopwertverfahren). Für den Fall, dass eine 


Funktion nicht betroffen ist, wird sie gestrichen. Die Funktionen, die betroffen sind und deren fachliche 


Beurteilung nicht über die Behandlung der Biotopfunktion abgedeckt werden kann, werden mit roter 


Schriftfarbe gekennzeichnet; sie sind planungsrelevant und zusätzlich „kompensationsrelevant“. Die üb-


rigen betroffenen Funktionen werden in schwarzer Schrift dargestellt, sie gelten allenfalls als planungs-


relevant, indem sie bei der Prüfung von Vermeidungs- und Minimierungsmöglichkeiten zu berücksichti-


gen sind; ihre Beeinträchtigung und der damit verbundene Kompensationsbedarf sind über die Behand-


lung der Biotopfunktion abgedeckt und erfordern keine zusätzliche verbal-argumentative Begründung. 


Der Schwerpunkt des vorliegenden Textteils liegt auf der Darstellung und Bewertung der Bestandssitu-


ation in den Bezugsräumen, der Erläuterung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und auf 


der Konfliktanalyse bzw. Eingriffsbeurteilung. Bezüglich der ausführlichen Beschreibung sowohl der un-


vermeidbaren Beeinträchtigungen bzw. Konflikte als auch der geplanten Maßnahmen wird auf die aus-


führliche Darstellung in den Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) verwiesen; im vorliegenden Textteil 


erfolgt lediglich die Erläuterung des Maßnahmen- und Gestaltungskonzepts (Kap. 5.1, 5.2); und es wird 


ein knapper Überblick über die geplanten Maßnahmen gegeben (Kap. 5.3).  


 


1.3 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets 


GEOGRAFISCHE LAGE 


Das Bearbeitungsgebiet erstreckt sich vom Südosten der Stadt Geiselhöring bis nordöstlich des Ortes 


Perkam im westlichen Landkreis Straubing-Bogen. Es befindet sich in der Planungsregion 12 (Donau-


Wald). Es verläuft von Südwesten nach Nordosten nahezu parallel zum Tal der Kleinen Laber. 


NATURRÄUMLICHE GLIEDERUNG 


Das Untersuchungsgebiet (UG) gehört zur Naturraum-Haupteinheit (nach SZYMANK, zit. in FIS-Natur) 


D65 „Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten“. Gemäß ABSP liegt es überwiegend in 


der naturräumlichen Einheit „Hügelland von Aiterach und Kleiner Laber“ (062-A), einem Teilraum des 


Donau-Isar-Hügellands (062, gemäß MEYNEN & SCHMITHÜSEN, zit. in FIS-Natur). Im Norden wird die 


naturräumliche Einheit „Gäulandschaften im Dungau“ (064-C), ein Teilraum des Dungaus (064), ge-


streift. 


GEOLOGIE  


Das Untersuchungsgebiet ist durch tertiäre Ablagerungen der Oberen Süßwassermolasse (Kiese, 


Sande, Tone und Mergel) geprägt. Diese sind überlagert von einer Löß- und Lößlehmüberdeckung, die 


in Richtung Straubinger Gäu zunimmt.  


Die schmalen Täler im Untersuchungsgebiet sind mit Bodenmaterial angefüllt, das aus dem tertiären 


Hügelland erodiert, und hier wieder abgelagert wurde. Es handelt sich um sandige bis schluffige Talsedi-


mente. Dies gilt auch für den Südostrand des Tals der Kleinen Laber (hier schluffige bis lehmige Sedi-


mente).  
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BÖDEN 


Das Untersuchungsgebiet wird außerhalb der Täler von lehmigen Lößböden dominiert, die als Braun-


erden, meist aber als Parabraunerden ausgebildet sind. Diese Böden sind sehr tiefgründig und weisen 


ein sehr hohes Regelungsvermögen (Filter-, Speicher-, Transformationsvermögen) im Wasser- und 


Stoffhaushalt sowie ein sehr hohes Rückhaltevermögen für Nitrat auf. 


Auf den sandigen bis schluffigen Sedimenten der Tallagen haben sich Gleye und Braunerde-Gleye ent-


wickelt. Dabei sind Lehm- und Tonböden mit ursprünglich hohem Grundwasserstand, die heute über-


wiegend entwässert sind, vorherrschend feuchtere Standorte finden sich meist kleinflächig im den Tä-


lern der Kleinen Laber und des Eiglfurter Bachs bei Haindling. 


Kleinflächig treten außerdem an Muldenzügen und Unterhanglagen lehmige bis schluffige Kolluvien, 


sandig-lehmige Braunerden sowie pseudovergleyte Braunerden auf. 


Am südöstlichen Rand des Tals der Kleinen Laber dominieren Kolluvien aus Schluff bis Lehm. Sie wei-


sen ebenfalls ein sehr hohes Regelungsvermögen sowie ein sehr hohes Rückhaltevermögen für Nitrat 


auf. Im Tal der Kleinen Laber dominieren Gleye und Gley-Braunerden. Diese weisen ein durchschnittli-


ches Regelungsvermögen sowie ein hohes Rückhaltevermögen für Nitrat auf. 


 


Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im UG aktuell nicht bekannt. Bei einem älteren Straßen-


belag können teer- bzw. pechhaltige Bestandteile nicht ausgeschlossen werden. Im Bereich der Auffül-


lung für BW 03 sind zusätzliche Erkundungen der Altlastensituation notwendig. Sollten Altlasten im Be-


reich der Baustrecke und des Umfeldes vorgefunden werden, ist eine fachgerechte Entsorgung sicher-


zustellen und durchzuführen. 


 


Im Bereich der geplanten Trasse kommen folgende Bodendenkmäler vor (Bayer. Denkmal-Atlas, 


Mitteilung des Bayer. Landesamt für Denkmalpflege vom 29.03.2021, siehe Unterlage 19.1.2): 


 östlich Hangwald östlich Geiselhöring: Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung (D-2-7140-


0085) 


 bei Kleiner Helmprechting: 2 Siedlungen vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung (D-2-7140-0072, -


0086) 


 südöstlich Hirschling: Siedlung des frühen und hohen Mittelalters, Körpergräber des frühen Mittelal-


ters sowie untertägige Befunde im Bereich der abgegangenen Kirche des Mittelalters und der frühen 


Neuzeit St. Martin. (D-2-7140-0289) 


 östlich Hirschling: verebnetes Grabenwerk und Siedlungen vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, 


u.a. der Linienbandkeramik (D-2-7140-0075) 


 nordöstlich Weidmühle: verebnete Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung (D-2-7140-0074) 


 nordwestlich Perkam: 2 Siedlungen vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung (D-2-7140-0219, 0220). 


Darüber hinaus finden sich im Untersuchungsgebiet weitere Vor- und frühgeschichtliche Siedlungen 


(Inv.Nr. V-2-7140-0001). 


Aufgrund der nicht eindeutig abzugrenzenden Ausdehnung der Bodendenkmäler und der hohen Dichte 


archäologischer Funde in diesem früh besiedelten Raum ist nicht auszuschließen, dass weitere Boden-


denkmäler im unmittelbaren Wirkraum des Vorhabens liegen. Daher wurden vom Bayer. Landesamt für 


Denkmalpflege nahezu alle Trassenabschnitte, die nicht durch bereits bekannte Bodendenkmäler ver-


laufen, als „Vermutungsflächen“ eingetragen. 


GEOMORPHOLOGIE  


Das Hügelland des Untersuchungsgebiets zeigt ein flachwelliges bis flachhügeliges Relief. Die durch 


die Zertalung hervorgerufene Reliefierung nimmt dabei von Süden nach Norden ab. Die Hügelland-


schaft läuft schließlich nordöstlich von Perkam in eine Ebene (Straubinger Gäu) aus. Auch westlich des 


Tals des Eiglfurter Bachs ist eine langsam nach Südwesten ansteigende Ebene ausgebildet. 
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Das Höhenniveau liegt zwischen 335 m üNN im Bereich der ebenen Lagen nordöstlich von Perkam und 


385 m üNN im Hügelland bei Haindlingberg. 


WASSERHAUSHALT 


In den bis zu mehreren 100 m mächtigen Sedimentfolgen des Tertiärs finden sich ergiebige Grundwas-


serleiter erst im obersten Abschnitt, d.h. im Bereich der Oberen Süßwassermolasse, die in den über-


wiegenden Teilen maßgeblich am Aufbau der Oberfläche beteiligt ist. Die Vollschotter der Oberen Süß-


wassermolasse führen aufgrund ihrer großen Mächtigkeit und hohen Durchlässigkeit erhebliche Grund-


wassermengen, die für die Trinkwasserversorgung des Tertiär-Hügellandes genutzt werden. 


Die im Tertiärmaterial immer wieder anzutreffenden wasserstauenden Schichten wirken dort, wo sie 


angeschnitten werden, als Quellhorizonte und sind der Grund für die typischen Hangschichtquellen des 


Hügellands. In der Regel handelt es sich dabei um wenig ergiebige Quellen, da die über dem Niveau 


der Vorfluter liegenden Molasseschichten im Gebiet wenig durchlässig sind, weit durchhaltende Stau-


horizonte (Mergelbänder) fehlen und wegen der Zertalung meist nur kleine Einzugsgebiete vorliegen. 


Die infolge der Löß- und Lößlehmüberdeckung relativ schlechte Durchlässigkeit und die Hangneigungen 


begünstigen im Donau-Isar-Hügelland den oberflächlichen Wasserabfluss und bedingen eine geringe 


Grundwasserneubildungsrate. Dabei kommt die Grundwasserneubildung hauptsächlich den höheren 


Grundwasserstockwerken zugute. Das Hauptgrundwasserstockwerk wird nur noch von wenig Sicker-


wasser erreicht.  


Die Lößlehmböden des Hügellands weisen eine hohe Schutzfunktion gegenüber Stoffeinträgen in das 


Grundwasser auf. Dies gilt ebenso für die Kolluvien am Rand des Tals der Kleinen Laber, während die 


Talböden eine mittlere bis hohe Schutzfunktion aufweisen (vgl. Umweltatlas Bayern). 


OBERFLÄCHENGEWÄSSER 


Das südliche Untersuchungsgebiet wird vom Eiglfurter Bach und dem Eibach durchzogen, beide mün-


den westlich des Gebiets in die Kleine Laber.  


Im nördlichen Untersuchungsgebiet gibt es einige temporär wasserführende Gräben; der Hirschlinger 


Graben (Lehergraben) entwässert ebenso wie drei Gräben im Raum Perkam in die Kleine Laber. 


Westlich Hirschling und im Nordwesten streift die Kleine Laber mit Mühlkanälen und Altarmen das Un-


tersuchungsgebiet. Sie ist aber durch das Vorhaben nicht unmittelbar betroffen.  


Vereinzelt kommen in den dortigen Talbereichen auch Stillgewässer vor. 


KLIMA 


 Klimabezirk: Niederbayerisches Hügelland (mild und kontinental) 


 Mittl. jährl. Niederschlagssumme: ca. 700 mm (Max. in Sommermonaten, Min. im Spätwinter) 


 Mittl. jährl. Temperatur: 7 - 8 °C; im Dungau etwas mehr Frosttage und vergleichsweise hohe Jahres- 
und Tagestemperaturschwankungen 


 Nebelhäufigkeit der Talnebel: 50 - 70 Tage, nördlich Perkam 70 - 100 Tage 


 Windrichtung: überwiegend Westwinde 


 Dauer der Vegetationsperiode: 210 - 225 Tage 


Der Großteil des Untersuchungsgebiets ist überdurchschnittlich inversionsgefährdet, der Raum nördlich 


Perkam weist sogar eine deutlich erhöhte Inversionsgefährdung auf (DEUTSCHER WETTERDIENST 1992).  


Der Zustrom kalter und wenig belasteter Luft in den inversionsgefährdeten Bereich erfolgt – soweit nicht 


durch Siedlungsbarrieren eingeschränkt – aus den südöstlich angrenzenden Hügellandbereichen. 


Diese sind von großer Bedeutung als Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete. 


Da das Tal des Eiglfurter Bachs entgegen der Hauptwindrichtung verläuft und nicht über ein ausreichend 


großes Einzugsgebiet oder Talgefälle verfügt, kommt ihm im Untersuchungsgebiet nur eine nachrangige 


Bedeutung als Transportbahn für den Frisch- und Kaltluftabfluss zu. Auch das Tal der Kleinen Laber 
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weist laut Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan (HWT 2011) keine erhöhte Bedeutung für den Frisch- 


und Kaltluftabfluss auf. 


POTENZIELLE NATÜRLICHE VEGETATION 


Als Potenzielle Natürliche Vegetation sind (gemäß LfU, FIN-Web) im Untersuchungsgebiet folgende 


Waldgesellschaften anzusehen: 


 Aue der Kleinen Laber: Zittergrasseggen-Stieleichen-Hainbuchenwald im Komplex mit Hainmieren-
Schwarzerlen-Auwald (F2b) 


 übriges Gebiet: Hexenkraut- oder Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zitter-
grasseggen-Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald (M6a) 


 


NUTZUNG 


Das Untersuchungsgebiet stellt sich aufgrund der Fruchtbarkeit der Lößböden und der günstigen geo-


morphologischen Verhältnisse traditionell als Ackerbaugebiet dar. Es werden vor allem Getreide und 


Zuckerrüben, z.T. auch Feldgemüse angebaut. Grünland kommt nur kleinflächig vor, z.B. im Umfeld der 


Siedlungen oder in Form schmaler Streifen in den Tälern oder an Wegen; oft reichen die Ackerflächen 


bis an die Bäche heran. Auch im Tal der Kleinen Laber besteht ein hoher Ackeranteil. Dort nimmt aber 


auch Grünland noch einen nennenswerten Anteil ein. 


Die hohe Bodenfruchtbarkeit und das Fehlen entsprechender geomorphologischer Voraussetzungen 


(z.B. Steilhänge) bedingen, dass das Gebiet weitgehend waldfrei ist; lediglich an der südwestexponier-


ten Hangleite des Eiglfurter Bachtals und im Tal der Kleinen Laber sind Waldflächen zu finden. 


An naturbetonten Landschaftsbestandteilen sind in dem in weiten Teilen strukturarmen Untersuchungs-


gebiet vor allem einige Gehölz- und Saumstrukturen sowie kleinflächige Feuchtbiotope im Bereich eini-


ger Quellaustritte zu nennen. Eine höhere Dichte an Gehölzstrukturen ist an der südwestexponierten 


Leite des Eiglfurter Bachs, nördlich von Perkam (an einer früheren Bahnlinie), westlich Frauenhofen 


sowie im v.a. im Tal der Kleinen Laber vorhanden. Dort finden sich außerdem Feuchtlebensräume in 


Form von Auwald(relikten), Röhrichten, Feuchtwiesen und feuchten Brachflächen. Am Eiglfuter Bach 


nördlich Haindling hat sich in den letzten Jahren ein bedeutsamer Biotopkomplex aus vernässten Brach-


flächen mit flachen Kleingewässern, gestautem Graben am Hangfuß und strukturreichem Hangwald 


(hoher Totholzanteil, zahlreiche Höhlenbäume) mit hoher Lebensraumqualität u.a. für Feldermäuse, 


Vögel, Biber und Wechselkröte entwickelt. 


Gras-/Krautsäume treten meist nur in sehr schmaler Ausprägung entlang von Straßen und Wegen und 


an den wenigen Böschungen auf. Nördlich Haindling und nordwestlich Haindlingberg sind mehrere 


Blühflächen und –streifen angelegt. 


Einige Bäche und Gräben gliedern die weiträumige Feldflur als Linearstrukturen, jedoch sind typische 


Hochstauden- und Röhrichtsäume entlang der Ufer meist nur in schmaler Ausprägung vorhanden; 


durchgängige Ufergehölze fehlen weitgehend. Im nahen Umfeld einiger Siedlungen liegen vereinzelt 


Streuobstwiesen und kleine Teiche. Gewässerbegleitende Auwälder und Gehölzsäume (letztere oft in 


lückiger Form) sowie Stillgewässer finden sich an der Kleinen Laber. 


Die Siedlungsstruktur wird bestimmt von kleineren, geschlossenen Siedlungen und Weilern sowie eini-


gen wenigen Einzelhöfen (z.T. Mühlen). Unmittelbar nördlich Perkam-Thalkirchen grenzt ein Gewerbe-


gebiet an. Südwestlich Perkam und westlich Frauenhofen befinden sich Solarfelder. 


Die bestehende Staatsstraße St 2142 verläuft zwischen Geiselhöring und Perkam am südöstlichen 


Rand des Tals der Kleinen Laber. Im Südwesten verläuft ein Abschnitt der St 2111 im Untersuchungs-


gebiet und schließt in einem Kreisverkehr an die Teilumgehung von Geiselhöring an. Als überörtliche 


Straßenverbindung sind außerdem noch die Kreisstraßen SR 23 und SR 30 anzuführen, die von Süd-


osten bzw. Norden nach Perkam führen. Bei den übrigen Straßen und Wegen handelt es sich um Ge-


meindeverbindungsstraßen bzw. um Wirtschaftswege. 
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Der Großteil des Untersuchungsgebiets wird von der Bahnlinie (Landshut)-Neufahrn-Radldorf-


(Straubing) durchquert, die zwischen Geiselhöring und Perkam sowohl parallel zur bestehenden als 


auch zur geplanten St 2142 verläuft. 


LANDSCHAFT/LANDSCHAFTSBILD 


Im landschaftlichen Erscheinungsbild des Untersuchungsgebiets kommen zwei deutlich verschiedene 


Raumeinheiten vor: 


 das flächenmäßig dominierende Tertiäre Hügelland mit dem Tal und den Hangwäldern des Eiglfurter 
Bachs 


 das Tal der Kleine Laber am nordwestlichen Rand des Untersuchungsgebiets. 


 


Das landschaftliche Erscheinungsbild des Tertiären Hügellands wird im Wesentlichen von drei Faktoren 


geprägt: 


 die von Süden nach Norden abnehmende Reliefenergie: das typische Hügellandrelief des Südens 
geht in einen flachwelligen Bereich über und läuft im Norden in die Ebene des Dungaus aus 


 die traditionell intensive ackerbauliche Nutzung 


 die Strukturarmut dieses Gebiets. 


Dementsprechend findet man im zentralen und nördlichen Teil (nordöstlich Kleiner Helmprechting) eine 


sehr strukturarme Landschaft. Als gliedernde Elemente wirken nur einige Gehölzstrukturen (v.a. an der 


Bahnlinie) sowie die Ortsränder. 


Im südlichen Teil des Untersuchungsgebiets kommen zumindest kleinflächig Feldgehölze oder Grün-


land vor. Ein höherer Anteil an Straßenbegleitgehölzen sowie die Gewässerbegleitgehölze und Röh-


richtbestände im Tal des Eiglfurter Bachs beleben das landschaftliche Erscheinungsbild. Das asymmet-


rische Tal des Eiglfurter Bachs gehört dabei zu den landschaftlich attraktivsten Teilbereichen des Un-


tersuchungsgebiets, auch weil es teilweise von markanten und abwechslungsreichen Gehölzstrukturen 


begrenzt wird. Hier ist v.a. der Hangwald an dem steilen nordöstlichen Talrand zu nennen. 


Insgesamt sind aber auch die Hügellandbereiche im südlichen Untersuchungsgebiet als vorwiegend 


strukturarm zu bezeichnen.  


Ansonsten sind im Hügelland landschaftsgliedernde Strukturen v.a. an Siedlungen (Hirschling, Perkam) 


und Infrastruktureinrichtungen gebunden: Hecken an der Bahnlinie, an den Straßen westlich Haindling 


und Frauenhofen, Gehölzstrukturen an einer ehemaligen Bahnlinie in Perkam. 


Der geringe Reliefierungsgrad und die Strukturarmut bedingen in weiten Teilen des Gebiets eine ext-


reme Weite des Landschaftsbilds. Im Südteil dagegen begrenzt das bewegtere Relief – v.a. die süd-


westexponierte Leite des Eiglfurter Bachs – die Blickbezüge. Auch im Tal der Kleine Laber ergeben sich 


durch die zahlreichen Gehölze kaum Blickbezüge. 


Die Kirchtürme von Haindling bilden ein weit in die Landschaft ausstrahlendes Merkzeichen. Im Unter-


suchungsgebiet bietet sich dem Betrachter insbesondere aus südöstlicher Richtung (z.B. von der St 


2111 aus) eine sehr harmonische Ansicht des bekannten Wallfahrtsorts. Dieser Landschaftsausschnitt 


zeichnet sich durch eine hohe landschaftliche Eigenart aus und besitzt einen hohen Identifikationswert, 


der durch die Bedeutung von Haindling als Wallfahrtsort auch eine assoziative Dimension aufweist und 


in seiner Wertigkeit über die lokale Bedeutung weit hinausreicht. Außerdem wirkt die Kirche von Frau-


enhofen (an das Untersuchungsgebiet angrenzend) visuell markant in das Untersuchungsgebiet hinein. 


Als Erholungsraum kommt dem Untersuchungsgebiet infolge seiner landschaftlichen Gegebenheiten 


nur eine lokale Bedeutung zu. Ausgewiesene Wanderwege kommen abgesehen von einer Ausnahme 


nicht vor: entlang des Eiglfurter Bachs führt eine Wegeverbindung von Geiselhöring nach Haindling, die 


ein Teil des Europäischen Pilgerwegs „Via Nova“ (Fernwanderweg!) ist.  


An diesem Weg befinden sich zwei Bildstöcke. Weitere liegen östlich der Bahnunterführung Höhe 


Hirschling und nordwestlich Thalkirchen. 







Feststellungsentwurf  Unterlage 19.1.1 
St 2142, Ortsumgehung Geiselhöring - Hirschling  LBP-Text 


 


 12 


Im Tal der Kleinen Laber bestimmen auetypische Strukturen das Landschaftsbild: Gewässer und ihre 


Begleitgehölze, Auwaldrelikte, Röhrichte, Feuchtwiesen und -brachen. Inzwischen nehmen auch Acker-


flächen einen nennenswerten Flächenanteil ein. 


 


Als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist vor allem die beschriebene und weite Teile des Gebiets 


betreffende Strukturarmut der Landschaft des Tertiären Hügellands anzuführen. 


Einschränkungen des Landschaftserlebens gehen in erster Linie von den stark befahrenen Staatsstra-


ßen St 2142 und St 2111 aus.  


 


1.4 Überblick über die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungs-


gebiet 


Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler und Geschützte Landschaftsbestandteile 


kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. Nördlich Hirschling liegt im Tal der Kleinen Laber das Land-


schaftsschutzgebiet „Hirschlinger Au“. 


Darüber hinaus sind in der amtlichen Biotopkartierung einige Gehölze, Auwälder, Gewässer, Röhrichte 


und Wiesengesellschaften unterschiedlichen Feuchtegrads als schutzwürdige Biotopbestände erfasst. 


Nach den Angaben des ABSP kann das Tal der Kleinen Laber als überregional bedeutsame Verbun-


dachse für Gewässer und Feuchtlebensräume sowie als regional bedeutsame Verbundachse für Tro-


ckenlebensräume eingestuft werden. 


Gemäß Regionalplan der Region Donau-Wald (12, Stand 13.04.2019) ist das Tal der Kleinen Laber 


nordwestlich der St 2142 als Regionaler Grünzug ausgewiesen. Südöstlich Hirschling grenzt ein Vorbe-


haltsgebiet für Windenergiernutzung an das UG an. 


 


In der amtlichen Biotopkartierung (Stand 1983, 1984 und 2001) sind folgende Lebensräume als schutz-


würdige Biotope erfasst: 


Tabelle 1: Amtlich erfasste bzw. geschützte Lebensräume (amtliche Biotopkartierung, Bayern Flach-
land, Stand 1983/1984/2001) und Bewertung gemäß ABSP 


Biotop-Nr.  
(TK 7140) 


kurze Beschreibung 
Bedeu-


tung  
(lt. ABSP) 


0025.001 GEBÜSCH WESTLICH PILLING 
Flächiges, auf der zur Laaber abfallenden Geländeböschung gelegenes Ge-
büsch; im östlichen Bereich teilweise verlichtet; an diesen Stellen und den Rand-
bereichen trockene Ausbildung der Glatthaferwiese. 
Beeinträchtigung durch Pappelpflanzung 


regional 


0026.001, 003 LINEARE HECKENSTRUKTUREN 200 M NORDÖSTLICH THALKIRCHEN 
Größere gehölzartige Baumgruppe an Terrassenböschung am nördlichen Orts-
anfang von Thalkirchen. Schöner, artenreicher Baumbestand, der nur etwas zu 
schmal bemessen ist. 


lokal 


0029.001 


 


FELDGEHÖLZ BEI THALKIRCHEN 
Größere gehölzartige Baumgruppe an Terrassenböschung am nördlichen Orts-
anfang von Thalkirchen. Schöner, artenreicher Baumbestand, der nur etwas zu 
schmal bemessen ist.  


lokal 


0030.001, 002 EHEMALIGER MÄCHTIGER BAHNDAMM IM ORTSBEREICH PERKAM 
Die steilen nw- und so-exponierten Böschungen stellen extensiv genutzte Mäh-
wiesen dar, wobei die so-exponierte Böschung Trocken- und Magerkeitszeiger 
(Übergänge zu trockener Glatthaferwiese und Halbtrockenrasen) enthält. Beide 
Seiten zeigen Verbuschungstendenzen, ausgehend z. T. von gepflanzten Bäu-
men. An Bahndammende im S grenzt unmittelbar eine Geländestufe an, die eine 
dichte Heckenzeile von 50m und Breite von 5-10m.  


regional 


0033.001 - 
009 


BÖSCHUNGSBEREICHE AN DER BAHNLINIE ZWISCHEN GEISELHÖRING 
UND RADLDORF 


lokal 
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Biotop-Nr.  
(TK 7140) 


kurze Beschreibung 
Bedeu-


tung  
(lt. ABSP) 


Gepflanzte, schmale (3-5m) z.T. lückige Heckenzeile, nur in Teilabschnitten vor-
handen mit meist einer dominanten Art, wie Weißdorn oder Schlehe (z. B. bei 
Teilflächen 1, 2, z.T. 3 und 7) 
- trockene Ausbildung der Glatthaferwiese mit Übergängen zum Halbtrockenra-
sen und trockenen Ruderalgesellschaften findet man an kleineren Bereichen der 
so- und nw-exponierten Böschungsbereiche, z. B. S-Teil von Einzelfläche 1, Teil-
bereich von 3, 4, 5 und 6; mitunter sind Gehölze und Gebüsche eingestreut 
- Bei Hirschling haben sich am Böschungsfuß an vernässter Stelle ein kleiner 
Seggen- und Schilfbestand entwickelt (Einzelfläche 4) 
Trockener Böschungsbereich mit seinem durchlässigen Boden ist für Zau-
neidechsen idealer Biotop 
§30/Art.23: 10 % (TF 1, 3, 4, 5, 6): aktuell nicht mehr zutreffend! Entsprechende 
Zeigerarten nur mehr reliktartig vorhanden und sehr vereinzelt eingestreut. 


0034.001 - 
004 


HECKEN ZWISCHEN HIRSCHLING UND FRAUENHOFEN 
Hecke 01: heckenartig beidseitig bepflanzte Böschungen an der Straße nach 
Frauenhofen; wird von Eisenbahnlinie unterbrochen; es handelt sich um eine ge-
pflanzte, artenreiche Hecke, relativ geschlossen, linksseitig (Richtung Frauenh-
ofen) mit einer, rechtsseitig mit drei kleineren Lücken, ca. 800m lang und zwi-
schen 5 und 10 m breit; Krautschicht artenarm. 
Hecke 02: einseitige heckenähnliche Gehölzstruktur an parallel zur Bahnlinie 
nach S von Frauenhofen aus verlaufenden Teerstraße; dominante Arten sind 
Schlehe, Eberesche und Holunder, Krautschicht nur schwach und randlich ent-
wickelt; Hecke ca. 100m lang und 3-7m breit. 
Hecke 03: Ranke an Geländeabstufung mit Weißdorn-Rosengebüsch, von W 
nach O sich erstreckend ca. 200m lang und 3-5m breit, vor allem im W-Bereich 
sehr lückig mit Wirtschaftsgrünlandgesellschaften, die aber Trockenheitszeiger 
enthalten; s-exponiert, ca. 30 Grad Neigung 
Hecke 04: s- bis w-exponierte, steile Geländeböschung; im S-Teil kleines Schle-
hengebüsch, das nach N in trockene Altgrasflur übergeht; angrenzend Ackerflä-
chen 


lokal 


0038.001 


 


LÜCKIGE HECKENZEILE AN DER SÜDLICH VERLAUFENDEN STRASSEN-
BÖSCHUNG ZWISCHEN KLEIN-HELMPRECHTING UND HELMPRECHTING 
Es herrscht die Strauchschicht vor, einzelne Bäume und Baumgruppen sind nur 
eingestreut. Die angelegt Heck ist ca. 450 m lang und 3 – 5 m breit, mit drei 
größeren Lücken. 


regional 


0039.001 


 


HANGZUG MIT HALBTROCKENRASENFRAGMENTEN UND GEBÜSCHEN 
am Talhang des Eiglfurter Bachs 
Auf den s-bis sw-exponierten Böschungsbereichen befinden sich größtenteils 
nicht mehr bewirtschaftete, trockene Ausbildungen der Glatthaferwiese mit Über-
gängen zum Halbtrockenrasen. Im südlichen Teil des Biotops hat schon eine 
stärkere Verbuschung eingesetzt. Im Mittel- und N-Teil liegen z. T. noch in Be-
trieb befindliche Sandabbaustellen. Die zunehmende Verbuschung, die Eutro-
phierung der Randbereiche, die durch die intensive Ackernutzung verursacht 
wird, und der Abbau beeinträchtigen und gefährden die noch vorhanden Halbtro-
ckenrasenfragmente. 
§30/Art.23: 1 % 


regional 


0040.001 - 
003 


GEHÖLZBIOTOPKOMPLEX NORDWESTLICH HAINDLING 
Bewaldete bzw. verbuschte Bereiche in der Randsenke des Eiglfurter Baches 
und auf den Talhängen. Randsenke mit Erlen-Auwäldern, Talhänge mit Schle-
hengebüschen, z. T. im Übergang zu Eichenbeständen. 
Der Biotop besteht aus drei Teilflächen. 


§ 30 / Art. 23: 60 % 


lokal 


0076.007, 009  FLIEßGEWÄSSERNETZ DER KLEINEN LABER IN DER AUE ZWISCHEN 
SALLACH UND PILLING 
Bei den Fließgewässern sind zu unterscheiden der Hauptlauf der Kleinen Laber, 
die schwach durchströmten Seitenarme des mäandrierenden Baches, die wohl 
den ursprünglichen Gewässerlauf wiederspiegeln und die Entwäs-serungsgrä-
ben, oftmals zu Beginn mit Quellaustritten. 
Am Hauptlauf finden sich Röhrichte (Schilf, Wasserschwaden), Großseggenrie-
der (Rohrglanzgras), Uferstaudenfluren (Mädesüß, Rübenkälberkropf) und Ge-
hölzbestände, sowie an einigen Stellen Schwimmblattdecken mit Teichrose, 


überregio-
nal 
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Biotop-Nr.  
(TK 7140) 


kurze Beschreibung 
Bedeu-


tung  
(lt. ABSP) 


Laichkraut oder Fluthahnenfuß. Der Anteil des gewässerbegleitenden Gehölz-
saumes, der im SW i.d.R. nur lückenhaft vorhanden ist, nimmt ab Hirschling 
bachabwärts allmählich immer mehr zu und bildet auch auf längeren Bachab-
schnitten geschlossene Säume. Die Gehölzbestände bestehen aus Erlen-
Eschen- und Resten der Silberweidenau. In der Nähe von Siedlungen sind diese 
teilweise durch gepflanzte Hybridpappelreihen ersetzt (z.B. im Ortsbereich 
Hirschling). In den Seitenarmen und Entwässerungsgräben finden sich zusätzlich 
hervorragend ausgebildete, ausgedehnte Schwimmblatt- und Unterwasserpflan-
zengesellschaften. 
Unterhalb Geiselhöring nimmt die intensive Ackernutzung immer mehr zu. Zu-
nehmende Eutrophierung und Ruderalisierung der Ufervegetation durch Herbi-
zid- und Nährstoffeintrag sind die Folge. Stellenweise wird bis zu 1m an die Ufer-
böschungen herangeackert. Uferabbrüche -auch bedingt durch den fehlenden 
Gehölzsaum treten gelegentlich auf. Weitere Beeinträchtigungen stellen Ablage-
rungen von Unrat und verrottendem Pflanzenmaterial, sowie von Bauschutt dar, 
der z. T. als Uferbefestigung verwendet wird.  


0082.001 STRAßENBÖSCHUNG MIT LÜCKIGER BAUM- UND STRAUCHREIHE 
Am NO-Rand der Böschung geht Straßenhecke in trockene Ausbildung einer 
Glatthaferwiese über. Die Krautschicht der Hecke ist ruderalisiert. Die Bö-
schungsbreite liegt zwischen 2 und 6 m. 


lokal 


0084.001 


 


AUWALDRESTE IM ORTSBEREICH VON HIRSCHLING 


Weichholzauwaldrest (Salicion albae) auf der flußabwärts linken Laberseite, der 
im SW von der Breite nur als gewässerbegleitend zu bezeichnen ist, dann bis zu 
50m sich verbreitert, allerdings mit einem kleinen Schilfbestand an der West-
grenze des Biotops. 


Erlen-Eschen-Auwald auf der rechten Laberseite von 20 - 50m Breite. Die Ost-
grenze bildet die Häuserzeile an der Straße bzw. die nicht kartierten Pappel- und 
Birkenpflanzungen. 


§30/Art.23: 70% 


überregio-
nal 


0089.001 


 


LAABER UND LAABERVERBREITERUNG BZW. FISCHTEICH BEI DER 
BABLMÜHLE 


Teil der Laaber und Laaberverbreiterung bzw. Fischteich mit Verbindung zur 
Laaber bei der Bablmühle mit folgenden Beständen: 
- Auf der bachabwärts linken Uferseite ist ein etwas breiterer Weichholzauenrest 
(Salicetum) erhalten, der allerdings schon stark ausgelichtet ist. 
- im O auf der rechten Laaberseite ein Schilfröhricht 
- am SW-Zipfel ein kleines Rohrkolbenröhricht in Geländemulde 
- Laaberverbreiterung bzw Fischteich mit Teichrosenschwimmblattgesellschaft 


§30/Art.23: 40% 


überregio-
nal 


0090.001 


 


FEUCHTGEBIET AN DER LAABER 700 M NÖRDLICH PERKAM 


30 m breiter Röhricht- und Großseggenriedstreifen an einer Laaberschlinge; da-
ran schließt sich ein durchschnittlich 5 m breiter, seggenreicher Naßwiesenanteil 
an, der den Übergang zum intensiv bewirtschafteten Grünland bildet. Bei den 
Röhrichten handelt es sich um Rohrkolben-Wasserschwaden-Schilfröhrichte. Im 
W reicht der Biotop zungenartig über die Laaber hinüber in die landwirtschaftlich 
genutzte Fläche hinein. Neben einem kleineren Schilf- und Typharöhricht ist hier 
ein Großseggenriedrest erhalten. Es wurden Umbruchversuche festgestellt, die 
aber wegen der starken Bodervernässung wieder eingestellt wurden. Auf einem 
ca. 10 m breiten Streifen an der Laaber wurden Erlen gepflanzt. Der Biotop wird 
regelmäßig überschwemmt. 


§30/Art.23: 2% 


überregio-
nal 


1003 SCHILFBESTAND WESTLICH PERKAM 
Mesotropher Schilfbestand in Flussnähe in der großteils grünlandgenutzten La-
beraue. 
§30/Art.23: 100% 


überregio-
nal 


1004 NASSWIESE WESTLICH PERKAM 
Seggenreiche Naßwiese (Teil eines großen Flurstückes) in der intensiv grünland-
genutzten Laberaue. Es dominieren Sumpfsegge und Waldsimse. Im Norden des 
Flurstückes weitere, für die Erfassung zu kleine Naßwiesenreste. 


regional 
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Biotop-Nr.  
(TK 7140) 


kurze Beschreibung 
Bedeu-


tung  
(lt. ABSP) 


§30/Art.23: 100% 


1005 NASSWIESENBRACHE WESTLICH PERKAM 
Ruderal beeinflußte Naßwiesenbrache in der großteils intensiv grünlandgenutz-
ten Laberaue, bestehend aus Sumpfseggen- und Rohrglanzgrasbeständen, stets 
mehr oder weniger mir Brennessel durchsetzt. 
§30/Art.23: 90% 


regional 


1006 WIESENBRACHE WESTLICH PERKAM 
Teil eines ufernahen Flurstückes in der grünlandgenutzten Laberaue mit einem 
Mosaik aus  Großseggenbeständen und Rohrglanzgras-Röhricht. 
§30/Art.23: 100% 


regional 


* gesetzlich geschützte Lebensräume: bis 1998 gemäß Art. 6d(1) BayNatSchG, 1998 bis 2011 gemäß Art. 13d 
BayNatschG, seit 2010: § 30 BNatSchG in Verbindung mit Art. 23 BayNatSchG 


 


1.5 Planungshistorie 


Die Planungen für die Ortsumgehung von Geiselhöring gehen zurück bis in die 1980er Jahre. Zunächst 


war eine Nordumgehung von Geiselhöring und den Stadtteilen Sallach und Hirschling im Kleinen La-


bertal vorgesehen, die jedoch aus Gründen des Naturschutzes verworfen wurden. 


In den Jahren 1999 bis 2001 wurden südlich der Bahnlinie Neufahrn – Radldorf die ersten beiden Bau-


abschnitte des sog. Südrings mit der Umgehung von Sallach und einer Teilumgehung von Geiselhöring 


in Sonderbaulast der Stadt Geiselhöring gebaut. Die Abschnitte erstrecken sich von der St 2142 westlich 


von Sallach bis zur Kreisstraße SR 53 und weiter bis zur St 2111. 


Bezüglich des weiteren Ausbaus wurde der Vorentwurf einer Trasse „Haindling Süd“ am 24.01.2007 


der Regierung von Ndb. vorgelegt und am 29.06.2007 durch die Oberste Baubehörde genehmigt. Am 


25.11.2007 fand in Geiselhöring ein Bürgerentscheid „Ja zur Umgehung Haindling Süd“ statt. Dieser 


wurde mehrheitlich für die Umgehung entschieden. Aufgrund des positiven Entschlusses der Bevölke-


rung für die Planung wurde am 30.03.2016 die Mustermappe zur Planfeststellung der Regierung von 


Niederbayern vorgelegt. Allerdings gab es 2017 eine Novelle zum Gesetz über die Umweltverträglich-


keitsprüfung. Als Resultat sah das Gesetz eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung vor. Der Vor-


bericht der Prüfung ergab, dass die Trasse „Haindling Süd“ hinsichtlich der untersuchten Schutzgüter 


wesentlich ungünstiger abschneidet als eine bahnparallele Variante und deshalb nicht umsetzbar ist. 


Daraufhin fanden Abstimmungen zwischen dem Staatlichen Bauamt Passau, der Stadt Geiselhöring 


und der Gemeinde Perkam statt um eine Lösung zur Umsetzung der Umgehung zu finden. Die Stadt 


Geiselhöring hat sich am 03.09.2019 sowie die Gemeinde Perkam am 03.12.2018 mit einstimmigem 


Stadtrats- bzw. Gemeinderatsbeschluss für den dringenden Bau der Trasse „Haindling Nord“ ausge-


sprochen. 


Seit September 2019 wurde der Vorentwurf für die Variante „Haindling Nord“ entsprechend der RAL 


erstellt. Dieser wurde 2021 zur Genehmigung vorgelegt und mit Schreiben vom 11.11.2022 durch die 


Regierung von Niederbayern sowie dem Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr genehmigt. 


Als Grundlage für die Ausarbeitung der Landschaftspflegerischen Begleitplanung (LBP) zum Vorentwurf 


einschließlich des Beitrags zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurden in der Vegeta-


tionsperiode 2019 die Biotop- und Nutzungstypen gemäß den Vorgaben der Bayerischen Kompensati-


onsverordnung (BayKompV) erfasst und faunistische Untersuchungen zu prüfungsrelevanten Tierarten-


gruppen durchgeführt. Für die Potenzialabschätzung wurden dabei auch wurden auch typische Habi-


tatstrukturen für artenschutzrechtlich relevante Arten aufgenommen. Im Zuge der Ausarbeitung der 


LBP- und saP-Unterlagen zum Feststellungsentwurf erfolgte im Frühjahr 2023 eine Aktualisierung der 


Biotop- und Nutzungstypenkartierung sowie der Habitatstrukturanalyse. Im Ergebnis erwiesen sich wei-


tergehende vertiefte Untersuchungen als nicht notwendig. 
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2 Bestandserfassung 


2.1 Methodik der Bestandserfassung 


ABGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETS 


Das Untersuchungsgebiet befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Geiselhöring und der Gemeinde Per-


kam. Entsprechend der geplanten Trassenführung liegt es überwiegend südöstlich der bestehenden St 


2142 und reicht vom Kreisverkehr, der sich ca. 650 m südlich von Geiselhöring befindet, bis zum An-


schluss der geplanten Baustrecke an die bestehende St 2142 ca. 500 m nordöstlich von Perkam. In 


diesem Bereich wurde ein Korridor von ca. 300 bis 500 m beiderseits der geplanten Trasse untersucht.  


Bei der detaillierten Gebietsabgrenzung wurde darauf geachtet, dass sämtliche schutzwürdigen Biotop-


bestände in der Nachbarschaft des Vorhabens und wichtige räumliche Funktionsbeziehungen zwischen 


den Biotopen miteinbezogen werden. Darüber hinaus wurden bei der Gebietsabgrenzung auch Kriterien 


der Landschaftswahrnehmung berücksichtigt; d.h. visuell zusammengehörende Bereiche wurden mög-


lichst als Ganzes in das Untersuchungsgebiet einbezogen. 


DATENGRUNDLAGEN 
 


Tabelle 2: Datengrundlagen 


Information Quelle Stand Anmerkung 


Allgemeines 


Kataster Bayerische Vermessungsverwaltung 2021 erhalten vom StBA 
Passau 


Landkreisgrenzen, Gemein-
degrenzen 


Fachinformationssystem Natur (FIS-Natur), 
online verfügbar über: www.lfu.bayern.de 


2021 Abruf vom Januar 
2021 


Orthophotos Bayerische Vermessungsverwaltung 2020 erhalten vom StBA 
Passau 


Regionalplanung 
(Vorbehaltsgebiete, Vor-
rangfläche etc.) 


Regionaler Planungsverband Donau-Wald 


www.region-donau-wald.de/regionalplan 


13.04.2019 Abruf vom Januar 
2023 


Flächennutzungsplan 
Nutzungen 


In der Gemeindeverwaltung vorliegend Aktueller 
Stand 


In Abstimmung mit 
StBA 


Bebauungspläne 
(Nutzung, Ausgleichsflächen 
anderer Eingriffe etc.) 


In der Gemeindeverwaltung vorliegend Aktueller 
Stand 


In Abstimmung mit 
StBA  


Ökoflächenkataster Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-
Natur), online verfügbar über: www.lfu.bay-
ern.de 


Aktueller 
Stand 


Abruf vom Januar 
2023 


Schutzgebiete 


(Natura 2000-Gebiete, NSG, 
LSG etc.) 


Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-
Natur), online verfügbar über: www.lfu.bay-
ern.de 


Aktueller 
Stand 


Abruf vom Januar 
2023 


Waldfunktionen Waldfunktionsplan Lkrs. Straubing-Bogen Aktueller 
Stand 


Auswertung 2023 


denkmalgeschützte Objekte Bayerischer Denkmal-Atlas 


www.geoportal.bayern.de/bayernatlas 


Stellungnahme des Bayer. Landesamts für 
Denkmalpflege 


Aktueller 
Stand 


Abruf vom Januar 
2023 


 


29.03.2021 


  



http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas
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Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 


Nutzungen, Strukturen, Le-
bensräume 


Eigene Erhebungen im Gelände im Zuge 
der Erstbearbeitung (2008); Aktualisierun-
gen 2019, 2023 


2019 Biotop- und Nutzungs-
typenkartierung ge-
mäß BayKompV 


Geschützte und sonstige Bi-
otope 


Amtl. Biotopkartierung des LfU:  
online verfügbar über: www.lfu.bayern.de;  
 


1983 / 1984 
/ 2001 


Abruf vom Januar 
2023 


Habitatstruktur relevanter 
Arten zur Potenzialabschät-
zung 


Eigene Erhebungen im Gelände (z.B. Höh-
lenbäume, Horste, Vorkommen bestimmter 
Raupenfutterpflanzen, potenzielle Zau-
neidechsenhabitate) und Aktualisierungen 


2019 / 2021 
/ 2023 


Erhebungen bezgl. 
Baumhöhlen und 
Horste im unbelaubten 
Zustand der Gehölze 


Floristische und faunistische 
Daten 


Auswertung der ASK (Stand 2020) u. der 
amtl. Biotopkartierung; Beibeobachtungen 
bei allen Erhebungen sowie vertiefte Un-
tersuchungen 


2023 ASK-Daten per Amts-
hilfe vom LfU 


Fledermäuse Untersuchung mit 8 stationäre Horchboxen 
bzw. Batcordern in 4 Phasen über jeweils 
3 Nächte  


Bearbeitung: Büro FLORA+FAUNA, Regens-
burg 


2019 


 


Außerdem Auswertung 
ASK-Daten (Details 
siehe saP-Unterlage) 


Biber Beibeobachtungen und Spurensuche 2019 / 2021 
/ 2023 


Im Zuge der übrigen 
Begehungen 


Vögel Untersuchung im Rahmen von 5 Begehun-
gen während der Brutzeit 


Bearbeitung: Büro FLORA+FAUNA, Regens-
burg; zusätzlich eigene Beibeobachtungen 


2019 


 


Außerdem Auswertung 
ASK-Daten (Details 
siehe saP-Unterlage) 


Reptilien Habitatstrukturanalyse bezüglich Zau-
neidechse und gezielte Untersuchung ent-
lang von 5 Transekten in 5 Durchgängen  


Bearbeitung: Büro FLORA+FAUNA 


2019 Außerdem Auswertung 
ASK und Biotopkartie-
rung (Details siehe 
saP-Unterlage) 


Wiesenknopf-Ameisen-bläu-
linge 


Suche nach Vorkommen des Großen Wie-
senknopfs  


2019 Im Zuge der übrigen 
Begehungen 


Boden 


Geotope  Geotopkataster des LfU, online verfügbar 
über: www.lfu.bayern.de/geologie/ ge-
otope_daten/geotoprecherche oder 
www.geoportal.bayern.de/bayernatlas 


Aktueller 
Stand 


Abruf vom Januar 
2023; im Einflussbe-
reich des Vorhabens 
keine Vorkommen 


Geologie, Bodenkunde ABSP (Lkrs. Straubing-Bogen) 


Geologische Karten, Bodenkarten etc. des 
LfU, online verfügbar über: www.lfu.bay-
ern.de/umweltdaten/kartendienste/umwelt-
atlas 


2007 


Aktueller 
Stand 


 


Abruf vom Januar 
2023 


Altlasten/Altlasten-ver-
dachtsflächen 


Recherche durch das StBA Aktueller 
Stand 


keine Vorkommen be-
kannt 


Bodendenkmäler Bayerischer Denkmal-Atlas 


www.geoportal.bayern.de/bayernatlas 


Stellungnahme des Bayer. Landesamts für 
Denkmalpflege 


Aktueller 
Stand 


Abruf vom März 2023 


 


29.03.2021 


 


  



http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas
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Wasser 


Wasserschutzgebiete,  
Überschwemmungsgebiete, 
wassersensible Bereiche  


www.geoportal.bayern.de/bayernatlas 
www.lfu.bayern.de/umweltdaten/karten-
dienste/umweltatlas  


Informationen zum Grundwasser des LfU, 
online verfügbar über: www.lfu.bay-
ern.de/wasser 


Aktueller 
Stand 


Abruf vom Januar 
2023 


keine WSG vorhanden 


Hydrologie bzw. Wasser-
haushalt 


Landschaftsentwicklungskonzept Donau-
Wald 


www.lfu.bayern.de/umweltdaten/karten-
dienste/umweltatlas  


2011 


 


Aktueller 
Stand 


 


 


Abruf vom Januar 
2023  


Grundwasserstockwerke, 
Grundwasserflurabstände 


Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) 
Donau-Wald 


Informationen zum Grundwasser: online 
verfügbar über: www.lfu.bayern.de/wasser 


www.lfu.bayern.de/umweltdaten/karten-
dienste/umweltatlas 


2011 


 


Aktueller 
Stand 


 


 


 


Abruf vom Januar 
2023  


 


Retentionsvermögen www.geoportal.bayern.de/bayernatlas 
www.lfu.bayern.de/umweltdaten/karten-
dienste/umweltatlas 


Aktueller 
Stand 


 


Abruf vom Januar 
2023 


 


Klima / Luft 


Klimadaten (Niederschläge, 
Temperaturen etc.) 


ABSP (Lkrs. Straubing-Bogen) 


LEK Donau-Wald 


Klimadaten/-karten des LfU, online verfüg-
bar über: www.lfu.bayern.de/wasser/klima-
karten 


2007 


2011 


 


Kenndaten hier ausrei-
chend 


Abruf vom Januar 
2023 


 


Kaltluft-/ Frischluftentste-
hungsgebiete Leitbahnen für 
Kalt- und Frischluft 


LEK Donau-Wald 


eigene Auswertungen: abgeleitet aus Flä-
chennutzung, Geländemorphologie und 
Topographie 


2011 


 


2021 


 


 


Abschätzungen für die 
fachliche Beurteilung 
hier ausreichend 


Klimatische und lufthygieni-
sche Ausgleichsfunktion 


eigene Auswertungen: abgeleitet aus Flä-
chennutzung, Geländemorphologie und 
Topographie 


2021 


 


Abschätzungen für die 
fachliche Beurteilung 
hier ausreichend 


Klimawirksame Barrieren eigene Auswertungen: abgeleitet aus Flä-
chennutzung, Geländemorphologie und 
Topographie 


2021 


 


Abschätzungen für die 
fachliche Beurteilung 
hier ausreichend 


Landschaftsbild / Erholung 


Landschaftsprägende Struk-
turelemente 


(z.B. Waldrand, Ortslagen, 
Baumreihen, Bildstöcke) 


Eigene Erhebungen im Gelände 2008, Ak-
tualisierung 2019 / 2023 


2019 


2023 


 


Freizeit-, Sport- und Erho-
lungseinrichtungen, Rad- 
und Wanderwege 


www.geoportal.bayern.de/bayernatlas,  


eigene Erhebungen im Gelände 2019 


2021 


2023 


Abruf vom Januar 
2023 


Vorbelastungen des Land-
schaftsbildes und der Erho-
lungsfunktion 


eigene Erhebungen im Gelände 2019  


 



http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas





Feststellungsentwurf  Unterlage 19.1.1 
St 2142, Ortsumgehung Geiselhöring - Hirschling  LBP-Text 


 


 19 


2.2 Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen bzw. 


Strukturen in den Bezugsräumen 


Bezüglich der Definition und Auswahl der zu betrachtenden planungsrelevanten Funktionen des Natur-


haushalts und des Landschaftsbilds wird auf Merkblatt 1 des Gutachtens zu den RLBP (BMVBS 2009) 


verwiesen.  


In der nachfolgenden Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen bzw. Strukturen 


in den Bezugsräumen wird dargestellt, welche Funktionen vorhabensbedingt betroffen sind und begrün-


det, inwieweit sie in den jeweiligen Bezugsräumen als planungs- bzw. kompensationsrelevant zu erach-


ten sind (s. dazu Kap. 1.2).  


 


Auf Grund seiner Landschafts- und Nutzungsstruktur (siehe Kap. 1.3) kann das Untersuchungsgebiet 


in zwei Bezugsräume eingeteilt werden: 


 Bezugsraum 1: Tal des Eiglfurter Bachs mit Umfeld 


 Bezugsraum 2: Hügelland-Randbereiche zwischen Geiselhöring und Perkam  


(mit Randbereichen des Tals der Kleinen Laber). 


Beide können als ein in seiner jeweiligen grundlegenden Ausprägung weitgehend homogener Bezugs-


raum aufgefasst werden.  


Allenfalls kann der Bezugsraum 2 in folgende Teilräume untergliedert werden, die jedoch keine Diffe-


renzierung in Bezugsräume rechtfertigt: 


- Hügelland-Randbereiche zwischen Geiselhöring und Perkam 


- Randbereiche des Tals der Kleinen Laber. 


Der Bezugsraum 2 wird aus Gründen der Kostenaufteilung zwischen Freistaat Bayern und Deutscher 


Bundesbahn in zwei Untereinheiten 2a und 2b aufgeteilt. Im Raum 2b erfolgt eine Kostenbeteiligung 


der Deutschen Bundesbahn. Diese Aufteilung spielt aber nur bei der Kostenermittlung eine Rolle, nicht 


jedoch bei den naturschutzfachlichen Themen des LBP. 


 


2.2.1 Bezugsraum 1: Tal des Eiglfurter Bachs mit Umfeld 


KURZCHARAKTERISTIK 


Der Bezugsraum 1 „Umfeld des Eiglfurter Bachs“ umfasst neben der eigentlichen schmalen Talaue auch 


die angrenzenden flachen Hänge im Südwesten sowie die steile, bewaldete Hangleite nördlich von 


Haindling und das daran oberhalb angrenzende Hügelland im Nordosten das Bachs. 


Im Tal des Eiglfurter Bachs dominieren Ackernutzung sowie Acker-Brachen, im Osten schließt daran 


eine steile, bewaldete Leite an. Die Gewässerbegleitgehölze und der Leitenwald am Eiglfurter Bach 


sowie die Hecken, Baumreihen und Gehölzgruppen entlang der Bahnlinie, von Straßen und im Bereich 


der Siedlungen stellen auffällige Gliederungselemente in dieser strukturarmen Landschaft dar. 


Im Südosten liegt der Ortsrand von Haindling, daneben finden sich hier einige kleinere Siedlungen. Im 


Norden quert die Bahnlinie (Landshut)-Neufahrn-Radldorf-(Straubing) das Gebiet, die zwischen Geisel-


höring und Perkam sowohl parallel zur bestehenden als auch zu geplanten St 2142 verläuft. Im äußers-


ten Südwesten liegt der Anschluss der St 2142 an die St 2111 in Form eines Kreisverkehrs. Ansonsten 


kommen einige untergeordnete Straßen und Wege vor. 


Die neue Trasse der St 2142 verläuft vom Kreisverkehr westlich Haindling nach Norden bis zur Bahnlinie 


östlich Geiselhöring meist über Ackerflächen. Dabei werden auch das Tal des Eiglfurter Bachs und die 


östlich davon liegenden Hangwälder gequert. Insgesamt wird der Bezugsraum 1 von dieser auf einer 


Länge von rd. 1.700 m durchzogen. 
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BIOTOPFUNKTIONEN (B) – 1 


Biotoptypen Verbreitung und Betroffenheit  


Quellen, Bäche und Grä-
ben 


Eiglfurter Bach als einziger Bach im Bezugsraum: begradigt und strukturarm, Uferge-
hölze sehr lückig, nur nördlich Haindling dichter, ansonsten allenfalls schmaler Ufer-
saum; östlich Geiselhöring auf langer Strecke beiderseits extensiv genutzte Randstrei-
fen; Hangschichtquelle (teils mit Sinterbildung) im Hangwald nördlich Haindling; 


Eiglfurter Bach und Aue werden von Plantrasse gequert; Quellbereich nicht betroffen 


Stillgewässer Nördlich Haindling liegen im Tal des Eiglfurter Bachs rechtsufrig zwei flache Tümpel. 
Bei Haindling kommen zwei Teiche vor; der westlich gelegene Teich scheint nicht fi-
schereilich, sondern für Freizeitzwecke genutzt zu sein; der östlich gelegene Teich liegt 
in einem Privatgrundstück und ist augenscheinlich intensiv genutzt. 


Tümpel im Tal des Eiglfurter Bachs unmittelbar betroffen 


Hochstauden- und Röh-
richtbestände 


Meist schmale und eutrophe Staudensäume - vereinzelt mit Röhrichtanteil - am Eiglfur-
ter Bach; Staudensäume auch häufig entlang der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf; 


Am Eiglfurter Bach indirekt betroffen 


Gras- und Krautsäume Als schmale eutrophe Säume verbreitet entlang der Straßen und Feldwege sowie an 
der Bahnlinie Geiselhöring - Radldorf; großflächig vor allem entlang der Staatsstraßen 
St 2142 und St 2111 sowie an der GVS vom Kreisverkehr nach Haindling 


Am Kreisverkehr westlich Haindling, an der GVS westlich Haindling, am Feldweg nord-
westlich Haindlingberg direkt betroffen 


Gehölzstrukturen Einzelne ältere Bäume und Baumgruppen in den Randbereichen der Siedlungen und 
westlich „Kleiner Helmprechting“; außerdem straßenbegleitende Gehölzstrukturen an 
der GVS Geiselhöring – Helmprechting, an der GVS von Westen nach Haindling und 
an der St 2142; lückige Gewässerbegleitgehölze am Eiglfurter Bach; großes, laubwald-
artiges Feldgehölz südlich Haindlingberg;  
Feldgehölz und Heckenfragmente an der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf, 


Begleitgehölz am Eiglfurter Bach, Gehölze an GVS Geiselhöring – Helmprechting (Bi-
otop-Nr. 7140-39.1) direkt betroffen 


Wälder Laubmischwald nördlich Haindling an der südwestexponierten Hangleite des Eiglfurter 
Bachtals mit hohem Totholzanteil und zahlreichen Höhlenbäumen (Biotop-Nr. 7140.1 - 
3), Teilflächen mit Hybridpappel- und Lärchenbeständen; 1 Teilfläche mit älterem Feld-
ahornbestand 


Laubmischwald (Biotop-Nr. 7140-40.2), Hybridpappel- und Lärchenbestände unmittel-
bar, Feldahornbestand randlich betroffen, Laubmischwald (Biotop-Nr. 7140.3) indirekt 
betroffen 


Brachflächen, Blühflä-
chen 


Großflächige Ackerbrache im Tal des Eiglfurter Bachs, durch Biberdämme im Graben 
am angrenzenden Hangfuß zwischenzeitlich deutlich vernässt; Blühflächen und –strei-
fen im Hügelland westlich Haindlingberg und im Tal des Eiglfurter Bachs 


Vernässte Ackerbrache im Tal des Eiglfurter Bachs unmittelbar betroffen 


Extensiv genutztes Grün-
land 


Mehrere Einzelflächen im Umfeld von Siedlungen, z.B. bei Haindling, am Kreisverkehr 
westlich Haindling; als Pufferstreifen am Eiglfurter Bach; artenreiche Ausprägung am 
Abzweig von der alten St 2142 Richtung Helmprechting 


Am Abzweig von der alten St 2142 Richtung Helmprechting direkt, am Kreisverkehr 
westlich Haindling indirekt betroffen 


Acker und Grünland Überwiegend Ackernutzung; am Eiglfurter Bach bei Haindling und im Bereich der 
Hangleite nördlich Haindling teils Grünland; 


Überwiegend Ackerflächen betroffen, Grünland nur oberhalb des Hangwalds nördlich 
Haindling 


B  Planungsrelevanz im Bezugsraum 1 X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant  


Vorhabensbedingt sind der Biotopkomplex „Hangzug mit Halbtrockenrasenfragmenten und Gebüschen am Talhang 
des Eiglfurter Bachs“ (Biotop Nr. 7140-39.1) und der Gehölzbiotopkomplex nordwestlich Haindling (Biotop Nr. 7140-
40.2) unmittelbar betroffen. Die jeweiligen nach §30/Art.23 geschützten Teilflächen dieser schutzwürdigen Biotope 
sind dabei nicht betroffen. 
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HABITATFUNKTIONEN (H) – 1 


Naturschutzrelevante 
Pflanzen- und Tierarten 


Vorkommen, Habitate und Betroffenheit  


Pflanzen Bekannte Vorkommen nur innerhalb der schutzwürdigen Biotope, hier nur Rote Jo-
hannisbeere (Ribes rubrum, RLB 3, RLD -) im Hangwald und in den Feldgehölzen 
nordwestlich Haindling (Biotop-Nr. 7140-0040) 
Ansonsten in der Biotopkartierung von 1983/84 in den Begleitstrukturen entlang der 
Bahnlinie (Biotop-Nr. 7140-0033) mehrere Rote-Liste-Arten der Magerstandorte; 
zwischenzeitlich aber stark eutrophiert, daher Vorkommen kaum noch zu erwarten  


Nicht betroffen 


Bezüglich detaillierter Aussagen zum Biber, zu den nachgewiesenen Fledermaus- und Reptilienarten (Anhang 
IVa FFH-RL) und Vogelarten (Art. 1 VSG) wird auf die saP-Unterlage (19.1.3) verwiesen. 


Biber Gemäß ASK Nachweise am Eiglfurter Bach; aktuell mehrere Fraßspuren und Damm-
bauaktivitäten; im Frühjahr 2021 wurde bei Haindling ein Biberdamm beseitigt; ein 
weiterer Damm mit besetztem Biberrevier aktuell im Bereich des Grabens am Fuß der 
Hangleite nördlich Haindling 


Betroffen 


„Baumfledermäuse“ Bei den Untersuchungen Jahr 2019 an 4 von 8 Batcorder-Standorten (Probestellen in 
diesem Bezugsraum) Rufnachweise folgender Arten: 
- Braunes Langohr (Plecotus auritus, RLB -, RLD V, sg): Rufe der Langohren nicht 


unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, z.B. nur 1 
Rufnachweis am nordöstlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling 


- Fransenfledermaus (Myotis nattereri, RLB -, RLD -, sg): einige Rufnachweise an 
nahezu allen Probestellen mit Aktivitätsschwerpunkt am südwestlichen Waldrand 
des Hangwalds bei Haindling und in geringerem Umfang beim Feldgehölz süd-
westlich Haindlingberg 


- Große Bartfledermaus (= Brandt-Fledermaus, Myotis brandtii, RLB 2, RLD V, sg): 
Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar; häufigste Fledermausarten mit 
sehr vielen Rufnachweisen; Aktivitätsschwerpunkte am Eiglfurter Bach nördlich 
Haindling sowie etwas weniger häufig am südwestlichen Waldrand des Hangwalds 
bei Haindling, vermutlich aber hoher Anteil der häufigeren Kleinen Bartfledermaus 


- Großer Abendsegler (Nyctalus noctula, RLB -, RLD V, sg): Rufnachweise nur sehr 
vereinzelt 


- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus, RLB 3, RLD 2, sg): relativ wenige 
Nachweise verteilt über alle Probestellen mit gewisser Häufung am nordöstlichen 
und am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling  


- Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus, RLB V, RLD -, sg): wenige Rufe an ei-
nigen Probestellen ohne erkenntliche Aktivitätsschwerpunkte 


- Wasserfledermaus (Myotis daubentoni, RLB -, RLD -, sg): einige Nachweise an al-
len Probestellen, z.T. nicht klar von den Bartfledermäusen zu unterscheiden, daher 
Aktivitätsschwerpunkte vermutlich sehr ähnlich 


Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht 
exakt bestimmten Arten zugeordnet werden konnten; auch hier bestätigen sich Akti-
vitätsschwerpunkte am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling und 
am Eiglfurter Bach nördlich Haindling. 


Gemäß Aktualisierung der Habitatstrukturanalyse im Frühjahr 2023 sind im Bereich 
der bewaldeten Hangleite nördlich Haindling seit der Vorentwurfsbearbeitung ein hö-
herer Totholzanteil und zahlreiche Höhlenbäume festzustellen. 


Potenzielle Fledermausquartiere unmittelbar und mittelbar betroffen 


„Gebäudefledermäuse“ Gemäß ASK mehrere ältere Fledermaus-Nachweise in den beiden Kirchen in Haind-
ling; aktueller Langohr-Nachweis (unbestimmt) 2016 in der Alten Kirche und Großes 
Mausohr (Myotis myotis, RLB - RLD -) in der Neuen Kirche in Haindling;  
Großes Mausohr (2010) außerdem in Geiselhöring, ebenso Zweifarbfledermaus (Ves-
pertilio murinus, RLB 2, RLD D, sg; 2017) 


Bei den Untersuchungen Jahr 2019 an 4 von 8 Batcorder-Standorten (Probestellen in 
diesem Bezugsraum) Rufnachweise folgender Arten: 
- Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus, RLB 3, RLD 3, sg): nur sehr vereinzelte 


Nachweise 
- Graues Langohr (Plecotus austriacus, RLB 2, RLD 2, sg): Rufe der Langohren 


nicht unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, z.B. 
nur 1 Rufnachweis am nordöstlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling 


- Großes Mausohr (Myotis myotis, RLB V, RLD V, sg): nur wenige Rufnachweise 
beim Feldgehölz südwestlich Haindlingberg, am nordöstlichen und am südwestli-
chen Waldrand des Hangwalds bei Haindling  
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- Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus, RLB -, RLD V, sg): Rufe der Bartfleder-
mäuse nicht unterscheidbar, häufigste Fledermausarten mit sehr vielen Rufnach-
weisen; Aktivitätsschwerpunkte am Eiglfurter Bach nördlich Haindling sowie etwas 
weniger häufig am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling 


- Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii, RLB 3, RLD G, sg): einige Nachweise an 
mehreren Probestellen  


- Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus, RLB 2, RLD D, sg): nur wenige Rufnach-
weise 


- Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus, RLB -, RLD -, sg): einige Rufnachweise 
an allen Probestellen  


Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht 
exakt bestimmten Arten zugeordnet werden konnten; auch hier bestätigen sich Akti-
vitätsschwerpunkte am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling und 
am Eiglfurter Bach nördlich Haindling. 


Potenzielle Fledermausquartiere nicht betroffen 


Vögel mit Brutplätzen 
in/an Gebäuden 


(Revierzentren siehe Be-
stands- u. Konfliktplan, Un-
terlage 19.1.2) 


Gemäß ASK in manchen Jahren auch Turmfalken-Brut im Kirchturm der Neuen Kirche 
in Haindling; außerdem brüten Mauersegler, Mehlschwalbe und Rauchschwalbe ge-
mäß ASK im Dorf Haindling 
Nachweise bei den Untersuchungen im Jahr 2019 in den Siedlungsbereichen: 
- Haussperling (Passer domesticus, RLB V, RLD -) 
- Mauersegler (Apus apus, RLB V, RLD -) (nicht verortet) 
- Mehlschwalbe (Delichon urbicum, RLB 3, RLD 3)  
- Rauchschwalbe (Hirundo rustica, RLB V, RLD V) 
- Turmfalke (Falco tinnunculus, RLB -, RLD -, sg): 1 Brutpaar in Haindling, Brut auch 


auf Bäumen denkbar (siehe unten) 


Nicht betroffen 


Bodenbrütende Vögel 
der Feldflur 


(Revierzentren siehe Be-
stands- u. Konfliktplan, Un-
terlage 19.1.2) 


Nachweise bei den Untersuchungen im Jahr 2019: 
- Feldlerche (Alauda arvensis, RLB 3, RLD 3): 10 Brutreviere in der Feldflur im weite-


ren Umfeld des Eiglfurter Bachs 
- Kiebitz (Vanellus vanellus, RLB 2, RLD 2, sg): 1 Beobachtung zur Brutzeit nahe der 


bestehenden Ortsumgehung von Geiselhöring im Westen des Kreisverkehrs bei 
Haindling 


- Wachtel (Coturnix coturnix, RLB 3, RLD -): 2 rufende Männchen in der Feldflur im 
weiteren Umfeld des Eiglfurter Bachs 


- Wiesenschafstelze (Motacilla flava, RLB -, RLD -): ca. 2 Brutpaare der nicht mehr 
gefährdeten Vogelart in der gesamten Feldflur (nicht verortet)  


Brutreviere teils unmittelbar, teils mittelbar betroffen; ansonsten potenzielle Betroffen-
heit der gesamten Vogelartengruppe in der Feldflur 


Vögel mit Brut in Gehölz-
strukturen und Wäldern 


(Revierzentren siehe Be-
stands- u. Konfliktplan, Un-
terlage 19.1.2) 


Gemäß den Untersuchungen im Jahr 2019: 
- Baumfalke (Falco subbuteo, RLB -, RLD 3, sg): Nahrungsgast 
- Bluthänfling (Carduelis cannabina, RLB 2, RLD 3): Nahrungsgast, aber möglicher 


Brutvogel 
- Dorngrasmücke (Sylvia communis, RLB V, RLD -): 3 Brutpaare in Hecken und Ge-


büschen, vor allem entlang der Bahnlinie 
- Erlenzeisig (Carduelis spinus, RLB -, RLD -): möglicher Brutvogel im Hangwald bei 


Haindling (nicht verortet) 
- Feldsperling (Passer montanus, RLB V, RLD V): verbreiteter Brutvogel in Siedlun-


gen und stellenweise in Gehölzbeständen in der freien Feldflur; innerorts nicht voll-
ständig erfasst 


- Gelbspötter (Hippolais icterina, RLB 3, RLD -): 1 Brutpaar im Hangwald nördlich 
Haindling 


- Goldammer (Emberiza citrinella, RLB -, RLD -): 12 Brutpaare in diversen Gehölz-
strukturen  


- Grauschnäpper (Muscicapa striata, RLB -, RLD V): 2 Brutpaare im Hangwald nörd-
lich Haindling 


- Grünspecht (Picus viridis, RLB -, RLD -, sg): wahrscheinlicher Brutvogel im Hang-
wald nördlich Haindling  


- Habicht (Accipiter gentilis, RLB V, RLD -): Nahrungsgast 
- Mäusebussard (Buteo buteo, RLB -, RLD -, sg): 1 Brutpaar bei Haindling, ansonsten 


Nahrungsgast im gesamten UG 
- Neuntöter(Lanius collurio, RLB V, RLD -): 1 Brutpaar am Bahndamm bei Geiselhö-


ring 
- Pirol (Oriolus oriolus, RLB V, RLD V): 1 Brutpaar bei Haindling  
- Schwarzspecht (Dryocopus martius, RLB -, RLD -, sg): Nahrungsgast im Wald bei 


Haindling 
- Sperber (Accipiter nisus, RLB -, RLD -, sg): Nahrungsgast im gesamten UG 
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- Star (Sturnus vulgaris, RLB -, RLD 3): häufiger Brutvogel in Siedlungen und Wald- 
bzw. Gehölzbeständen mit Höhlen 


- Stieglitz (Carduelis carduelis, RLB V, RLD -): einige Brutpaare in diversen Gehölz-
strukturen der Feldflur und Siedlungen 


- Turmfalke (Falco tinnunculus, RLB -, RLD -, sg): 1 Brutpaar in Haindling  
- Waldkauz (Strix aluco, , RLB -, RLD -, sg): möglicher Brutvogel im Hangwald bei 


Haindling (nicht verortet) 
- Wespenbussard (Pernis apivorus, RLB V, RLD V, sg): Nahrungsgast im gesamten 


UG, möglicher Brutvogel im Wald bei Haindling 


Teils direkt, teils indirekt betroffen; direkt betroffen nur ungefährdete Arten 


Sonstige Vögel 


 


Kuckuck (Cuculus canorus, RLB V, RLD 3) gesamten Gebiet festzustellen; außerdem 
diverse Vogelarten als Nahrungsgäste oder Durchzügler (siehe saP-Unterlage 19.1.3) 


Reptilien 


(Fundorte siehe Bestands- 
u. Konfliktplan, Unterlage 
19.1.2) 


Gemäß den Erhebungen im Jahr 2019: 
Zauneidechse (Lacerta agilis, RLB 3, RLD 3, sg) an den Böschungen der GVS zwi-
schen Geiselhöring und Helmprechting sowie im Bereich eines hohlwegartigen Grün-
wegs oberhalb der Hangleite nördlich Haindling 
Gemäß Biotopkartierung und früheren Erhebungen auch ältere Nachweise an der 
Bahnlinie zwischen Geiselhöring und Perkam  


Zauneidechse betroffen 


Amphibien Vorkommen der Wechselkröte (Bufotes/Pseudepidalea viridis, RLB 1, RLD 1, sg) im 
Bereich der vernässten Brachfläche mit flachen Tümpeln im Tal des Eigflfurter Bachs 


Unmittelbar betroffen 


Heuschrecken Feldgrille (Gryllus campestris, RLB V, RLD -): im Bereich diverser Säume und Bö-
schungen im gesamten UG vorkommend (Beibeobachtung, nicht verortet) 


Teils betroffen 


 


Biotopverbundsituation: Ausprägung und Betroffenheit  


Räumlich-funktionale Verbindung des Eiglfurter Bachtals mit dem Tal der Kleinen Laber, das als überregional be-
deutsame Biotopverbundachse einzustufen ist; allerdings sind Verbundfunktionen innerhalb des Bezugsraums 
beeinträchtigt durch Gewässerausbau und -begradigung, vielfach mangelhaft ausgeprägte Ufersäume und feh-
lende Ufergehölze; aktuell auch Zerschneidungseffekte im Norden durch die bestehende St 2142 sowie die Bahn-
linie Neufahrn i. NB - Radldorf; letztere fungiert durch ihre Böschungen aber auch als lineare Verbundachse für 
Gehölz- und Saumarten. 


Durch Nutzungsaufgabe und Aktivitäten des Bibers Vernässung der Brachfläche zwischen Eiglfurter Bach und 
Hangwald mit Entstehung von mehreren Kleingewässern; im Hangwald seit den Erhebungen 2019 deutliche Zu-
nahme von Totholz und Baumhöhlen/-spalten infolge weiterer Nutzungsextensivierung; insgesamt bedeutsamer 
Biotopkomplex aus vernässter Brachfläche, gestautem Graben und Quellen am Hangfuß sowie sturkturreichem 
Hangwald mit hoher Lebensraumqualität u.a. für Fledermäuse, Vögel, Biber und Wechselkröte. 


Betroffen infolge zusätzlicher Zerschneidung 
 


H Planungsrelevanz im Bezugsraum 1 


Aufgrund der Betroffenheit der Zauneidechse sowie von Fledermäusen und bodenbrütenden Vogel-
arten sind spezielle Kompensationsmaßnahmen erforderlich, die über die „Biotopfunktionen“ hin-
ausgehen. 


X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


BODENFUNKTIONEN (Bo) - 1 


Bodenfunktionen Verbreitung und Betroffenheit 


vorherrschende Böden Braunerden und Parabraunerden aus lehmig-schluffigen Sedimenten; in 
steileren Hanglagen auch lehmig-tonige Sedimente 


Im Tal des Eiglfurter Bachs Gleye/Braunerde-Gleye aus lehmig-tonigen 
Sedimenten 


Kleinflächig seltene Bodenbildungen am Talhang des Eiglfurter Bachs 


Durch Überbauung und Versiegelung betroffen 


Seltene oder empfindliche Böden Gleye/Braunerde-Gleye in der Talaue; seltene Bodenbildungen am Tal-
hang des Eiglfurter Bachs 


Durch Überbauung und Versiegelung betroffen 
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Bo Planungsrelevanz im Bezugsraum 1 


Seltene bzw. empfindliche Böden sind auch außerhalb der schutzwürdigen Biotope betroffen und un-
terliegen aktuell unterschiedlichen Nutzungen (Acker, Ackerbrache, Extensivgrünland); sie sind daher 
nicht über die „Biotopfunktion“ abgedeckt. 


X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


WASSERFUNKTIONEN (W) - 1 


Wasserfunktionen Vorkommen und Betroffenheit 


Fließgewässer Eiglfurter Bach als einziger Bach im Bezugsraum: aktuell begradigt und strukturarm;  


Kleine Teiche im direkten Umfeld der Siedlungen (z.B. Südwestrand von Haindling) 


Nördlich Haindling Querung des Eiglfurter Bachs 


Grundwasser Grundwassernahe Standorte in der Aue des Eiglfurter Bachs 


In der Aue des Eiglfurter Bachs durch Überbauung und Versiegelung betroffen. 


Retention Retentionsraumverlust durch Überbauungen in der Aue des Eiglfurter Bachs. 


W Planungsrelevanz im Bezugsraum 1 


Die Betroffenheit von 1 Fließgewässer und der Retentionsraumverlust sind für die weitere Planung 
relevant. 


X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


KLIMAFUNKTIONEN (K) - 1 


Aufgrund des hohen Anteils landwirtschaftlich genutzter Flächen wirkt der Bezugsraum in geländekli-


matischer Hinsicht als Kaltluftentstehungsgebiet. Das Eiglfurter Bachtal fungiert hier als Sammelgebiet 


von lokaler Bedeutung. Denkbare Beeinflussungen durch die den Talraum querende Plantrasse sind 


daher als nachrangig zu betrachten. In Anbetracht der nur schwach ausgeprägten Talmulden und deren 


Ausrichtung sind im Hügelland keine ausgeprägten Luftaustauschströme zu erwarten.  


 


K Planungsrelevanz im Bezugsraum 1 -- 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


LANDSCHAFTSBILDFUNKTIONEN /  
LANDSCHAFTSGEBUNDENE ERHOLUNGSFUNKTIONEN (L) - 1 


Landschaftsbild-/Erholungsfunktionen Ausprägung und Betroffenheit  


Landschaftsprägende Strukturelemente 


 


Hangwälder und Feldgehölze am Eiglfurter Bachtal, lückige Gehölz-
strukturen am Eiglfurter Bach; markante Baumreihen an Straße 
nach Haindling; Feldgehölze sowie Hecken, Baumreihen und Ge-
hölzgruppen entlang der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf, der St 
2142, an der GVS Geiselhöring – Helmprechting sowie im Bereich 
der Siedlungen/Ortsränder; Kirchtürme von Haindling als weit in die 
Landschaft ausstrahlendes Merkzeichen; 


Gliedernde und landschaftsbildprägende Strukturelemente im Be-
reich der Hangwälder und Feldgehölze sowie am Eiglfurter Bach be-
troffen  


Relief und Blickbeziehungen 


 


Im Umfeld des Eiglfurter Bachs Abfolge nahezu ebener, weiträumi-
ger Talraum – steile Hangleite – Hügelland; charakteristische Blick-
bezüge nach Haindling, Geiselhöring, Gut Oberndorf und zur 
Hangleite; 


Durch Dammstrecken (bis 9,5 m Höhe), Brücke und Einschnitt v.a. 
aus süd-/südwestlicher und nordwestlicher Richtung stark betroffen 
(Beeinträchtigung der Weiträumigkeit des Landschaftseindrucks, 
Durchtrennung gewohnter Blickbeziehungen); starke negative Fern-
wirkung; erhebliche Reliefveränderung im Bereich der Hangleite 
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Eignung für landschaftsbezogene Erho-
lung 


Entlang des Eiglfurter Bachs Wegeverbindung von Geiselhöring 
nach Haindling, Teil des Europäischen Pilgerwegs „Via Nova“ (Fern-
wanderweg!); ansonsten im Hügelland allenfalls lokale Bedeutung 
für eine naturbezogene Erholung (Spazierengehen, Radfahren); 


Fernwanderweg „Via Nova“ unmittelbar betroffen 


L  Planungsrelevanz im Bezugsraum 1 X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


 


ZUSAMMENFASSUNG BEZUGSRAUM 1: 


1 Umfeld des Eiglfurter Bachs 


B H Bo W -- L 


 


 


2.2.2 Bezugsraum 2: Hügelland-Randbereiche zwischen Geiselhöring und Per-


kam (mit Randbereichen des Tals der Kleinen Laber) 


KURZCHARAKTERISTIK 


Der Bezugsraum 2 umfasst den zentralen Hügellandbereich des Bearbeitungsgebiets zwischen „Kleiner 


Helmprechting“ und Perkam mit den dortigen Randbereichen sowie den Randbereichen des Tals der 


Kleinen Laber. Letztere werden aus räumlich-funktionalen Gründen (Artenschutz, Retention) in diesen 


Bezugsraum integriert. Nordöstlich Perkam-Thalkirchen reicht noch ein kleiner Bereich des Dungau 


(Gäuboden) in das UG, der wegen des geringen Flächenumfangs und des Fehlens erkennbarer Unter-


schiede ebenfalls in den Bezugsraum integriert wird.  


In diesem außerhalb des Kleinen Labertals nahezu waldfreien Bezugsraum dominieren Ackerflächen 


auf den hier vorherrschenden, überdurchschnittlich ertragsfähigen Böden; vereinzelt kommen auch 


Grünlandflächen und Feldgehölze vor. Im Tal der Kleinen Laber nimmt neben Ackerflächen auch Grün-


land noch einen nennenswerten Anteil ein. Dort finden sich außerdem Feuchtlebensräume in Form von 


Auwald(relikte), Gewässerbegleitgehölzen, Röhrichten, Feuchtwiesen und feuchten Brachflächen.  


Es existieren wenige Kleine Bäche und Gräben, die von Süden her zur Kleinen Laber fließen (Eibach, 


Hirschlinger Graben (Lehergraben), Gräben nordwestlich Frauenhofen, südwestlich Perkam, nördlich 


Thalkirchen). 


Die wenigen Gewässerbegleitgehölze entlang der Bäche und Gräben sowie die Feldgehölze, Hecken, 


Baumreihen und Gehölzgruppen entlang der Wege sowie im Bereich der Siedlungen stellen im Hügel-


land die einzigen nennenswerten Gliederungselemente in einer insgesamt strukturarmen Landschaft 


dar. Eine markante Struktur bildet eine ehemalige Bahnlinie mit Böschungen zwischen Perkam und 


Thalkirchen. Dort finden sich Hecken, Extensivgrünland, Landröhrichte und Saumvegetation. Nordöst-


lich Thalkirchen befindet sich ein größeres Feldgehölz. 


Perkam bildet zusammen mit Thalkirchen und den dortigen, vergleichsweise großen Gewerbegebieten 


den einzigen Siedlungsschwerpunkt. Ansonsten finden sich neben dem Dorf Hirschling einige kleinere 


Siedlungen sowie untergeordnete Straßen und Wege. Das Untersuchungsgebiet wird von der St 2142 


und der Bahnlinie (Landshut)-Neufahrn-Radldorf-(Straubing) durchquert. 


Die neue Trasse der St 2142 verläuft im Bezugsraum 2 südöstlich parallel zur Bahnlinie von Kleiner 


Helmprechting bis nordöstlich Hirschling. Dort wird die Bahnlinie gequert, um auf der bisherigen Trasse 


der St 2142 Richtung Perkam weiterzuführen. Höhe Perkam verläuft die Trasse zunächst weiter nord-


westlich parallel der Bahnlinie und quert diese westlich des Sportplatzes Perkam. In einem Bogen führt 


sie dann nach Osten, um am Nordostrand des Sportplatzes wieder die bisherige St 2142 zu erreichen, 


dann insgesamt auf einer Strecke von ca. 4.650 m durch den Bezugsraum 2. 
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BIOTOPFUNKTIONEN (B) – 2 


Biotoptypen Verbreitung und Betroffenheit  


Quellen, Gräben, Bäche 
und Flüsse 


Eibach und Hirschlinger Graben (Lehergraben) ausgebaut und begradigt; Begleitge-
hölze weitgehend fehlend, schmale, eutrophe Gras-Krautsäume; oftmals mit angren-
zender Ackernutzung, östlich „Kleiner Helmprechting“ am Eibach linksufrig Uferstrei-
fen mit Extensivgrünland; Graben südwestlich Perkam meist mit eutropher Ufervege-
tation, teils Extensivgrünland angrenzend; Graben zur Kleinen Laber im Norden/Nord-
osten von Thalkirchen mit meist eutropher Ufervegetation; 


Kleine Laber im Bereich Hirschling naturnah gewunden, Ausleitung eines Mühlkanals; 
Ufer entweder von schmalen Gehölzsäumen oder Auwaldrelikten gesäumt; in der Aue 
überwiegen unterschiedliche Gründlandtypen, daneben Auwaldrelikte und Brachflä-
chen; westlich Perkam Kl. Laber leicht gewunden mit schmalem Nebenarm, Ufer mit 
schmalen Gehölzsäumen; in der Aue überwiegen unterschiedliche Gründlandtypen 
und Auwaldrelikte, aber auch nennenswerter Ackeranteil;  
Höhe Perkam naturnah gewunden bis mäandrierend, Ausleitung eines Mühlkanals; 
randlich hoher Ackeranteil; auf Höhe der Mühle Umgehungsgerinne; 


Eibach und Hirschlinger Graben (Lehergraben) werden von Plantrasse gequert, bei 
den anderen Gräben Ausbau der bestehenden Straße 


Stillgewässer Einige mittelgroße Teiche im Labertal bei Hirschling 


Nicht betroffen 


Hochstauden- und Röh-
richtbestände 


Meist schmale und eutrophe Staudensäume - vereinzelt mit Röhrichtanteil - an den 
o.g. Hügelland-Fließgewässern und an kleineren Gräben; Staudensäume auch ent-
lang der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf und vereinzelt an Straßen und Feldwegen; 
an der ehemaligen Bahnlinie östlich Thalkirchen ein Landröhricht-Bestand; 


in der Aue der Kleinen Laber südwestlich Hirschling, westlich Perkam (Biotop Nr. 
7140-1003) sowie am Nordrand des UG östlich der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf 
größere Röhrichtbestände; 


Hochstauden-Säume an den o.g. Hügelland-Gewässern (Eibach, Graben südwestlich 
Perkam) und vereinzelt an Straßen und Feldwegen meist direkt betroffen; Röhrichte 
nicht betroffen 


Gras- und Krautsäume Schmale, oft eutrophe Säume verbreitet entlang der Straßen und Feldwege sowie an 
der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf (hier auch breitere Säume); vereinzelt auch in 
etwas trockenerer bzw. magererer Ausprägung, wie z.B. an der Böschung der Bahn-
linie östlich „Kleiner Helmprechting“ 


Säume an mehreren querenden Wegen östlich der Bahnlinie, westlich Perkam, in Per-
kam-Thalkirchen direkt; bei den Querungen der Bahnlinie nördlich Hirschling und 
nordwestlich Perkam indirekt betroffen  


Gehölzstrukturen Einzelne ältere Bäume und Baumgruppen in den Randbereichen der Siedlungen;  


Vereinzelt Feldgehölze und Hecken an der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf, im Hü-
gelland östlich Hirschling und westlich Frauenhofen; meist lückige Hecken entlang der 
Bahnlinie und am Solarfeld südlich Perkam; 


Mehrere Gehölzstrukturen im Bereich Perkam und Thalkirchen (innerorts sowie an 
den Ortsrändern); nordöstlich Thalkirchen ein größeres Feldgehölz; Hecken an der 
ehemaligen Bahnlinie mit Böschungen zwischen Perkam und Thalkirchen;  


(Oft lückige) Gewässerbegleitgehölze an der Kleinen Laber; 


Feldgehölze östlich Hirschling, westlich Frauenhofen und an der Bahnlinie westlich 
Perkam (Biotop Nr. 7140-33.7), markanter Einzelbaum in Perkam unmittelbar betrof-
fen 


Wälder Mehrere Auwald(-relikt)flächen im Tal der Kleinen Laber; 


Nicht betroffen 


Brachflächen Großflächige Grünlandbrache in der Laberaue bei Hirschling; großflächige Ackerbra-
che am Nordwestrand von Perkam, Grünlandbrachen in Perkam Nähe Solarfeld sowie 
an der ehemaligen Bahnlinie mit Böschungen östlich Thalkirchen;  


Ackerbrache am Nordwestrand von Perkam betroffen 


Extensiv genutztes Grün-
land 


Mehrere Einzelflächen im Umfeld von Siedlungen, z.B. nördlich Thalkirchen oder süd-
lich Bahnhof Perkam; im Hügelland selten, hier als Pufferstreifen an Gewässern, z.B. 
am Eibach, an Gräben nordwestlich Frauenhofen, südwestlich Perkam und östlich 
Thalkirchen; häufiger im Tal der Kleinen Laber; 
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nordöstlich Kleiner Helmprechting, am Graben nordwestlich Frauenhofen sowie nörd-
lich Thalkirchen unmittelbar betroffen; am Solarfeld westlich Frauenhofen und am 
Graben südwestlich Perkam indirekt betroffen 


Acker und Grünland Ackerflächen im Hügelland deutlich dominierend, einzelne Flächen mit Wirtschafts-
grünland; im Tal der Kleinen Laber höherer Anteil von Wirtschaftsgrünland, dennoch 
auch dort häufig Ackerflächen 


ausschließlich Ackerland unmittelbar betroffen 


B  Planungsrelevanz im Bezugsraum 2 X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant 


 


HABITATFUNKTIONEN (H) - 2 


Naturschutzrelevante 
Pflanzen- und Tierarten 


Vorkommen, Habitate und Betroffenheit  


Pflanzen Bekannte Vorkommen nur innerhalb der schutzwürdigen Biotope, z.B. in der Biotop-
kartierung von 1983/84 in den Begleitstrukturen entlang der Bahnlinie (Biotop-Nr. 
7140-0033) mehrere Rote-Liste-Arten der Magerstandorte; zwischenzeitlich aber 
stark eutrophiert, daher Vorkommen kaum noch zu erwarten  


Weitere Vorkommen in den Begleitbiotopen der Kl. Laber (mehrere Biotop-Nrn.), 
z.B. Gift-Hahnenfuß (Ranunculus sceleratus, RLB V, RLD -), Gold-Hahnenfuß (Ra-
nunculus auricomus, RLB V, RLD -) oder Sumpf-Schafgarbe (Achillea ptarmica, RLB 
V, RLD -) und im Gewässer, z.B. Flutender Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus flu-
itans, RLB V, RLD -) und Sumpf-Wasserstern (Callitriche palustris, RLB V, RLD -) 


Nicht betroffen 


Bezüglich detaillierter Aussagen zum Biber, zu den nachgewiesenen Fledermaus- und Reptilienarten (Anhang 
IVa FFH-RL) und Vogelarten (Art. 1 VSG) wird auf die saP-Unterlage (19.1.3) verwiesen. 


Biber Spuren entlang des gesamten Verlaufs der Kl. Laber 


Nicht betroffen 


„Baumfledermäuse“ Bei den Untersuchungen Jahr 2019 an 4 von 8 Batcorder-Standorten (Probestellen in 
diesem Bezugsraum) Rufnachweise folgender Arten: 


- Braunes Langohr (Plecotus auritus, RLB -, RLD V, sg): Rufe der Langohren nicht 
unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, vor allem 
im Norden an der Kl. Laber 


- Fransenfledermaus (Myotis nattereri, RLB -, RLD -, sg): einige Rufnachweise an 
nahezu allen Probestellen, gewisser Schwerpunkt an der Kl. Laber auf Höhe Per-
kam  


- Große Bartfledermaus (= Brandt-Fledermaus, Myotis brandtii, RLB 2, RLD V, sg): 
Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar; häufigste Fledermausarten mit 
sehr vielen Rufnachweisen; Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. 
Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf 
Höhe Perkam sowie in geringerem Umfang auch an der Bahnlinie westlich Perkam 
im Bereich der künftigen Trassenquerung, vermutlich aber hoher Anteil der häufi-
geren Kleinen Bartfledermaus 


- Großer Abendsegler (Nyctalus noctula, RLB -, RLD V, sg): mehrere Rufnachweise 
an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter 
südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam, ansonsten nur sehr vereinzelt 


- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus, RLB 3, RLD 2, sg): relativ wenige 
Nachweise verteilt über alle Probestellen  


- Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus, RLB V, RLD -, sg): wenige Rufe an ei-
nigen Probestellen ohne erkenntliche Aktivitätsschwerpunkte 


- Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii, RLB -, RLD -, sg): mehrere Rufnach-
weise mit deutlichem Aktivitätsschwerpunkt an der Flussschlinge der Kl. Laber ne-
ben der Bahnlinie bei Perkam, gefolgt von Bereichen an der Kl. Laber weiter süd-
lich auf Höhe Perkam und an der Zufahrt von der St 2142 nach Frauenhofen 


- Wasserfledermaus (Myotis daubentoni, RLB -, RLD -, sg): einige Nachweise an al-
len Probestellen, gewisse Häufung an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der 
Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam; z.T. 
nicht klar von den Bartfledermäusen zu unterscheiden, daher Aktivitätsschwer-
punkte vermutlich sehr ähnlich 
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Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht 
exakt bestimmten Arten zugeordnet werden konnten; auch hier bestätigen sich Akti-
vitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Per-
kam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie in geringerem Um-
fang an der Bahnlinie westlich Perkam im Bereich der künftigen Trassenquerung. 


Am nordwestlichen Ortsrand von Perkam befinden sich im Trassenbereich nahe der 
Bahnlinie zwei Bäume mit Höhlen (im Anfangsstadium). 


Potenzielle Fledermausquartiere betroffen 


„Gebäudefledermäuse“ Bei den Untersuchungen Jahr 2019 an 4 von 8 Batcorder-Standorten (Probestellen in 
diesem Bezugsraum) Rufnachweise folgender Arten: 


- Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus, RLB 3, RLD 3, sg): nur sehr vereinzelte 
Nachweise 


- Graues Langohr (Plecotus austriacus, RLB 2, RLD 2, sg): Rufe der Langohren 
nicht unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, vor 
allem im Norden an der Kl. Laber 


- Großes Mausohr (Myotis myotis, RLB V, RLD V, sg): nur wenige Rufnachweise bei 
an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter 
südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam  


- Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus, RLB -, RLD V, sg): Rufe der Bartfleder-
mäuse nicht unterscheidbar, häufigste Fledermausarten mit sehr vielen Rufnach-
weisen; Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der 
Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie 
in geringerem Umfang auch an der Bahnlinie westlich Perkam im Bereich der künf-
tigen Trassenquerung 


- Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii, RLB 3, RLD G, sg): einige Nachweise an ei-
nigen Probestellen mit gewisser Häufung an der Bahnlinie westlich Perkam im Be-
reich der künftigen Trassenquerung 


- Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus, RLB 2, RLD D, sg): nur wenige Rufnach-
weise mit Schwerpunkt an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei 
Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam 


- Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus, RLB -, RLD -, sg): mehrere Rufnach-
weise an allen Probestellen mit Schwerpunkt an der Zufahrt von der St 2142 nach 
Frauenhofen und mit etwas weniger Rufen an der Flussschlinge der Kl. Laber ne-
ben der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Per-
kam 


Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht 
exakt bestimmten Arten zugeordnet werden konnten; auch hier bestätigen sich Akti-
vitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Per-
kam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie in geringerem Um-
fang an der Bahnlinie westlich Perkam im Bereich der künftigen Trassenquerung. 


Potenzielle Fledermausquartiere aktuell nicht unmittelbar betroffen, in den betroffenen 
Schuppen aber nicht gänzlich auszuschließen; Quartiere im Umfeld der Trasse wahr-
scheinlich 


Vögel mit Brutplätzen 
in/an Gebäuden 


 


Gemäß ASK Mauersegler, Mehlschwalbe und Rauchschwalbe in Perkam, außerdem 
2005 Nachweis der Schleiereule (Tyto alba) in Perkam. 


Nachweise bei den Untersuchungen im Jahr 2019 in den Siedlungsbereichen: 


- Haussperling (Passer domesticus, RLB V, RLD -) 


- Mauersegler (Apus apus, RLB V, RLD -) (nicht verortet) 


- Mehlschwalbe (Delichon urbicum, RLB 3, RLD 3) 


- Rauchschwalbe (Hirundo rustica, RLB V, RLD V) 


- Turmfalke (Falco tinnunculus, RLB -, RLD -, sg): 1 Brutpaar in Perkam, Brut auch 
auf Bäumen denkbar (siehe unten) 


Nicht betroffen 


Vögel an Gewässern und 
in Feuchtgebieten 


(Revierzentren siehe Be-
stands- u. Konfliktplan, Un-
terlage 19.1.2) 


Gemäß ASK Blaukehlchen- und Rohrweihen-Nachweise im benachbarten Kl. Laber-
tal 


Bei den Untersuchungen im Jahr 2019 an der Kl. Laber auf Höhe Perkam wahrschein-
liche Brutreviere von: 


- Eisvogel (Alcedo atthis, RLB 3, RLD -, sg) 


- Gänsesäger (Mergus merganser, RLB -, RLD 3, sg) 


- Rohrweihe (Circus aeruginosus, RLB -, RLD -, sg) 







Feststellungsentwurf  Unterlage 19.1.1 
St 2142, Ortsumgehung Geiselhöring - Hirschling  LBP-Text 


 


 29 


- Teichhuhn (Gallinula chloropus, RLB -, RLD V, sg) (nicht verortet) 


- Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus, RLB -, RLD -) 


Außerdem Blaukehlchen (Luscinia svecica, RLB -, RLD -, sg): mehrfach als Gast an 
der Kl. Laber 


Nicht betroffen 


Bodenbrütende Vögel 
der Feldflur 


(Revierzentren siehe Be-
stands- u. Konfliktplan, Un-
terlage 19.1.2) 


Gemäß ASK Kiebitz-Nachweise im benachbarten Kl. Labertal 


Nachweise bei den Untersuchungen im Jahr 2019: 


- Feldlerche (Alauda arvensis, RLB 3, RLD 3): 7 Brutreviere in der Feldflur zwischen 
Eiglfurter Bachtal und Perkam und 2 Brutreviere in der Aue der Kl. Laber nordwest-
lich Perkam 


- Rebhuhn (Perdix perdix, RLB 2, RLD 2) : 1 Brutrevier in den südöstlichen Begleit-
strukturen an der Bahnlinie nahe der Eibach-Querung, wobei es auch Beobachtun-
gen des Brutpaars entlang der Bahnlinie weiter Richtung Hirschling gibt 


- Wiesenschafstelze (Motacilla flava, RLB -, RLD -): ca. 3 Brutpaare der nicht mehr 
gefährdeten Vogelart in der gesamten Feldflur des Bezugsraums östlich der Bahn-
linie (nicht verortet)  


Brutreviere teils unmittelbar, teils mittelbar betroffen; ansonsten potenzielle Betroffen-
heit der gesamten Vogelartengruppe in der Feldflur 


Vögel mit Brut in Gehölz-
strukturen und Wäldern 


(Revierzentren siehe Be-
stands- u. Konfliktplan, Un-
terlage 19.1.2) 


Gemäß den Untersuchungen im Jahr 2019: 


- Baumfalke (Falco subbuteo, RLB -, RLD 3, sg): Nahrungsgast 


- Bluthänfling (Carduelis cannabina, RLB 2, RLD 3): Nahrungsgast, aber möglicher 
Brutvogel 


- Dorngrasmücke (Sylvia communis, RLB V, RLD -): 9 Brutpaare in Hecken und Ge-
büschen, vor allem entlang der Bahnlinie 


- Feldsperling (Passer montanus, RLB V, RLD V): verbreiteter Brutvogel in Siedlun-
gen und stellenweise in Gehölzbeständen in der freien Feldflur; innerorts nicht voll-
ständig erfasst 


- Gelbspötter (Hippolais icterina, RLB 3, RLD -): 4 Brutpaare in den Begleitgehölzen 
an der Kl. Laber 


- Goldammer (Emberiza citrinella, RLB -, RLD V): 25 Brutpaare in diversen Gehölz-
strukturen  


- Grauschnäpper (Muscicapa striata, RLB -, RLD V): 2 Brutpaare an der Laber bei 
Perkam  


- Grünspecht (Picus viridis, RLB -, RLD -, sg): wahrscheinlicher Brutvogel an der La-
ber bei Perkam 


- Habicht (Accipiter gentilis, RLB V, RLD -): Nahrungsgast 


- Mäusebussard (Buteo buteo, RLB -, RLD -, sg): Nahrungsgast im gesamten UG 


- Pirol (Oriolus oriolus, RLB V, RLD V): 1 Brutpaar in Perkam 


- Sperber (Accipiter nisus, RLB -, RLD -, sg): Nahrungsgast im gesamten UG 


- Star (Sturnus vulgaris, RLB -, RLD 3): häufiger Brutvogel in Siedlungen und Wald- 
bzw. Gehölzbeständen mit Höhlen 


- Stieglitz (Carduelis carduelis, RLB V, RLD -): einige Brutpaare in diversen Gehölz-
strukturen der Feldflur und Siedlungen 


- Turmfalke (Falco tinnunculus, RLB -, RLD -, sg): 1 Brutpaar in Perkam 


- Turteltaube (Streptopelia turtur, RLB 2, RLD 2, sg:): 1 Brutpaar an der Laber bei 
Perkam 


- Wendehals (Jynx torquilla, RLB 1, RLD 3, sg): 2 Brutpaare in Gehölzbeständen an 
der Kl. Laber bei Perkam 


- Wespenbussard (Pernis apivorus, RLB V, RLD V, sg): Nahrungsgast im gesamten 
UG, möglicher Brutvogel im Wald bei Haindling 


Teils direkt, teils indirekt betroffen; direkt betroffen nur ungefährdete Arten 


Sonstige Vögel Kuckuck (Cuculus canorus, RLB V, RLD 3) gesamten Gebiet festzustellen; außerdem 
diverse Vogelarten als Nahrungsgäste oder Durchzügler (siehe saP-Unterlage 19.1.3) 


Reptilien 


 


Zauneidechse (Lacerta agilis, RLB 3, RLD 3, sg): gemäß Biotopkartierung ältere 
Nachweise an der Bahnlinie zwischen Geiselhöring und Perkam, bei den Erhebungen 
im Jahr 2019 keine Nachweise 


Nicht betroffen 
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Heuschrecken Feldgrille (Gryllus campestris, RLB V, RLD -): im Bereich diverser Säume und Bö-
schungen im gesamten UG vorkommend (Beibeobachtung, nicht verortet) 


Teils betroffen 


 


Biotopverbundsituation: Ausprägung und Betroffenheit  


Hügelland hinsichtlich der Ausstattung an naturbetonten Landschaftsbestandteilen strukturarm; die wenigen natur-
betonten Lebensräume liegen räumlich meist isoliert in der Landschaft; Verbundsituation unzureichend; Fließge-
wässer und ihre Begleitstrukturen wie Eibach und Hirschlinger Graben (= Lehergraben) stehen in räumlich-funktio-
nalem Verbund mit dem Tal der Kleinen Laber; die begradigten Bäche bzw. Gräben sind jedoch infolge starker 
Vorbelastungen (v.a. Ausbau, meist schlecht ausgeprägte Ufersäume, intensiver Ackerbau angrenzend) in ihrer 
Lebensraum- und Biotopverbundfunktion stark eingeschränkt; aktuell auch Zerschneidungseffekte durch die beste-
hende St 2142 sowie die Bahnlinie Neufahrn i. NB - Radldorf; letztere fungiert durch ihre Böschungen aber auch 
als lineare Verbundachse für Gehölz- uns Saumarten; Tal der Kleinen Laber als überregional bedeutsame Bio-
topverbundachse 


Betroffen infolge zusätzlicher Zerschneidung 


 


H Planungsrelevanz im Bezugsraum 2 


Aufgrund der Betroffenheit von Fledermäusen und bodenbrütenden Vogelarten sind spezielle Kom-
pensationsmaßnahmen erforderlich, die über die „Biotopfunktionen“ hinausgehen. 


X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


BODENFUNKTIONEN (Bo) - 2 


Bodenfunktionen Verbreitung und Betroffenheit 


vorherrschende Böden Im Hügelland Braunerden und Parabraunerden aus lehmig-schluffigen Sedimenten; in 
steileren Hanglagen auch lehmig-tonige Sedimente; in der Gäuebene überwiegen 
Braunerden aus Sandlehm bis Schluffton sowie Kolluvien aus Schluff und Lehm, im 
Nordosten auch Parabraunerden und Braunerden aus Schluff bis Schluffton; 


Im Eibachtal und im Tal des Hirschlinger Grabens (Lehergraben) Gleye/Braunerde-
Gleye aus lehmig-tonigen Sedimenten; im Tal der Kleinen Laber Gleye/Braunerde-
Gleye meist aus Schluff bis Lehm; am südöstlichen Rand des Tals der Kleinen Laber 
dominieren Kolluvien aus Schluff bis Lehm; 


Durch Überbauung und Versiegelung betroffen 


Seltene oder empfindli-
che Böden 


Gleye/Braunerde-Gleye in den Talauen; 


Durch Überbauung und Versiegelung im Eibachtal und im Tal des Hirschlinger Gra-
bens (Lehergraben) betroffen 


Bo Planungsrelevanz im Bezugsraum 2 


Seltene bzw. empfindliche Böden sind kleinflächig auch außerhalb der schutzwürdigen Biotope bzw. 
höherwertigen Biotop- und Nutzungstypen betroffen und unterliegen aktuell unterschiedlichen Nut-
zungen (v.a. Acker); sie sind daher nicht über die „Biotopfunktion“ abgedeckt. 


X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


WASSERFUNKTIONEN (W) - 2 


Wasserfunktionen Vorkommen und Betroffenheit 


Gewässer Eibach, Hirschlinger Graben (Lehergraben), Gräben nordwestlich Frauenhofen und süd-
westlich Perkam: alle begradigt, strukturarm, grabenartig ausgebildet; Graben zur Kleinen 
Laber im Norden/Nordosten von Thalkirchen mit meist eutropher Ufervegetation; 


Kleine Laber meist naturnah, gewundener bis mäandrierender Lauf, einige Nebenarme und 
Ausleitungen (Triebwerke); teils mit lückigem Gehölzsaum, teils Auwaldrelikte angrenzend; 
Teiche bei Hirschling 


Nordöstlich Kleiner Helmprechting Querung des Eibachs; östlich Hirschling Querung des 
Hirschlinger Grabens (Lehergraben); Querung der Gräben nordwestlich Frauenhofen, süd-
westlich Perkam und des Grabens nördlich Thalkirchen 


Grundwasser Grundwassernahe Standorte in den Auen der Fließgewässer, insbesondere im Tal der Klei-
nen Laber 


im Bereich der Bachtäler (kleinflächig) sowie am Rand des Tals der Kleinen Laber  betrof-
fen. 
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Retention In der Aue der Kleinen Laber kommt es westlich Thalkirchen zu Retentionsraumverlusten 
durch Überbauung. Der Ausgleich erfolgt durch Abgrabungen im Anschluss an das  beste-
hende Überschwemmungsgebiet nördlich Perkam. 


W Planungsrelevanz im Bezugsraum 2 


Die Betroffenheit von 4 Fließgewässern ist für die weitere Planung relevant. 


X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


KLIMAFUNKTIONEN (K) - 2 


Aufgrund des hohen Anteils landwirtschaftlich genutzter Flächen wirkt der Bezugsraum in geländekli-


matischer Hinsicht als Kaltluftentstehungsgebiet. In Anbetracht des geringen Reliefierungsgrads der 


Landschaft mit nur schwach ausgeprägten Talmulden sowie deren Ausrichtung sind im Hügelland keine 


ausgeprägten Luftaustauschströme zu erwarten.  


Das Tal der Kleinen Laber fungiert hingegen als Frischlufttransportbahn. Es Ist durch die Plantrasse 


aber nicht unmittelbar betroffen. 


K  Planungsrelevanz im Bezugsraum 2 -- 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 


LANDSCHAFTSBILDFUNKTIONEN /  
LANDSCHAFTSGEBUNDENE ERHOLUNGSFUNKTIONEN (L) - 2 


Landschaftsbild-/Erholungsfunktio-
nen 


Ausprägung und Betroffenheit 


Landschaftsprägende Strukturelemente 


 


Feldgehölze sowie Hecken, Baumreihen und Gehölzgruppen entlang 
der Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf, im Bereich der Siedlungen, 
vereinzelt an der der St 2142; auch markante Bauwerke wirken von 
außerhalb visuell in den Bezugsraum (Süden: Kirchtürme von Haind-
ling, Mitte: Kirchtürme von Frauenhofen); nördlich und nordöstlich 
Perkam Hecken und Gehölzgruppen an den Böschungen der ehema-
ligen Bahnlinie; nordwestlich Thalkirchen, nördlich Sportplatz Thalkir-
chen und am Nordostrand des UG weitere markante Gehölzbestände; 


Im Tal der Kleinen Laber zahlreiche landschaftsgliedernde Gehölze 
und (Au-)Waldränder; 


Gliedernde und landschaftsbildprägende Strukturelemente östlich 
Hirschling, an der Verbindungsstraße von der St 2142 nach Frauenh-
ofen, nordwestlich Thalkirchen und nördlich Sportplatz Thalkirchen 
unmittelbar betroffen 


Relief und Blickbeziehungen 


 


Im Hügelland meist flachwelliges Relief mit vereinzelt steileren Hang-
bereichen; zahlreiche Blickbezüge zu Siedlungen und Kirchen (Hain-
dling, Frauenhofen); 


Im Tal der Kleinen Laber nahezu ebenes Relief, Blickbeziehungen nur 
in die nahe Umgebung; 


Im Hügellandgebiet geringe Beeinträchtigung des Reliefs und von 
Blickbeziehungen durch Veränderung der Oberflächengestalt durch 
Dammschüttungen und Einschnitte - abgesehen von 1 Ausnahme: 
Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und von Blickbeziehungen 
durch ein Brückenbauwerk über die Bahnlinie Geiselhöring – Radldorf 
westlich Thalkirchen (Veränderung der Oberflächengestalt, Beein-
trächtigung der Weiträumigkeit des Landschaftseindrucks) 


Eignung für landschaftsbezogene Erho-
lung  


Im Hügelland allenfalls lokale Bedeutung für eine naturbezogene Er-
holung (Spazierengehen, Radfahren); 


Tal der Kleinen Laber mit hoher landschaftlicher Erlebnisqualität, 
durch den Labertalradweg (außerhalb des UG) und das Tal querende 
Wege gut erlebbar; 


V.a. nordwestlich Perkam betroffen 


L Planungsrelevanz im Bezugsraum 2 X 


-- = nicht betroffen, x = betroffen, X = planungsrelevant, X = kompensationsrelevant (über „Biotopfunktion“ hinaus) 
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ZUSAMMENFASSUNG BEZUGSRAUM 2: 


2 Hügelland-Randbereiche zwischen Geiselhöring und Perkam 


B H Bo W -- L 
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3 Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 


Nachfolgend werden die vorgesehenen Maßnahmen bzw. Vorkehrungen zur Eingriffsvermeidung und -


minimierung dargestellt. Außerdem werden ggf. die Begründungen angeführt, sofern wünschenswerte 


Maßnahmen nicht verwirklicht werden können.  


 


3.1 Straßenbautechnische Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 


3.1.1 Linien- und Gradientenführung 


Bei Bau-km 1+070 bis konnte durch eine Verschiebung der Trasse um ca. 50 m nach Osten eine zwei-


fache Durchschneidung des Hangwalds an der Leite des Eiglfurter Bachs vermieden werden. Damit 


wird auch der dortige Feldahornbestand weitgehend erhalten anstatt durchschnitten und isoliert. Durch 


die Verlagerung der Trasse werden außerdem die Gehölze an der GVS Geiselhöring – Helmprechting 


(Biotop-Nr. 7140-0039.1) in deutlich geringerem Umfang beeinträchtigt. 


Beim Ausbau der Kreuzung südlich der Kläranlage (ca. Bau-km 2+200) wurde auf die Errichtung eines 


zwischenzeitlich geplanten Kreisverkehrs verzichtet. Dadurch können große Teile des dortigen arten-


reichen Extensivgrünlands (Schutz gemäß §30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG) erhalten werden. 


Von Bau-Km 5+600 bis 5+5900 wird der zulässige Radienbereich unterschritten, um einen Eingriff in 


den Hochwasserbereich der Kleinen Laber, sowie eine Zerschneidung der landwirtschaftlichen Fläche 


zu minimieren. 


3.1.2 Böschungsflächen 


Die Böschungen wurden mit der Regelneigung 1:1,5 im Damm und Einschnitt ausgebildet. 


Für die Verkehrssicherheit unbedenkliche Böschungen bzw. Straßenbegleitflächen werden mit Gehöl-


zen gebietsheimischer Herkunft bepflanzt (Maßnahmenkomplex 4), so dass mittelfristig naturbetonte 


Strukturen im Umfeld der Straße entstehen. 


Geeignete Bereiche (z.B. Süd- bzw. Westexposition) werden zur Anlage von Magerstandorten genutzt. 


Entwicklungsziel sind dort standort- und gebietstypische Biozönosen (Maßnahme 4.1 G). Die verblei-


benden Flächen werden durch eine Ansaat von Regiosaatgut eingegrünt.  


Damit wird insgesamt die Einbindung der Straße in das Landschaftsbild gefördert und Beeinträchtigun-


gen des Landschaftsbildes durch die Anlage und Entwicklung standorttypischer Vegetationselemente 


im Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen reduziert.  


Am nordöstlichen Ende der Querung des Talhangs des Eiglfurter Bachs (ca. Bau-km 0+900) befindet 


sich die Trasse am Waldrand in Gleichlage; gleichzeitig quert dort mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 


bevorzugte Fledermaus-Flugroute. Zur Vermeidung von Kollisionen, deren Risiko hier jedoch nicht als 


signifikant erhöht eingeschätzt wird, sind dort straßennahe Baumpflanzungen vorgesehen (wegen der 


dortigen Schutzplanken geringer Abstand möglich), um einen sog. „Hop-Over-Effekt“ zu erzeugen und 


die Fledermäuse in ungefährlicher Höhe über die Straße zu leiten. 


 


3.1.3 Ingenieurbauwerke und Durchlässe 


Bei folgenden Bachquerungen wurden die Brücken bzw. Durchlässe größer dimensioniert als zur Ge-


währung eines geregelten Abflusses (hydraulisch) notwendig. So ist es möglich, neben dem Gewässer-


bett durchgehend terrestrische Uferbereiche anzulegen, und damit die biologische Durchgängigkeit so-


wohl für Wasserorganismen als auch für entlang der Ufer wandernde Tierarten zu optimieren. Folgende 


Ingenieurbauwerke sind zu nennen: 
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 Brücke über den Eiglfurter Bach (BW 02, Bau-km 0+773): die zunächst vorgesehene lichte Weite 


von 12,10 m wurde auf über 13,10 m erweitert, um am rechten Ufer des Eiglfurter Bachs einen 


Uferstreifen von ca. 3 m Breite zu erreichen (am linken Ufer befindet sich der Pilgerweg „Via Nova“). 


Die lichte Höhe beträgt mehr als 4,70 m. Damit wird die biologische Durchgängigkeit sowohl im Ge-


wässer als auch in der Aue gewährleistet. Im Bereich der bevorzugten Fledermaus-Flugroute entlang 


des Eiglfurter Bachs ist damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumgehung von struktur-


gebunden fliegenden Fledermäusen unterflogen werden kann. 


 Rahmenbauwerk über den Seitengraben des Eiglfurter Bachs (BW 03, Bau-km 0+830) statt eines 


Durchlasses; dieses weist eine Breite von knapp 5 m auf, um beiderseits einen ca. 1 m breiten Ufer-


streifen zu erhalten. 


 Brücke über den Eibach (BW 06, Bau-km 2+298): diese wird auf eine Breite von 5 m erweitert, um 


beiderseits einen 1 m breiten Uferstreifen zu erhalten, wie er auch bei der benachbarten Unterfüh-


rung der Bahnlinie besteht. 


 Brücke über den Hirschlinger Graben (Lehergraben) (BW 08, Bau-km 3+637): diese wird auf eine 


Breite von 4 m erweitert, um beiderseits wenigstens einen ca. 50 cm breiten Uferstreifen zu erhalten.  


 Brücke über einen größeren Graben südwestlich Perkam statt eines Durchlasses (BW 11, Bau-km 


4+568); diese weist eine Breite von 3 m auf, um zumindest einseitig einen ca. 1 m breiten Uferstreifen 


zu erhalten. 


 Durchlass DN 1500 namenloser Graben (Bau-km 5+950): dieser wird auf einen Durchmesser DN 


1500 (anstelle DN 600) erweitert, um die Durchgängigkeit zu verbessern. 


 


Folgende Bauwerke sind bereits aus technischen Gründen ausreichend dimensioniert, um keine Barri-


eren innerhalb aktueller oder potenzieller Fledermaus-Flugrouten zu  bilden:  


 Brücke der GVS Helmprechting über die St 2142 und Bahn (BW 05, Bau-km 2+140): Die lichte Höhe 


beträgt 4,70 m bis 4,90 m. Im Bereich der potenziellen Fledermaus-Flugroute entlang der Bahnlinie 


ist damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumgehung von strukturgebunden fliegenden 


Fledermäusen unterflogen werden kann. 


 Brücke eines Feldwegs über die St 2142 und Bahn (BW 07, Bau-km 2+940): Die lichte Höhe beträgt 


4,70 m bis 4,90 m. Im Bereich der potenziellen Fledermaus-Flugroute entlang der Bahnlinie ist damit 


die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumgehung von strukturgebunden fliegenden Fleder-


mäusen unterflogen werden kann. 


 Brücke der St 2142 über die Bahnlinie (BW 09, Bau-km 4+167): Die lichte Höhe beträgt an der Bahn-


linie und deren weiterem Umfeld mindestens 4,90 m. Im Bereich der potenziellen Fledermaus-Flug-


route entlang der Bahnlinie ist damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumgehung von 


strukturgebunden fliegenden Fledermäusen unterflogen werden kann. 


 Brücke der St 2142 über die GVS Frauenhofen (BW 10, Bau-km 4+321): Die lichte Höhe beträgt 


mindestens 4,70 m. Im Bereich der potenziellen Fledermaus-Flugroute entlang der GVS Frauenh-


ofen ist damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumgehung von strukturgebunden fliegen-


den Fledermäusen unterflogen werden kann. 


 Brücke der St 2142 über die Bahnlinie (BW 13, Bau-km 5+571): Die lichte Höhe beträgt an der Bahn-


linie und deren weiterem Umfeld mindestens 4,90 m. Im Bereich der potenziellen Fledermaus-Flug-


route entlang der Bahnlinie ist damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumgehung von 


strukturgebunden fliegenden Fledermäusen unterflogen werden kann. 
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3.1.4 Entwässerung 


Bisher wird das Fahrbahnwasser der St 2142 über teilweise minderbreite Bankette und teilweise 


schmale Entwässerungsgräben ohne Rückhaltung über Wiesengräben in die Vorfluter abgeleitet bzw. 


wird über den anstehenden Boden/Untergrund in das Grundwasser versickert. 


Im Zuge der Verlegung der St 2142 wird das auf der Fahrbahn anfallende Oberflächenwasser - soweit 


möglich - unter Ausnutzung der natürlichen Reinigungswirkung der Flächen breitflächig über Bankette, 


Böschungen, Mulden und Gräben versickert. 


Dort wo eine breitflächige Versickerung nicht möglich ist, wird das Niederschlagswasser der Fahrbahn 


über Mulden gefasst und in insgesamt 6 Regenrückhaltebecken mit Dauerstau eingeleitet. Die Becken 


sorgen für eine Vorreinigung des anfallenden Oberflächenwassers und geben anschließend das ge-


speicherte Wasser verzögert und gedrosselt ab, damit Abflussspitzen vermieden werden. Die 


hydraulische und qualitative Berechnung und Dimensionierung der sechs geplanten Regenrückhalte-


becken ist in der Unterlage 18 dargestellt. 


Durch die somit künftig größtmögliche Trennung des belasteten Straßenwassers vom unbelasteten Nie-


derschlagswasser aus dem übrigen Gelände wird künftig eine Verunreinigung der Bäche und Vorfluter 


weitgehend vermieden. 


 


3.2 Vermeidungsmaßnahmen bei der Durchführung der Baumaßnahme 


 Schutzmaßnahmen zur Verringerung baubedingter Beeinträchtigungen im Bereich von schutzwürdi-


gen Biotopen und anderen naturschutzfachlich wertvollen Flächen; dazu Schutzeinrichtung während 


der Bauzeit zur Begrenzung des Baufelds (gegebenenfalls Schutzzaun) und Verzicht auf die Errich-


tung von Lagerflächen, Baustelleneinrichtungsflächen etc. in diesen Bereichen; insbesondere gilt 


dies auch für die Überschwemmungsgebiete, die Hangwälder an der Leite des Eiglfurter Bachs, die 


Gehölze an der GVS Geiselhöring-Helmprechting, die Gehölze westlich Frauenhofen und an der 


Bahnlinie westlich Thalkirchen; (siehe auch Vermeidungsmaßnahmen 5.1 V - 5.3 V in der Maßnah-


menübersicht in Kap. 5.3 sowie im Maßnahmenplan, Unterlage 9.2 und in den Maßnahmenblättern, 


Unterlage 9.3). 


 Eine Einleitung von Bauwasser in die Vorfluter ist nicht vorgesehen; Einträge werden bei Bedarf 


durch geeignete Vorkehrungen vermieden, z.B. Herstellung von Sand- und Schlammfängen in ein-


zelnen Bauphasen oder nach Möglichkeit vorgezogene Errichtung von Regenrückhalte- und Absetz-


becken.  


 


Außerdem werden folgende Vorkehrungen und Vermeidungsmaßnahmen in Hinblick auf besondere 


Artenvorkommen (zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen siehe auch saP-


Unterlage 19.1.3, Kap. 3.1) durchgeführt: 


 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- 


und Aufzuchtzeit der Brutvögel, d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar 


 Durchführung der Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. 


Februar und damit ebenfalls außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel und Fortpflan-


zungszeit der Fledermäuse 


 Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor den Baumfällungen und Abbruch der Gebäude 


 Einschaltung des zuständigen Biberberaters zur Umsiedlung des Bibers und anschließenden Ver-


grämung vor Beginn der Bauarbeiten. 


 


Zur Sicherstellung einer umweltschonenden Bauausführung erfolgt eine ökologische Baubegleitung. 
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3.3 Verringerung bestehender Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 


 Aufgrund des geplanten Entwässerungskonzepts, das u.a. 7 Regenrückhaltebecken vorsieht, ergibt 


sich eine deutliche Verbesserung bei der Behandlung und Einleitung des Straßenoberflächenwas-


sers in die Vorfluter gegenüber der bestehenden St 2142.  


 Im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen werden Teilflächen des Gebiets in ihrer Funktion für den Natur- 


und Landschaftshaushalt aufgewertet.  
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4 Konfliktanalyse / Eingriffsermittlung 


 


4.1 Projektbezogene Wirkungsfaktoren und Wirkintensitäten 


 


Tabelle 3: Wirkfaktoren des Vorhabens sowie Intensität und Dimension der Wirkungen bzw. der zu er-


wartenden Beeinträchtigungen 


 


Wirkfaktor Wirkzone, Intensität und Dimension 


Baubedingte Projektwirkungen 


bauzeitliche (vorübergehende) Flächeninan-
spruchnahme 


15,0 ha (Baustreifen, Baustelleneinrichtungsflächen, Lager-
plätze, Baustraßen, Auffüllungen) 


Die Inanspruchnahme naturschutzfachlich relevanter Flächen 
wurde so weit als möglich reduziert (siehe Kap. 3.2) 


Wasserhaltung, Einleitung von Bauwasser Eine Beeinträchtigung durch Bauwasser wird durch die An-
lage von Sand- und Schlammfangbecken während der Bau-
zeit vermieden. 


Nächtliche Bauaktivität Ist nach gegenwärtigem Stand nicht vorgesehen 


Temporäre Gewässerverlegungen, Verrohrun-
gen 


Temporäre Gewässerverlegungen und Verrohrungen sind 
nicht notwendig 


Kollisionsrisiko für Tiere Baubedingt nicht zu erwarten: weder direkt (Baufahrzeuge) 
noch indirekt (z.B. Beseitigung von Gehölzen mit Funktion als 
Leitstruktur)  


Barrierewirkungen Baubedingte Barrieren von relevanter Wirkung sind nicht zu 
erwarten 


Bauzeitliche Inaspruchnahme (Befahrung, 
Baustelleneinrichtung etc.) schutzwürdiger oder 
empfindlicher Flächen 


Wird durch Vermeidungsmaßnahmen 5.1 V - 5.3 V minimiert 


Stoffeinträge Stoffeinträge in Gewässer werden durch die Anlage von 
Sand- und Schlammfangbecken während der Bauzeit vermie-
den.  
Naturschutzfachlich wertvolle Flächen und Überschwem-
mungsgebiete werden von einer baubedingten Inanspruch-
nahme so weit als möglich ausgenommen und so vor Stoffe-
inträgen geschützt 


Anlagebedingte Projektwirkungen 


Netto-Neuversiegelung 10,2 ha Neuversiegelung – 0,6 ha Entsiegelung =  
9,6 ha Netto-Neuversiegelung 


Überschüttungen (ohne Versiegelung) 15,5 ha (Damm-, Einschnittsböschungen, Mulden, RRB etc.)  


Verbringung von Überschussmassen / Entnah-
mestellen 


Oberbodenabtrag: ca. 43.400 m³ 
Oberbodenandeckung: ca. 15.320 m³ 
Massenabtrag: ca. 107.450 m³ 
Massenauftrag: ca. 273.400 m³ 


Retentionsraumverlust Im Bereich der Talquerungen: im Tal des Eiglfurter Bachs ge-
ring, im Tal der Kleinen Laber (ca. Bau-km 5+400 - 5+700 mit 
Querung der Bahnlinie westlich Thalkirchen) bedeutsamer 


Wird im Tal der Kleinen Laber ausgeglichen durch Abgrabun-
gen im Umfang von 2.700 m³ 


Verstärkung von Barriereeffekten Aufgrund der Neutrassierung in der bisher wenig zerschnitte-
nen Feldflur verstärkte Barrierewirkung v.a. zwischen Bau-km 
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0+000 und 1+900; besonders schwerwiegend vor allem im 
Bereich der Talquerung des Eiglfurter Bachs und der östlich 
davon liegenden Hangwälder mit wichtiger Biotopverbund-
funktion; im weiteren Verlauf aktuell bereits Zerschneidung 
durch die Bahnlinie und bestehende Staatsstraße, aber den-
noch zusätzliche Barriereeffekte im Brutgebiet naturschutzre-
levanter Bodenbrüter 


Visuell besonders wirksame Bauwerke Dammgeführter Streckenabschnitt im Tal des Eiglfurter 
Bachs, dadurch gestörte Sichtbezüge Richtung Südosten 
nach Haindling und Richtung Norden; 


Dammgeführter Streckenabschnitt bei Bahnquerung westlich 
Thalkirchen, dadurch gestörte Sichtbezüge von Thalkirchen 
und Perkam ins Kleine Labertal  


Grundwasseranschnitt/-stau Im Bereich der Geh- und Radwegunterführung in Perkam, 
deshalb Ausführung des Bauwerks als Grundwasserwanne; 
eine Beeinträchtigung des Grundwassers durch Anschnitt o-
der Stau ist daher allenfalls kleinräumig zu erwarten.  


Gewässerquerung Neue Querung von 3 Fließgewässern / 1 Graben: 
- Eiglfurter Bach bei ca. Bau-km 0+770,  
- Graben am Hangfuß bei ca. Bau-km 0+830  
- Eibach bei ca. Bau-km 2+250,  
- Hirschlinger Graben (= Lehergraben) bei ca. Bau-km 3+600 
- Graben bei Thalkirchen bei ca. Bau-km 5+870. 
Ausbau der Querung von 3 Gräben: 
- Graben nordwestlich Frauenhofen bei ca. Bau-km 4+570, 
- Graben südwestlich Perkam bei ca. Bau-km 5+000, 
- Graben bei Thalkirchen bei ca. Bau-km 6+200 . 


  Gewässerverlegungen sind nicht erforderlich. 


Betriebsbedingte Projektwirkungen 


Verkehrsaufkommen DTV Prognose für die OU Geiselhöring – Hirschling (St 2142) 
im Jahr 2035 (gem. Kurzak 2021: Verkehrsuntersuchung Gei-
selhöring):  


- 4.200 Kfz/d zwischen Kreisverkehr südlich Geiselhöring 
und der Anbindung der St 2142 alt östlich Geiselhöring 
(Bau-km 2+270) 


- 4.900 Kfz/d zwischen der Anbindung der St 2142 alt östlich 
Geiselhöring und der Anbindung der St 2142 alt Höhe 
Frauenhofen (Bau-km 4+530) 


- 5.800 Kfz/d zwischen der Anbindung der St 2142 alt Höhe 
Frauenhofen und dem geplanten Kreisverkehr in Perkam 


- 5.300 Kfz/d auf dem weiteren Streckenabschnitt bis zum 
Ende der hier geplanten Ausbaustrecke bei Perkam-Thal-
kirchen 


Lärm Zusätzliche erhöhte Lärmimmissionen sind im Bereich der 
Plantrasse ist vor allem zwischen dem Kreisverkehr südlich 
Geiselhöring und nordöstlich Hirschling (ca. Bau-km 4+000) 
zu erwarten. 


Entwässerung Durch den Neubau von Rückhalte- und Reinigungsmaßnah-
men werden die Auswirkungen auf die Vorfluter auf das zuläs-
sige Maß reduziert (vgl. Unterlagen 1, 18.1). 


Schadstoffimmissionen Neubelastungen auf einer Streckenlänge von ca. 4,0 km 


Entlastungseffekte durch Verringerung des Verkehrsaufkom-
mens auf der bestehenden St 2142 auf einer Streckenlänge 
von ca. 4,5 km 


Stickstoffimmissionen NOx (Leitsubstanz für 
weitreichende Wirkstoffe) 


Neubeeinträchtigung: Keine vorhabensbedingte erhebliche 
Abweichung im Vergleich zum Status quo zu erwarten 
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Störungen Die geplante Trasse verläuft nordöstlich des Kreisverkehrs 
südlich Geiselhöring bis nordöstlich Hirschling auf einer Stre-
ckenlänge von ca. 4,0 km überwiegend durch bislang stö-
rungsarme Landschaftsteile. Entlang dieser Strecke sind stö-
rungsempfindliche Arten der Feldflur betroffen. Hervorzuhe-
ben sind die bodenbrütenden Vogelarten, darunter insbeson-
dere die Feldlerche und das Rebhuhn. Die Vogelarten zeich-
nen sich teils durch hohe Effektdistanzen aus, so dass ein ho-
hes Risiko besteht, dass sie störungsbedingt abgedrängt wer-
den und ihre angestammten Brutplätze aufgeben.   


Kollisionsrisiko für Tiere Auf der gesamten o.g. Strecke ist von einer Zunahme des 
Kollisionsrisikos auszugehen, da die Plantrasse überwiegend 
in Bereichen der Feldflur verläuft, die sich bisher durch einen 
geringen Zerschneidungsgrad auszeichnen (die Bahnstrecke 
Neufahrn i. NB – Straubing erzeugt einen deutlich geringeren 
Stör- und Zerschneidungseffekt als eine viel befahrene 
Straße); für keine Art wird jedoch eine signifikante Erhöhung 
des Kollisionsrisikos prognostiziert. 


Stoffliche Belastung des Regenwasserabflus-
ses 


und der Vorfluter 


Durch den Neubau von Rückhalte- und Reinigungsmaßnah-
men werden die Auswirkungen auf die Vorfluter minimiert 
bzw. die Gefahr von Gewässerverunreinigungen vermindert 
(vgl. Unterlagen 1, 18.1).  


 


 


4.2 Methodik der Konfliktanalyse 


Da die ausführliche Konfliktbeschreibung mit der Ableitung und Begründung der erforderlichen Maß-


nahmen in den Maßnahmenblättern erfolgt (Unterlage 9.3), genügt an dieser Stelle eine Erläuterung 


des methodischen Vorgehens. 


Anhand der Wirkfaktoren des Vorhabens und der betroffenen Landschaftsfunktionen werden die Aus-


wirkungen auf die Landschaftsfunktionen und die ggf. daraus abzuleitenden Beeinträchtigungen bzw. 


Konflikte nach Art, Intensität und Dimension prognostiziert. 


Nach Maßgabe der BayKompV können sich Konflikte durch die folgenden Wirkfaktoren ergeben: 


 Versiegelung (= dauerhafte Überbauung mit nicht wiederbegrünten Flächen, hierzu gehören auch 


Bankette und Mittelstreifen)  


 Überbauung (= dauerhafte Überbauung mit wiederbegrünten Böschungs- und sonstigen Straßenne-


benflächen) 


 Betriebsbedingte Wirkungen (in einem Korridor von 20 m bei DTV < 5000 Kfz/Tag bzw. 50 m bei 


DTV  5000 Kfz/Tag) 


 Zeitlich vorübergehende Überbauung bzw. Inanspruchnahme (z.B. Baustreifen, Lagerflächen, Bau-


stelleneinrichtung) während der Bauzeit 


 Verkleinerung/Isolation von Biotopen. 


 


Bei der Auswirkungsprognose auf die Habitatfunktion wird die Schnittstelle zum Artenschutz, vor allem 


zum „speziellen Artenschutz“ berücksichtigt (siehe auch Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen 


Prüfung, saP, Unterlage 19.1.3). Bei der vorhabensbedingten Auslösung von artenschutzrechtlichen 


Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG (Schädigungs-, Störungs-, Tötungs- und Verletzungsverbot) 


liegt in vielen Fällen auch eine Beeinträchtigung im Sinne der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 


Naturhaushaltes vor. Sämtliche weiteren betroffenen naturschutzrelevanten (seltenen/gefährdeten; 


aber nicht saP-relevanten) Pflanzen- und Tierarten sowie die Biotopverbundfunktionen für bestimmte 


Arten(gruppen) werden ebenfalls im Zusammenhang mit den Habitatfunktionen (als Teil der Eingriffsre-


gelung) behandelt. 
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Die Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds werden ebenfalls ermittelt. Bei der Prognose der Beein-


trächtigung werden insbesondere die Veränderungen der Landschaftsbildkomponenten sowie ihrer 


Gliederungsprinzipien und Anordnungsmuster beachtet. Als Beeinträchtigung des Landschaftsbilds 


wird eine Veränderung gewertet, die von einem für Schönheit und Eigenart der Landschaft aufgeschlos-


senen Durchschnittsbetrachter als nachteilig empfunden wird. Eingeschlossen ist hier auch der Erho-


lungswert der Landschaft. Bei der Bewertung der Beeinträchtigungen geht es dabei – über die Land-


schaftsästhetik hinaus – um die Bedeutung der landschaftsprägenden Elemente und des betroffenen 


Landschaftsausschnitts für naturbezogene, ruhige Erholung des Menschen.  


Die Konflikte sind detailliert in den Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) und der Tabellarischen Gegen-


überstellung von Eingriff und Kompensation (Unterlage 9.4) beschrieben. 


 


4.3 Konflikte im Überblick 


Bezugsraum 1 „Tal des Eiglfurter Bachs mit Umfeld“ 


1 B  Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit unterschiedlicher Biotopfunktion 


Zerschneidungseffekte im Biotopverbund 


1 H  Habitatverluste für naturschutzrelevante Arten (hier Biber, Fledermäuse, Wechselkröte, Feldler-


che, Zauneidechse, Feldgrille) 


1 Bo großflächig Versiegelung und Überbauung von Böden mit meist hoher bis sehr hoher Ertragsfä-


higkeit, mittlerem bis meist hohem Rückhaltevermögen und hohem bis sehr hohem Filtervermö-


gen, teilweise von seltenen und empfindlichen Böden (hier Aueböden, Böden in steilen Hangla-


gen) 


1 W Überbauung eines Bachlaufs einschließlich seiner Aue und eines Grabens, geringer Verlust von 


Retentionsraum 


1 L Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und des Landschaftserlebens (Verlust von Strukturele-


menten; Verfremdungseffekte, Beeinträchtigung von Blickbeziehungen, erhöhte Lärmimmissio-


nen in bisher lärmarmen Bereichen) 


Bezugsraum 2 „Hügelland-Randbereiche zwischen Geiselhöring und Perkam“  


(mit Randbereichen des Tals der Kleinen Laber) 


2 B  Verlust und Beeinträchtigung von Flächen mit unterschiedlicher Biotopfunktion 


2 H  Habitatverluste für naturschutzrelevante Arten (hier Fledermäuse, Rebhuhn, Feldlerche, Feld-


grille) 


2 Bo großflächig Versiegelung und Überbauung von Böden mit hoher bis sehr hoher Ertragsfähigkeit, 


teils geringem bis mittlerem, meist hohem Rückhaltevermögen und hohem bis sehr hohem Fil-


tervermögen, kleinflächig von seltenen und empfindlichen Böden (hier Aueböden) 


2 W Überbauung eines Bachlaufs einschließlich seiner schmalen Aue und mehrerer Gräben, Verlust 


von Retentionsraum im Tal der Kleinen Laber 


2 L Beeinträchtigung des Landschaftsbilds und des Landschaftserlebens (Verlust von Strukturele-


menten; Verfremdungseffekte, Beeinträchtigung von Blickbeziehungen, erhöhte Lärmimmissio-


nen in bisher lärmarmen Bereichen) 


 


Neben der Biotopfunktion sind alle „Landschaftsfunktionen“ bis auf die Klimafunktionen betroffen und 


planungsrelevant. Beeinträchtigungen der Habitat-, Boden- und Landschaftsbildfunktionen sind zusätz-


lich kompensationsrelevant, so dass der Kompensationsbedarf für diese Konflikte zunächst nicht über 


die Biotopfunktionen abgedeckt ist, sondern einer verbal-argumentativen Behandlung bedarf. 
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5 Maßnahmenplanung 


5.1 Ableitung des naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzepts unter Berück-


sichtigung agrarstruktureller Belange 


Zentrale Bedeutung im Maßnahmenkonzept haben zunächst die Maßnahmen, die in Art und Umfang 


zwingend notwendig sind, um artenschutzrechtliche und weitere naturschutzrechtliche Verbote zu um-


gehen sowie das Ausgleichserfordernis gemäß Waldrecht zu erfüllen. Es handelt sich dabei um  


 vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Vermeidung ar-


tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (siehe Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-


fung, saP, 19.1.3),  


 spezielle Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 


BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG. 


 Waldneubegründungen für den waldrechtlichen Ausgleich gemäß Art. 9 BayWaldG  


Erst wenn diese zwingend notwendigen und oftmals an spezielle Örtlichkeiten oder Standortbedingun-


gen gebundenen Maßnahmen hergeleitet und festgelegt sind, können weitere Kompensationsmaßnah-


men entwickelt und geplant werden. Diese tragen ganz allgemein zur Förderung naturbetonter Lebens-


räume bei, um den flächenbezogen ermittelten Kompensationsbedarf gemäß BayKompV zu decken. 


CEF-Maßnahmen sind im vorliegenden Fall für in Baumhöhlen lebende Fledermäuse, für die Zau-


neidechse, für die Wechselkröte und für die in der Feldflur brütenden und unmittelbar betroffenen Vo-


gelarten Feldlerche und Rebhuhn notwendig. 


Bei der Durchschneidung des Hangwalds nördlich Haindling ist aufgrund der im Bereich der Plantrasse 


und deren Umfeld vorhandenen Baumhöhlen mit einer Beeinträchtigung von potenziellen Fledermaus-


quartieren zu rechnen. Daher werden zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung als vor-


gezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) in den benachbarten Waldbe-


ständen Alt- und Biotopbäume gesichert sowie Fledermauskästen angebracht (außerhalb eines Stö-


rungskorridors entlang der Plantrasse von beidseitig 100 m). Im Norden des UG am westlichen Ortsrand 


von Perkam sind zwei Bäume betroffen, in denen sich jeweils eine Baumhöhle im Anfangsstadium be-


findet, daher ist in der Nähe im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte an der Kleine Laber eben-


falls diese CEF-Maßnahme vorgesehen. 


Oberhalb der Hangleite nördlich Haindling wird an den Böschungen der Gemeindeverbindungsstraße 


zwischen Geiselhöring und Helmprechting sowie im Bereich eines hohlwegartigen Grünwegs in Habi-


tate der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Zauneidechse eingegriffen. Daher sind 


auch für diese Art des Anhangs IVa der FFH-Richtlinie CEF-Maßnahmen notwendig. Dazu ist im räum-


lich-funktionalen Zusammenhang bzw. in nächster Nähe zu den Beeinträchtigungen die Anlage von 


typischen Habitatelementen für die Zauneidechse vorgesehen. 


Durch die Querung des Tals des Eiglfurter Bachs ist eine zwischen Bach und Hangwald liegende, ver-


nässte Brachfläche, die einige flache Klein- und Kleinstgewässer aufweist und ein nachgewiesener Le-


bensraum der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Wechselkröte ist, unmittelbar be-


troffen. Daher werden durch das Bauvorhaben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verstöße gegen ar-


tenschutzrechtliche Verbote verursacht, die bei der Vorentwurfsplanung noch nicht absehbar waren. 


Für die Wechselkröte sind daher CEF-Maßnahmen in Form von geeigneten Laichgewässern in nächster 


Nähe erforderlich. Aufgrund der Standortbedingungen ist eine Umsetzung solcher Maßnahmen nur im 


Bereich der Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling mög-


lich. Auf der Teilfläche südlich der Trassenquerung soll daher eine artenreiche Feucht- und Nasswiese 


mit integrierten Habitatelementen für die Wechselkröte entwickelt werden. 


Für die Feldlerche, die hier stellvertretend für weitere bodenbrütende Vogelarten der Feldflur, wie ins-


besondere das ebenfalls unmittelbar betroffene Rebhuhn und weitere Bodenbrüter wie Kiebitz, Wachtel 


und Wiesenschafstelze als Zielart zu betrachten ist, musste daher ein umfassendes Maßnahmenkon-
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zept in der umgebenden Landschaft entwickelt werden, um entsprechende Voraussetzungen zu schaf-


fen, dass die betroffenen Arten wieder ausreichende Möglichkeiten zur Gründung von Brutrevieren vor-


finden. Bei 3 Feldlerchen-Revieren und bei 1 Rebhuhn-Revier ist davon auszugehen, dass ihre Funkti-


onsfähigkeit aufgrund ihrer Lage auf oder in der Nähe der Plantrasse verloren geht. Für die CEF-Maß-


nahmen wird eine großräumige Gebietskulisse in der Feldflur östlich der Plantrasse ausgewiesen 


(Raum Perkam – Oberharthausen – Haindling – Pönning, siehe Maßnahmenübersichtsplan Unterlage 


9.1), die als Suchraum für produktionsintegrierte Maßnahmen (PIK-Maßnahmen) in wechselnder Lage 


fungiert. Als PIK-Maßnahmen kommen in den Ackerlagen verschiedene Möglichkeiten wie sog. „Ler-


chenfenster“, Blüh- und Brachestreifen sowie Extensiväcker in Frage, die am besten kombiniert werden 


sollten und jährlich innerhalb der vorgegebenen Gebietskulisse umzusetzen sind. Nach Möglichkeit soll-


ten diese CEF-Maßnahmen jährlich bevorzugt in einer Entfernung von bis max. 2 km von den Revier-


verlusten realisiert werden. 


Durch diese vorgezogenen funktionserhaltenden Ausgleichsmaßnahmen, die bereits vor dem Bau als 


auch während der Bauzeit und nach Fertigstellung der Ortsumgehung zu realisieren sind, kann in Bezug 


auf die „Baumfledermäuse“, die Zauneidechse, die Wechselkröte, und die bodenbrütenden Vogelarten 


der Feldflur ein Verstoß gegen artenschutzrechtliche Verbote vermieden werden. Hinzu kommen bau-


zeitliche Regelungen als weitere Vermeidungsmaßnahmen. 


Um den Gesamt-Flächenbedarf für Kompensationsmaßnahmen möglichst gering zu halten, werden die 


Ausgleichsflächen im Sinne der Eingriffsregelung mit dem waldrechtlichen Ausgleich, dem gleichartigen 


Ausgleich für den Verlust gesetzlich geschützter Biotope (gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 Bay-


NatSchG) und teilweise mit den vorgezogenen funktionserhaltenden Ausgleichsmaßnahmen (CEF-


Maßnahmen) kombiniert.  


Im Bereich des Anschlusses der bestehenden St 2142 an die neue Trasse nahe der Kläranlage östlich 


Geiselhöring sind gesetzlich geschützte Vegetationsbestände in Form von artenreichem Extensivgrün-


land (G214-GU651E) betroffen. Der zwingend notwendige gleichartige Ausgleich dafür wird über die 


zahlreichen Entwicklungsmaßnahmen mit Ziel „Schaffung artenreichen Extensivgrünlands“ erreicht 


(s.u.), die den Kriterien gesetzlich geschützter Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 Bay-


NatSchG entsprechen.  


Der notwendige waldrechtliche Ausgleich wird auf einem bereits im Vorfeld durch das StBA erworbenen 


Grundstück nordwestlich von Pönning in der Gemarkung Pönning (Stadt Geiselhöring) erbracht. Da das 


Stadtgebiet von Geiselhöring seitens der Forstverwaltung als waldarmes Gebiet eingestuft wird, ist ein 


flächengleicher Waldausgleich im Verhältnis 1 : 1 notwendig. Die Aufforstung erfolgt mit standortheim-


scher Baumartenzusammensetzung, in der Folge ist eine naturschutzkonforme Bewirtschaftung vorge-


sehen (siehe Ausführungen in den Maßnahmenblättern, Unterlage 9.3). Daher kann auch diese Maß-


nahme mit der naturschutzfachlichen Kompensation kombiniert und die Generierung von Wertpunkten 


ermöglicht werden. Außerdem wird deutlich mehr Fläche neu aufgeforstet (ca. 0,48 ha incl. Waldmantel) 


als auf Grund des Verlustes an Waldfläche (0,24 ha) erforderlich wäre. Die gesamte Waldfläche wird 


nach den naturschutzfachlich wünschenswerten Prinzipien einer naturnahen Waldbegründung und 


Waldentwicklung „bewirtschaftet“ (vgl. Unterlage 9.3).  


Bei den weiteren Ausgleichsmaßnahmen zur Schaffung naturbetonter Lebensräume und zur Struktur-


anreicherung der Landschaft auf der Basis der BayKompV steht die Entwicklung artenreichen Extensiv-


grünlands gegenüber der Schaffung von Gehölzbiotopen im Vordergrund. Dies begründet sich zum ei-


nen in dem deutlichen Mangel an derartigen Lebensräumen im Naturraum und zum anderen in der Lage 


der Ausgleichsflächen in einem der wenigen Wiesenweihen-Brutgebiete in Bayern. Diese Vogelart – 


wie auch die übrigen o.g. bodenbrütenden Arten – ist auf weiträumig gehölzarme, wenig gegliederte 


Landschaften angewiesen. Lediglich vereinzelt erfolgen Gehölzpflanzungen an Gewässern sowie zur 


Bildung von ausgeprägten Waldmänteln. 


Ein Kompensationsbedarf, der im Bereich landwirtschaftlich intensiv genutzter Flächen nicht mit Hilfe 


des Biotopwertverfahrens abgebildet wird und daher verbal-argumentativ herzuleiten ist, ergibt sich aus 
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der in geringem Umfang stattfindenden Versiegelung und Überbauung von Böden mit besonderen Bo-


denfunktionen entlang der Bachläufe sowie der steilen Hangleite des Eiglfurter Bachs nördlich Haind-


ling. In Anbetracht der großflächig vorgesehenen Nutzungsextensivierungen auf Ackerflächen kann 


auch dieser Eingriff ohne zusätzlichen Flächenbedarf kompensiert werden. In Bezug auf die Bodenfunk-


tionen ist insgesamt anzumerken, dass durch das Straßenbauvorhaben über weite Strecken großflächig 


Böden mit überdurchschnittlich hoher Ertragsfähigkeit verloren gehen. Auch diese Bodenverluste wur-


den bei der Bemessung des notwenigen Ausgleichs berücksichtigt. 


Um den agrarstrukturellen Belangen entgegen zu kommen, werden im Rahmen des entwickelten na-


turschutzfachlichen Maßnahmenkonzepts nur sehr wenige Flächen komplett aus der land- oder forst-


wirtschaftlichen Nutzung genommen, und es werden in großem Umfang Flächen herangezogen, die 


bereits im Vorfeld durch das Staatliche Bauamt erworben wurden. Außerdem sind die zwingend not-


wendigen CEF-Maßnahmen für die betroffenen bodenbrütenden Vogelarten in Form produktionsinte-


grierter Kompensationsmaßnahmen (PIK-Maßnahmen) vorgesehen, so dass die dafür notwendigen 


Flächen weiterhin für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen. 


Aufgrund der Versiegelung und Überbauung durch das Straßenbauvorhaben gehen insgesamt 21,85 ha 


bislang landwirtschaftlich genutzter Flächen verloren; davon werden gemäß Kartierung der Biotop- und 


Nutzungstypen aktuell 20,66 ha als Acker und 1,19 ha als Grünland genutzt, wobei von den Grünland-


flächen der Großteil, nämlich eine Fläche von 1,13 ha lediglich einer extensiven Bewirtschaftung unter-


liegt.  


Für die Ausgleichsmaßnahmen werden bislang landwirtschaftlich genutzte Grundstücke bzw. Teilflä-


chen davon mit einer Gesamtfläche von 6,80 ha herangezogen; davon wurden bislang ca. 3,63 ha als 


Acker und ca. 3,17 ha als Intensivgrünland genutzt, wobei ein großer Flächenanteil der Acker- und 


Grünlandflächen aktuell brach liegt. Für die Ersatzaufforstung, die zum Teil für den waldrechtlich be-


gründeten Ausgleich zwingend notwendig ist, werden 0,48 ha in Anspruch genommen. Um den Flä-


chenbedarf für die Ausgleichsmaßnahmen zu minimieren, wird dieser neu entstehende Wald künftig auf 


eine Art und Weise bewirtschaftet, dass die Waldneubegründung sowohl für den waldrechtlichen als 


auch für die naturschutzrechtliche Kompensation angerechnet werden kann. Durch die auch in den 


anderen Fällen mit dem Ausgleichskonzept verfolgte multifunktionale Wirkung der Ausgleichsmaßnah-


men kann der Flächenbedarf für Kompensationsmaßnahmen soweit als möglich gering gehalten wer-


den. 


Von den insgesamt 6,80 ha bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen bleiben auf den Ausgleichsflä-


chen ca. 5,59 ha weiterhin in landwirtschaftlicher Bewirtschaftung und werden im Sinne einer Produkti-


onsintegrierten Kompensationsmaßnahme (PIK) künftig als Extensivwiesen genutzt. Lediglich die wald-


rechtlich begründete Ersatzaufforstung und einige kleine Flächen an Gewässerufern, auf denen die An-


lage von Ufergehölzen oder Säumen vorgesehen ist, sind danach landwirtschaftlich nicht mehr nutzbar.  


Die zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für die Feldlerche (Zielart) und für 


das Rebhuhn notwendigen vorgezogenen funktionserhaltenden Ausgleichsmaßnahmen (= CEF-Maß-


nahmen) werden in Form von PIK-Maßnahmen auf weiterhin nutzbaren Ackerflächen umgesetzt.  


Bezüglich der agrarstrukturellen Belange ist abschließend festzuhalten, dass auf dem Großteil der Aus-


gleichsflächen lediglich eine Nutzungsextensivierung mit speziellen Bewirtschaftungsvorgaben vorge-


sehen ist. Uferstreifen sollen aus Gründen des Ressourcenschutzes ohnehin nicht intensiv bewirtschaf-


tet werden. Insgesamt ist daher zu konstatieren, dass durch das Straßenbauvorhaben in größerem Um-


fang überdurchschnittlich ertragsfähige Böden beansprucht und agrarstrukturelle Belange berührt wer-


den als durch die Kompensationsmaßnahmen. 
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5.2 Landschaftspflegerisches Gestaltungskonzept 


Die Gestaltungsmaßnahmen auf Böschungen und Straßenbegleitflächen verfolgen vorrangig land-


schaftsästhetische Zielsetzungen. Der Straßenneubau führt teils zu Verfremdungseffekten im Land-


schaftsbild, die es zu mindern gilt. Gleichzeitig haben die Gestaltungsmaßnahmen immer auch das Ziel, 


durch geeignete Bepflanzungen die Ablesbarkeit des Straßenverlaufs für die Verkehrsteilnehmer zu 


verbessern und damit die Verkehrssicherheit zu unterstützen. Im vorliegenden Fall ergibt sich allerdings 


in dieser Hinsicht aufgrund des weitgehend gestreckten Trassenverlaufs und der Lage und Größe der 


Begleitflächen nur ein sehr kleiner Gestaltungsspielraum.  


Mit den Gestaltungsmaßnahmen entlang der Ortsumgehung soll der Straßenkörper in das Landschafts-


bild eingebunden und die Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds dadurch so weit als möglich ausge-


glichen werden.  


Nicht immer ist eine dichte Bepflanzung der Straßenböschungen und Straßennebenflächen die geeig-


nete Form einer landschaftlichen Einbindung. Dichte Gehölzplanzungen können mitunter, z.B. in weit-


räumigen, traditionell strukturarmen Landschaften, auch zu einer unerwünschten Betonung der land-


schaftsfremden Großstruktur führen. Andererseits sind Gehölzpflanzungen geeignet, den Bauwerkcha-


rakter des Straßenkörpers zu kaschieren.  


Beim vorliegenden Bepflanzungskonzept wird versucht, sensibel und individuell auf die räumlichen Ge-


gebenheiten und Sichtbezüge des Gebiets zu reagieren. Eine visuell und ökologisch vielfältige Gestal-


tung der Böschungen und Straßennebenflächen sowie die Schaffung von Geländepunkten mit Wieder-


erkennungswert werden als wichtige Gestaltungsprinzipien dem Konzept zugrunde gelegt. 


Bei der Bepflanzung der Straßenbegleitflächen wird auf die Freihaltung der erforderlichen Sichtfelder 


geachtet. Neupflanzungen von Bäumen werden nur hinter Schutzplanken oder in ausreichendem Ab-


stand zur Fahrbahn vorgenommen.  


Zusätzlich wir darauf geachtet, dass die Gestaltungsmaßnahmen auch die ökologischen Funktionalitä-


ten des naturschutzfachlichen Maßnahmenkonzepts unterstützen (z.B. zur Förderung von Fledermaus-


Leitstrukturen). Umgekehrt wird das Gestaltungskonzept durch die Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe 


in die übrigen „Landschaftsfunktionen“ ergänzt, die sich in der Regel ebenfalls positiv auf das Erschei-


nungsbild der Landschaft auswirken. 


 


5.3 Maßnahmenübersicht 


Die einzelnen Maßnahmen sind in den Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) erläutert und im landschafts-


pflegerischen Maßnahmenplan (Unterlage 9.2) dargestellt. Insgesamt sind folgende Ausgleichs- (A), 


Gestaltungs- (G) und Vermeidungsmaßnahmen (V) vorgesehen: 


 


Tabelle 4: Auflistung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 


Maßnahmen-
nummer 


Kurzbeschreibung der Maßnahme 
Dimension,  


Umfang 


Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände  
(Maßnahmenkomplex 1) 


1.1 ACEF 
Sicherung von Alt- und Biotopbäumen sowie Anbringung von Fleder-
mauskästen 


26 Bäume 


26 Kästen 


1.2 ACEF Anlage von Habitatelementen für die Zauneidechse 
in einem Bereich von 


1.300 m² 


1.3 ACEF Habitatverbesserungen für die Zielart Feldlerche* 


großräumige Gebiets-
kulisse in der weiteren 
Umgebung als Such-


raum; darin (möglichst 
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Maßnahmen-
nummer 


Kurzbeschreibung der Maßnahme 
Dimension,  


Umfang 


in max. 2 km Entfer-
nung) für 3 Brutpaare 


räumlich verteilt 


30 „Lerchenfenster“ à 
20 m² und 0,6 ha Blüh- 


und Brachestreifen 
oder 


1,5 ha Blühflächen, 
Blühstreifen bzw.  


Ackerbrache  
oder 


3 ha „Extensivacker“ 


1.4 ACEF 


Großflächige Entwicklung einer artenreichen Feucht- und Nasswiese 
mit Anlage von Habitatelementen für die Wechselkröte im Tal des 
Eiglfurter Bachs 


0,75 ha 


* Am besten sollte eine Kombination der verschiedenen Maßnahmen angestrebt werden, und sie sollten mög-
lichst großräumig verteilt werden. 


Ausgleichsmaßnahmen für Verlust von Waldflächen und -lebensräumen (Einzelmaßnahme) 


2 W/A 
Entwicklung eines standortheimischen Laubmischwalds mit Wald-
mantel und -saum 


0,48 ha 


Ausgleichsmaßnahmen zur Schaffung naturbetonter Lebensräume (Maßnahmenkomplex 3) 


3.1 A 
Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und eines Auenge-
büschs auf der Retentionsfläche nördlich Perkam 


1,12 ha 


3.2 A 
Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und eines (Gehölz-) 
Ufersaums am Harthausener Bach (östlich Oberharthausen) 


0,89 ha 


3.3 A 
Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und eines (Gehölz-) 
Ufersaums am Hartgraben (nordöstlich Pönning) 


1,82 ha 


3.4 A 
Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und eines Hochstau-
densaums nordöstlich Pönning 


0,46 ha 


3.5 A 
Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland und eines 
Ufersaums (Hochstauden, Röhricht) östlich Pönning 


0,47 ha 


3.6 A Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland östlich Pönning 0,77 ha 


3.7 A 
Entwicklung einer artenreichen Feucht- und Nasswiese im Tal des 
Eiglfurter Bachs 


0,04 ha 


Ausgleichsmaßnahmen zur Neugestaltung des Landschaftsbilds (Maßnahmenkomplex 4) 


4.1 G Anlage magerer Standorte mit Magerrasenansaat 3,86 ha 


4.2 G Strauchpflanzung, vorwiegend dicht  1,49 ha 


4.3 G Baum-Strauchpflanzung, vorwiegend dicht 1,22 ha 


4.4 G Strauchpflanzung, aufgelockert in Gruppen 0,19 ha 


4.5 G Pflanzung von Einzelbäumen (Laubbaum, Hochstamm) 96 Stück 


4.6 G Anlage/Entwicklung von artenreichem Extensivgrünland 0,24 ha 


4.7 G Pflanzung einzelner Ufergehölze 0,05 ha 
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Maßnahmen-
nummer 


Kurzbeschreibung der Maßnahme 
Dimension,  


Umfang 


Vermeidungsmaßnahmen 


5.1 V 
Abgrenzung des Baufelds zum Schutz angrenzender schutzwürdiger 
oder empfindlicher Flächen vor Beeinträchtigungen während der Bau-
zeit 


1.850 m 


5.2 V 
Keine Inanspruchnahme angrenzender schutzwürdiger oder empfind-
licher Flächen  


n.q. 


5.3 V 
Verzicht auf Lagerflächen und Baustelleneinrichtungsflächen in Über-
schwemmungsgebieten 


n.q. 


n.q. =  nicht quantifizierbar 


 


 


Darüber hinaus sind folgende Vermeidungsmaßnahmen im Hinblick auf besondere Artenvorkommen 


vorgesehen, die nicht im Maßnahmenplan verortet sind (zur Vermeidung der Erfüllung von artenschutz-


rechtlichen Verbotstatbeständen; siehe Kap. 3.1 in der saP-Unterlage 19.1.3): 


 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- 


und Aufzuchtzeit der Brutvögel, d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar 


 Durchführung der Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. 


Februar durchgeführt und damit ebenfalls außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel und 


Fortpflanzungszeit der Fledermäuse. 


 Baufeldräumung zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling im Zeitraum von 1. Ok-


tober bis 28. Februar, um Beeinträchtigungen der Wechselkröte im Bereich der hier gelegenen po-


tenziellen Laichgewässer zu vermeiden.  


 Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor den Baumfällungen 


Im Vorfeld der Baumfällungen erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung eine erneute Kontrolle 


der betroffenen Wald- und Gehölzbestände in Bezug auf Baumhöhlen oder andere potenziell geeig-


nete Fledermausquartiere, um ggf. aufgefundene „Biotopbäume“ gesondert zu behandeln. Biotop-


bäume sollten nach Möglichkeit schon im Oktober gefällt werden, um Beeinträchtigungen während 


des Winterschlafs der Fledermäuse zu vermeiden. Vor der Fällung werden die potenziellen Quar-


tierbäume durch einen Fledermausspezialisten auf Besiedlung kontrolliert; hierzu werden bei geeig-


neter Witterung Ausflugsbeobachtungen mit dem Fledermausdetektor (evtl. mit Lautaufzeichnung) 


durchgeführt oder es wird in der Morgendämmerung nach schwärmenden Tieren im Umfeld der po-


tenziellen Quartiere gesucht. Für den Fall, dass eine Kontrolle der möglichen Quartiere auf Besied-


lung nicht möglich ist, wird das Quartier durch eine über der Einflugöffnung befestigte Folie in einer 


Art und Weise verschlossen, die Fledermäusen das Verlassen des Quartiers gestattet, beim Anflug 


jedoch die Landung im Höhleneingang verhindert („Reusenprinzip“). Bäume mit unzugänglichen 


Höhlen und solchen Höhlungen bzw. Spalten, die nicht „in eine Richtung“ verschlossen werden kön-


nen, werden langsam und vorsichtig umgelegt, um danach die Bäume mindestens eine Nacht mit 


guten Jagdbedingungen für Fledermäuse liegen zu lassen, damit die Fledermäuse ausfliegen kön-


nen.  


 Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor Abbruch der Gebäude 


Um Beeinträchtigungen von potenziellen Fledermausquartieren an Gebäuden zu vermeiden, erfolgt 


der Abbruch der Gebäude in Form von Holzschuppen (einer in Kleiner Helmprechting bei Bau-km 


2+140 und zwei auf Höhe Hirschling südöstlich der Bahnlinie bei Bau-km 3+500) im Winter; zur 


Sicherheit wird aber vorher trotzdem eine Kontrolle durch einen Fledermausexperten durchgeführt. 


 Zur Umsiedlung des Bibers, dessen Revier mit Damm am Fuß der Hangleite nördlich Haindling bzw. 


am südwestlichen Waldrand des Hangwalds liegt, wird im Vorfeld der Maßnahme der zuständige 
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Biberberater eingeschaltet, der den Biber vor Baubeginn nach Möglichkeit abfängt. Danach erfolgen 


durch den Biberberater Vergrämungsmaßnahmen, damit sich kurz vor Beginn der Bauarbeiten keine 


Biber im Einflussbereich des Straßenbauvorhabens ansiedeln und auf diese Weise baubedingt be-


einträchtigt oder gestört werden könnten. 


Zur Sicherstellung einer umweltschonenden Bauausführung erfolgt eine ökologische Baubegleitung. 
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6 Gesamtbeurteilung des Eingriffs 


6.1 Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 


Im Untersuchungsgebiet sind zahlreiche europarechtlich geschützte Tierarten des Anhangs IVa der 


FFH-Richtlinie und Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie nachgewiesen. Dar-


über hinaus kann das Vorkommen einiger weiterer, hier prüfungsrelevanter Arten potenziell angenom-


men werden. Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-Richtlinie sind weder aktuell noch potenziell be-


troffen. 


Für die prüfungsrelevanten Arten wird in der Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 


(saP; siehe Unterlage 19.1.3) untersucht, inwieweit sie von dem Vorhaben betroffen sind bzw. betroffen 


sein können. Bei den betroffenen bzw. möglicherweise betroffenen Arten wird schließlich geprüft, ob 


vorhabensbedingt artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 


erfüllt werden. Im Bedarfsfall werden die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbe-


stände hergeleitet und dargestellt. 


Bei vielen der hier zu prüfenden Tierarten kann die Erfüllung von Verbotstatbeständen entweder von 


vorne herein ausgeschlossen oder durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden. Zur 


Vermeidung von Tötungen und Verletzungen prüfungsrelevanter Tierarten wird mit den Bautätigkeiten, 


insbesondere mit der Baufeldräumung im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar und damit außer-


halb der Brut- und Aufzuchtzeit der Brutvögel begonnen. Auch die notwendigen Baumfällarbeiten bzw. 


Gehölzbeseitigungen erfolgen im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar und damit ebenfalls 


außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel sowie der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse. 


In diesem Zeitraum wird auch das Baufeld zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling 


geräumt, um Beeinträchtigungen der Wechselkröte im Bereich der hier gelegenen potenziellen Laich-


gewässer zu vermeiden. Ebenso werden die drei Holzschuppen, die im Bereich der Plantrasse beseitigt 


werden müssen, im Winter und damit außerhalb der Fortpflanzungszeiten von Gebäudebrütern und 


„Gebäudefledermäusen“ abgebrochen. Im Bereich potenzieller Fledermausquartiere erfolgt dennoch 


kurz vor Beginn der Baumfällungen und Abbrucharbeiten an den Gebäuden eine Kontrolle durch einen 


Fledermausexperten, um baubedingte Tötungen oder Verletzungen von evtl. überwinternden Tieren zu 


vermeiden. 


Bei der Durchschneidung des Hangwalds nördlich Haindling ist aufgrund der im Bereich der Plantrasse 


und deren Umfeld vorhandenen Baumhöhlen mit einer Beeinträchtigung von Fledermausquartieren zu 


rechnen. Daher werden zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung als vorgezogene funk-


tionserhaltende Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) innerhalb des Waldbestands Alt- und Biotop-


bäume gesichert sowie als Übergangslösung Fledermauskästen angebracht. Im Norden des UG auf 


Höhe Perkam sind zwei Bäume betroffen, in denen sich jeweils eine Baumhöhle im Anfangsstadium 


befindet, daher ist in der Nähe im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte an der Kleine Laber 


ebenfalls diese CEF-Maßnahme vorgesehen. 


Durch die Querung des Tals des Eiglfurter Bachs ist eine zwischen Bach und Hangwald liegende, ver-


nässte Brachfläche, die einige flache Klein- und Kleinstgewässer aufweist und ein nachgewiesener Le-


bensraum der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Wechselkröte ist, unmittelbar be-


troffen. Daher werden zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung vorgezogene funktions-


erhaltende Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahme) in Form von geeigneten Laichgewässern in 


nächster Nähe erforderlich. Aufgrund der Standortbedingungen ist eine Umsetzung solcher Maßnah-


men nur im Bereich der Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Hain-


dling möglich. 


Oberhalb der Hangleite nördlich Haindling wird an den Böschungen der Gemeindeverbindungsstraße 


zwischen Geiselhöring und Helmprechting sowie im Bereich eines hohlwegartigen Grünwegs in Habi-


tate der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Zauneidechse eingegriffen. Daher sind 


auch für diese Art CEF-Maßnahmen notwendig. Dazu ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang bzw. 
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in nächster Nähe zu den Beeinträchtigungen die Anlage von typischen Habitatelementen für die Zau-


neidechse vorgesehen. Das baubedingte Risiko von Tötungen und Verletzungen übersteigt hier aber 


nicht das „allgemeine Lebensrisiko“, da aufgrund der sehr kleinflächigen Eingriffe in die Zauneidechsen-


Habitate nur mit einer Betroffenheit sehr weniger Individuen zu rechnen ist. Im Zuge der Bauarbeiten 


wird daher kein weiterer artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand ausgelöst. 


Infolge der Neutrassierung innerhalb der offenen Feldflur werden Reviere bodenbrütender Vogelarten, 


hier in erster Linie der Feldlerche und des Rebhuhns, beeinträchtigt. Während einige Brutreviere nur 


indirekt betroffen sind und ihre Funktion nicht einbüßen, ist bei 3 Feldlerchen-Revieren und bei 1 Reb-


huhn-Revier davon auszugehen, dass ihre Funktionsfähigkeit aufgrund ihrer Lage auf oder in der Nähe 


der Plantrasse verloren geht. Daher sind auch für die Bodenbrüter der offenen Feldflur CEF-Maßnah-


men notwendig. Hierzu wird eine großräumige Gebietskulisse in der Feldflur östlich der Plantrasse aus-


gewiesen, die als Suchraum für produktionsintegrierte Maßnahmen (PIK-Maßnahmen) in wechselnder 


Lage fungiert. Die Feldlerche ist dabei als Zielart zu betrachten, da weitere Bodenbrüter von diesen 


Maßnahmen profitieren; hier ist sowohl das ebenfalls betroffene Rebhuhn anzuführen als auch poten-


ziell betroffene Arten wie Wachtel oder Wiesenschafstelze. Durch diese vorgezogenen funktionserhal-


tende Ausgleichsmaßnahmen, die auch während des Baus und nach Fertigstellung der Ortsumgehung 


innerhalb der ausgewiesenen Gebietskulisse umzusetzen und durch institutionelle Sicherung jedes Jahr 


zu gewährleisten sind, kann auch für die bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur ein Verstoß gegen 


das artenschutzrechtliche Schädigungsverbot vermieden werden. 


Bei den in der weiteren Umgebung bekanntermaßen vorkommenden höchst gefährdeten Bodenbrütern 


Kiebitz und Wiesenweihe wird keine potenzielle Betroffenheit unterstellt, weil im relevanten Einflussbe-


reich der geplanten Ortsumgehung auch bei den früheren Untersuchungen keine Brutnachweise fest-


gestellt wurden. 


Unter Einbeziehung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen und der geplanten CEF-Maßnahmen 


kann die Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bei den betroffe-


nen Arten des prüfungsrelevanten Artenspektrums ausgeschlossen werden.  


 


6.2 Betroffenheit von Schutzgebieten und -objekten 


6.2.1 Natura 2000-Gebiete 


Im Untersuchungsgebiet befindet sich kein Natura 2000-Gebiet (Schutzgebiet gemäß FFH- oder Vogel-


schutzrichtlinie der EU). 


Die dem Untersuchungsgebiet am nächsten gelegenen Natura 2000-Gebiete sind:  


- „Wälder im Donautal“ (7040-302.03, von Perkam 6,5 km entfernt)  


- „Donau und Altwässer zwischen Regensburg und Straubing“ (7040-371.02, von Perkam: 8,5 km 


entfernt)  


- „Donauauen zwischen Straubing und Vilshofen“ (7142-301.01, von Perkam: 9 km entfernt) 


- „Donau zwischen Straubing und Vilshofen“ (7142-471.02, von Perkam: 8 km entfernt). 


Die Lebensraumtypen, die für diese Gebiete sowohl im Hinblick auf ihre Qualität als auch ihre Erhal-


tungsziele bestimmend sind (Laub-, Nadel-, Mischwälder, Moore, Sümpfe, feuchtes und mesophiles 


Grünland, Binnengewässer, Trockenrasen, Steppen, Heide), kommen im Untersuchungsgebiet größ-


tenteils nicht vor.  


Räumlich-funktionale Verflechtungen zwischen den Natura 2000-Gebieten und dem Untersuchungsge-


biet sind daher allenfalls äußerst gering bzw. gar nicht vorhanden. Ein Einfluss des Straßenbauvorha-


bens auf die Natura 2000-Gebiete ist folglich nicht zu erwarten, zumal zwischen dem Untersuchungs-


gebiet und den Natura 2000-Gebieten bereits die bestehende St 2142 und die Bundesstraße B 8 ver-


laufen. 
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Kumulationseffekte mit anderen Plänen und Projekten sind nicht zu erwarten.  


Nachteilige Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete können vor diesem Hintergrund ohne weitere Prüf-


schritte ausgeschlossen werden.  


 


6.2.2 Weitere Schutzgebiete und -objekte 


Auch Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler oder Geschützte Landschaftsbestandteile kommen im Un-


tersuchungsgebiet nicht vor. Nördlich Hirschling liegt im Tal der Kleinen Laber das Landschaftsschutz-


gebiet „Hirschlinger Au“ (SR-04), das zwischen Bau-km 4+000 und 4+850 randlich in das UG reicht, von 


der geplanten Trasse aber nicht betroffen ist. 


Es werden jedoch im Bereich des Anschlusses der bestehenden St 2142 an die neue Trasse nahe der 


Kläranlage Geiselhöring gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 Bay-


NatSchG, die gleichartig und flächengleich auszugleichen sind, in Form von „Artenreichem Extensiv-


grünland“ teils überbaut und beeinträchtigt. Im Ausgleichskonzept erfolgen daher auch Maßnahmen zur 


Kompensation der Verluste von gesetzlich geschützten Biotopen. Die Maßnahmen 3.1 A bis 3.7 A ver-


folgen v.a. das Ziel der Entwicklung „Artenreichen Extensivgrünlands“. Damit wird der o.g. Eingriff in 


gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG mehr als kompensiert. 


Einige Biotope sind durch § 39 BNatSchG geschützt. Durch die aus artenschutzrechtlichen Gründen 


ohnehin zu fordernden Bauzeitenregelungen (s. Kap. 6.1 und saP-Unterlage 19.1.3) wird auch den 


Bestimmungen von § 39 BNatSchG Folge geleistet. Die betroffenen Hecken und Feldgehölze fallen 


ebenso unter den Schutz von Art. 16 BayNatSchG. Wenn eine Beseitigung dieser Bestände unvermeid-


bar ist, muss diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen ausgeglichen werden. Dem dauer-


haften Verlust von ca. 3.300 m² Hecken- und Feldgehölzfläche steht im vorliegenden Fall eine Neu-


schaffung von mehreren Gehölzstrukturen im Zuge der Ausgleichsmaßnamen entlang des Harthause-


ner Bachs, des Hartgrabens und in der Aue der Kleinen Laber nördlich Perkam gegenüber; diese neuen 


Gehölze weisen eine Gesamtfläche von ca. 5.300 m² auf. Durch Gestaltungsmaßnahmen (Strauch-


pflanzungen, Baum-Strauchpflanzungen im Bereich des neuen Straßenkörpers) entstehen zusätzlich 


Gehölze im Umfang von ca. 2,8 ha, so dass der notwendige Ausgleich eindeutig gewährleistet werden 


kann.  


 


 


6.3 Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG 


Die Auswirkungen auf die Biotop-, Habitat-, Boden-, Wasser- und Landschaftsbild- bzw. Erholungsfunk-


tionen, die im vorliegenden Fall nicht vermieden werden können, und zu erheblichen Beeinträchtigen 


von Natur und Landschaft führen, sind als Eingriffe im Sinne der Eingriffsregelung gemäß § 15 


BNatSchG zu betrachten. Eine Erheblichkeit im Sinne der Eingriffsregelung ist vor allem mit dem Verlust 


und der Beeinträchtigung hochwertiger Lebensräume, mit dem Funktionsverlust von Habitaten natur-


schutzrelevanter Tierarten, mit der Überbauung und Versiegelung (teils seltener) Böden sowie mit den 


nachteiligen Veränderungen des Landschaftsbilds verbunden. Im Bereich der Talquerungen wird klein-


flächig auch in die Wasserfunktionen eingegriffen. 


Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maß-


nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder 


zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Als ausgeglichen gilt eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 


beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das 


Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Als ersetzt gilt eine Beein-


trächtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen 


Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu ge-


staltet ist. 
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Die mit der Verlegung der St 2142 zwischen Geiselhöring und Perkam verbundenen Eingriffe in den 


Naturhaushalt sind im Sinne der Eingriffsregelung durch geeignete Maßnahmen ausgleichbar. Eingriffe 


in das Landschaftsbild können teils durch die Ausgleichsmaßnahmen (z.B. an Gewässern) sowie durch 


die Gestaltungsmaßnahmen entlang der Plantrasse kompensiert werden.  


Der Bedarf an Ausgleichsflächen wurde im Rahmen der vorliegenden Landschaftspflegerischen Be-


gleitplanung mit Hilfe des Biotopwertverfahrens, das zur Umsetzung der BayKompV eingeführt wurde, 


ermittelt. Der erforderliche Ausgleich für Habitat-, Boden-, Wasser- und Landschaftsbildfunktionen wur-


den verbal-argumentativ behandelt und kann im vorliegenden Fall mit den Ausgleichs-, Gestaltungs- 


und Vermeidungsmaßnahmen kombiniert werden. 
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7 Erhaltung des Waldes nach Waldrecht 


 


Für das Straßenbauvorhaben müssen 0,24 ha (2.429 m²) Wald dauerhaft gerodet werden und gehen 


als Waldfläche verloren. Der betroffene Waldbestand liegt am südwestexponierten Talhang des Eiglfur-


ter Bachs ca. 450 m nordwestlich Haindling und wird von der geplanten Ortsumgehung durchschnitten. 


Bei dem Waldgebiet handelt sich insgesamt überwiegend um einen naturnahen Laubwaldbestand, der 


in weiten Teilen auch in der Biotopkartierung von 1983 erfasst wurde. Im Eingriffskorridor finden sich 


v.a. Eichen und Eschen. Daneben sind noch ein Pappel- sowie ein Lärchenbestand (mittleren Alters 


gemäß BayKompV) betroffen. Ca. 150 m nördlich davon wird auf kurzer Strecke (ca. 25 m) der Rand-


bereich eines weiteren Laubwaldbestands (mittleres Alter, v.a. Eschen, Birken, Feldahorn) beseitigt. 


Gemäß Abstimmung mit der zuständigen Forstverwaltung hat der Ausgleich für den Waldverlust flä-


chengleich im Verhältnis 1 : 1 zu erfolgen.  


 


Tabelle 5: Bilanztabelle nach Waldrecht 


Lage der Rodungsflächen Umfang der 


Rodung 


Wald mit besonderer Bedeutung  


(lt. Waldfunktionsplan) 


zwischen Bau-km ca. 0+820 
und ca. 0+910 innerhalb eines 
zusammenhängende Hang-
waldbestands; 


Randbereich eines Walds bei 
Bau-km ca. 1+060 


0,24 ha 


(exakt  
2.429 m²) 


Hangwald 
Gemäß Waldfunktionsplan  


 besondere Funktionen als Lebensraum sowie 
für das Landschaftsbild 


 


 


Die während der Bauphase benötigten Arbeitsstreifen werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 


aufgeforstet. Dabei gilt als Entwicklungsziel ein Laubmischwaldbestand, wie er überwiegend auch im 


gegenwärtigen Zustand vorzufinden ist. Die im Maßnahmenübersichtsplan (Unterlage 9.1) und in den 


Maßnahmenblättern (Unterlage 9.3) beschriebene Ausgleichsmaßnahme 2 W/A beinhaltet die Ersatz-


aufforstung mit einer Flächengröße von 4.800 m² nordwestlich von Pönning auf Flur-Nr. 160 in der Ge-


markung Pönning, Stadt Geiselhöring. Die Maßnahme ist als Ausgleich für den o.g. Waldverlust und in 


diesem waldarmen Raum als zusätzlicher Ausgleich für den Verlust anderer Lebensräume vorgesehen.  


Diese Waldneubegründung, die im selben Naturraum ca. 4 km vom Eingriffsort entfernt liegt, erfüllt 


somit bezüglich der Kompensation eine Doppelfunktion, indem sie sowohl der naturschutzfachlichen 


Kompensation als auch dem Ausgleich gemäß Waldrecht dient. Als Zielzustand gelten standortge-


rechte, naturnahe Laubmischwälder mit standortheimischer Baumartenzusammensetzung, die unter 


bevorzugter Berücksichtigung ökologischer und naturschutzfachlicher Belange (v.a. Förderung von Tot-


holz und von Höhlenbäumen) bewirtschaftet werden. Die Erhaltung der Waldfunktionen und die Siche-


rung des Waldes gemäß BayWaldG sind damit erfüllt. 
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8 Literatur / Quellen 
 


Eine ausführliche Zusammenstellung der zur Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans 


herangezogenen Datengrundlagen findet sich in Tabelle 2 (im Kap. 2.1).  


Bezüglich der Literatur- und Quellenangaben zu naturschutzrelevanten Artenvorkommen und zur Be-


rücksichtigung des Artenschutzes wird auf die saP-Unterlage (19.1.3) verwiesen. 
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ABKÜRZUNGEN 


ABSP Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern 


Anh. Anhang der FFH- bzw. VRL 


ASK Artenschutzkartierung 


BayKompV Bayerische Kompensationsverordnung 


BayNatSchG Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur 


(Bayerisches Naturschutzgesetz) 


BNatSchG Gesetz über Naturschutz und Landschaftpflege (Bundesnaturschutzgesetz) 


EZL  Erhaltungszustand der lokalen Population (eigene Abschätzung) 


A = hervorragend, B = gut, C = mittel – schlecht, ? = unbekannt 


EZK  Erhaltungszustand in der Kontinentalen biogeographischen Region 


Erhaltungszustands-Kategorien (bei Vogelarten bezogen auf Brutvorkommen): 


g = günstig, u = ungünstig - unzureichend, s = ungünstig - schlecht, ? = unbekannt 


FFH-RL  FFH-Richtlinie 


GRW Geh- und Radweg 


GVS Gemeindeverbindungsstraße 


HNB Höhere Naturschutzbehörde 


LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt 


Lkrs. Landkreis 


OBB Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 


öFW öffentlicher Feld- und Waldweg 


NW  Art im UG nachgewiesen (gem. eigenen Erhebungen bzw. vorhandenen Unterlagen) 


PIK Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahme  


PO  Art im UG potenziell vorkommend 


RLB Rote Liste Bayern (pro Artengruppe jeweils aktuellster Stand) 


RLD Rote Liste Deutschland (pro Artengruppe jeweils aktuellster Stand) 


ROTE LISTE STATUS (RLB, RLD) 
0 = „ausgestorben oder verschollen", 1 = „vom Aussterben bedroht", 2 = „stark gefährdet", 3 = 
„gefährdet", D = „Daten defizitär", V = „Vorwarnliste“,, R = „extrem seltene Arten und Arten mit 
geografischen Restriktionen“, G = „Gefährdung anzunehmen, aber mangels Information exakte 
Einstufung nicht möglich“; nb = nicht bewertet 


 


saP  spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 


sg streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 


UG Untersuchungsgebiet 


UNB Untere Naturschutzbehörde 


VRL Europäische Vogelschutz-Richtlinie 
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1 Einleitung 


1.1  Anlass und Aufgabenstellung 


Das Staatliche Bauamt Passau plant zur Entlastung der Orte Geiselhöring, Hirschling und Perkam vom 


Durchgangsverkehr der Staatsstraße 2142 eine Umfahrung dieser Ortschaften. Die geplante Umfahrung 


beginnt südlich Geiselhöring an der bestehenden Teilumgehung (Kreuzung mit der St 2111), führt dann 


nördlich an Haindling, östlich an Hirschling und westlich sowie nördlich an Perkam vorbei und schließt 


nordöstlich Perkam an die bisherige St 2142 an. Die Länge der Ortsumgehung beträgt 6.360 m. 


In der vorliegenden saP-Unterlage werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 


1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen 


Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt.  


 


(Hinweis: Die artenschutzrechtlichen Regelungen bezüglich der „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG werden erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neu-
fassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt.) 


 
 


1.2  Datengrundlagen 


Zur Ermittlung des projektbezogen relevanten Artenspektrums wurden über die eigenen Erhebungen und 


faunistischen Sonderuntersuchungen hinaus folgende Unterlagen verwendet: 


 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) Landkreis Straubing-Boden (2007) 


 Artenschutzkartierung (ASK; Stand Oktober 2020) 


 Kartierung schutzwürdiger Biotope in Bayern (aktuell verfügbarer Stand) 


 Verbreitungsatlanten der Fledermäuse, Brutvögel, Libellen, Tagfalter, Heuschrecken, Farn- und Blü-


tenpflanzen in Bayern 


 Verbreitungskarten, gebietsbezogene Artenlisten und Artensteckbriefe im Internet-Angebot des Bay-


erischen Landesamts für Umwelt (LfU) und des Bundesamts für Naturschutz (BfN). 


 Eigene vertiefte faunistische Untersuchungen (Biber, Baumhöhlen, Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien, 


Haselmaus, Zauneidechse, Habitatstrukturanalyse in Bezug auf prüfungsrelevante Arten zur Potenzi-


alabschätzung) im Jahr 2019 (Habitatelemete und Habitatstruktur 2021 und 2023 aktualisiert) und 


Hinweise von Gebietskennern.  


 


1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 


Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf 


die mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr vom 20. August 


2018 Az.: G7-4021.1-2-3 eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur spe-


ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“ mit Stand 08/2018.  


Die Vorschläge der Obersten Baubehörde zur formalen Aufbereitung der saP-Unterlage werden hier nicht 


in allen Einzelheiten übernommen, da sich im Laufe der Bearbeitung zahlreicher saP-Unterlagen einige 


Modifizierungen bewährt haben. Im Anhang der vorliegenden saP-Unterlage ist die vollständige „Ab-


schichtungstabelle“ enthalten, und bei der Behandlung der Arten bzw. Zusammenfassung von Arten zu 


Artengruppen (meist zu ökologischen Gilden) werden alle relevanten Zusatzangaben aufgeführt; daher 


wird aus Gründen der Übersichtlichkeit auf zusätzliche Artenlisten (Tabellen) innerhalb des Textes ver-


zichtet. Außerdem wird auch bei der Zusammenfassung von mehreren Arten zu einer Gruppe bzw. Gilde 


für jede einzelne Art der Erhaltungszustand sowohl auf lokaler Ebene als auch für die biogeografische 


Region angegeben. 
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Bei der Erstellung der „Abschichtungstabelle“ wurden, wie in Kap. 1.2 dargestellt, die einschlägigen In-


formationsquellen ausgewertet. Bei der Auswertung der Online-Hilfe des Bayer. Landesamts für Umwelt 


(LfU) bezüglich des potenziell im Untersuchungsgebiet (UG) zu erwartenden Artenspektrums lag der 


Schwerpunkt auf der Auswertung der relevanten Kartenblätter der Topografischen Karte TK 25 und nicht 


auf dem Umgriff des Landkreises, da im Landkreis Straubing-Bogen auch große Flächenanteile des Do-


nautals und des Bayerischen Waldes liegen und daher landkreisweit eine ganze Reihe weiterer Arten 


nachgewiesen sind, die im UG potenziell nicht zu erwarten sind. 


Eine Erfassung sämtlicher Nutzungen und Strukturen im Gelände fand im Rahmen der Bestandserhe-


bung und deren Aktualisierungen für die Landschaftspflegerische Begleitplanung (LBP) statt. Beobach-


tungen von saP-relevanten Pflanzen- und Tierarten sowie ggf. von weiteren planungsrelevanten Arten 


wurden dabei dokumentiert. Ergänzend dazu erfolgte eine gezielte Erfassung von Habitatelementen und 


Habitatstrukturen für die potenziell prüfungsrelevanten Arten (z.B. Baumhöhlen, Horste, Vorkommen be-


stimmter Raupennahrungspflanzen, trocken-warme Säume mit potenziellen Sonnplätzen und Versteck-


möglichkeiten für die Zauneidechse). Außerdem wurden die vorliegenden naturschutzrelevanten Unter-


lagen ausgewertet (siehe Kap. 1.2).  


Zusätzlich wurden als Grundlage für die saP-Bearbeitung im Frühjahr und Sommer 2019 faunistische 


Sonderuntersuchungen durchgeführt.  


Nachfolgend wird die konkrete methodische Vorgehensweise bei den vertieften faunistischen Erhebun-


gen dargestellt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse dieser Untersuchungen vollständig in 


die vorliegende saP-Unterlage integriert sind und folglich keine gesonderten Fachgutachten vorgelegt 


werden. 


Vorweg ist zu betonen, dass bei den faunistischen Sonderuntersuchungen teilweise von den methodi-


schen Standards ALBRECHT et al. 2014 abgewichen wurde, wenn basierend auf den allgemeinen und 


konkreten gebietsbezogenen Erfahrungen der beteiligten Experten ein anderes Untersuchungsprogramm 


für ausreichend, angemessen und zielführend erachtet wurde. Im vorliegenden Fall konnte basierend auf 


den Erkenntnissen der bisherigen Bearbeitung für Vorentwurf und Planfeststellung eine an die Gebiets-


situation angepasste Vorgehensweise entwickelt werden; weitergehende Untersuchungen bzw. Kartier-


durchgänge hätten weder zu einem zusätzlichen Erkenntnisgewinn noch zu einer höheren Rechtssicher-


heit geführt. Im Zuge der Bearbeitung für den Feststellungentwurf wurde die Bestandssituation einschließ-


lich der Habitatstrukturen für prüfungsrelevante Arten überprüft und bei Bedarf aktualisiert. 


 


Fledermäuse 


Zur Ermittlung von Fledermausvorkommen im Wirkbereich der Maßnahme wurden 8 stationäre Horchbo-


xen bzw. Batcordern (ecoObs GmbH, 2.0, 3.0, 3.1) eingesetzt; die Batcorder-Standorte sind in Abb. 1 


dargestellt. Die Fledermausrufe wurden in 4 Phasen über jeweils 3 Nächte an folgenden Terminen auf-


gezeichnet: 


 23.06.2019 - 26.06.2019, 21:00 - 07:15 Uhr 


 22.07.2019 - 25.07.2019, 20:15 - 07:15 Uhr 


 13.08.2019 - 16.08.2019, 19:30 - 07:00 Uhr 


 15.09.2019 - 18.09.2019, 19:30 - 07:00 Uhr 


Die Auswertung der Rufe erfolgte mit den Programmen bcAdmin 3.6 und batIdent 1.5. Die automatisch 


ausgewerteten Aufnahmen wurden im Anschluss mit dem Programm bcAnalyse 3 Pro überprüft. 


Basierend auf den Erfahrungen und Gebietskenntnissen im Rahmen früherer Erhebungen im UG wurde 


das hier dargestellte Untersuchungsprogramm für ausreichend erachtet (siehe Anmerkung zum Untersu-


chungsprogramm oben). 
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Abb. 1:  Batcorder-Standorte bei den Fledermaus-Untersuchungen im Jahr 2019 
(Hintergrund: Luftbild, ohne Maßstab –  © Bayer. Vermessungsverwaltung) 
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Haselmaus 


Im potenziell als Habitat in Frage kommenden Waldgebiet an der Hangleite nördlich Haindling wurden 7 


Haselmaustuben (Niströhren) ausgebracht. Kontrollen erfolgten jeweils am 25.07., 13.08., 04.09. und 


31.10.2019. 


 


Reptilien 


Die Erfassung der Reptilien erfolgte entlang von potenziell geeigneten Saumstrukturen im Bereich der 


Hangleite nördlich Haindling und entlang der Bahnlinie (insgesamt 5 Transekte) bei günstigen Witterungs-


bedingungen in 5 Durchgängen an folgenden Terminen: 


 27.06.2019, vormittags, 23 - 26°C, sonnig, leicht bewölkt 


 15.07.2019, frühnachmittags, 20°C, sonnig, leicht bewölkt 


 13.08.2019, spätvormittags bis nachmittags, 17 - 20°C, bewölkt mit sonnigen Abschnitten 


 04.09.2019, späterer Nachmittag, 24°C, sonnig 


 27.09.2019, spätvormittags bis nachmittags, 20 - 22°C, sonnig, klar 


 


Amphibien 


Im Erfassungsjahr 2019 waren im Einflussbereich des Vorhabens keine Gewässer vorhanden, die als 


potenzielle Laichgewässer für Amphibien in Frage gekommen wären. Daher wurden keine gezielten Am-


phibienuntersuchungen durchgeführt. Zwischenzeitlich ist aber eine Brachfläche zwischen Eiglfurter Bach 


und Hangleite nördlich Haindling mehr und mehr vernässt, da ein am Hangfuß verlaufender Graben in-


folge der Dammbauaktivitäten des Bibers über die Ufer tritt; in der Folge sind innerhalb der Ackerbrache 


in Mulden, Seigen, Fahrspuren und künstlich geschaffenen Flachwassertümpeln einige Klein- und 


Kleinstgewässer entstanden. Im Jahr 2022 haben Bürger und Grundstückseigentümer darin Wechselkrö-


ten gefunden. Bei einer Begehung im zeitigen Frühjahr 2023 konnte die potenzielle Habitateignung in 


diesem Abschnitt der Talaue zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite bestätigt werden. Da bekannt ist, 


dass die ansonsten sehr seltene und in Bayern vom Aussterben bedrohte Wechselkröte im Raum Gei-


selhöring und im Tal der Kleinen Laber durchaus immer wieder auftritt, kann der Fund als glaubhaft ein-


gestuft werden, und es ist von einer Betroffenheit dieser saP-relevanten Amphibienart auszugehen.  


 


Vögel 


Zur Erfassung der Vogelfauna wurden im Jahr 2019 fünf Begehungen an folgenden Terminen durchge-


führt: 24./29.04., 13./14.05., 03./04.06., 20./21.06. und 04./05.07.2019. statt. Dabei wurde das gesamte 


Untersuchungsgebiet begangen. 


Die Nachweise erfolgten über die Gesänge, andere Lautäußerungen und Beobachtungen. Als Brutvögel 


wurden die Arten mit sicherem (Nachweiskategorie D: verleitender Altvogel, Fund von Nest oder Eier-


schalen, frische Jungvögel) oder wahrscheinlichem Brutnachweis (Kategorie C: Paar während der Brut-


zeit in geeignetem Revier, Balz, Paarungsverhalten, Nestbau oder Anlage einer Bruthöhle) eingestuft. 


Arten die nur selten beobachtet wurden oder möglicherweise im Gebiet brüten wurden nicht als Brutvögel 


eingestuft, sondern als Nahrungsgäste, Durchzügler oder Brutvögel im Umfeld.  


 


Habitatstrukturanalyse zur Potenzialabschätzung 


Im Zuge der Geländebegehungen bei den Kartierungen für die Landschaftspflegerische Begleitplanung 


wurden zur Potenzialabschätzung typische Habitatstrukturen und Spuren weiterer saP-relevanter Arten 


erfasst. Beispielsweise wurde an den Gewässern auf Spuren und Hinweise auf ein Vorkommen des Bi-


bers und des Fischotters geachtet. Außerdem wurde im unmittelbaren Einflussbereich des Vorhabens 


gezielt nach Baumhöhlen und andere potenzielle Fledermaus- und Höhlenbrüterquartiere, nach mögli-


chen Vorkommen der essentiellen Raupennahrungspflanzen Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officina-


lis) für den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling und Nachtkerzen (Oenothera spec.) bzw. Weidens-


röschen (Epilobium spec.) für den Nachtkerzenschwärmer gesucht.  
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Im Bereich potenziell geeigneter Habitate der artenschutzrechtlich relevanten Zauneidechse wurden bei 


allen Begehungen bei geeigneter Witterung gezielt Individuen erfasst; hier vor allem entlang der Bahnlinie 


bei Berg und des Geh- und Radwegs auf der stillgelegten Bahnlinie westlich und südwestlich von Pocking, 


an denen bereits aus früheren Untersuchungen Vorkommen bekannt waren. 


 


Beibeobachtungen weiterer naturschutzrelevanter Arten 


Bei sämtlichen Erhebungen wurde grundsätzlich auch auf naturschutzrelevante Arten (auch als Grund-


lage für den LBP) geachtet und Beibeobachtungen ggf. dokumentiert. 


 


In der vorliegenden saP-Unterlage wird ein gestuftes Prüfverfahren angewendet: 


 Für alle weit verbreiteten, ungefährdeten Arten (= „Allerweltsarten“ unter den Vogelarten) des prü-


fungsrelevanten Artenspektrums wird von vorne herein angenommen, dass von dem Vorhaben weder 


der Verbotstatbestand der Schädigung noch der Verbotstatbestand der Störung ausgelöst werden 


kann, und folglich allenfalls Tötungen oder Verletzungen denkbar sind. Soweit das Risiko von vorha-


bensbedingten Tötungen oder Verletzungen das „allgemeine Lebensrisiko“ übersteigt, können durch 


bauzeitliche Regelungen, die ohnehin auch für weitere prüfungsrelevante Arten notwendig sind, Vor-


kehrungen getroffen werden, mit denen eine verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit von vorne her-


ein auszuschließen ist. Wenn bei den „Allerweltsarten“, für die in der Regel keine Verschlechterung 


des Erhaltungszustands der lokalen Population zu erwarten ist, ein signifikant erhöhtes Tötungs- und 


Verletzungsrisiko von vorne herein ausgeschlossen werden kann, erhalten sie in der „Abschichtungs-


tabelle“ im Anhang in der Spalte „E“ den Eintrag „0“ und bedürfen im Rahmen der artenschutzrechtli-


chen Prüfung keiner weiteren Untersuchung.  


 Danach wird für die übrigen Arten geprüft, inwieweit sie von dem Vorhaben betroffen sein können. Für 


den Teil der Arten, die im Untersuchungsgebiet (UG) aktuell oder potenziell auftreten (können), die 


aber vorhabensspezifisch nicht betroffen sind oder mit hoher Sicherheit nicht beeinträchtigt werden, 


folgt hier lediglich eine kurze Begründung, warum eine verbotstatbestandmäßige Betroffenheit ausge-


schlossen wird (im Sinne einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung). Auch bei diesen Arten wird in die 


Spalte „E“ der „Abschichtungstabelle“ im Anhang eine „0“ eingetragen, und es bedarf im Rahmen der 


artenschutzrechtlichen Prüfung keiner weiteren Untersuchung. 


 Für alle Arten, die in der „Abschichtungstabelle“ in der Spalte „E“ den Eintrag „X“ erhalten, werden 


weitere Prüfschritte durchgeführt. Zunächst wird untersucht, in welcher Art und Weise sie von dem 


Vorhaben betroffen sind, um schließlich vertieft zu prüfen, inwieweit die Auswirkungen des Vorhabens 


zur Erfüllung von Verbotstatbeständen im Sinne des Artenschutzrechtes führen können. 


 Auf dieser Grundlage werden Vermeidungsmaßnahmen entwickelt und abgestimmt. Die endgültige 


Prüfung bezüglich der Erfüllung von Verbotstatbeständen erfolgt schließlich unter Einbeziehung dieser 


geplanten Vermeidungsmaßnahmen.  


 


Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 


Der Schwerpunkt der saP-Unterlage liegt in der Prognose, inwieweit durch das geplante Vorhaben arten-


schutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden können. Relevante Pflanzenarten sind nicht be-


troffen. Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL und der Europäischen Vogelarten nach Art. 


1 VRL ergeben sich aus § 44 Abs.1 Nrn. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 Absatz 1 BNatSchG 


unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder 


Absatz 3 BNatSchG zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, folgende Verbote:  
 


Schädigungsverbot von Lebensstätten:  


Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 


Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). 
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Störungsverbot:  


Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-
rungs- und Wanderungszeiten.  


Ein Verbot liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
der betroffenen Arten verschlechtert (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG).  
 


Tötungs- und Verletzungsverbot:  


Fang, Verletzung oder Tötung von Tieren sowie Beschädigung, Entnahme oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen bei Errichtung oder durch die Anlage des Vorhabens sowie durch die Ge-
fahr von Kollisionen im Straßenverkehr. 


Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, 


-  wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträch-
tigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-
den werden kann (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG); 


-  wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Ent-
nahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt wer-
den und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 BNatSchG). 
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2 Wirkungen des Vorhabens 


Nachfolgend werden die Wirkfaktoren und Wirkprozesse ausgeführt, die Beeinträchtigungen und Störun-


gen der streng und europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 


 


2.1 Baubedingte Wirkungen 


Flächeninanspruchnahme  


Vorübergehend werden entlang der geplanten Ortsumgehung bzw. im Umfeld der Plantrasse Flächen zur 


Abwicklung des Baubetriebs (Baustelleneinrichtung, Baustreifen u.ä.) in Anspruch genommen; soweit 


möglich, werden schutzwürdige Lebensräume davon von vorne herein ausgespart. 


 


Barrierewirkung / Zerschneidung 


Temporäre Barrierewirkungen sind z.B. durch Baustraßen, Baustreifen oder im Bereich von Baustellen-


einrichtungsflächen denkbar, aber allenfalls von geringer Wirkung.  


 


Lärmimmissionen / Erschütterungen / Optische Störungen 


Lebensräume im Umfeld der Baustelle können während des Baubetriebs durch erhöhte Lärmimmissionen 


(z.B. Baulärm), durch Erschütterungen (z.B. Rüttel- und Verdichtungsarbeiten) und visuelle Störungen 


(z.B. Bewegung der Baumaschinen, Lichtreflexe u.ä.) beeinträchtigt werden. Bei Tieren im Nahbereich 


des Baustellenbetriebs kann dies zu Fluchtverhalten oder Abwanderung führen. Allerdings sind am Bau-


Anfang und am Bau-Ende im Bereich der bestehenden Staatsstraße betriebsbedingte Vorbelastungen 


vorhanden.  


 


Stoffeinträge 


Während der Bauarbeiten sind in begrenztem Umfang temporär erhöhte Stoffeinträge in angrenzende 


Lebensräume möglich. Naturschutzfachlich wertvolle Flächen werden von einer baubedingten Inan-


spruchnahme möglichst ausgenommen und so vor Stoffeinträgen geschützt. Baubedingte Einträge in die 


Gewässer werden weitestgehend minimiert. 


 


2.2 Anlagebedingte Wirkungen 


Flächeninanspruchnahme  


Eine anlagebedingte Flächeninanspruchnahme findet überwiegend im Bereich landwirtschaftlich intensiv 


genutzter Feldflur statt; im Bereich der Hangleite nördlich Haindling ist auch ein Hangwald betroffen, der 


sich überwiegend aus naturnahen Laubmischwäldern zusammensetzt; im Bereich der Plantrasse sind 


aber vor allem auch aufgeforstete Hybridpappel- und Lärchenbestände betroffen. An einigen Stellen wird 


kleinflächig auch in weitere naturbetonte Flächen bzw. Strukturen eingegriffen, z.B. in straßenbegleitende 


Gehölzstrukturen sowie in einige Gras- und Krautsäume. 


Neben der Beseitigung der Waldflächen und einiger Saumstrukturen müssen im Trassenbereich auch 3 


Holzschuppen (einer in Kleiner Helmprechting und zwei östlich von Hirschling) abgerissen werden, die 


potenziell für „Gebäudefledermäuse“ als Quartiere oder für bestimmte Vogelarten als Brutplätze dienen 


könnten. 


 


Barrierewirkung/Zerschneidung 


Verstärkte Barrierewirkungen sind im gesamten Bereich der bislang wenig zerschnittenen Feldflur zu er-


warten, wobei im Bereich des zur bestehenden Bahnlinie parallelen Verlaufs der Plantrasse eine gewisse 


Bündelung der Verkehrsanlagen als Vorteil gesehen werden kann. 
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Die gravierendsten Zerschneidungseffekte sind im Bereich der Trassenführung durch den Hangwald 


nördlich Haindling und durch die Aue des Eiglfurter Bachs zu erwarten, wobei die Querung des Bachlaufs 


aufgrund einer großzügig bemessenen Brückenlösung keine nachteiligen Wirkungen mit sich bringt. 


Ebenso führt die zweimalige Überquerung der Bahnlinie, die mit ihren naturnahen Begleitstrukturen eine 


bedeutende Biotopverbundachse innerhalb der ansonsten strukturarmen Agrarlandschaft darstellt, kaum 


zu Barriereeffekten, da auch hier großzügig dimensionierte Brückenbauwerke vorgesehen sind. 


 


2.3 Betriebsbedingte Wirkungen 


Lärmimmissionen / Optische Störungen 


Erhöhte Störungen sind entlang der Plantrasse durch die bisher relativ ungestörte Feldflur zu erwarten. 


Lediglich am Bau-Anfang und am Bau-Ende sind im Bereich der bestehenden Staatsstraße hohe be-


triebsbedingte Vorbelastungen vorhanden. Gewisse Vorbelastungen gibt es auch an den Querungen ei-


niger Gemeindeverbindungsstraßen und in abgeschwächter Weise entlang der Bahnlinie, wobei sich hier 


in der Tierwelt üblicherweise Gewöhnungseffekte in einem größeren Ausmaß einstellen als bei viel be-


fahrenen Straßen. 


 


Kollisionsrisiko 


Ein erhöhtes Kollisionsrisiko für querende Tiere ist infolge der Neuzerschneidung der Feldflur und einiger 


naturbetonter Lebensräume bzw. Linearstrukturen sowie der zusätzlichen Verkehrsflächen zu erwarten. 


Allerdings verlagern sich in weiten Teilen des Gebiets die Verkehrsströme lediglich, und auch bisher be-


stehen schon verkehrsbedingte Kollisionsrisiken. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der bishe-


rige Verlauf der Staatsstraße über lange Strecken innerhalb der Ortslage verläuft und daher von geringen 


Fahrgeschwindigkeiten und bei vielen Arten von einer geringeren Betroffenheit auszugehen ist. Vor die-


sem Hintergrund wurde speziell bei Arten mit hoher Disposition gegenüber verkehrsbedingten Kollisionen 


im Rahmen der faunistischen Untersuchungen besonders auf potenzielle Konflikte geachtet. 


 


Stoffeinträge 


Mit erhöhten Stoffeinträgen in Gewässer oder andere empfindliche Lebensräume ist in Anbetracht der 


der vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Stoffrückhalt nicht in nennenswer-


tem Umfang zu rechnen.  
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3. Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuier-
lichen ökologischen Funktionalität 


 


Nachfolgend werden die Maßnahmen und Vorkehrungen aufgelistet, die mit dem Ziel durchgeführt wer-


den, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. Dabei wird unterschieden zwischen Maß-


nahmen zur Vermeidung (Kap. 3.1) und den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zur Sicherung der 


kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (Kap. 3.2). Darüber hinaus wirken sich viele der Vermei-


dungs- und Minimierungsmaßnahmen, die zur Konfliktminimierung im Sinne der Eingriffsregelung vorge-


sehen sind, auch vorteilhaft auf die hier zu betrachtenden prüfungsrelevanten Arten aus (siehe LBP-


Textteil Unterlage 19.1.1, Kap. 3). Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 


BNatSchG erfolgt unter Einbeziehung aller vorgesehenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen.  


 


3.1 Maßnahmen zur Vermeidung 


Folgende Vorkehrungen und Maßnahmen sind vorgesehen, um die Erfüllung artenschutzrechtlicher Ver-


botstatbestände zu vermeiden: 


 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- 


und Aufzuchtzeit der Brutvögel, d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar 


 Durchführung der Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Feb-


ruar durchgeführt und damit ebenfalls außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel und Fort-


pflanzungszeit der Fledermäuse. 


 Baufeldräumung zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling im Zeitraum von 1. Okto-


ber bis 28. Februar, um Beeinträchtigungen der Wechselkröte im Bereich der hier gelegenen potenzi-


ellen Laichgewässer zu vermeiden.  


 Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor den Baumfällungen 


Im Vorfeld der Baumfällungen erfolgt im Rahmen der Umweltbaubegleitung eine erneute Kontrolle der 


betroffenen Wald- und Gehölzbestände in Bezug auf Baumhöhlen oder andere potenziell geeignete 


Fledermausquartiere, um ggf. aufgefundene „Biotopbäume“ gesondert zu behandeln. Biotopbäume 


sollten nach Möglichkeit schon im Oktober gefällt werden, um Beeinträchtigungen während des Win-


terschlafs der Fledermäuse zu vermeiden. Vor der Fällung werden die potenziellen Quartierbäume 


durch einen Fledermausspezialisten auf Besiedlung kontrolliert; hierzu werden bei geeigneter Witte-


rung Ausflugsbeobachtungen mit dem Fledermausdetektor (evtl. mit Lautaufzeichnung) durchgeführt 


oder es wird in der Morgendämmerung nach schwärmenden Tieren im Umfeld der potenziellen Quar-


tiere gesucht. Für den Fall, dass eine Kontrolle der möglichen Quartiere auf Besiedlung nicht möglich 


ist, wird das Quartier durch eine über der Einflugöffnung befestigte Folie in einer Art und Weise ver-


schlossen, die Fledermäusen das Verlassen des Quartiers gestattet, beim Anflug jedoch die Landung 


im Höhleneingang verhindert („Reusenprinzip“). Bäume mit unzugänglichen Höhlen und solchen Höh-


lungen bzw. Spalten, die nicht „in eine Richtung“ verschlossen werden können, werden langsam und 


vorsichtig umgelegt, um danach die Bäume mindestens eine Nacht mit guten Jagdbedingungen für 


Fledermäuse liegen zu lassen, damit die Fledermäuse ausfliegen können.  


 Kontrolle potenzieller Fledermausquartiere vor Abbruch der Gebäude 


Um Beeinträchtigungen von potenziellen Fledermausquartieren an Gebäuden zu vermeiden, erfolgt 


der Abbruch der Gebäude in Form von Holzschuppen (einer in Kleiner Helmprechting bei Bau-km 


2+140 und zwei auf Höhe Hirschling südöstlich der Bahnlinie bei Bau-km 3+500) im Winter; zur Si-


cherheit wird aber vorher trotzdem eine Kontrolle durch einen Fledermausexperten durchgeführt. 


 Zur Umsiedlung des Bibers, dessen Revier mit Damm am Fuß der Hangleite nördlich Haindling bzw. 


am südwestlichen Waldrand des Hangwalds liegt, wird im Vorfeld der Maßnahme der zuständige Bi-


berberater eingeschaltet, der den Biber vor Baubeginn nach Möglichkeit abfängt. Danach erfolgen 


durch den Biberberater Vergrämungsmaßnahmen, damit sich kurz vor Beginn der Bauarbeiten keine 
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Biber im Einflussbereich des Straßenbauvorhabens ansiedeln und auf diese Weise baubedingt beein-


trächtigt oder gestört werden könnten. 


 


Darüber hinaus wirken sich auch die weiteren Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Be-


einträchtigungen (Eingriffsminimierung) günstig auf die hier zu betrachtenden Arten aus (siehe Kap. 3 im 


LBP-Textteil, Unterlage 19.1.1).  


In Bezug auf die Fledermausarten ist hier anzuführen, dass die Brücke über den Eiglfurter Bach deutlich 


größer dimensioniert wird als zur Gewährung eines geregelten Abflusses (hydraulisch) notwendig, und 


die lichte Höhe mehr als 4,70 m beträgt. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass die Ortsumge-


hung von strukturgebunden fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen unterflogen werden 


kann. Das Tötungs- und Verletzungsrisiko durch verkehrsbedingte Kollisionen wird im Bereich dieser be-


vorzugten Flugroute somit deutlich reduziert. 


Auch die Brücken über die Bahnlinie sowie im Bereich von Gemeindeverbindungsstraßen und Wirt-


schaftswegen, welche aufgrund ihrer Begleitstrukturen ebenfalls als potenzielle Flugrouten fungieren kön-


nen, weisen durchwegs lichte Höhen von über 4,70 m, im Fall der Bahnlinie von mindestens 4,90 m auf, 


so dass sie von strukturgebunden fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen unterflogen wer-


den können. 


Ebenso wird bei den Gestaltungsmaßnahmen auf den Straßenböschungen bzw. Straßenbegleitflächen 


auf strukturgebunden fliegende Fledermausarten Rücksicht genommen. Die Plantrasse verläuft z.B. nach 


der Querung des Talhangs des Eiglfurter Bachtals am nordöstlichen Waldrand (ca. bei Bau-km 0+900) 


im Bereich einer mit hoher Wahrscheinlichkeit dort entlang des Waldrands querenden bevorzugten Fle-


dermaus-Flugroute nahezu in Gleichlage. Zur Verminderung des Kollisionsrisikos sind dort straßennahe 


Baumpflanzungen vorgesehen (wegen der dortigen Schutzplanken mit geringem Abstand zur Fahrbahn 


möglich), um einen sog. „Hop-Over-Effekt“ zu erzeugen und die Fledermäuse in ungefährlicher Höhe über 


die Straße zu leiten. 


Um Beeinträchtigungen von Arten und Lebensräumen bei der Durchführung der Baumaßnahme zu ver-


meiden bzw. zu minimieren, werden folgende Vorkehrungen getroffen (zur detaillierten Beschreibung 


siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3). 


 Bei angrenzenden schutzwürdigen oder empfindlichen Flächen wird das Baufeld während der Bauzeit 


abgegrenzt (ggf. mit Schutzzaun) (Maßnahme 5.1 V). 


 Schutzwürdige oder empfindliche Biotopbestände werden von einer Inanspruchnahme während der 


Bauzeit (Arbeitsstreifen, seitliche Ablagerungen, Lagerflächen, Baustelleneinrichtung u.ä.) soweit als 


möglich ausgenommen (Maßnahmen 5.2 V). 


 Zur Verringerung baubedingter Beeinträchtigungen erfolgt allgemein eine möglichst schonende Bau-


ausführung. 


 


3.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) 


 


Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen, ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnah-


men) werden durchgeführt, um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fortpflanzungs- und 


Ruhestätten zu sichern (siehe auch LBP-Textteil Unterlage 19.1.1, Maßnahmenübersichtsplan Unterlage 


9.1, Maßnahmenplan 9.2, Maßnahmenblätter Unterlage 9.3). Die Ermittlung der Verbotstatbestände er-


folgt unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen: 


Durch diese Maßnahmen werden den betroffenen prüfungsrelevanten Arten vorgezogen neue Habitate 


zur Verfügung gestellt und gleichzeitig haben die Maßnahmen für diese Arten auch eine populationsstüt-


zende Wirkung.  
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 Sicherung von Alt- und Biotopbäumen sowie Anbringung von Fledermauskästen (Maßnahme 1.1 ACEF) 


Dazu werden in den Hangwaldbeständen an der Hangleite nördlich Haindling außerhalb des Wirk-
korridors der Plantrasse, in dem mit betriebsbedingten Störungen in höherem Ausmaß zu rechnen 
ist (ca. 100 m beidseitig), alte Bäume und bestehender Biotopbäume mit einem Angebot an potenzi-
ellen Fledermausquartieren gesichert. Bei Bedarf erfolgt auch eine gezielte Förderung von Biotop-
bäumen und stehendem Totholz. Eine günstige Lösung besteht z.B. in der gezielten Förderung von 
Biotopbäumen, indem beispielsweise Hybridpappeln geringelt und auf einer Höhe von 5 - 6 m (aus 
Sicherheitsgründen) abgeschnitten werden, der verbleibende Stamm wird erfahrungsgemäß in rela-
tiv kurzer Zeit von Spechten bearbeitet. Ingesamt ist die Sicherung bzw. Bereitstellung von 20 Alt- 
bzw. Biotopbäumen vorgesehen. 


Als Übergangslösung, um vor allem in den ersten Jahren bis zur Existenz von genügend Biotopbäu-
men ein Angebot an Fledermausquartieren zu schaffen, sollen zusätzlich in den Waldbeständen 20 
Fledermauskästen angebracht werden.  


Die Maßnahme 1.1 ACEF ist auch im Norden des UG im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte 
an der Kleinen Laber vorgesehen, da auf Höhe Perkam zwei Bäume mit Höhlen betroffen sind. In 
diesem Bereich sollen pro betroffenem Baum jeweils 3, also insgesamt 6 Alt- bzw. Biotopbäume 
gesichert und als Übergangslösung 6 Fledermauskästen angebracht werden. 


 


 Vorgezogene Anlage von Habitatelementen für die Zauneidechse (Maßnahme 1.2 ACEF) 


Für die CEF-Maßnahme ist ein ehemaliger Hohlweg oberhalb der Hangleite nördlich Haindling in 
nächster Nähe zum Eingriffsbereich vorgesehen. Zur Habitatverbesserung werden magere Säume 
und Rohbodenstandorte entwickelt sowie Habitatelemente wie z.B. Stein-/Sandhaufen und vor allem 
Totholz (Wurzelstöcke, Äste etc.) eingebracht (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3). 


 


 Habitatverbesserungen für die Zielart Feldlerche (Maßnahme 1.3 ACEF) 


Hierzu wird eine großzügig bemessene Gebietskulisse als Suchraum in der weiteren Umgebung des 
Vorhabens ausgewiesen, in der jährlich pro betroffenem Brutpaar 10 „Lerchenfenster“ und 0,2 ha 
Blüh- und Brachestreifen oder 0,5 ha Blühflächen, Blühstreifen bzw. Ackerbrache oder 1 ha „Exten-
siväcker“ mit angepasster Ackerbewirtschaftung angelegt werden.  


Da 3 Brutreviere der Feldlerche verloren gehen, sind innerhalb des Suchraums max. 30 „Lerchen-
fenster“ und 0,6 ha Blüh- und Brachestreifen oder alternativ 1,5 ha Blühflächen, Blühstreifen bzw. 
Ackerbrache oder alternativ 3 ha „Extensiväcker“ mit angepasster Ackerbewirtschaftung notwendig 
(vgl. LfU 2016). Am besten sollte aber eine Kombination der verschiedenen Maßnahmen angestrebt 
werden, und sie sollten möglichst großräumig verteilt werden. Nach Möglichkeit sollten diese CEF-
Maßnahmen jährlich bevorzugt in einer Entfernung von bis max. 2 km von den Revierverlusten rea-
lisiert werden (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3).  


Die Feldlerche ist hier als Zielart zu betrachten, denn die CEF-Maßnahme kommt auch dem ebenfalls 
betroffenen Rebhuhn und weiteren potenziell betroffenen Bodenbrütern wie Kiebitz, Wachtel und 
Wiesenschafstelze zugute, so dass auch bei diesen Arten die Auslösung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände vermieden werden.  


 


 Großflächige Entwicklung einer artenreichen Feucht- und Nasswiese mit Anlage von Habitatelemen-
ten für die Wechselkröte im Tal des Eiglfurter Bachs (Maßnahme 1.4 ACEF) 


Hierzu wird die vernässte Ackerbrache durch extensive, maximal 2-schürige Bewirtschaftung ohne 
Pflanzen- und Düngemitteleinsatz allmählich zur Feucht- bzw. Nasswiese weiter entwickelt. Inner-
halb der Wiese erfolgt vor allem in den nassen Bereichen die Anlage kleiner Mulden und Seigen bzw. 
kleiner Flachwassertümpel mit offenen Rohbodenflächen. Zusätzlich werden am Rand der Wiesen-
fläche in den angrenzenden Säumen Versteckplätze durch Ablagerung von Wurzelstöcken und an-
derem Totholz sowie von Lockermaterial aus Steinen angelegt. Die Klein- und Kleinstgewässer be-
dürfen einer jährlichen Pflege, um ihren Charakter als Pioniergewässer zu erhalten und die Rohbo-
denflächen vegetationsfrei zu halten. Sinnvoll kann bei Bedarf auch eine immer wieder kehrende 
Neuanlage von derartigen Habitatstrukturen sein (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3). 
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4 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 


4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 


4.1.1  Pflanzenarten nach Anhang IVb der FFH-Richtlinie 


Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-RL sind im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen. Von po-


tenziellen Vorkommen ist nicht auszugehen. 


 


4.1.2  Tierarten des Anhang IVa der FFH-Richtlinie 


4.1.2.1  Säugetiere 


Haselmaus (Muscardinus avellanarius), PO, RLB -, RLD V, EZL B, EZK u, sg 


Die nachaktive Haselmaus gilt als eine Charakterart artenreicher und lichter Wälder mit gut ausgebildeter 


Strauchschicht und kann verschiedenste Waldtypen besiedeln. Entscheidend ist, dass vom Frühjahr bis 


zum Herbst ausreichend Nahrung in Form von Knospen, Blüten, Pollen, Früchten und auch kleinen In-


sekten vorhanden ist. Adulte Haselmäuse sind sehr ortstreu und besetzen feste Streifgebiete, die sich 


meist weniger als 70 m um das Nest erstrecken. Die Annahme einer sehr hohen Störungsempfindlichkeit, 


vor allem auch gegenüber Licht, wurde in jüngster Zeit widerlegt. Mittlerweile ist bekannt, dass Hasel-


mäuse nicht nur am Rand, sondern auch innerhalb von menschlichen Siedlungen leben können. Auch in 


nächster Nähe zu Straßen wurden in jüngster Zeit Vorkommen bekannt.  


Im UG wären Vorkommen der Haselmaus lediglich in den bewaldeten Bereichen der Hangleite nördlich 


Haindling denkbar. Bei den gezielten Untersuchungen mit Hilfe von Haselmaustuben (= Niströhren) konn-


ten jedoch keine Nachweise erbracht werden. Eine relevante Betroffenheit der Haselmaus wird daher im 


vorliegenden Fall mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Re-


levanzprüfung im Anhang). 


 


Fischotter (Lutra lutra), NW, RLB 3, RLD 3, EZL C, EZK u, sg 


Der Fischotter lebt an Fließgewässern mit ihren Auen, insbesondere ausgedehnten Weichholzauen; die 


Art kommt aber auch an Gräben, Altwässern und verschiedenen Stillgewässern vor. Biber benötigen 


ausreichend Nahrung sowie grabbare Ufer zur Anlage von Wohnhöhlen. Sofern eine ständige Wasser-


führung nicht gewährleistet ist, bauen die Tiere Dämme, um den Wasserstand entsprechend zu regulieren 


und um sich neue Nahrungsressourcen zu erschließen. 


Der Fischotter kommt vorwiegend in Fluss- und Bachauen mit strukturreichen und vielfältigen Ufern sowie 


Überschwemmungs- und Feuchtgebieten im Bayerischen Wald vor. Hauptlebensraum sind die Uferbe-


reiche mit hoher Strukturvielfalt, in denen genügend Versteckmöglichkeiten vorhanden sind. Bevorzugt 


werden klare und fischreiche Gewässer; zum Teil auch Teichanlagen. 


Der Fischotter ist gemäß ASK im UG bislang nicht nachgewiesen, und auch bei den eigenen Untersu-


chungen konnten keine Hinweise gefunden werden. Aufgrund der zu beobachtenden Ausbreitungsten-


denzen, die aus den Verbreitungsgebieten im Bayerischen Wald heraus zunehmend auch ins niederbay-


erische Hügelland festzustellen sind, und einiger Nachweise in der weiteren Umgebung kann ein Vor-


kommen an der Kleinen Laber auch innerhalb des UG durchaus angenommen werden. Da die Kleine 


Laber und ihr nächstes Umfeld aber nicht unmittelbar betroffen sind, wird der Fischotter nicht beeinträch-


tigt. Eine mögliche geringe Zunahme von Störungseinflüssen auf Höhe Perkam durch die im Vergleich 


zum bisherigen Straßenverlauf geringere Entfernung der Plantrasse zur Kleinen Laber kann vernachläs-


sigt werden. Eine relevante Betroffenheit des Fischotters ist daher auszuschließen (siehe Abschichtungs-


kriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 


Biber Castor fiber NW - V A u x 


Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 
Der Biber lebt an Fließgewässern mit ihren Auen, insbesondere ausgedehnten Weichholzauen; die Art kommt aber auch an 
Gräben, Altwässern und verschiedenen Stillgewässern vor. Biber benötigen ausreichend Nahrung sowie grabbare Ufer zur 
Anlage von Wohnhöhlen. Sofern eine ständige Wasserführung nicht gewährleistet ist, bauen die Tiere Dämme, um den 
Wasserstand entsprechend zu regulieren und um sich neue Nahrungsressourcen zu erschließen. 
 
Lokale Population 
Innerhalb des UG befinden sich mindestens zwei Biberreviere im Talraum des Eiglfurter Bachs. Ein Biberdamm, der offenbar 
immer wieder entfernt wird, liegt unmittelbar im Eiglfurter Bach nahe dem nördlichen Ortsrand von Haindling. Dieses (poten-
zielle) Revier befindet sich in großem Abstand zur Plantrasse und ist daher nicht betroffen. Weitere Dämme mit besetztem 
Biberrevier bzw. besetzten Biberrevieren liegen im Bereich eines Grabens am Fuß der Hangleite nördlich Haindling bzw. am 
südwestlichen Waldrand des Hangwalds. Die Plantrasse quert diesen Bereich, so dass mit einer Beeinträchtigung des Habi-
tats zu rechnen ist. Der Eibach und der Hirschlinger Graben (= Lehergraben) kommen aufgrund ihrer geringen Wasserführung 
und mangels geeigneter Begleitstrukturen nicht als potenzielle Biberlebensräume in Betracht. Ansonsten kommt der Biber 
entlang des gesamten Laufs der Kleinen Laber vor.  


Der Biber gilt in Bayern als nicht gefährdet und ist nach wie vor in Ausbreitung begriffen. Auch im Landkreis Straubing-Bogen 
ist zu beobachten, dass sich der Biber stark ausbreitet und nahezu jedes geeignete Gewässer besiedelt. Folglich ist zu un-
terstellen, dass die lokale Population einen sehr günstigen Erhaltungszustand aufweist. 


Prognose des Schädigungsverbots für Lebensstätten 


Während der Bauzeit wird vorübergehend in dieses Biberhabitat am Fuß der Hangleite eingegriffen. Da die in diesem Revier 
lebenden Biber zur Vermeidung von Tötungen und Verletzungen (siehe unten bei Tötungs- und Verletzungsverbot) vor Beginn 
der Bauarbeiten umgesiedelt werden, ist diese Fortpflanzungs- und Ruhestätte vorübergehend außer Funktion gesetzt. Der 
übrige Verlauf des Grabens ober- und unterhalb der Plantrasse bleibt jedoch weiterhin als potenzieller Biberlebensraum be-
stehen, und der vorübergehend in Anspruch genommene bzw. beeinträchtigte Abschnitt des Grabens kann nach Abschluss 
der Bauarbeiten problemlos wieder vom Biber besiedelt werden. Positiv ist hervorzuheben, dass im Bereich des Grabens am 
Hangfuß anstelle einer Verrohrung ein großzügig bemessener Wellstahldurchlass (LW = 4,65 m, LH = 2,70 m) vorgesehen 
ist. Damit bleibt das Biberhabitat weiterhin funktionsfähig. 


In Anbetracht der Häufigkeit und weiten Verbreitung des aktuell ungefährdeten Bibers ist nicht von einem vorübergehenden 
Verlust einer für die Art essentiellen Lebensstätte auszugehen, und trotz dieser zeitlich begrenzten Beeinträchtigung bleibt 
die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt. 


Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Störungsverbots 


Während der Bauzeit sind Störungen im Bereich des bestehenden Biberreviers zu erwarten. Nach Freigabe für den Straßen-
verkehr kommt ist im Bereich des Biberreviers zu betriebsbedingten Störungen, die bislang nicht vorhanden waren. 


Da der Biber nicht als besonders störungsempfindlich gilt und die lokale Population einen günstigen Erhaltungszustand auf-
weist, erreichen sowohl die baubedingten als auch die betriebsbedingten Störungen aber keinesfalls die Schwelle der Erheb-
lichkeit, und folglich wird kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand ausgelöst. 


Aus dem unmittelbar betroffenen Biberrevier wird der Biber zur Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen (siehe nachfol-
gend) abgefangen und umgesiedelt, womit die Art auch den baubedingten Störungseinflüssen entzogen wird. 


Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  


Im Zuge der Bauarbeiten besteht ein gewisses Risiko, dass Biber baubedingt zu Schaden kommen. Um Tötungen oder Ver-
letzungen durch die Bauarbeiten zu vermeiden, wird bereits im Vorfeld der zuständige Biberberater eingeschaltet, um den 
bzw. die Biber nach Möglichkeit abzufangen und umzusiedeln. Danach erfolgen Vergrämungsmaßnahmen durch den Biber-
berater, damit sich kurz vor Beginn oder während der Bauarbeiten keine Biber im Einflussbereich des Straßenbauvorhabens 
aufhalten bzw. ansiedeln. 


Das Risiko betriebsbedingter Kollisionen (Verkehrsopfer) wird nach Realisierung des Straßenbauvorhabens als sehr gering 
eingeschätzt, da die Plantrasse im Bereich der Talquerung auf einem sehr hohen Damm verläuft, und der Biber die Ortsum-
gehung folglich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Brückenbauwerke unterquert. Eine signifikante Erhöhung 
des Kollisionsrisikos kann demnach für den Biber ausgeschlossen werden. 
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Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 


 


Fledermäuse 


Für die nachfolgenden Prüfschritte werden die Fledermausarten je nach bevorzugter Nutzung von Quar-


tiertypen in zwei Gruppen eingeteilt und entsprechend zusammengefasst: 


- „Baumfledermäuse“ (Fledermäuse mit Quartieren [auch] in Baumhöhlen oder Nistkästen)  


- „Gebäudefledermäuse“ (Fledermäuse mit Quartieren in/an Gebäuden) 


 


„BAUMFLEDERMÄUSE“ 


Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 


Braunes Langohr Plecotus auritus NW - 3 B g x 


Fransenfledermaus Myotis nattereri NW - - B g x 


Große Bartfledermaus Myotis brandtii NW 2 - C u x 


Großer Abendsegler Nyctalus noctula NW - V B u x 


Mopsfledermaus Barbastella barbastellus NW 3 2 C u x 


Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus NW V - C ? x 


Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii NW - - B u x 


Wasserfledermaus Myotis daubentoni NW - - B g x 


Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 


Sommerquartier: In nennenswertem Umfang in Nistkästen oder Baumhöhlen; einige Arten zwar auch an bzw. in Gebäuden, 
jedoch auch in Baumhöhlen oder Nistkästen möglich 


Winterquartier: Unterirdische Quartiere, wie z.B. Höhlen, Bergwerksstollen, Ruinengewölbe, Keller; lediglich der Große 
Abendsegler, die Rauhautfledermaus und evtl. auch die Mopsfledermaus überwintern auch in Baumhöhlen. 


Jagdgebiete: Neben Wäldern auch in bedeutendem Umfang in der offenen Landschaft, Gewässer, Siedlung 


Strukturbindung beim Flug (gemäß BMVBS 2011): Braunes Langohr sehr hoch, Fransenfledermaus hoch, Große Bartfle-
dermaus hoch, Großer Abendsegler gering, Mopsfledermaus mittel, Mückenfledermaus mittel, Rauhautfledermaus mittel bis 
gering, Wasserfledermaus hoch 


Disposition gegenüber Kollisionsgefahren (gemäß BMVBS 2011): Braunes Langohr sehr hoch, Fransenfledermaus hoch, 
Große Bartfledermaus hoch, Großer Abendsegler gering, Mopsfledermaus mittel, Mückenfledermaus mittel, Rauhautfleder-
maus gering, Wasserfledermaus sehr hoch 
 
Lokale Populationen 


Gemäß ASK gibt es mehrere ältere Fledermaus-Nachweise in den beiden Kirchen in Haindling; außerdem aktuelle Nachweis aus dem Jahr 
2016 von Langohren (unbestimmt) in der Alten Kirche in Haindling.  


Bei den Untersuchungen Jahr 2019 mit 8 Batcorder-Standorten (Probestellen BC1 - BC8, siehe Abb. 1) wurden folgende Rufnachweise 
erfasst: 
 


Art BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 


(Braunes) Langohr* (Plecotus auritus) 0 2 1 0 0 1 0 0 


(Große) Bartfledermaus** (Myotis brandtii) 61 857 631 23 22 14 132 642 


Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 7 16 24 0 29 4 57 13 


Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 3 91 10 0 0 1 0 0 


Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 6 7 4 4 1 15 20 1 


Mücken 6 0 4 0 3 0 2 1 


Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 29 174 100 4 14 4 31 92 


Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 3 30 49 3 9 6 18 22 


Myotis unbestimmt (Bart-/Wasserfledermaus)*** 12 540 702 36 35 33 185 499 
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Gattung Pipistrellus, Rufe nicht exakt trennbar 32 251 108 4 14 4 31 61 


* Rufe der Langohren nicht unterscheidbar, hier auch Graues Langohr möglich; überwiegend aber Braunes Langohr zu erwarten 
**Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar, hier potenziell auch Große Bartfledermaus möglich; überwiegend aber Kleine B. zu erwarten 
***Rufe verschiedener Fledermausarten der Gattung Myotis: aufgrund der Aufnahmequalität (Entfernung) nicht unterscheidbar 


 
Zusammenfassende Interpretation: 


Braunes Langohr: Rufe der Langohren nicht unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, vor 
allem im Norden an der Kl. Laber; 1 Rufnachweis am nordöstlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling 


Fransenfledermaus: einige Rufnachweise an nahezu allen Probestellen mit Aktivitätsschwerpunkt am südwestlichen Wald-
rand des Hangwalds bei Haindling und in geringerem Umfang noch an der Kl. Laber auf Höhe Perkam und beim Feldgehölz 
südwestlich Haindlingberg 


Große Bartfledermaus (= Brandt-Fledermaus): Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar; häufigste Fledermausarten 
mit sehr vielen Rufnachweisen; Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam 
und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam und am Eiglfurter Bach nördlich Haindling sowie etwas weniger häufig 
am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling und in geringerem Umfang auch an der Bahnlinie westlich Perkam 
im Bereich der Plantrasse, vermutlich aber hoher Anteil der häufigeren Kleinen Bartfledermaus 


Großer Abendsegler: mehrere Rufnachweise an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und wei-
ter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam, ansonsten nur sehr vereinzelt 


Mopsfledermaus: relativ wenige Nachweise verteilt über alle Probestellen mit gewisser Häufung am nordöstlichen und am 
südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling  


Mückenfledermaus: einige wenige Rufe an 5 Probestellen ohne erkenntliche Aktivitätsschwerpunkte 


Rauhautfledermaus: mehrere Rufnachweise mit deutlichem Aktivitätsschwerpunkt an der Flussschlinge der Kl. Laber neben 
der Bahnlinie bei Perkam, gefolgt von Bereichen an der Kl. Laber weiter südlich auf Höhe Perkam und an der Zufahrt von der 
St 2142 nach Frauenhofen 


Wasserfledermaus: einige Nachweise an allen Probestellen, gewisse Häufung an der Flussschlinge der Kl. Laber neben 
der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam; z.T. nicht klar von den Bartfledermäusen zu 
unterscheiden, daher Aktivitätsschwerpunkte vermutlich sehr ähnlich 


Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht exakt bestimmten Arten zugeordnet werden 
konnten; auch hier bestätigen sich Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam 
und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie in geringerem Umfang an der Bahnlinie westlich Perkam im 
Bereich der Plantrasse und am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling sowie am Eiglfurter Bach nördlich 
Haindling. 


Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  


Im Hangwald nördlich Haindling wurden mehrere Baumhöhlen festgestellt und aufgrund der extensiven Nutzung bzw. Natur-
nähe des Waldbestands ist insgesamt von einer hohe Dynamik auszugehen, so dass immer wieder neue potenzielle Fleder-
mausquartiere (Höhlen, Spalten, Rissen, abstehende Rinde etc.) entstehen können. Die Nachweise vieler Spechtaktivitäten 
und zahlreicher Stare weisen ebenfalls auf das günstige Baumhöhlenangebot und diese hohe Dynamik hin. Im Bereich der 
geplanten Ortsumgehung durch den Hangwald ist der naturnahe Laubmischwald nur teilweise unmittelbar betroffen, ansons-
ten überwiegen hier aufgeforstete Hybridpappel- und Lärchenbestände. Innerhalb des Korridors, in dem der Wald für den 
Bau der Plantrasse teils auf Dauer und teils vorübergehend beseitigt werden muss, konnten aber ebenfalls einige Baumhöh-
len oder Risse bzw. Spalten in Bäumen sowie stehendes Totholz festgestellt werden. Eine genaue Anzahl potenziell geeig-
neter Fledermausquartiere lässt sich innerhalb des Walds nicht ermitteln und eine exakte Angabe ist in Anbetracht der hohen 
Dynamik auch nicht sinnvoll. Auf jeden Fall ist eine direkte und indirekte Betroffenheit von potenziellen Fledermausquartiere 
zu unterstellen. Bei Einbeziehung eines gewissen Störungskorridors ist im vorliegenden Fall von einer direkten und indirekten 
Beeinträchtigung der Habitatfunktion für Fledermäuse im Bereich von ca. 1 ha Hangwald auszugehen.  


Zur Vermeidung des Schädigungsverbots sind daher vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) notwendig. Da 
gemäß einschlägiger Vorgaben (siehe Ausgleichsmaßnahmen für den Verlust von Waldflächen) in naturnahen Wäldern mind. 
20 Biotopbäume pro ha angestrebt werden sollten, ist demnach hier als vorgezogener Ausgleich für den Funktionsverlust im 
Bereich der Plantrasse die Sicherung von 20 Alt- bzw. Biotopbäumen vorgesehen. Als Übergangslösung werden außerdem 
ebenso viele Fledermauskästen angebracht. Ergänzend ist anzumerken, dass das Entstehen und Vergehen von Höhlen in 
den betroffenen Waldbeständen aufgrund der teilweise relativ extensiven Waldbewirtschaftung als dynamischer Prozess 
anzusehen ist, und zusätzlich wieder neue Biotopbäume entstehen können. 


Diese CEF-Maßnahme ist auch im Norden des UG im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte an der Kleinen Laber 
vorgesehen, da auf Höhe Perkam zwei Bäume mit Höhlen betroffen sind. In diesem Bereich sollen pro betroffenem Baum 
jeweils 3, also insgesamt 6 Alt- bzw. Biotopbäume gesichert und als Übergangslösung 6 Fledermauskästen angebracht 
werden. 
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CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.2): 
Maßnahme 1.1 ACEF „Sicherung von Alt- und Biotopbäumen sowie Anbringung von Fledermauskästen“ 


Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Störungsverbots 


Da im weiteren Umfeld der Plantrasse mehrere Baumhöhlen und damit potenzielle Fledermausquartiere vorkommen, ist mit 
baubedingten und später betriebsbedingten Störungen zu rechnen. Die geplanten CEF-Maßnahmen, die in erster Linie zur 
Vermeidung des Schädigungsverbots umgesetzt werden, führen aber auch zu einer Stärkung der lokalen Population. Außer-
dem bedingt die Vorkehrung, dass zur Vermeidung baubedingter Tötungen und Verletzungen die notwendigen Baumfällungen 
außerhalb der Fortpflanzungszeit durchgeführt werden, auch eine Minderung denkbarer Störwirkungen auf den Fortpflan-
zungserfolg der „Baumfledermäuse“. Folglich sind – vor allem in Anbetracht der Ausweichmöglichkeiten in die benachbarten 
Waldbestände – mit den CEF-Maßnahmen die potenziell denkbaren Störungen von Fledermausquartieren in der Umgebung 
nicht als erheblich anzusehen, da sie für keine der hier zusammengefassten Fledermausarten zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen führen.  


 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1):  
Sowohl die Maßnahme 1.1 ACEF (Sicherung von Alt- und Biotopbäumen sowie Anbringung von Fledermauskästen) als auch 
die Durchführung der Baumfällungen außerhalb der Fortpflanzungszeit tragen zu einer Verringerung der Störeinflüsse und 
damit zur Verhinderung des Verbotstatbestands der Störung bei. 


Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  


Sämtliche notwendigen Baumfällungen werden außerhalb der Fortpflanzungszeit durchgeführt. Damit wird das Risiko erheb-
lich minimiert, dass es bei den Baumfällungen zu Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen kommen kann. Da Großer 
Abendsegler, Mopsfledermaus und die Rauhautfledermaus auch außerhalb der Fortpflanzungszeit in Baumquartieren leben 
und dort teils auch überwintern, verbleibt dennoch eine gewisses Restrisiko. Höchstvorsorglich wird der Eingriffsbereich im 
Vorfeld der Baumfällungen im Rahmen der ökologischen Baubegleitung durch einen Fledermausexperten kontrolliert, um bei 
einer möglichen Betroffenheit geeignete Vorkehrungen vorzunehmen (siehe Kap. 3.1). 


Ein gewisses Risiko, dass es zu Tötungen und Verletzungen kommt, besteht aber im Zusammenhang mit verkehrsbedingten 
Kollisionen. Infolge des Verkehrs auf den bestehenden Straßen ist im UG bereits ein gewisses Kollisionsrisiko für Fleder-
mäuse vorhanden. Durch die Verlagerung des Verkehrsstroms auf die Plantrasse kann es aber zu einer Zunahme des Risikos 
kommen, insbesondere wenn traditionelle Flugrouten oder Jagdgebiete von Fledermäusen gequert werden. Bevorzugte Flug-
routen verlaufen im UG vor allem entlang des Eiglfurter Bachs und der Kleinen Laber. Ansonsten sind potenzielle Flugrouten 
auch an Waldrändern sowie entlang der Gehölzstrukturen an der Bahnlinie und teils an Straßen denkbar.  


Die traditionellen Fledermaus-Flugrouten entlang der Kleinen Laber, die im UG die höchsten Fledermausaktivitäten aufwei-
sen, werden von der geplanten Ortsumgehung nicht gequert bzw. berührt. Die Brücke über den Eiglfurter Bach wird unter 
anderem aus Gründen des Fledermausschutzes deutlich größer dimensioniert als zur Gewährung eines geregelten Abflusses 
(hydraulisch) notwendig, und die lichte Höhe beträgt mehr als 4,70 m. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, dass die 
Ortsumgehung von strukturgebunden fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen problemlos unterflogen werden 
kann. Das Tötungs- und Verletzungsrisiko durch verkehrsbedingte Kollisionen wird im Bereich dieser bevorzugten Flugroute 
somit deutlich reduziert. 


Auch die Brücken über die Bahnlinie sowie im Bereich von Gemeindeverbindungsstraßen und Wirtschaftswegen weisen 
durchwegs lichte Höhen von über 4,70 m, im Fall der Bahnlinie von mindestens 4,90 m auf, so dass sie von strukturgebunden 
fliegenden bzw. kollisionsgefährdeten Fledermäusen unterflogen werden können. Bei den Gestaltungsmaßnahmen auf den 
neuen Straßenböschungen bzw. Straßenbegleitflächen wird ebenfalls auf strukturgebunden fliegende Fledermausarten Rück-
sicht genommen. Die Plantrasse verläuft z.B. nach der Querung des Talhangs des Eiglfurter Bachtals am nordöstlichen Wald-
rand (ca. bei Bau-km 0+900) im Bereich einer mit hoher Wahrscheinlichkeit dort entlang des Waldrands querenden bevor-
zugten Fledermaus-Flugroute nahezu in Gleichlage. Zur Verminderung des Kollisionsrisikos sind dort straßennahe Baum-
pflanzungen vorgesehen (wegen der dortigen Schutzplanken mit geringem Abstand zur Fahrbahn möglich), um einen sog. 
„Hop-Over-Effekt“ zu erzeugen und die Fledermäuse in ungefährlicher Höhe über die Straße zu leiten.  


Vor diesem Hintergrund ist mit dem Vorhaben keine signifikante Erhöhung des Tötungs- und Verletzungsrisiko durch ver-
kehrsbedingte Kollisionen verbunden. 


 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1) 


 Durchführung von Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar und somit au-
ßerhalb der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse  
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Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 


 


 


„GEBÄUDEFLEDERMÄUSE“ 


Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 


Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus NW 3 3 C u x 


Graues Langohr Plecotus austriacus NW 2 1 C u x 


Großes Mausohr Myotis myotis NW - - B g x 


Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus NW - - B u x 


Nordfledermaus Eptesicus nilssonii NW 3 3 C u x 


Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus NW 2 D C ? x 


Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus NW - - B g x 


Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 


Sommerquartier: vorwiegend an bzw. in Gebäuden; Zwergfledermaus gelegentlich auch in Baumquartieren, in Bayern aber 
bislang nur in Baumhöhlen 


Winterquartier: teils unterirdische Quartiere, teils an Gebäuden; überwiegend unterirdische Quartiere 


Jagdgebiete: Wälder, offene Landschaft, Gewässer, Siedlung 


Strukturbindung beim Flug (gemäß BMVBS 2011): Breitflügelfledermaus mittel, Graues Langohr sehr hoch, Großes Mau-
sohr mittel, Kleine Bartfledermaus hoch, Nordfledermaus mittel bis gering, Zweifarbfledermaus gering, Zwergfledermaus mittel 


Disposition gegenüber Kollisionsgefahren (gemäß BMVBS 2011): Breitflügelfledermaus mittel, Graues Langohr sehr 
hoch, Großes Mausohr hoch, Kleine Bartfledermaus hoch, Nordfledermaus gering, Zweifarbfledermaus gering, Zwergfleder-
maus mittel 


 
Lokale Populationen 


Gemäß ASK gibt es mehrere ältere Fledermaus-Nachweise in den beiden Kirchen in Haindling; außerdem aktuelle Nachweis aus dem Jahr 
2016 von Langohren (unbestimmt) in der Alten Kirche und vom Großen Mausohr in der Neuen Kirche in Haindling. Das Große Mausohr ist 
außerdem in Geiselhöring nachgewiesen (2010), ebenso die Zweifarbfledermaus (2017). 


Bei den Untersuchungen Jahr 2019 mit 8 Batcorder-Standorten (Probestellen BC1 - BC8, siehe Abb. 1) wurden folgende Rufnachweise 
erfasst: 
 


Art BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC7 BC8 


Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 0 2 0 0 0 1 0 0 


(Graues) Langohr* (Plecotus austriacus) 0 2 1 0 0 1 0 0 


Großes Mausohr (Myotis myotis) 0 3 2 0 5 5 3 0 


(Kleine) Bartfledermaus** (Myotis mystacinus) 61 857 631 23 22 14 132 642 


Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii) 31 12 19 5 0 0 13 0 


Zweifarbfledermaus (Vespertillio murinus) 0 6 6 0 1 2 1 0 


Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 27 107 106 117 10 10 83 7 


Myotis unbestimmt (Bart-/Wasserfledermaus)*** 12 540 702 36 35 33 185 499 


Gattung Pipistrellus, Rufe nicht exakt trennbar 32 251 108 4 14 4 31 61 


* Rufe der Langohren nicht unterscheidbar, hier auch Graues Langohr möglich; überwiegend aber Braunes Langohr zu erwarten 
**Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar, hier vor allem Kleine Bartfledermaus zu erwarten 
***Rufe verschiedener Fledermausarten der Gattung Myotis: aufgrund der Aufnahmequalität (Entfernung) nicht exakt bestimmbar 


 
Zusammenfassende Interpretation: 


Breitflügelfledermaus: nur sehr vereinzelte Nachweise 


Graues Langohr: Rufe der Langohren nicht unterscheidbar (im UG beide Arten denkbar); nur sehr vereinzelte Rufe, vor allem im Norden 
an der Kl. Laaber; 1 Rufnachweis am nordöstlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling 
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Großes Mausohr: nur wenige Rufnachweise an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der 
Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie beim Feldgehölz südwestlich Haindlingberg, am nordöstlichen und am südwestlichen Waldrand des 
Hangwalds bei Haindling  


Kleine Bartfledermaus: Rufe der Bartfledermäuse nicht unterscheidbar, häufigste Fledermausarten mit sehr vielen Rufnachweisen; Akti-
vitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Per-
kam und am Eiglfurter Bach nördlich Haindling sowie etwas weniger häufig am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling und 
in geringerem Umfang auch an der Bahnlinie westlich Perkam im Bereich der Plantrasse, vermutlich hoher Anteil der häufigeren Kleinen 
Bartfledermaus 


Nordfledermaus: einige Nachweise an 5 Probestellen mit gewisser Häufung an der Bahnlinie westlich Perkam im Bereich der Plantrasse 


Zweifarbfledermaus: nur wenige Rufnachweise mit Schwerpunkt an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und 
weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam 


Zwergfledermaus: mehrere Rufnachweise an allen Probestellen mit Schwerpunkt und an der Gemeindeverbindungsstraße von der St 
2142 nach Frauenhofen und mit etwas weniger Rufen an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam und weiter süd-
lich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam 


Darüber hinaus mehrere Rufnachweise, die aufgrund der Aufnahmequalität nicht exakt bestimmten Arten zugeordnet werden 
konnten; auch hier bestätigen sich Aktivitätsschwerpunkte an der Flussschlinge der Kl. Laber neben der Bahnlinie bei Perkam 
und weiter südlich an der Kl. Laber auf Höhe Perkam sowie in geringerem Umfang an der Bahnlinie westlich Perkam im 
Bereich der Plantrasse und am südwestlichen Waldrand des Hangwalds bei Haindling sowie am Eiglfurter Bach nördlich 
Haindling. 


Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  


Bei dem Einzelgehöft Kleiner Helmprechting (bei Bau-km 2+140) neben dem Bahnübergang muss ein neben der Gemein-
deverbindungsstraße befindlicher Holzschuppen abgebrochen werden. Ebenso werden auf Höhe Hischling südöstlich der 
Bahnlinie zwei Holzschuppen (bei Bau-km 3+500) entfernt. Bei den Fledermausuntersuchungen ergaben sich keine Hin-
weise, dass sich in den Gebäuden Fledermausquartiere befinden. Die nächst gelegenen Gebäudequartiere sind in in den 
benachbarten Ortslagen zu erwarten und bleiben von dem Bauvorhaben unbeeinflusst. Daher bleibt die ökologische Funktion 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin im räumlichen Zusammenhang erfüllt. 


Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Störungsverbots  


Alle übrigen Gebäude liegen in größerer Entfernung zum geplanten Straßenbauvorhaben, so dass mögliche Störungen von 
Fledermausquartieren mit hinreichender Sicherheit unter der Erheblichkeitsschwelle liegen. Störungen bei den Nahrungsflü-
gen sind nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Wirkungen auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen einzustu-
fen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass zahlreiche Gebäude und damit potenzielle Gebäudequartiere, die 
bislang innerhalb von Geiselhöring und Hirschling an der viel befahrenen Staatsstraße liegen, durch die Umgehung der 
Ortschaften künftig entlastet werden. 


Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots 


Da niemals gänzlich auszuschließen ist, dass Fledermäuse in oder an Gebäuden Quartiere (vorübergehend) beziehen, be-
steht dennoch ein gewisses Beeinträchtigungsrisiko bei den Abbrucharbeiten zur Beseitigung der 3 Holzschuppen im Bereich 
des Straßenbauvorhabens (einer in Kleiner Helmprechting bei Bau-km 2+140 und zwei auf Höhe Hischling südöstlich der 
Bahnlinie bei Bau-km 3+500). Um Tötungen und Verletzungen zu vermeiden, erfolgt der Abbruch der Gebäude im Winter, da 
Überwinterungsquartiere hier äußerst unwahrscheinlich sind. Zur Sicherheit wird aber vorher trotzdem eine Kontrolle durch 
einen Fledermausexperten durchgeführt (siehe Kap. 3.1). 


Bezüglich des Tötungs- und Verletzungsrisikos durch verkehrsbedingte Kollisionen wird auf die obenstehenden Ausführungen 
zu den „Baumfledermäusen“ verwiesen. 
 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1) 
 Abbruch der Gebäude im Winter und sicherheitshalber vorher Kontrolle durch einen Fledermausexperten 


Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 
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4.1.2.2  Reptilien 


Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 


Schlingnatter Coronella austriaca PO 2 3 C u x 


Zauneidechse Lacerta agilis NW 3 3 B u x 


Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 
Die Zauneidechse bevorzugt offene, relativ trockene Lebensräume, z.B. Brachflächen, Waldränder, Straßen-, Weg- und Ufer-
ränder. Als Ausbreitungswege und Habitate kommen demnach auch Straßenböschungen und Bahnlinien (Schotterkörper und 
Säume entlang der Gleise) in Betracht. Wichtig ist die Verfügbarkeit gut besonnter, vegetationsarmer Flächen mit grabfähigem 
Boden, in dem die Eier abgelegt werden können. 
Die deutlich anspruchsvollere Schlingnatter sucht warme und strukturreiche Übergänge zwischen offener und bewaldeter 
Landschaft, (Halb-)Trockenrasen, Brachen oder andere Offenlandbiotope mit Gebüschkomplexen, einzelnen Sträuchern oder 
Jungbäumen. Die Zauneidechse stellt ein wichtiges Beutetier der Schlingnatter dar. Die Lebensräume der beiden Arten sind 
daher häufig deckungsgleich. 


 
Lokale Populationen 
Im Zuge der Geländeerhebungen konnte die Zauneidechse in straßenbegleitenden Saumstrukturen und an Wald- bzw. Ge-
hölzsäumen im Bereich der Hangleite nördlich Haindling nachgewiesen werden. Außerdem sind aus der Biotopkartierung 
weitere Vorkommen entlang der Bahnlinie bekannt, die als Ausbreitungs- bzw. Biotopverbundachse für wärmliebende Repti-
lien fungiert. Aktuell ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit von potenziellen Vorkommen in den Begleitstrukturen der Bahnlinie 
auszugehen, auch wenn bei den gezielten Begehungen 2019 hier kein Nachweis erbracht werden konnte.  


Auch die deutlich anspruchsvollere Schlingnatter könnte evtl. in geeigneten Habitaten mit Vorkommen der Hauptbeutetiere 
Blindschleiche und Zauneidechse auftreten; aber in Anbetracht der starken Rückgänge und damit verbundenen Seltenheit im 
Naturraum ist ein Vorkommen sehr unwahrscheinlich. Daher ist im Gegensatz zur Zauneidechse mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit nicht mit einer relevanten Betroffenheit der Schlingnatter zu rechnen, zumal in den Schotterkörper der Bahnlinie und 
die Begleitstrukturen nicht unmittelbar eingegriffen wird. 


Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  


Oberhalb der Hangleite nördlich Haindling wird an den Böschungen der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) zwischen Gei-
selhöring und Helmprechting sowie im Bereich eines hohlwegartigen Grünwegs in aktuell besetzte Habitate der Zau-
neidechse eingegriffen. Kleinflächig gehen daher Lebensstätten dieser Art verloren. 


Zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung sind folglich für die Zauneidechse vorgezogene funktionserhaltende 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu den Eingriffen notwendig. Für die 
CEF-Maßnahme ist eine Fläche in räumlich-funktionaler Nähe zum Eingriffsbereich vorgesehen, die im Bereich des hohl-
wegartigen Grünwegs (ca. auf Höhe Bau-Km 1+050), der sich oberhalb des Hangwalds aus dem Wald heraus Richtung 
Haindlingberg erstreckt, liegt.  


Da von der Plantrasse nur an zwei Stellen schmale Straßen- und Wegeböschungen mit Zauneidechsenvorkommen gequert 
werden (die Querung der Bahnlinie erfolgt mittels großer Brückenbauwerke und daher ohne Habitatverluste), übertrifft die 
geplante CEF-Maßnahme in einem Bereich von ca. 1.300 m² die Habitatverluste sowohl hinsichtlich der Flächengröße als 
auch in Bezug auf die Habitateignung deutlich. 


CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.2): 


 Maßnahme 1.2 ACEF „Anlage von Habitatelementen für die Zauneidechse“:  
Hierzu ist im Bereich des hohlwegartigen Grünwegs unmittelbar im Anschluss an bestehende Lebensräume die Neu-
schaffung von Zauneidechsen-Habitaten vorgesehen, indem magere Säume und Rohbodenstandorte entwickelt sowie 
Habitatelemente wie z.B. Stein-/Sandhaufen und vor allem Totholz (Wurzelstöcke, Äste etc.) eingebracht werden.  


Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Störungsverbots 


Im Bereich der aktuell besetzen Habitate im nahen Umfeld des Eingriffs sind bau- und betriebsbedingte Störungen nicht 
auszuschließen. Die lokale Population wird aber durch die geplanten CEF-Maßnahmen zur Vermeidung des Schädigungs-
verbots in hohem Maße gestützt, da im räumlichen Funktionszusammenhang mit dem aktuell besetzten Lebensraum neue 
Optimalhabitate in relativ großflächiger Ausprägung geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund sind die Störungseinflüsse 
nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Folgen für den Erhaltungszustand der lokalen Population einzustufen. 


Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 
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Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  


Im Bereich der Habitate, die beeinträchtigt werden, können baubedingte Tötungen oder Verletzungen von Individuen (oder 
abgelegten Eiern) nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Da aber die betroffenen Säume entlang des nur selten benutzten 
Grünwegs und der GVS nur sehr schmal sind und nur sehr kleinflächig in Zauneidechsen-Habitate eingegriffen wird, ist 
potenziell nur mit sehr wenigen möglicherweise betroffenen Individuen zu rechnen. Das Risiko einer Tötung oder Verletzung 
übersteigt somit nicht das „allgemeine Lebensrisiko“, und die Erfüllung des Verbotstatbestands kann ausgeschlossen wer-
den. Auch ein Abfangen von Individuen wird im vorliegenden Fall in Anbetracht der geringen Erfolgsaussichten nicht als 
zielführend erachtet.  


Infolge der Durchschneidung der linear ausgeprägten Lebensräume entlang des selten genutzten Grünwegs und der GVS 
ist mit einer gewissen Erhöhung des verkehrsbedingten Kollisionsrisikos für die Zauneidechse zu rechnen. Da aber auf der 
Ostseite der Trasse im Zuge der CEF-Maßnahme Optimalhabitate entstehen und ansonsten keine Stelle entlang der Trasse 
vorkommt, an der auf beiden Seiten gut geeignete Zauneidechsenhabitate liegen, werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
nur sehr vereinzelt Individuen die geplante Ortsumgehung überqueren. Eine signifikante Erhöhung des Risikos betriebsbe-
dingter Tötungen oder Verletzungen ist daher auszuschließen.  


Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 


 


4.1.2.3 Amphibien 


Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 


Gelbbauchunke Bombina variegata PO 2 2 C s x 


Laubfrosch Hyla arborea PO 2 3 C u x 


Wechselkröte Bufotes viridis NW 1 3 C s x 


Grundinformationen 
Lebensraumansprüche, Habitate 
Die Wechselkröte (wissenschaftliche Namen auch Pseudepidalea viridis und vorher Bufo viridis) bevorzugt offene, sonnen-
exponierte Lebensräume mit lückiger, niederwüchsiger Vegetation und grabfähigen Böden. Neben Bach- und Flussauen be-
siedelt sie vor allem Abbaustellen (v. a. Kies- und Sandgruben), militärische Übungsplätze, Industriebrachen bzw. Baustellen, 
trockene Ruderalflächen in frühen Sukzessionsstadien, auch Äcker, Bahndämme, Parks und Gärten. Als Laichgewässer die-
nen der Pionierart verschiedenste stark sonnenexponierte, vegetationsarme, fischfreie, meist flache Stillgewässer (oder zu-
mindest mit Flachufern), beispielsweise wassergefüllte Senken oder Fahrspuren in Baustellen, auf Äckern und Wiesen, Tüm-
pel, Teiche, Rückhaltebecken, Altarme und Baggerseen. In Fluss- und Bachauen werden auch Überschwemmungstümpel 
als Primärhabitate besiedelt. 


Die Gelbbauchunke ist eine „Pionierart“, die neue Gewässer rasch besiedeln kann, aber bei zu starker Beschattung oder 
Verkrautung auch schnell wieder verschwindet. Als Laichgewässer dienen offene, besonnte Klein- und Kleinstgewässer wie 
wassergefüllte Wagenspuren, Pfützen, Tümpel. 


Da auch der Laubfrosch teilweise als „Pionierart“ auftritt und neu entstehende Kleingewässer rasch besiedeln kann, ist ein 
potenzielles Auftreten im UG denkbar. Der Laubfrosch laicht unter anderem gelegentlich auch in Fahrspuren oder Pfützen, 
die er bei Wanderung von mehreren Kilometern auffinden kann. Folglich kann er teilweise auch ähnliche Habitate besiedeln 
wie die Wechselkröte. 
 
 
Lokale Populationen 
Seit den faunistischen Untersuchungen und sonstigen Erhebungen im Jahr 2019 ist ein Graben am Fuße der Hangleite nörd-
lich Haindlung aufgrund der Dammbauaktivitäten des Bibers über die Ufer getreten, und führt zu Vernässungen einer seit 
mehreren Jahren brach liegenden Ackerfläche zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite. In der Folge sind innerhalb der Acker-
brache in Mulden, Seigen, Fahrspuren und künstlich geschaffenen Flachwassertümpeln einige Klein- und Kleinstgewässer 
entstanden. Darin wurden von Bürgern und Grundstückseigentümern im Jahr 2022 Wechselkröten gefunden. Im Zuge der 
Aktualisierungen der Lebensraumausstattung und Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet im Frühjahr 2023 konnte die 
potenzielle Habitateignung für die Wechselkröte in diesem Abschnitt der Talaue zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite be-
stätigt werden. Da bekannt ist, dass die ansonsten sehr seltene und in Bayern vom Aussterben bedrohte Wechselkröte im 
Raum Geiselhöring und im Tal der Kleinen Laber immer wieder auftritt, kann der Fund als durchaus glaubhaft eingestuft 
werden. Im Sinne eines „worst-case-Ansatzes“ wird folglich hier eine Betroffenheit unterstellt. 


Gelbbauchunke und Laubfrosch sind hier bislang nicht nachgewiesen, aber dennoch ist ein potenzielles Auftreten in der Aue 
des Eiglfurter Bachs denkbar, weil beide Arten in ihrer Eigenschaft als Pionierarten neue Klein- und Kleinstgewässer relativ 
rasch besiedeln können. Es ist allerdings anzumerken, dass in Anbetracht der erheblichen Rückgänge dieser beiden Arten in 
den letzten Jahren kaum mit einer Betroffenheit zu rechnen ist. Im Sinne des „worst-case-Ansatzes“ werden aber beide Arten 
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hier mit betrachtet, und die tatsächlich nachgewiesene Wechselkröte fungiert bei der artenschutzrechtlichen Behandlung als 
Zielart. 


Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten  


In der Aue des Eiglfurter Bachs werden im Bereich der Plantrasse unmittelbar Lebensstätten der Wechselkröte beeinträchtigt. 
Zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung sind folglich vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnah-
men (CEF-Maßnahmen) in räumlich-funktionalem Zusammenhang zu den Eingriffen notwendig. Aufgrund der Standortbe-
dingungen ist eine Umsetzung solcher Maßnahmen nur im Bereich der Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Eiglfurter Bach 
und Hangleite nördlich Haindling möglich. Daher wird die CEF-Maßnahme im Bereich der betroffenen Ackerbrache auf der 
verbleibenden Fläche südlich der Querung durch die Plantrasse umgesetzt.  


Diese CEF-Maßnahme ist auch für die beiden anderen potenziell hier auftretenden Arten Gelbbauchunke und Laubfrosch 
funktionsfähig, und bei allen 3 Arten kann somit ein Verstoß gegen das Schädigungsverbot vermieden werden. 


CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.2): 


 Maßnahme 1.4 ACEF „Großflächige Entwicklung einer artenreichen Feucht- und Nasswiese mit Anlage von Habitatele-
menten für die Wechselkröte im Tal des Eiglfurter Bachs“:  
Hierzu wird die vernässte Ackerbrache durch extensive, maximal 2-schürige Bewirtschaftung ohne Pflanzen- und Dün-
gemitteleinsatz allmählich zur Feucht- bzw. Nasswiese weiter entwickelt. Innerhalb der Wiese erfolgt vor allem in den 
nassen Bereichen die Anlage kleiner Mulden und Seigen bzw. kleiner Flachwassertümpel mit offenen Rohbodenflächen. 
Zusätzlich werden am Rand der Wiesenfläche in den angrenzenden Säumen Versteckplätze durch Ablagerung von 
Wurzelstöcken und anderem Totholz sowie von Lockermaterial aus Steinen angelegt. Die Klein- und Kleinstgewässer 
bedürfen einer jährlichen Pflege, um ihren Charakter als Pioniergewässer zu erhalten und die Rohbodenflächen vege-
tationsfrei zu halten. Sinnvoll kann bei Bedarf auch eine immer wieder kehrende Neuanlage von derartigen Habitatstruk-
turen sein. 


Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Störungsverbots 


Im Bereich der aktuell besetzen Habitate im nahen Umfeld des Eingriffs sind bau- und betriebsbedingte Störungen nicht 
auszuschließen. Die lokale Population wird aber durch die geplanten CEF-Maßnahmen zur Vermeidung des Schädigungs-
verbots in hohem Maße gestützt, da im räumlichen Funktionszusammenhang mit dem aktuell besetzten Lebensraum neue 
Optimalhabitate in relativ großflächiger Ausprägung geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund sind die Störungseinflüsse 
nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Folgen für den Erhaltungszustand der lokalen Population einzustufen. 


Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots  


Im Bereich der Plantrasse und der während der Bauzeit vorübergehend beanspruchten Flächen könnte es zu baubedingten 
Tötungen oder Verletzungen von Individuen oder abgelegtem Laich kommen. Daher erfolgt die Baufeldräumung auch in der 
Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Bachlauf und Hangleite nördlich Haindling im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. 
Februar und damit außerhalb der Fortpflanzungszeit der Wechselkröte. Außerdem ist zu beachten, dass im Bereich des 
Baufelds und der sonstigen Flächen mit vorübergehender Inanspruchnahme keine Klein- und Kleinstgewässer in Form von 
Fahrspuren oder Pfützen entstehen. 


Infolge der Durchschneidung der (potenziellen) Wechselkrötenhabitate ist im Bereich der Plantrasse mit einer gewissen Er-
höhung des verkehrsbedingten Kollisionsrisikos für die Wechselkröte und die anderen Amphibienarten zu rechnen. Da aber 
im Bereich der Talquerung großzügig bemessene Brücken mit durchlaufenden Landstreifen vorgesehen sind und die Damm-
böschungen aufgrund ihrer Höhe hier für Amphibien schwer zu überwinden sind, werden die Individuen mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit die Ortsumgehung nicht überqueren sondern unterqueren. Eine signifikante Erhöhung des Risikos betriebsbe-
dingter Tötungen oder Verletzungen ist daher auszuschließen.  


Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 
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4.1.2.4 Libellen 


Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia),  


NW, RLB V, RLD -, EZL B, EZK g, sg 


Die Grüne Keiljungfer (= Grüne Flussjungfer = Ophiogomphus cecilia = O. serpentinus) besiedelt nicht zu 


kühle, saubere Fließgewässer mit kiesig-sandigem Grund, mäßiger Fließgeschwindigkeit, geringer Was-


sertiefe und zumindest stellenweise geringer Beschattung durch Uferbäume, wobei sie hauptsächlich an 


den Mittel- und Unterläufen vorkommt; die Larven halten sich überwiegend in schnell überströmten Be-


reichen des Fließgewässers auf. 


Gemäß ASK gibt es Nachweise an der Kleinen Laber. Die übrigen Gewässer im UG kommen aufgrund 


ihrer Habitatstruktur und Gewässerqualität als potenzieller Lebensraum nicht in Frage. Da die Kleine La-


ber am Rand des UG auch indirekt nicht von dem Bauvorhaben betroffen ist, kann eine relevante Betrof-


fenheit von vorne herein ausgeschlossen werden und weitere Prüfschritte können entfallen (siehe Ab-


schichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 


 
 


4.1.2.5 Tagfalter- und Nachtfalter 


Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  
(Maculinea/Phengaris nausithous), PO, RLB V, RLD 3, EZL C, EZK u, sg) 


Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina), PO, RLB V, RLD V, EZL ?, EZK ?, sg 


Aufgrund ihrer artspezifischen Verbreitungsgebiete könnten diese beiden prüfungsrelevanten Schmetter-


lingsarten potenziell im UG vorkommen. 


Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling weist einen hochspezialisierten Entwicklungszyklus auf: die 


monophage Raupe benötigt den Großen Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als Futterpflanze; nach 


Verlassen der Wirtspflanze wird die Raupe am Boden von Ameisen der Art Myrmica rubra aufgelesen 


und in deren Nester getragen, wo sie sich von der Ameisenbrut ernährt. Die Falter saugen wiederum 


hauptsächlich am Großen Wiesenknopf. Bevorzugt wird wechselfeuchtes Feuchtgrünland in Form junger 


Brachen oder Mähwiesen, deren Mahd im Frühsommer und/oder Spätherbst erfolgt; daneben auch be-


weidete Flächen oder lichte Mädesüß-Hochstaudenfluren, Wegsäume und Straßenböschungen. 


Da die Raupen dieses Nachtfalters vorwiegend an verschiedenen Arten von Nachtkerzen (Oenothera) 


und Weidenröschen (Epilobium) anzutreffen sind, ist ein Vorkommen in mehreren Lebensräumen im UG, 


insbesondere auf den Straßenböschungen (Nachtkerzen) und an den Gewässerufern (Weidenröschen) 


potenziell möglich. Die Art könnte folglich von dem Vorhaben betroffen sein.  


Keine der für diese Schmetterlingsarten essentiellen Raupennahrungspflanzen konnte im Einflussbereich 


des Vorhabens gefunden werden; am wahrscheinlichsten sind Vorkommen in den Ufersäumen der Klei-


nen Laber, die aber mit Sicherheit nicht beeinträchtigt werden. Daher wird eine relevante Betroffenheit im 


vorliegenden Fall ausgeschlossen (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang).  


 
 


4.1.2.6 Muscheln 


Bachmuschel (Unio crassus), PO, RLB 1, RLD 1, EZL C, EKZ s, sg  


Die Bachmuschel (= Gemeine Flussmuschel) kommt in schnell fließenden, strukturreichen Bächen und 


Flüssen vor (wechselnde Wassertiefen und Substrate). Die Sohlsubstrate müssen ein gut durchströmtes 


und gut mit Sauerstoff versorgtes Lückensystem aufweisen. Innerhalb dieser Gewässer bevorzugt die 


Bachmuschel ufernahe Flachwasserbereiche mit etwas geringerer Strömung und feinerem Sediment. 


Jungtiere benötigen sandiges bis feinkiesiges Substrat. Für stabile Bestände ist eine Wassergüte von I - 


II bis höchstens II erforderlich. Für ihre Fortpflanzung ist die Bachmuschel an das Vorhandensein geeig-


neter Wirtsfische gebunden. 
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In den Eiglfurter Bach, der als einziges potenzielle Habitat im UG in Fragen kommt, wird nicht eingegriffen, 


da über den Bachlauf und seine Begleitstrukturen ein großes Brückenbauwerk errichtet wird. Der Eibach 


und die übrigen kleinen namenlosen Fließgewässer bei Hirschling und Frauenhofen sind von der Dimen-


sion und Gewässerstruktur her nicht als Habitat für die Bachmuschel geeignet. Die nächstgelegenen Vor-


kommen sind in der Kleinen Laber nördlichen Geiselhöring bekannt.  


Da die Kleine Laber am Rand des UG auch indirekt nicht von dem Bauvorhaben betroffen ist, kann eine 


relevante Betroffenheit von vorne herein ausgeschlossen werden und weitere Prüfschritte können entfal-


len (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 


 
 


4.1.2.7 Weitere Tiergruppen des Anhangs IVa der FFH-Richtlinie 


Zu den weiteren Tiergruppen des prüfungsrelevanten Artenspektrums liegen für das UG und die weitere 


Umgebung keine Nachweise vor. Auch potenziellen Vorkommen von hier relevanten Arten sind aufgrund 


der artspezifischen Verbreitungsgebiete und Lebensraumansprüche nicht zu erwarten. 


 
 


4.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten 


Bei den faunistischen Erhebungen im Jahr 2019 wurden insgesamt 83 Vogelarten festgestellt, davon 39 


Arten, die weit verbreitet und häufig und daher als „Allerweltsarten“ zu betrachten sind, und bei denen 


regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Bauvorhaben keine populationsbezogene Verschlechte-


rung des Erhaltungszustandes erfolgt.  


 Sämtliche Europäischen Vogelarten, die im UG entweder nachgewiesen sind oder potenziell vorkom-


men können, sind in der Artenliste im Anhang entsprechend gekennzeichnet. Nachdem von diesen 


projektbezogen relevanten Arten die häufigen und nicht gefährdeten Vogelarten (= „Allerweltsarten“) 


bereits ausgeschieden wurden (siehe Eintragung „0“ in der Spalte „E“ der „Abschichtungstabelle“ im 


Anhang), wird nachfolgend für die verbleibenden Vogelarten dargestellt, inwieweit sie von dem Vor-


haben betroffen sind bzw. betroffen sein können.  


 Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass das Tötungs- und Verletzungsverbot auch für die mittels 


„Abschichtungstabelle“ nicht weiter zu prüfenden „Allerweltsarten“ gilt und die zur Vermeidung von 


Tötungen bzw. Verletzungen notwendigen Maßnahmen auch für diese Vogelarten erforderlich sind; 


lediglich die Erfüllung des Schädigungs- und Störungsverbots kann bei diesen häufigen und ungefähr-


deten Arten von vorne herein ausgeschlossen werden. 


 Für den übrigen Teil der Vogelarten, der vorhabensspezifisch nicht betroffen ist oder mit hoher Sicher-


heit nicht beeinträchtigt wird, folgt hier lediglich eine kurze Begründung, warum eine verbotstatbe-


standmäßige Betroffenheit ausgeschlossen wird (im Sinne einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung). 


 Bei allen darüber hinaus verbleibenden Vogelarten muss von einer möglichen relevanten Betroffenheit 


durch das Vorhaben ausgegangen werden; für sie werden im Anschluss die weiteren Prüfschritte in 


Bezug auf die mögliche Erfüllung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen durchgeführt. 


 


Soweit möglich werden die Vogelarten dabei gebietsbezogen zu einer der folgenden Gruppen (überwie-


gend ökologische Gilden) zusammengefasst: 


 Nahrungsgäste, Durchzügler und Wintergäste 


 Vogelarten mit Brutplätzen an bzw. in Gebäuden 


 Vogelarten an Gewässern und in Feuchtbiotopen 


 Bodenbrütende Vogelarten der Feldflur 


 Vogelarten mit Brutplätzen in Gehölzstrukturen und Wäldern 
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Sonderfall Kuckuck (Cuculus canorus), NW, RLB V, RLD 3, EZL B, EHZ g 


Der Kuckuck war bei den faunistischen Untersuchungen und sonstigen Begehungen einige Male an di-


versen Stellen im UG festzustellen; vor allem war er in der Aue der Kleinen Laber zu hören. 


Aufgrund seiner Eigenschaft als Brutparasit ist der Kuckuck nicht den Brutvögeln im klassischen Sinn 


zuzuordnen. Da mögliche Beeinträchtigungen und Störungen indirekt über die anderen Vögel, die ihm 


teilweise als Wirtsvögel dienen, geprüft werden, erfolgt hier keine gesonderte Behandlung. 


 


NAHRUNGSGÄSTE, DURCHZÜGLER UND WINTERGÄSTE  


Viele Vogelarten brüten in der nächsten oder weiteren Umgebung des UG und können innerhalb des UG 


als Nahrungsgäste beobachtet werden. Beispielsweise hält sich der Graureiher (Ardea cinerea, RLB V, 


RLD -) regelmäßig im Gebiet bei der Nahrungssuche auf, ohne hier zu brüten. Auch der Weißstorch 


(Ciconia ciconia, RLB-, RLD V, sg) war bei den eigenen Erhebungen des Öfteren bei der Nahrungssuche 


zu sehen. Ebenso wurden vor allem im Auenbereich der Kleinen Laber regelmäßig Graugänse (Anser 


anser, RLB -, RLD -) und Kormorane (Phalacrocorax carbo, RLB -, RLD -) festgestellt. Im gesamten UG 


kommen regelmäßig auch die Nilgans (Alopochen aegyptiaca) und zum Teil große Scharen von Lachmö-


wen vor. Habicht (Accipiter gentilis, RLB V, RLD -, sg), Mäusebussard (Buteo buteo, RLB -, RLD -, sg), 


Sperber (Accipiter nisus, RLB -, RLD -, sg), Turmfalke (Falco tinnunculus, RLB -, RLD -, sg) und Wes-


penbussard (Pernis apivorus, RLB V, RLD V, sg) sind im gesamten UG als Nahrungsgäste festzustellen, 


wobei gemäß den aktuellen Untersuchungsergebnissen nur der Mäusebussard und der Turmfalke sowie 


evtl. auch der Wespenbussard innerhalb des UG brüten. Da aber die hier genannten Greifvögel innerhalb 


des UG teils brüten bzw. in den benachbarten Gehölzbeständen oder Waldgebieten potenziell brüten 


können, werden sie dennoch unten zusammen mit den Brutvögeln der Gehölzbestände und Wälder be-


handelt. In der Artenliste im Anhang werden auch weitere Gastvögel aufgeführt, von denen gemäß Ar-


tenschutzkartierung (ASK) Nachweise im UG und dessen Umfeld bekannt sind. So sind in der Online-


Hilfe des Bayer. Landesamts für Umwelt sind für den Landkreis Straubing-Bogen und das betroffene 


Kartenblatt der Topografischen Karte M 1 : 25.000 (TK 25) Nr. 7140 „Geiselhöring“ zahlreiche weitere 


Vogelarten genannt, die in der ASK bislang nachgewiesen wurden, aber im UG lediglich als Durchzügler 


oder Wintergäste auftreten. Aufgrund der naturraumübergreifenden Ausdehnung des Landkreises 


Straubing-Bogen mit großen Anteilen am Donautal und am Bayerischen Wald beschränkte sich die Aus-


wertung im vorliegenden Fall auf das betroffene Kartenblatt der TK 25. 


Da für Nahrungsgäste, Durchzügler und Wintergäste im UG relevante Beeinträchtigungen und Störungen 


durch das Straßenbauvorhaben von vorne herein ausgeschlossen werden können, werden alle Vogelar-


ten, von denen im UG auch potenziell keine Brut zu erwarten ist, in der „Abschichtungstabelle“ im Anhang 


als „Gast“ gekennzeichnet; bei diesen Arten wird in der Spalte „E“ eine „0“ eingetragen, da sie gegenüber 


dem zu betrachtenden Straßenbauvorhaben als „unempfindlich“ gelten (Abschichtungskriterium „E“ der 


Relevanzprüfung im Anhang). 


 


VOGELARTEN MIT BRUTPLÄTZEN AN BZW. IN GEBÄUDEN 


Dohle (Corvus monedula), PO, RLB V, RLD -, EZL B, EZK s 


Haussperling (Passer domesticus), NW, RLB V, RLD -, EZL A, EZK g 


Mauersegler (Apus apus), NW, RLB V, RLD -, EZL B, EZK u 


Mehlschwalbe (Delichon urbicum), NW, RLB 3, RLD 3, EZL B, EZK u 


Rauchschwalbe (Hirundo rustica), NW, RLB V, RLD V, EZL B, EZK u 


Schleiereule (Tyto alba), PO, RLB 2, RLD -, EZL C, EZK u, sg 


Turmfalke (Falco tinnunculus), NW, RLB -, RLD -, EZL A, EZK g, sg 


Die Brutplätze dieser Vogelarten liegen vorwiegend an bzw. in Gebäuden der Siedlungsbereiche; von 


nahezu allen hier zusammengefassten Vogelarten konnten bei den faunistischen Untersuchungen Brut-


vorkommen in den Ortschaften und im Bereich der Einzelgehöfte nachgewiesen werden. Der letzte Nach-


weis einer Schleiereule ist in der Artenschutzkartierung (ASK) aus dem Jahr 2005 in Perkam bekannt. 
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Außerdem sind in der ASK auch Nachweise von Mauersegler, Mehlschwalbe und Rauchschwalbe im 


Dorf Haindling und in Perkam dokumentiert. Gemäß ASK brütet in manchen Jahren Turmfalken im Kirch-


turm der Neuen Kirche in Haindling; bei den aktuellen Untersuchungen wurde ein Brutplatz des Turmfal-


ken in Haindling und eine Brut in Perkam festgestellt; da der Turmfalke aber gelegentlich auch auf Bäu-


men in verlassenen Horsten von Krähen oder Elstern brütet, wird er unten auch zusammen mit den Vo-


gelarten, die in Gehölzstrukturen oder Wäldern brüten, behandelt. Dies gilt auch für die Dohle, die sowohl 


in Baumhöhlen als auch in Gebäuden des UG potenziell als Brutvogel auftreten kann. 


Im Bereich der Plantrasse müssen drei Holzschuppen (einer in Kleiner Helmprechting bei Bau-km 2+140 


und zwei auf Höhe Hischling südöstlich der Bahnlinie bei Bau-km 3+500) abgerissen werden. In oder an 


den Schuppen konnten aktuell keine Brutvorkommen prüfungsrelevanter Vogelarten festgestellt werden, 


wobei Bruten des Haussperlings z.B. in Dachspalten nie gänzlich auszuschließen sind. Diese Gebäude 


werden aber vor allem aus Gründen des Fledermausschutzes ohnehin nur im Winter abgerissen und 


stellen für keine der hier zusammengefassten Vogelarten weder aktuell noch potenziell ein wichtiges oder 


sogar essentielles Bruthabitat dar. Da auch die Kollisionsrisiken infolge des Straßenbauvorhabens bei 


den hier zusammengefassten Vogelarten nicht signifikant erhöht wird, kann im vorliegenden Fall eine 


verbotstatbestandsmäßige Betroffenheit der hier zusammengefassten Vogelarten von vorne herein aus-


geschlossen werden (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang). 


 


VOGELARTEN AN GEWÄSSERN UND IN FEUCHTGEBIETEN 


Blaukehlchen (Luscinia svecica), NW, RLB -, RLD -, EZL B, EZK g, sg 


Eisvogel (Alcedo atthis), NW, RLB 3, RLD -, EZL B, EZK g, sg 


Gänsesäger (Mergus merganser), NW, RLB -, RLD 3, EZL A, EZK u, sg 


Rohrweihe (Circus aeruginosus), NW RLB -, RLD V, EZL B, EZK g, sg 


Teichhuhn (Gallinula chloropus), NW, RLB -, RLD V, EZL B, EZK u, sg 


Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), NW, RLB -, RLD -, EZL B, EZK g, sg 


Bei den faunistischen Untersuchungen im Jahr 2019 konnten an der Kleinen Laber bzw. in nahe gelege-


nen Bereichen der Aue auf Höhe Perkam wahrscheinliche Brutreviere von Eisvogel, Gänsesäger, Rohr-


weihe, Teichhuhn und Teichrohrsänger nachgewiesen werden. Das Blaukehlchen wurde aktuell nur als 


Gastvogel angetroffen, wobei eine Brut im Tal der Kleinen Laber in der Umgebung des UG durchaus 


anzunehmen ist. Auch gemäß ASK gibt es aktuelle Blaukehlchen- und Rohrweihen-Nachweise im Tal der 


Kleinen Laber. 


Von der Plantrasse sind nur die kleinen Bachläufe des Eiglfurter Bachs, Eibachs und Hirschlinger Gra-


bens (= Lehergraben) betroffen, die durchwegs nicht als Brutplätze für die hier zusammen gefassten 


Vogelarten in Frage kommen, da sie weder von der Struktur oder Dimension der Gewässer noch von den 


Begleitbiotopen her als potenzielle Bruthabitate geeignet sind. Potenziell als Brutplätze geeignete Feucht-


biotope sind von dem geplanten Straßenbauvorhaben ebenfalls nicht betroffen. 


Daher kann für die hier angeführten Arten eine relevante Betroffenheit von vorne herein ausgeschlossen 


werden (siehe Abschichtungskriterium „E“ der Relevanzprüfung im Anhang).  


 


BODENBRÜTENDE VOGELARTEN DER FELDFLUR 


Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK sg 


Feldlerche Alauda arvensis NW 3 3 B s - 


Kiebitz Vanellus vanellus NW 2 2 C s x 


Rebhuhn Perdix perdix NW 2 2 C s - 


Wachtel Coturnix coturnix NW 3 - B u - 


Wiesenschafstelze Motacilla flava NW - - A u - 
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Grundinformationen 


Lebensraumansprüche, Habitate 
Diese Arten brüten in der offenen Feldflur. Im Einzelnen unterscheiden sich ihre Lebensraumansprüche geringfügig, insbe-
sondere hinsichtlich der inneren Lebensraumstruktur und des Bedarfs an Deckung (während der Brutzeit). Allen gemeinsam 
ist aber die tendenzielle Bevorzugung extensiv genutzter Flächen und Strukturen der offenen Kulturlandschaft. Während frü-
her extensiv genutztes Grünland bevorzugt wurde, brüten Feldlerche, Kiebitz, Wachtel und Wiesenschafstelze in den letzten 
Jahrzehnten vermehrt auch in Ackerflächen. Im Gegensatz zu typischen Wiesenbrütern, die die Nähe von Sichtkulissen mei-
den und weite offene Flächen als Brutplätze nutzen, ist für das Rebhuhn eine strukturreichere Landschaft mit Hecken und 
Säumen vorteilhaft, wobei auch dieser Bodenbrüter die Nähe zu Wäldern meidet. 


Die bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur haben, abgesehen von wenigen Ausnahmen, in den letzten Jahrzehnten gravie-
rende Bestandsrückgänge in Bayern und in Deutschland zu verzeichnen! 
 
Lokale Populationen 


Gemäß ASK gibt es einige Kiebitz-Nachweise im benachbarten Kl. Labertal; bei den eigenen Untersuchungen im Jahr 2019 
gelang im UG nur eine Beobachtung während Brutzeit nahe der bestehenden Ortsumgehung von Geiselhöring im Westen 
des Kreisverkehrs bei Haindling. Dieses potenzielle Brutrevier ist aber nicht von der Plantrasse betroffen. 


Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen wurden folgende Vorkommen festgestellt (siehe Darstellung der Revierzentren 
im Bestands- und Konfliktplan; jedoch nur bei Arten mit Rote-Liste-Status in Bayern oder Deutschland): 


Feldlerche: 10 Brutreviere in der Feldflur im weiteren Umfeld des Eiglfurter Bachs, 7 Brutreviere in der Feldflur zwischen 
Eiglfurter Bachtal und Perkam und 2 Brutreviere in der Aue der Kl. Laber bei Perkam 


Rebhuhn: 1 Brutrevier in den Begleitstrukturen an der Bahnlinie auf der Südostseite nahe der Eibach-Querung, wobei es 
auch Beobachtungen des Brutpaars an der Bahnlinie weiter Richtung Hirschling gibt 


Wachtel: 2 rufende Männchen in der Feldflur im weiteren Umfeld des Eiglfurter Bachs 


Wiesenschafstelze: ca. 5 Brutpaare der nicht mehr gefährdeten Vogelart in der gesamten Feldflur (nicht verortet, da keine 
Rote-Liste-Art).  


Wiesenweihe: im UG kein Nachweis, auch beim Wiesenweihenmonitoring in den letzten Jahren kein Nachweis innerhalb des 
hier zu betrachtenden UG; alle Brutplätze lagen weiter weg. 


Bei der Wachtel ist anzumerken, dass sie erfahrungsgemäß sehr unstet auftritt (in manchen Jahren zu hören, in manchen 
nicht). Bei der Wiesenschafstelze ist in den letzten Jahren im Naturraum eine Zunahme und vermehrte Brut auch in Äckern 
festzustellen. 


Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten 


Infolge des Verlaufs der Plantrasse durch die Feldflur gehen Fortpflanzungs- und Ruhestätten der hier zusammengefassten 
Vogelarten auf Dauer verloren. Im Bereich der offenen Feldflur bleibt daher die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten nicht im räumlichen Zusammenhang gewahrt. Folglich wird durch das Vorhaben bei einigen Bodenbrütern der 
Verbotstatbestand der Schädigung ausgelöst. 


Verschärft wird dieser Lebensraumverlust durch die Beeinträchtigungszone beidseitig der Straße, die in Anbetracht der hohen 
zunächst baubedingten und später betriebsbedingten Störungseinflüsse für diese Vogelarten nicht mehr als Brutgebiet nutzbar 
sind. Selbst wenn in der offenen Feldflur gewisse Ausweichmöglichkeiten unterstellt werden können, ist davon auszugehen, 
dass in Anbetracht der artspezifischen Effektdistanzen (vgl. BMVBS 2010) die Eignung der betroffenen Brutplätze nicht nur 
unmittelbar im Trassenbereich, sondern auch in einem Beeinträchtigungskorridor von mind. 100 m beidseitig der Plantrasse 
verloren geht. Basierend auf dieser Maßgabe ist im vorliegenden Fall vom Verlust von 3 Brutrevieren der Feldlerche und von 
einem Brutrevier des Rebhuhns (nahe der Bahnlinie bei Kleiner Helmprechting) auszugehen. Auch wenn die Zahl der im 
Einflussbereich des Vorhabens liegenden Brutreviere von Jahr zu Jahr schwanken kann, wird bei der Herleitung der erforder-
lichen Maßnahmen dieser Umfang der Betroffenheit zugrunde gelegt.  


Um den Verbotstatbestand der Schädigung zu umgehen, sind daher umfangreiche vorgezogene funktionserhaltende Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) notwendig. Die gefährdete Feldlerche wird dabei als Zielart betrachtet, da von den 
Habitatverbesserungen für diese Art auch die übrigen bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur profitieren, bei denen ebenfalls 
zumindest von einer potenziellen Beeinträchtigung auszugehen ist. Auch für das unmittelbar betroffene Rebhuhnpaar sind die 
Habitatverbesserung für die Zielart Feldlerche ebenfalls geeignet, um den Funktionsverlust der Bruthabitate im räumlichen 
Zusammenhang zu kompensieren. 


Für die Zielart Feldlerche, für die unterstellt wird sind als CEF-Maßnahmen Kombinationen aus sog. „Lerchenfenstern“, Blüh- 
und Brachestreifen, Ackerbrachen sowie „Extensiväcker“ mit erweitertem Saatreihenabstand und Verzicht auf Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel vorgesehen. Hierzu wird eine großzügig bemessene Gebietskulisse als Suchraum für diese produktions-
integrierten (PIK-)Maßnahmen im Umkreis von bis zu ca. 5 km in der Feldflur östlich der Plantrasse ausgewiesen, wobei die 
Maßnahmen nach Möglichkeit vor allem in Entfernungen bis max. 2 km zu den Revierverlusten umgesetzt werden sollten. Die 
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konkrete Lage der Maßnahmen innerhalb dieses Suchraums kann jährlich oder im mehrjährigen Turnus wechseln; die Umset-
zung wird durch eine institutionelle Sicherung gewährleistet.  


CEF-Maßnahme (siehe Kap. 3.1): 


 Maßnahme 1.3 ACEF „Habitatverbesserungen für die Zielart Feldlerche“: großzügig bemessene Gebietskulisse als Such-
raum in der weiteren Umgebung (bis zu ca. 5 km) des Vorhabens zur jährlichen Anlage pro betroffenem Brutpaar von 
10 „Lerchenfenstern“ à 20 m²und 0,2 ha Blüh- und Brachestreifen oder 0,5 ha Blühflächen, Blühstreifen bzw. Ackerbra-
che oder 1 ha angepasste Ackerbewirtschaftung. Da 3 Brutreviere der Feldlerche verloren gehen, sind also innerhalb 
des Suchraums max. 30 „Lerchenfenster“ und 0,6 ha Blüh- und Brachestreifen oder alternativ 1,5 ha Blühflächen, Blüh-
streifen bzw. Ackerbrache oder alternativ 3 ha „Extensiväcker“ mit angepasster Ackerbewirtschaftung notwendig (vgl. 
LfU 2016). Am besten sollte aber eine Kombination der verschiedenen Maßnahmen angestrebt werden, und sie sollten 
möglichst großräumig verteilt werden. Nach Möglichkeit sollten diese CEF-Maßnahmen jährlich bevorzugt in einer Ent-
fernung von bis max. 2 km von den Revierverlusten realisiert werden (siehe Maßnahmenblätter, Unterlage 9.3).  


Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Störungsverbots 
Die geplante Ortsumgehung einschließlich ihrer beidseitigen Störzonen wird innerhalb der offenen Feldflur trassiert, wodurch 
sich die Störungseinflüsse für die typischen Vogelarten der Feldflur deutlich erhöhen. Die bau- und betriebsbedingten Störun-
gen können sich nachteilig auf diese Vogelarten auswirken, indem straßennahe Brutplätze aufgegeben werden. Wichtig ist 
daher als Vorkehrung, die zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsverbots ohnehin notwendig ist, dass mit den Bauar-
beiten, insbesondere mit der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten begonnen wird, damit die Vögel im 
unmittelbaren Umfeld der Baustelle keine Brutaktivitäten ergreifen bzw. bereits angelegte Brutplätze nicht aufgegeben wer-
den. Aufgrund der Betroffenheit von mindestens 3 Brutrevieren der Feldlerche und eines Brutreviers des Rebhuhns sind aber 
dennoch zunächst erheblichen Störungen im Sinne einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Feldlerchen-
Population nicht auszuschließen. 


Durch die zur Vermeidung des Schädigungsverbots notwendigen CEF-Maßnahmen und ihre populationsstützende Wirkung 
können aber die Störungen abgepuffert und unter die Erheblichkeitsschwelle gedrückt werden.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen (siehe Kap. 3.1) 


 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, 
d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar (vor allem auch zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsver-
bots, siehe unten) 


Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots 
Im Bereich der betroffenen Feldflur kann es baubedingt zu Beeinträchtigungen von Individuen oder Gelegen kommen. Tötun-
gen oder Verletzungen werden aber vermieden, indem der Beginn der Bautätigkeiten, insbesondere die Baufeldräumung, 
außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit stattfindet. 


Eine Erhöhung des betriebsbedingten Kollisionsrisikos ist denkbar, da durch die Ortsumgehung bisher zusammenhängende 
Bereiche in der freien Landschaft neu zerschnitten werden. In Anbetracht der Effektdistanzen, die bodenbrütende Vogelarten 
zu stark frequentierten Straßen aufweisen, ist jedoch nicht von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko auszugehen.  
 
Konfliktvermeidende Maßnahmen (siehe Kap. 3.1) 


 Beginn bzw. Einleitung der Bautätigkeiten, insbesondere der Baufeldräumung, außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit, 
d.h. im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar 


Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 


 


 


VOGELARTEN MIT BRUTPLÄTZEN IN GEHÖLZSTRUKTUREN UND WÄLDERN 


Deutscher Name Wissenschaftlicher Name UG RLB RLD EZL EZK Sg 


Baumfalke Falco subbuteo NW - 3 B g x 


Bluthänfling Carduelis cannabina NW 2 3 C s - 


Dohle Corvus monedula PO V - B s - 


Dorngrasmücke Sylvia communis NW V - B g - 
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Erlenzeisig Carduelis spinus NW - - B g - 


Feldsperling Passer montanus NW V V A g - 


Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus PO 3 V C u - 


Gelbspötter Hippolais icterina NW 3 - C u - 


Goldammer Emberiza citrinella NW - - A g - 


Grauschnäpper Muscicapa striata NW - V B  - 


Grünspecht Picus viridis NW - - B u x 


Habicht Accipiter gentilis NW V - B u x 


Klappergrasmücke Sylvia curruca PO 3 - C ? - 


Kleinspecht Dendrocopus minor PO V V B u - 


Mäusebussard Buteo buteo NW - - A g x 


Neuntöter Lanius collurio NW V - B g - 


Pirol Oriolus oriolus NW V V B g - 


Schwarzspecht Dryocopus martius NW - - B u x 


Sperber Accipiter nisus NW - - A g x 


Star Sturnus vulgaris NW - 3 A g - 


Stieglitz Carduelis carduelis NW V - A g - 


Turmfalke Falco tinnunculus NW - - A g x 


Turteltaube Streptopelia turtur NW 2 2 C g x 


Waldkauz Strix aluco NW - - A g x 


Waldohreule Asio otus PO - - B u x 


Wendehals Jynx torquilla NW 1 2 C s x 


Wespenbussard Pernis apivorus NW V V B g x 


Grundinformationen 


Lebensraumansprüche, Habitate 


Die Vogelarten mit Brutplätzen in Gehölzstrukturen weisen eine enge Bindung an Hecken, Feldgehölze, Streuobstbestände 
und andere Gehölzstrukturen auf und kommen vielfach auch an Waldrändern und im Bereich von Waldinnenrändern vor. 
Wälder sind im vorliegenden Fall von dem Vorhaben nicht unmittelbar betroffen, grenzen aber an einer Stelle an oder liegen 
in der Nachbarschaft des Straßenbauvorhabens. In Anbetracht der fließenden Übergänge zwischen „Waldarten“ und „Ge-
hölzarten“ und weil vorhabensbedingt nur Randzonen von Wäldern betroffen sind, werden die typischen Vogelarten der Wäl-
der hier mit den Vogelarten, die in diversen Gehölzstrukturen brüten, zusammen behandelt. Viele der Vogelarten mit Brutplät-
zen in Wäldern treten in der Feldflur und im Bereich der Gehölzstrukturen – auch im Umfeld der geplanten Ortsumgehung – 
als Nahrungsgäste auf. Einige Arten, insbesondere die Greifvögel und Eulen zeichnen sich zudem durch große, weit über das 
UG hinausreichende Aktionsräume aus. 


 
Lokale Populationen 


Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen 2019 konnten folgende Arten im UG als Brutvögel nachgewiesen werden Im 
Rahmen der faunistischen Untersuchungen wurden folgende Vorkommen festgestellt (siehe Darstellung der Revierzentren 
im Bestands- und Konfliktplan; jedoch nur bei Arten mit Rote-Liste-Status in Bayern oder Deutschland): 


Baumfalke: Nahrungsgast; Brut im UG potenziell denkbar 


Bluthänfling: Nahrungsgast, aber evtl. auch Brutvogel 


Dorngrasmücke: 12 Brutpaare in Hecken und Gebüschen, vor allem entlang der Bahnlinie, an der Ruderalflächen als geeig-
nete Nahrungshabitate liegen 


Erlenzeisig: möglicher Brutvogel im Hangwald bei Haindling 


Feldsperling: verbreiteter Brutvogel in Siedlungen und stellenweise in Gehölzbeständen in der freien Feldflur; Brut haupt-
sächlich in der Siedlungsgebieten, innerorts nicht vollständig erfasst 


Gelbspötter: 5 Brutpaare in Ufergehölzen an der Kl. Laber, in Gehölzstrukturen und im Laubmischwald nördlich Haindling 


Goldammer: 37 Brutpaare in diversen Gehölzstrukturen  
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Grauschnäpper: 2 Brutpaare an der Kl. Laber bei Perkam und 2 Brutpaare im Hangwald bei Haindling 


Grünspecht: wahrscheinlicher Brutvogel im Hangwald nördlich Haindling und an der Kl. Laber bei Perkam 


Habicht: Nahrungsgast; Brut im UG potenziell denkbar 


Mäusebussard: 1 Brutpaar bei Haindling, ansonsten Nahrungsgast im gesamten UG 


Neuntöter: 1 Brutpaar am Bahndamm bei Geiselhöring; gut geeigneter Brutplatz aufgrund der vorhandenen Ruderalflächen 
als Nahrungshabitate 


Pirol: 1 Brutpaar im Hangwald nördlich Haindling und 1 Brutpaar in Perkam 


Schwarzspecht: Nahrungsgast im Hangwald nördlich Haindling; Brut im UG potenziell denkbar 


Sperber: Nahrungsgast im gesamten UG; Brut im UG potenziell denkbar 


Star: häufiger Brutvogel in Siedlungen und Wald- bzw. Gehölzbeständen mit Höhlen 


Stieglitz: 9 Brutpaare in diversen Gehölzstrukturen der Feldflur und Siedlungen 


Turmfalke: 1 Brutpaar in Haindling und 1 Brutpaar in Perkam 


Turteltaube: 1 Brutpaar an der Kleinen Laber bei Perkam 


Waldkauz: möglicher Brutvogel im Hangwald bei Haindling 


Wendehals: 2 Brutpaare in Gehölzbeständen an der Kleinen Laber bei Perkam 


Wespenbussard: Nahrungsgast im gesamten UG, möglicher Brutvogel im Hanwald bei Haindling 


Ein besonderer Schwerpunkt dieser Vogelartengruppe befindet sich im Hinblick auf seltene bzw. gefährdete Arten an der 
Kleinen Laber westlich Perkam, mit 2 Revieren des vom Aussterben bedrohten Wendehalses, der stark gefährdeten Turtel-
taube und weiterer naturschutzrelevanter Arten wie Gelbspötter, Star und Grauschnäpper. Als weiterer sehr artenreicher Be-
reich gilt der Hangwald nördlich Haindling; hier zeugen viele Starenbruten und der Grünspecht von einem guten Bestand an 
Höhlenbäumen. Neben einem Brutplatz des Mäusebussards wird hier auch ein Revier des Waldkauzes vermutet. 


Die übrigen der hier zusammengefassten Vogelarten können aufgrund von Nachweisen in der weiteren Umgebung im UG 
potenziell als Brutvögel auftreten; da sie aber im Zuge der Vogelkartierungen 2019 nicht festgestellt wurden, kann eine ver-
botstatbestandsmäßige Betroffenheit bei diesen Vogelarten ausgeschlossen werden. 


Prognose des Schädigungsverbots von Lebensstätten 


Im Zuge der Ortsumgehung wird der Hangwald auf der Hangleite nördlich Haindling durchschnitten; ansonsten werden im 
weiteren Verlauf nur an einigen wenigen Stellen Gehölzstrukturen direkt beeinträchtigt: oberhalb der Hangleite im Bereich 
eines Hohlwegs ein spornartiger Ausläufer des Hangwalds, danach an der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Geiselhöring 
– Helmprechting in Form straßenbegleitender Hecken und schließlich noch im Norden an der GVS nach Frauenhofen klein-
flächig lineare bzw. heckenartige Gehölzstrukturen. Am Eiglfurter Bach, bei dem Einzelgehöft Kleiner Helmprechting und im 
Bereich eines Privatgrundstücks auf Höhe Perkam sind außerdem einige Bäume betroffen. 


Im Hangwald in der Nähe der Plantrasse liegen Brutnachweise der in Bayern ungefährdeten Vogelarten Grauschnäpper und 
Grünspecht. In den Waldbeständen mit größerem Baumhöhlenangebot brüten außerdem viele Stare. In den betroffenen 
Baumbeständen am Eiglfurter Bach wurden Brutvorkommen von Goldammer und Stieglitz nachgewiesen. Brutreviere selte-
nerer Arten wie des Gelspötters oder des Pirols konnten im Hangwald nur in größerer Entfernung zur Plantrasse festgestellt 
werden. Auch die weiteren Nachweise im Bereich des Eiglfurter Bachtals einschließlich der Hangleite von Arten dieser 
Gruppe, wie z.B. ein Horst des Mäusebussards, liegen ebenfalls abseits der geplanten Ortsumgehung und werden somit nicht 
beeinträchtigt. Im Bereich des Hangwalds gibt es vereinzelt auch verlassene Horste, die aber in der Folge von Vogelarten wie 
Turmfalke, Waldkauz oder Waldohreule, die selbst keine Nester errichten, übernommen werden könnten. 


In den übrigen Gehölzstrukturen, die vorhabensbedingt betroffen sind, konnten lediglich Brutvorkommen des Stieglitz vorge-
funden werden; und bei Perkam wurde im Bereich des betroffenen Baumbestands der Gelbspötter nachgewiesen, wobei hier 
das Revierzentrum vermutlich eher an der Kleinen Laber in der Nähe liegen wird, wo weitere Gelbspötter-Nachweise gelan-
gen. Da ansonsten vom Großteil der seltenen und gefährdeten Vogelarten Brutnachweise vor allem in den Gehölzstrukturen 
entlang der Kleinen Laber nachgewiesen werden konnten, sind Lebensstätten von „Besonderheiten“ wie Turteltaube oder 
Wendehals von dem Bauvorhaben nicht betroffen.  


Demnach werden durch die geplante Ortsumgehung nur Bruthabitate von ungefährdeten Vogelarten und von „Allerweltarten“ 
beeinträchtigt, bei denen trotz des Verlust an Waldfläche und kleinflächiger Anteile von Gehölzstrukturen unterstellt werden 
kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. 


Verbotstatbestand der Schädigung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Störungsverbots 


Im Bereich der Wald- und Gehölzbestände im Umfeld des Bauvorhabens sind bau- und betriebsbedingte Störungen (z.B. 
Bau- und Verkehrslärm, visuelle Effekte) zu erwarten, so dass folgende prüfungsrelevante Vogelarten dieser Gruppe, von 
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denen in der Nähe der Plantrasse Brutnachweise erbracht wurden, potenziell gestört werden könnten, vor allem wenn künftig 
Brutreviere in geringerer Entfernung gegründet werden: 


 An der Verbindungsstraße vom Kreisverkehr westlich Haindling nach Haindling: Goldammer 


 In den Gehölzstrukturen am Eiglfurter Bach: Goldammer und Stieglitz 


 Im Bereich des Hangwalds nördlich Haindling: Erlenzeisig, Gelbspötter, Grauschnäpper, Grünspecht, Goldammer, Mäu-
sebussard, Pirol, Star 


 Im weiteren Verlauf der Plantrasse in den Gehölzstrukturen entlang der Bahnlinie: Dorngrasmücke, Goldammer, Neuntöter, 
Stieglitz 


 Weitere Gehölze bei Frauenhofen und Perkam: Gelbspötter und Stieglitz 


Die meisten der hier zusammengefassten Arten gelten erfahrungsgemäß als wenig störungsempfindlich und brüten ohnehin 
häufig in Gehölzstrukturen in Straßennähe vor. Außerdem ist lediglich mit dem Gelbspötter eine Art indirekt betroffen, die 
einen höheren Gefährdungsgrad aufweist und bei der der Erhaltungszustand der lokalen Population als sensibler gegenüber 
nachteiligen Einflüssen eingeschätzt werden muss. Die meisten Brutreviere dieser in Bayern gefährdeten Art liegen jedoch in 
großer Entfernung zur Plantrasse im Bereich des Hangwalds bei Haindling und an der Kleinen Laber, so dass die beiden evtl. 
indirekt von Störungseinflüssen betroffenen Brutreviere nicht von entscheidender Bedeutung für die lokale Population sind. 
In beiden Fällen bestehen außerdem Ausweichmöglichkeiten. Folglich kann sowohl für den Gelbspötter als auch für alle 
übrigen möglicherweise von vorhabensbedingten Störungen betroffenen ungefährdeten Vogelarten in den benachbarten 
Wald- und Gehölzbeständen unterstellt werden, dass die Störungen nicht als erheblich im Sinne nachteiliger Wirkungen auf 
den Erhaltungszustand der lokalen Populationen einzustufen sind. 


Da die Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen zur Vermeidung des Tötungs- und Verletzungsverbots außerhalb der Brut- 
und Aufzuchtzeit vorgesehen sind, können auch die damit verbundenen Störungen in ihrer Wirkung geringgehalten werden. 


 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1):  


 Durchführung Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (vor allem zur Vermeidung 
des Tötungs- und Verletzungsverbots) 


Verbotstatbestand der Störung erfüllt:  ja  nein 


Prognose des Tötungs- und Verletzungsverbots 


Eine Beeinträchtigung von Individuen oder eine Zerstörung von Gelegen wird durch die Ausführung der notwendigen Baum-
fällungen und Gehölzbeseitigungen (auch im Wald!) außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit vermieden. 


Tötungs- und Verletzungsrisiken bestehen somit allenfalls in Zusammenhang mit betriebsbedingten Kollisionen. Infolge des 
Verkehrs auf den bestehenden Straßen ist im UG bereits ein gewisses Kollisionsrisiko für Vögel vorhanden. Durch Verlage-
rung des Verkehrsstroms im Zuge der Ortsumgehung in bisher wenig beeinflusste Gebietsteile kann es zu einer Erhöhung 
der Kollisionsrisiken kommen; dazu können auch die künftig höheren Fahrgeschwindigkeiten und die allgemeine Zunahme 
des Verkehrsaufkommens beitragen.  


Für keine der hier zusammengefassten Arten ist jedoch durch die geplante Ortsumgehung eine signifikante Erhöhung des 
Tötungs- und Verletzungsrisikos durch verkehrsbedingte Kollisionen zu prognostizieren. Für die wenigen im Gebiet nachge-
wiesenen Vogelarten mit einer artspezifisch erhöhten Kollisionsgefährdung – z.B. Mäusebussard oder Waldkauz – übersteigt 
das verkehrsbedingte Kollisionsrisiko jedoch nicht das „allgemeine Lebensrisiko“ und ist folglich nicht als Verbotstatbestand 
zu werten. 


 
Konfliktvermeidende Maßnahme (siehe Kap. 3.1) 


 Durchführung von Baumfällarbeiten und Gehölzbeseitigungen im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar und somit 
außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten  


Verbotstatbestand der Tötung und Verletzung erfüllt:  ja  nein 
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5 Gutachterliches Fazit 


Im Untersuchungsgebiet sind zahlreiche europarechtlich geschützte Tierarten des Anhangs IVa der FFH-


Richtlinie und Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie nachgewiesen. Darüber 


hinaus kann das Vorkommen einiger weiterer, hier prüfungsrelevanter Arten potenziell angenommen wer-


den. Pflanzenarten des Anhangs IVb der FFH-Richtlinie sind weder aktuell noch potenziell betroffen. 


Für die prüfungsrelevanten Arten wird in der vorliegenden Unterlage zur speziellen artenschutzrechtlichen 


Prüfung (saP) untersucht, inwieweit sie von dem Vorhaben betroffen sind bzw. betroffen sein können. Bei 


den betroffenen bzw. möglicherweise betroffenen Arten wird schließlich geprüft, ob vorhabensbedingt 


artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. Im 


Bedarfsfall werden die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände hergeleitet und 


dargestellt. 


Bei vielen der hier zu prüfenden Tierarten kann die Erfüllung von Verbotstatbeständen entweder von 


vorne herein ausgeschlossen oder durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden. Zur 


Vermeidung von Tötungen und Verletzungen prüfungsrelevanter Tierarten wird mit den Bautätigkeiten, 


insbesondere mit der Baufeldräumung im Zeitraum von 1. September bis 28. Februar und damit außer-


halb der Brut- und Aufzuchtzeit der Brutvögel begonnen. Auch die notwendigen Baumfällarbeiten bzw. 


Gehölzbeseitigungen erfolgen im Zeitraum zwischen 1. Oktober und 28. Februar und damit ebenfalls au-


ßerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten der Brutvögel sowie der Fortpflanzungszeit der Fledermäuse. In 


diesem Zeitraum wird auch das Baufeld zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling ge-


räumt, um Beeinträchtigungen der Wechselkröte im Bereich der hier gelegenen potenziellen Laichgewäs-


ser zu vermeiden. Ebenso werden die drei Holzschuppen, die im Bereich der Plantrasse beseitigt werden 


müssen, im Winter und damit außerhalb der Fortpflanzungszeiten von Gebäudebrütern und „Gebäude-


fledermäusen“ abgebrochen. Im Bereich potenzieller Fledermausquartiere erfolgt dennoch kurz vor Be-


ginn der Baumfällungen und Abbrucharbeiten an den Gebäuden eine Kontrolle durch einen Fledermaus-


experten, um baubedingte Tötungen oder Verletzungen von evtl. überwinternden Tieren zu vermeiden. 


Bei der Durchschneidung des Hangwalds nördlich Haindling ist aufgrund der im Bereich der Plantrasse 


und deren Umfeld vorhandenen Baumhöhlen mit einer Beeinträchtigung von Fledermausquartieren zu 


rechnen. Daher werden zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung als vorgezogene funk-


tionserhaltende Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) innerhalb des Waldbestands Alt- und Biotop-


bäume gesichert sowie als Übergangslösung Fledermauskästen angebracht. Im Norden des UG auf 


Höhe Perkam sind zwei Bäume betroffen, in denen sich jeweils eine Baumhöhle im Anfangsstadium be-


findet, daher ist in der Nähe im Bereich der Ufergehölze bzw. Auwaldrelikte an der Kleine Laber ebenfalls 


diese CEF-Maßnahme vorgesehen. 


Durch die Querung des Tals des Eiglfurter Bachs ist eine zwischen Bach und Hangwald liegende, ver-


nässte Brachfläche, die einige flache Klein- und Kleinstgewässer aufweist und ein nachgewiesener Le-


bensraum der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Wechselkröte ist, unmittelbar be-


troffen. Daher werden zur Vermeidung des Verbotstatbestands der Schädigung vorgezogene funktions-


erhaltende Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahme) in Form von geeigneten Laichgewässern in nächs-


ter Nähe erforderlich. Aufgrund der Standortbedingungen ist eine Umsetzung solcher Maßnahmen nur im 


Bereich der Aue des Eiglfurter Bachs zwischen Eiglfurter Bach und Hangleite nördlich Haindling möglich. 


Oberhalb der Hangleite nördlich Haindling wird an den Böschungen der Gemeindeverbindungsstraße 


zwischen Geiselhöring und Helmprechting sowie im Bereich eines hohlwegartigen Grünwegs in Habitate 


der artenschutzrechtlich relevanten und streng geschützten Zauneidechse eingegriffen. Daher sind auch 


für diese Art CEF-Maßnahmen notwendig. Dazu ist im räumlich-funktionalen Zusammenhang bzw. in 


nächster Nähe zu den Beeinträchtigungen die Anlage von typischen Habitatelementen für die Zau-


neidechse vorgesehen. Das baubedingte Risiko von Tötungen und Verletzungen übersteigt hier aber 


nicht das „allgemeine Lebensrisiko“, da aufgrund der sehr kleinflächigen Eingriffe in die Zauneidechsen-


Habitate nur mit einer Betroffenheit sehr weniger Individuen zu rechnen ist. Im Zuge der Bauarbeiten wird 


daher kein weiterer artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand ausgelöst. 
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Infolge der Neutrassierung innerhalb der offenen Feldflur werden Reviere bodenbrütender Vogelarten, 


hier in erster Linie der Feldlerche und des Rebhuhns, beeinträchtigt. Während einige Brutreviere nur in-


direkt betroffen sind und ihre Funktion nicht einbüßen, ist bei 3 Feldlerchen-Revieren und bei 1 Rebhuhn-


Revier davon auszugehen, dass ihre Funktionsfähigkeit aufgrund ihrer Lage auf oder in der Nähe der 


Plantrasse verloren geht. Daher sind auch für die Bodenbrüter der offenen Feldflur CEF-Maßnahmen 


notwendig. Hierzu wird eine großräumige Gebietskulisse in der Feldflur östlich der Plantrasse ausgewie-


sen, die als Suchraum für produktionsintegrierte Maßnahmen (PIK-Maßnahmen) in wechselnder Lage 


fungiert. Die Feldlerche ist dabei als Zielart zu betrachten, da weitere Bodenbrüter von diesen Maßnah-


men profitieren; hier ist sowohl das ebenfalls betroffene Rebhuhn anzuführen als auch potenziell be-


troffene Arten wie Wachtel oder Wiesenschafstelze. Durch diese vorgezogenen funktionserhaltende Aus-


gleichsmaßnahmen, die auch während des Baus und nach Fertigstellung der Ortsumgehung innerhalb 


der ausgewiesenen Gebietskulisse umzusetzen und durch institutionelle Sicherung jedes Jahr zu ge-


währleisten sind, kann auch für die bodenbrütenden Vogelarten der Feldflur ein Verstoß gegen das ar-


tenschutzrechtliche Schädigungsverbot vermieden werden. 


Bei den in der weiteren Umgebung bekanntermaßen vorkommenden höchst gefährdeten Bodenbrütern 


Kiebitz und Wiesenweihe wird keine potenzielle Betroffenheit unterstellt, weil im relevanten Einflussbe-


reich der geplanten Ortsumgehung auch bei den früheren Untersuchungen keine Brutnachweise festge-


stellt wurden. 


Unter Einbeziehung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen und der geplanten CEF-Maßnahmen 


kann die Erfüllung von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bei den betroffenen 


Arten des prüfungsrelevanten Artenspektrums ausgeschlossen werden.  
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Anhang: Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 


Die folgenden Tabellen beinhalten alle in Bayern noch aktuell vorkommenden 


- Arten des Anhangs IVa und IVb der FFH-Richtlinie,  


- nachgewiesenen Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, Neo-


zoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 


In Bayern ausgestorbene/verschollene Arten, Irrgäste, nicht autochthone Arten sowie Gastvögel sind in 


den Listen nicht enthalten.  


Anhand der dargestellten Kriterien wird durch Abschichtung das artenschutzrechtlich zu prüfende Arten-


spektrum im UG des Vorhabens ermittelt. Von den sehr zahlreichen Zug- und Rastvogelarten Bayerns 


werden nur diejenigen erfasst, die in relevanten Rast-/Überwinterungsstätten als regelmäßige Gastvögel 


zu erwarten sind. 


 


Abschichtungskriterien (Spalten am Tabellenanfang): 


Schritt 1: Relevanzprüfung 


V: Wirkraum des Vorhabens liegt: 


 X  = innerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern  


 oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in Bayern vorhanden (k.A.) 


 0  = außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der Art in Bayern 


 


L: Erforderlicher Lebensraum/Standort der Art im Wirkraum des Vorhabens (Lebensraum- 


Grobfilter nach z.B. Feuchtlebensräume, Wälder, Gewässer): 


 X  = vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art voraussichtlich erfüllt  


 oder keine Angaben möglich (k.A.) 


 0  = nicht vorkommend; spezifische Habitatansprüche der Art mit Sicherheit nicht erfüllt 


 


E: Wirkungsempfindlichkeit der Art: 


 X  = gegeben, oder nicht auszuschließen, dass Verbotstatbestände ausgelöst werden können 


 0  = projektspezifisch so gering, dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen 


 werden kann, dass keine Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i.d.R. nur  


 weitverbreitete, ungefährdete Arten) 


Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "0" bewertet wurde, sind zunächst als nicht-relevant identifi-


ziert und können damit von den weiteren Prüfschritten ausgeschlossen werden. Alle übrigen Arten sind 


als relevant identifiziert; für sie ist die Prüfung mit Schritt 2 fortzusetzen.  


Schritt 2: Bestandsaufnahme 


NW: Art im Wirkraum durch Bestandserfassung nachgewiesen 


X  = ja, 0 = nein 


 


PO: potenzielles Vorkommen: Vorkommen im UG möglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschließen 


und aufgrund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der Art in Bayern nicht unwahr-


scheinlich 


X  = ja, 0  = nein 


 


Arten, bei denen eines der o.g. Kriterien mit "X" bewertet wurde, werden der weiteren saP zugrunde 


gelegt. Für alle übrigen Arten ist dagegen eine weitergehende Bearbeitung in der saP entbehrlich. 
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A Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 


Tierarten: 


V L E NW PO  Art Art RLB RLD sg 


      Fledermäuse     


0      Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 3 2 x 


  X X   Braunes Langohr Plecotus auritus - 3 x 


  X X   Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 x 


  X X   Fransenfledermaus Myotis nattereri - - x 


  X X   Graues Langohr Plecotus austriacus 2 1 x 


  X X   Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 - x 


0      Große Hufeisennase Rhinolophus ferrumequinum 1 1 x 


  X X   Großer Abendsegler Nyctalus noctula - V x 


  X X   Großes Mausohr Myotis myotis - - x 


  X X   Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus - - x 


0      Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 2 2 x 


0      Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D x 


  X X   Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 3 2 x 


  X X   Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V - x 


  X X   Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 3 3 x 


0      Nymphenfledermaus Myotis alcathoe 1 1 x 


  X X   Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii - - x 


  X X   Wasserfledermaus Myotis daubentoni - - x 


0      Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii - - x 


0      Wimperfledermaus Myotis emarginatus 1 2 x 


  X X   Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 2 D x 


  X X   Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - x 


      Säugetiere ohne Fledermäuse    


0      Baumschläfer Dryomys nitedula 1 R x 


  X X   Biber Castor fiber - V x 


0      Birkenmaus Sicista betulina 2 1 x 


0      Feldhamster Cricetus cricetus 1 1 x 


  0  X  Fischotter Lutra lutra 3 3 x 


  0  X  Haselmaus Muscardinus avellanarius - V x 


0      Luchs Lynx lynx 1 1 x 


0      Wildkatze Felis silvestris 2 3 x 


      Kriechtiere     


0      Äskulapnatter Zamenis longissimus 1 2 x 


0      Mauereidechse Podarcis muralis 1 nb x 
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  X  X  Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 


0      Östliche Smaragdeidechse Lacerta viridis 1 1 x 


  X X   Zauneidechse Lacerta agilis 3 3 x 


      Lurche     


0      Alpensalamander Salamandra atra - G x 


0      Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 1 1 x 


  0  X  Gelbbauchunke Bombina variegata 2 2 x 


 0     Kammmolch Triturus cristatus 2 2 x 


 0     Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae 3 3 x 


0      Knoblauchkröte Pelobates fuscus 2 2 x 


 0     Kreuzkröte Bufo calamita 2 2 x 


  0  X  Laubfrosch Hyla arborea 2 2 x 


0      Moorfrosch Rana arvalis 1 1 x 


 0     Springfrosch Rana dalmatina V V x 


  X X   Wechselkröte Bufotes viridis 1 3 x 


      Fische     


0      Donaukaulbarsch Gymnocephalus baloni - - x 


      Libellen     


0      Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 3 - x 


0      Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons 1 2 x 


0      Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis 1 3 x 


0      Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 3 x 


  0  X  Grüne Keiljungfer Ophiogomphus cecilia  V - x 


0      Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca (S. braueri) 2 1 x 


      Käfer     


0      Schwarzer Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 1 1 x 


0      Großer Eichenbock Cerambyx cerdo 1 1 x 


 0     Scharlach-Plattkäfer Cucujus cinnaberinus R 1 x 


0      Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 


 0     Eremit Osmoderma eremita 2 2 x 


0      Alpenbock Rosalia alpina 2 2 x 


      Tagfalter     


0      Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 2 1 x 


0      Kleiner Maivogel  Euphydryas maturna 1 1 x 


0      Quendel-Ameisenbläuling  Maculinea/Phengaris arion 2 2 x 


 0     Dunkler  
Wiesenknopf-Ameisenbläuling 


Maculinea/Phengaris nausithous V 3 x 
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 0     Heller  
Wiesenknopf-Ameisenbläuling 


Maculinea/Phengaris teleius  2 2 x 


0      Gelbringfalter Lopinga achine 2 1 x 


0      Flussampfer-Dukatenfalter Lycaena dispar R 2 x 


0      Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 2 1 x 


0      Apollo Parnassius apollo 2 1 x 


0      Schwarzer Apollo Parnassius mnemosyne 2 1 x 


      Nachtfalter     


0      Heckenwollafter Eriogaster catax 1 1 x 


0      Haarstrangwurzeleule Gortyna borelii 1 1 x 


  0  X  Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina V V x 


      Schnecken     


0      Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus 1 1 x 


0      Gebänderte Kahnschnecke Theodoxus transversalis 1 1 x 


      Muscheln     


  0  X  Bachmuschel Unio crassus 1 1 x 


 


Gefäßpflanzen 


Mit Vorkommen von Pflanzenarten des Anhang IVb der FFH-Richtlinie ist im UG sowohl aufgrund der artspezifischen 


Verbreitungsgebiete als auch der Habitatansprüche nicht zu rechnen. Allenfalls der Kriechende Sumpfschirm (= Krie-


chender Sellerie, Helosciadium repens bzw. Apium repens, RLB 2, RLD 1, sg) könnte in Gewässern oder auf Feucht-


wiesen im Tal der Kleinen Laber auftreten; die potenziell denkbaren Wuchsorte liegen aber in großer Entfernung von 


dem hier zu betrachtenden Vorhaben und überwiegend außerhalb des UG.  


 


 


B Vögel 


Nachgewiesene Brutvogelarten in Bayern (1950 bis 2008) ohne Gefangenschaftsflüchtlinge, 
Neozoen, Vermehrungsgäste und Irrgäste 


ANMERKUNG:  
Vogelarten, die im Untersuchungsgebiet nur als Durchzügler oder Nahrungsgäste zu erwarten sind, werden als „Gast“ 
bezeichnet. Bei allen Durchzüglern, Winter- und Nahrungsgästen wird in der Spalte „E“ eine „0“ eingetragen, da sie 
im vorliegenden Fall gegenüber den Einflüssen des Straßenbauvorhabens als unempfindlich gelten.  
Nachfolgend werden auch die weit verbreiteten und häufigen „Allerweltsarten“ aufgeführt, um nachvollziehbar darzu-
stellen, welche Vogelarten bei den faunistischen Untersuchungen nachgewiesen wurden. Eine Verortung von Re-
vierzentren wurde aber nur bei den prüfungsrelevanten Arten vorgenommen. 
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0      Alpenbraunelle Prunella collaris - R - 


0      Alpendohle Pyrrhocorax graculus - R - 


0      Alpenschneehuhn Lagopus mutus R R - 


0      Alpensegler Apus melba 1   


  0 X   Amsel*) Turdus merula - - - 


0      Auerhuhn Tetrao urogallus 1 1 x 
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  0 X   Bachstelze*) Motacilla alba - - - 


0      Bartmeise Panurus biarmicus R - - 


  X X   Baumfalke Falco subbuteo - 3 x 


 0     Baumpieper Anthus trivialis 2 V - 


0      Bekassine Gallinago gallinago 1 1 x 


0      Berglaubsänger Phylloscopus bonelli - - x 


0      Bergpieper Anthus spinoletta 2 - - 


0      Beutelmeise Remiz pendulinus V 1 - 


0      Bienenfresser Merops apiaster R - x 


0      Birkenzeisig Carduelis flammea  - - - 


0      Birkhuhn Tetrao tetrix 1 2 x 


  0 X   Blässhuhn*) Fulica atra - - - 


  0 X   Blaukehlchen Luscinia svecica - - x 


  0 X   Blaumeise*) Parus caeruleus - - - 


  X X   Bluthänfling  Carduelis cannabina 2 3 - 


0      Brachpieper Anthus campestris 0 1 x 


0      Brandgans Tadorna tadorna R - - 


Gast 0  X  Braunkehlchen Saxicola rubetra 1 2 - 


  0 X   Buchfink*) Fringilla coelebs - - - 


  0 X   Buntspecht*) Dendrocopos major - - - 


  X  X  Dohle Corvus monedula V - - 


  X X   Dorngrasmücke Sylvia communis V - - 


0      Dreizehenspecht Picoides tridactylus - 2 x 


0      Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus 3 - x 


  0 X   Eichelhäher*) Garrulus glandarius - - - 


0      Eiderente*) Somateria mollissima nb - - 


  0 X   Eisvogel Alcedo atthis 3 - x 


  0 X   Elster*) Pica pica - - - 


  X X   Erlenzeisig Carduelis spinus - - - 


  X X   Feldlerche Alauda arvensis 3 3 - 


  0  X  Feldschwirl Locustella naevia V 2 - 


  X X   Feldsperling Passer montanus V V - 


0      Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris R R x 


 0     Fichtenkreuzschnabel*) Loxia curvirostra - - - 


0      Fischadler Pandion haliaetus 1 3 x 


  0 X   Fitis*) Phylloscopus trochilus - - - 


 0     Flussregenpfeifer Charadrius dubius 3 V x 


0      Flussseeschwalbe Sterna hirundo 3 2 x 


0      Flussuferläufer Actitis hypoleucos 1 2 x 
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  0 X   Gänsesäger Mergus merganser - 3 - 


  0 X   Gartenbaumläufer*) Certhia brachydactyla - - - 


  0 X   Gartengrasmücke*) Sylvia borin - - - 


  0  X  Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 3 V - 


  0 X   Gebirgsstelze*) Motacilla cinerea - - - 


  X X   Gelbspötter Hippolais icterina 3 - - 


  0 X   Gimpel*) Pyrrhula pyrrhula - - - 


  0 X   Girlitz*) Serinus serinus - - - 


  X X   Goldammer Emberiza citrinella - - - 


0      Grauammer Miliaria calandra 1 V x 


Gast 0 X   Graugans Anser anser - - - 


Gast 0 X   Graureiher Ardea cinerea V - - 


  X X   Grauschnäpper Muscicapa striata - V - 


Gast 0  X  Grauspecht Picus canus 3 2 x 


Gast 0  X  Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 x 


  0 X   Grünfink*) Carduelis chloris - - - 


  X X   Grünspecht Picus viridis - - x 


  X X   Habicht Accipiter gentilis V - x 


0      Habichtskauz Strix uralensis R R x 


0      Halsbandschnäpper Ficedula albicollis 3 3 x 


0      Haselhuhn Bonasa bonasia 3 2 - 


0      Haubenlerche Galerida cristata 1 1 x 


  0  X  Haubenmeise*) Parus cristatus - - - 


0      Haubentaucher Podiceps cristatus - - - 


  0 X   Hausrotschwanz*) Phoenicurus ochruros - - - 


  X X   Haussperling Passer domesticus V V - 


  0 X   Heckenbraunelle*) Prunella modularis - - - 


0      Heidelerche Lullula arborea 2 V x 


Gast 0  X  Höckerschwan Cygnus olor - - - 


0      Hohltaube Columba oenas - - - 


  0 X   Jagdfasan*) Phasianus colchicus nb nb - 


0      Kanadagans Branta canadensis nb nb - 


0      Karmingimpel Carpodacus erythrinus 1 V x 


  0 X   Kernbeisser*) Coccothraustes coccothraustes - - - 


  X X   Kiebitz Vanellus vanellus 2 2 x 


  X  X  Klappergrasmücke Sylvia curruca 3 - - 


  0 X   Kleiber*) Sitta europaea - - - 


0      Kleines Sumpfhuhn Porzana parva nb 3 x 


  X  X  Kleinspecht Dendrocopos minor V 3 - 
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0      Knäkente Anas querquedula 1 1 x 


  0 X   Kohlmeise*) Parus major - - - 


0      Kolbenente Netta rufina - - - 


Gast     Kolkrabe Corvus corax - - - 


Gast 0 X   Kormoran Phalacrocorax carbo - - - 


0      Kranich Grus grus 1 - x 


0      Krickente Anas crecca 3 3 - 


  X X   Kuckuck Cuculus canorus V 3 - 


Gast 0 X   Lachmöwe Larus ridibundus - - - 


0      Löffelente Anas clypeata 1 3 - 


0      Mauerläufer Tichodroma muraria R R - 


  0 X   Mauersegler Apus apus 3 - - 


  X X   Mäusebussard Buteo buteo - - x 


  0 X   Mehlschwalbe Delichon urbicum 3 3 - 


  0 X   Misteldrossel*) Turdus viscivorus - - - 


0      Mittelmeermöwe Larus michahellis - - - 


Gast 0  X  Mittelspecht Dendrocopos medius - - x 


  0 X   Mönchsgrasmücke*) Sylvia atricapilla - - - 


0      Nachtigall Luscinia megarhynchos - - - 


0      Nachtreiher Nycticorax nycticorax R 2 x 


  X X   Neuntöter Lanius collurio V - - 


0      Ortolan Emberiza hortulana 1 2 x 


  X X   Pirol Oriolus oriolus V V - 


0      Purpurreiher Ardea purpurea R R x 


  0 X   Rabenkrähe*) Corvus corone - - - 


Gast     Raubwürger Lanius excubitor 1 1 x 


  0 X   Rauchschwalbe Hirundo rustica V V - 


0      Raufußkauz Aegolius funereus - - x 


  X X   Rebhuhn Perdix perdix 2 2 - 


  0 X   Reiherente*) Aythya fuligula - - - 


0      Ringdrossel Turdus torquatus - - - 


  0 X   Ringeltaube*) Columba palumbus - - - 


  0 X   Rohrammer*) Emberiza schoeniclus - - - 


0      Rohrdommel Botaurus stellaris 1 3 x 


0      Rohrschwirl Locustella luscinioides - - x 


  0 X   Rohrweihe Circus aeruginosus - - x 


0      Rostgans Tadorna ferruginea nb nb  


  0 X   Rotkehlchen*) Erithacus rubecula - - - 


0      Rotmilan Milvus milvus V V x 
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0      Rotschenkel Tringa totanus 1 2 x 


Gast 0  X  Saatkrähe Corvus frugilegus - - - 


0      Schellente Bucephala clangula - - - 


0      Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus - - x 


0      Schlagschwirl Locustella fluviatilis V - - 


  0  X  Schleiereule Tyto alba 3 - x 


0      Schnatterente Anas strepera - - - 


0      Schneesperling  Montifringilla nivalis R R - 


  0 X   Schwanzmeise*) Aegithalos caudatus - - - 


0      Schwarzhalstaucher Podiceps nigricollis 2 3 x 


0      Schwarzkehlchen Saxicola torquata V - - 


0      Schwarzkopfmöwe Larus melanocephalus R - - 


0      Schwarzmilan Milvus migrans - - x 


  X X   Schwarzspecht Dryocopus martius - - x 


0      Schwarzstorch Ciconia nigra - - x 


0      Seeadler Haliaetus albicilla R -  


0      Seidenreiher Egretta garzetta nb - x 


  0 X   Singdrossel*) Turdus philomelos - - - 


  0 X   Sommergoldhähnchen*) Regulus ignicapillus - - - 


  X X   Sperber Accipiter nisus - - x 


0      Sperbergrasmücke Sylvia nisoria 1 1 x 


0      Sperlingskauz Glaucidium passerinum - - x 


  X X   Star Sturnus vulgaris - 3 - 


0      Steinadler Aquila chrysaetos R R x 


0      Steinhuhn Alectoris graeca R R x 


0      Steinkauz Athene noctua 3 V x 


0      Steinrötel Monzicola saxatilis 1 1 x 


Gast 0 X   Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 - 


  X X   Stieglitz Carduelis carduelis V - - 


  0 X   Stockente*) Anas platyrhynchos - - - 


 0     Straßentaube*) Columba livia f. domestica nb - - 


0      Sturmmöwe Larus canus R - - 


  0 X   Sumpfmeise*) Parus palustris - - - 


0      Sumpfohreule Asio flammeus 0 1  


  0 X   Sumpfrohrsänger*) Acrocephalus palustris - - - 


0      Tafelente Aythya ferina - V - 


0      Tannenhäher*) Nucifraga caryocatactes - - - 


  0 X   Tannenmeise*) Parus ater - - - 


  0 X   Teichhuhn Gallinula chloropus - V x 
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  0 X   Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus - - - 


  0  X  Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca V 3 - 


0      Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 1 3 x 


  0 X   Türkentaube*) Streptopelia decaocto - - - 


  X X   Turmfalke Falco tinnunculus - - x 


  0 X   Turteltaube Streptopelia turtur 2 2 x 


0      Uferschnepfe Limosa limosa 1 1 x 


 0     Uferschwalbe Riparia riparia V V x 


 0     Uhu Bubo bubo - - x 


  0 X   Wacholderdrossel*) Turdus pilaris - - - 


  X X   Wachtel Coturnix coturnix 3 - - 


0      Wachtelkönig Crex crex 2 1 x 


  0 X   Waldbaumläufer*) Certhia familiaris - - - 


  X X   Waldkauz Strix aluco - - x 


0      Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix 2 - - 


  X  X  Waldohreule Asio otus - - x 


 0     Waldschnepfe Scolopax rusticola - V - 


Gast 0  X  Waldwasserläufer Tringa ochropus R - x 


Gast 0  X  Wanderfalke Falco peregrinus - - x 


0      Wasseramsel Cinclus cinclus - - - 


0      Wasserralle Rallus aquaticus 3 V - 


  0  X  Weidenmeise*) Parus montanus - - - 


0      Weißrückenspecht Dendrocopos leucotus 3 2 x 


Gast 0 X   Weißstorch Ciconia ciconia - V x 


  0 X   Wendehals Jynx torquilla 1 3 x 


  X X   Wespenbussard Pernis apivorus V V x 


0      Wiedehopf Upupa epops 1 3 x 


Gast 0  X  Wiesenpieper Anthus pratensis 1 2 - 


  X X   Wiesenschafstelze Motacilla flava - - - 


Gast 0 X   Wiesenweihe Circus pygargus R 2 x 


  0 X   Wintergoldhähnchen*) Regulus regulus - - - 


  0 X   Zaunkönig*) Troglodytes troglodytes - - - 


0      Ziegenmelker Caprimulgus europaeus 1 3 x 


  0 X   Zilpzalp*) Phylloscopus collybita - - - 


0      Zippammer Emberiza cia R 1 x 


0      Zitronenzeisig Carduelis citrinella  - 3 x 


0      Zwergdommel Ixobrychus minutus 1 3 x 


0      Zwergohreule Otus scops R R x 


0      Zwergschnäpper Ficedula parva 2 V x 
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0      Zwergtaucher*) Tachybaptus ruficollis - - - 


*) weit verbreitete Arten („Allerweltsarten“), bei denen regelmäßig davon auszugehen ist, dass durch Vorhaben keine populations-
bezogene Verschlechterung des Erhaltungszustandes erfolgt. Vgl. Abschnitt "Relevanzprüfung" der Internet-Arbeitshilfe zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung bei der Vorhabenszulassung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 


 


 





